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1. Die Erziehungs- und Besserungsanstalten
filr verwahrloste Kinder und jugendliche
Rechtsbrecher in der deutschen Schweiz.

Yon

C. Knabenhans, Kronbiihl - St. Gallen.

Vorwort.

Die Initiative zur vorliegenden Arbeit ist von der schweizeri-
schen Gesellschaft fiir Schulgesundheitspflege ausgegangen. Der
Verfasser war bestrebt, in seiner Monographie ein klares Bild
iiber Anstalten, Einrichtungen und Veranstaltungen zur Erziehung
moralisch schwacher, verwahrloster Kinder und jugendlicher Ver-
brecher zu bieten; sie soll das Wesentlichste enthalten, was in
der Fiirsorge fiir die genannten Kinder geschieht. Wenn dabel
die vielen privaten Vereine und Gesellschaften in der Schilderung
ihrer anerkannt tiichtigen Leistungen auf dem Gebiete der Jugend-
fiirsorge etwas zu kurz kommen, so sollen sie das keineswegs
als Unterschitzung ihrer verdienstvollen Arbeit ansehen. Weg-
leitend waren fiir den Verfasser in erster Linie die Entwicklung
und innere Einrichtung der in Frage kommenden Erziehungs-
anstalten. Die Arbeit kann daher nicht darauf Anspruch machen,
ein umfassendes Ganzes zu sein, sie wird aber ein beredtes
Zeugnis der barmherzigen Liebe und der christlichen, sozialen
Opferfreudigkeit der weitesten Kreise sein und bleiben. Die Be-
kimpfung des sozialen Elendes durch Hebung und Erziehung der
armen, verschupften und verwahrlosten Kinder im Sinn und
Geiste Pestalozzis, der edle Wetteifer auf protestantischer wie
katholischer Seite, fiir die Anstalten nur das Beste zu wollen,
bilden den stimmungsvollen Grundton, der in die Arbeit ge-
legt ist.

Das umfangreiche, einschligige Material lieferten die Anstalts-
vorsteher der in Frage stehenden Anstalten in zuvorkommender
Weise. Durch Zusendung von Jahres- und Jubildumsberichten,
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personlichen Angaben und Aufklirungen, durch Uberlassung von
Ansichten, Photographien und Klischees haben sie mich zu groiem
Danke verpflichtet.

Auffallend ist, daf} eine kleine Zahl von Anstaltskommissionen
ihre Anstalten nicht in die Gesellschaft der ,Verwahrlosten und
jugendlichen Verbrecher® einrangieren lassen wollte. Ebenso
lieBen mich die welschen Erziehungsanstalten, mit zwei Aus-
nahmen, im Stich. Die Monographie befafit sich daher nur mit
den deutschschweizerischen Verhiltnissen.')

Wertvolle Aufschliisse und Wegleitung boten mir A. Wild in
seinem Buche , Veranstaltungen und Vereine fiir soziale Fiirsorge“
und Hunziker, ,Geschichte der schweizerischen gemeinniitzigen
Gesellschaft“. Das Pestalozzistiibchen in Ziirich {iiberlieB mir in
verdankenswerter Weise einige Schriften iiber Pestalozzi und das
Klischee vom Neuhof in Birr.

Zur groBeren Ubersichtlichkeit zerfillt die Arbeit in mehrere
Abschnitte :

a) Geschichtliches.

b) Knabenerziehungsanstalten.

c) Erziehungsanstalten fiir Médchen.
d) Gemischte Anstalten.

e) Industrielle Anstalten.

f) Zwangserziehungsanstalten.

g) Blick in die Zukunft.

Soweit es ging, habe ich in jedem Abschnitt die Anstalten
in chronologischer Reihenfolge gegliedert, ohne indessen zu-
sammengehorende Gruppen auseinanderzureissen.

Die Waisenhiuser und Anstalten, die mehr den Charakter
von Waisenhiusern haben, sind in dieser Arbeit nicht beriick-
sichtigt. Die Schilderung ihres Wirkens und ihrer Entstehung
bleiben einer spiteren Berichterstattung vorbehalten.

Moge die Monographie als Bereicherung der Fiirsorgeliteratur
gute Aufnahme finden, als ein bescheidenes Dankeszeichen fiir
meine in der Jugend genossene Anstaltserziechung aufgefafit wer-
“den und weiter zu neuem Tun auf dem oft dornenvollen, aber
gesegneten Arbeitsfelde entflammen!

) Eine Monographie siimtlicher Anstalten fiir anormale Kinder im franz.
Sprachgebiet der Schweiz ist fiir das Jahrbuch 1914 geplant. Die Red.
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Geschichtliches.

Beim Schulhaus Birr ist die Grabstidtte eines der edelsten
Minner, auf dessen Grabstein die Worte stehen: ,Alles fiir An-
dere, fiir sich nichts“. Diese Worte sind so inhaltsschwer, daf3
sie mehr sagen als der dickleibigste Band irgend eines Werkes.
Und der Mann, der diese Worte zeitlebens in Tat und Wahrheit
umsetzte, ist Johann Heinrich Pestalozzi, geb. den 12. Jan. 1746
in seiner Vaterstadt Ziirich, der Fiirst im Reiche der Erziehung
und der eigentliche Begriinder der Armenerziehungsanstalten.
Wie trostlos es in der zweiten Hilfte des 18. Jahrhundeits auf
dem Gebiete der Armenfiirsorge aussah, davon zeugen die damals
iiblichen ,Betteljigenen®, die landauf landab im Schwunge waren
und mit behordlicher Bewilligung zur Ausfiihrung gelangten. Am
drgsten trat das Volkselend nach dem Mifljahr 1770 zutage. Amt-
liche Erhebungen ergaben, dal allein im Gebiete des Kantons
Ziirich 42,234 Personen oder '/s der gesamten Bevolkerung ver-
armten, und anderwirts war es noch schlimmer. Pestalozzi konnte
die Not und das Elend der bettelnden Scharen mit eigenen Augen
schauen. Es ist daher begreiflich, daf3 sich der Mann, mit einem
Herzen voll gottlicher Liebe, des notleidenden Volkes erbarmte
und es- sich zur Lebensaufgabe machte, die Quellen der Volks-
misere aufzudecken und sodann zu verstopfen; sein Herz wallte
ja, wie er selber sagte, schon seit seinen Jiinglingsjahren einzig
und allein wie ein miichtiger Strom diesem Ziele zu. Wer die
Berichte durchliest, die damals Antistes Ulrich in Ziirich sich von
105 Pfarrdmtern iiber den Zustand der Landschulen geben lieB3,
der mufl dem scharfen und einschneidenden Urteil Pestalozzis
vom Jahre 1782 Recht geben, wenn er sagt, er wiirde keinem
der Schulmeister, mit wenigen Ausnahmen, ruhig iiber Winter
eine Kuh oder auch nur ein Kalb anvertrauen.

Wir kennen auch die erfolglosen Bemithungen des helvetischen
Ministers der Kiinste und Wissenschaften, Albert Stapfer, von
Brugg, der alle seine Kriifte einsetzte, die Bildung der Landjugend
umzugestalten. Die Riite begriiiten den Gesetzesentwurf, allein
es blieb beim alten; die Einheitsrepublik hatte kein Geld fiir die
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Volksbildung. Dafl Pestalozzi die damaligen Verhiltnisse richtig
auffafite und nicht iibertrieb, wenn er als eine der Hauptquellen
des Volkselendes die grenzenlose geistige und sittliche Verwahr-
losung und Vernachldssigung des Volkes bezeichnete, entnehmen
wir einem Briefe des Berner Patriziers Landvogt v. Tscharner
aus dem Jahre 1776, wonach fiir die Erhaltung der Armen auf
dem Lande bisher wenig, fiir ihre Erziehung gar nicht gesorgt
wurde. Um ein geringes Tischgeld iiberliel man die armen Kin-
der irgend einer andern armen Familie, bei welcher sie hungern,
betteln und freveln lernten.

Ein weiteres Zeugnis fiir die damals herrschende Not und
das tiefe Elend bildet eine Schilderung, die spater Landammann
Dr. Heer von Glarus in seiner Ansprache in der Hilfsgesellschaft
iiber die Verhiltnisse der Linthgegend machte. Er sagte u. a.:
sDiese Not 1dfit sich am besten aus der bekannten Tatsache der
Auswanderung ganzer Kinderscharen beurteilen, die ohne be-
stimmte Aussichten, allgemeinen Einladungen folgend von den
Eltern fortgeschickt und dem guten Gliicke iiberlassen wurden.
Aus dem Glarnerlande zogen iiber 1200 Kinder in die Fremde.
Wo man zu solchen Mitteln in solchem Umfange zu greifen ge-
notigt ist, mufl es wahrlich sehr weit gekommen sein. Und das
folgende Jahrzehnt, gemeint ist das nach dem Kriege an der
Jahrhundertwende, war nicht geeignet, dem Ubel abzuhelfen.
Die Verdienstlosigkeit hielt an, und die Folge davon war weiter
umsichgreifende Verarmung.“

Die Regenten standen dem Volkselend beinahe machtlos
gegeniiber; ja man hatte mancherorts die Auffassung, dafi die
armen Kinder einer besseren Erziehung nicht fihig seien oder
einer solchen iiberhaupt nicht bediirften. Um so freudiger ge-
denken wir heute der edlen Bemiihungen und der rastlosen un-
eigenniitzigen Pionierarbeit der Ménner, die wie ein glinzendes
Dreigestirn, nicht nur der Schweiz, sondern allen Volkern der Erde,
vorangeleuchtet haben: eines Heinrich Pestalozzi, des Vaters
der Armen, eines Ph. Emanuel v. Fellenberg, des Stifters von
Hofwil, und eines Johann Jakob Wehrli, des Leiters der Wehrli-
armenschule, die fiir die Zukunft vorbildlich war.

Von Pestalozzi und Fellenberg empfing die Welt einen ge-
waltigen Impuls: von Pestalozzi die zur Tat dringende Liebe fiir
die verlassenen armen Kinder und Waisen, von Fellenbergs Wehrli-
schule die Zuversicht auf die Mdoglichkeit einer bessern Erziehung
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derselben. Dankbar gedenken wir auch einiger ihrer Zeitgenossen,
die mit offener Hand und edelgesinntem Herzen, namentlich die
Bestrebungen des armen Pestalozzi unterstiitzten. Wir nennen
die Ziircher Lavater, Gefiner, Fiieffli und Bluntschli, die Berner
v. Tscharner, v. Grafenried, Tschiffeli, Effinger und Miiller, die
Basler Battier und Iselin, die Aargauer Zschokke, Frohlich und
die Frau v. Hallwyl. :

Die Pestalozzischen Armenerziehungsanstalten auf dem Neu-
hof 1775 und Clendy bei Iferten 1818, denen wir im folgenden
Abschnitt noch begegnen werden, und die bereits genannte
Wehrlische Armenschule in Hofwil bildeten das fruchtbare Saat-
korn, das so herrliche Friichte zeitigte. Was Pestalozzi gewollt,
hat der Okonomisch gut gestellte und praktischere Fellenberg
fertig gebracht, und Wehrli verwirklichte die Idee der Armen-
bildung mit unermiidlicher Hingabe und Einsicht, die das Staunen
und die Bewunderung seiner Zeitgenossen hervorrief.

Die schone Zeit, von der Pestalozzi getrdumt, dafl sie einst
kommen miisse, kam in der Tat.

Noch zu seinen Lebzeiten erfolgten neue Anstaltsgriindungen,
und heute bieten Hunderte von Anstalten und Fiirsorgeeinrich-
tungen, durch die dunklen Auen menschlichen Elendes geschlun-
gen und geleitet im Geiste Pestalozzis, einer irregeleiteten und
auf Abwege gekommenen Jugend, den Verwahrlosten und Ver-
schupften, den Armen im Geiste, den Blinden und Taubstummen,
den Kriippeln, den jugendlichen Verbrechern und ,gefallenen®
Miédchen wirksam die Hand zur Erhebung.

Wenn man die nachfolgenden Anstaltsbilder durchblittert, so
ergibt sich, dafl weitaus die Mehrzahl der Anstalten ihr Entstehen
einer gemeinniitzigen Gesellschaft, einer Hilfsgesellschaft, einem
Armenerziehungsverein oder einer kleinen Vereinigung christlicher
Ménner und Frauen, oft auch hochedlen Stiftern zu verdanken
haben. Am Ende des 18. und in der ersten Hilfte des 19. Jahr-
hunderts waren es nur vereinzelte Vereine, die sich mit dem
Problem der Armenerziehung beschiftigten. Erst der hundertste
Geburtstag Heinrich Pestalozzis, der 12. Januar 1846, erweckte im
ganzen Schweizerlande die Herzen des Volkes zu heller Begei-
sterung fiir Armenhilfe und Armenerziehung. Die Griindung von
Pestalozzigesellschaften, Wohltétigkeitsvereinen und die Einrich-
tung von Erziehungsanstalten, die oft Pestalozzis Namen tragen,
waren die erfreuliche Folge der Pestalozzifeiern von Stadt und
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Land. Es war, als ob Vater Pestalozzis Geist durch die Lande
schritte und neuerdings beauftragt wire, Segen zu spenden. Es
zeigte sich iiberall wieder die Kraft der Liebe, die sich des Ge-
ringsten und Gefallensten erbarmte. Eine wahre Segensflut von
Wohltun ergof8 sich ins Land.

Wir erfiillen eine Ehrenpflicht, wenn wir die Vereine und
Gesellschaften nennen, die sich in so hervorragender Weise bei
Anstaltsgriindungen beteiligten und auch derjenigen Minner ge-
denken, die an der Spitze dieser Vereine unentwegt und unbeirrt
dem Guten zum Durchbruch verhalfen. Neben diesen Ménnern
moge ferner noch das Andenken derjenigen Anstaltsvorsteher
aufgefrischt werden, die beinahe ein ganzes Menschenalter als
echte Jiinger Pestalozzis und Wehrlis unermiidlich in grofiem
Segen gewirkt haben.

Unter den ersten Gesellschaften, deren Zweck philanthropischer
Natur war und darauf hinzielte, die Wohltitigkeit zu fordern und
zu verbreiten, finden wir die im Jahre 1764 gegriindete Ziircher
moralische Gesellschaft, deren geistiges Haupt Salomon Hirzel,
Oheim des Dr. Hans Caspar Hirzel, war. Die Gesellschaft unter-
stiitzte eine Armenschule. Zu gleicher Zeit entstand in Bern die
Gesellschaft zur Forderung der Tugend, und 1777 griindete
Pestalozzis viterlicher Freund Iselin in Basel die Gesellschaft des
Guten und Gemeinniitzigen, die bis zur Gegenwart besteht und
eine segensreiche Wirksamkeit entfaltet hat. Mehrere Versuche,
die philanthropischen Minner des gesamten Schweizerlandes zu
vereinigen, scheiterten wohl zufolge der kriegerischen Ereignisse
gegen die Jahrhundertwende hin.

Im Jahre 1799 griindete der schon erwiihnte Ziircher Stadt-
arzt Dr. H. Caspar Hirzel die Ziircher Hilfsgesellschaft. Die all-
gemeine Not der Armen, die durch den Einzug der fremden
Heere in die Schweiz noch driickender wurde, und der in seinem
Herzen vorhandene Drang, wohlzutun, wo es die Not erforderte,
mogen wohl die Ursachen dieser Gesellschaftsgriindung gewesen
sein. Hirzel brachte schon in 8 Monaten ein Kapital von iiber
14,000 Gulden zusammen, mit Hilfe dessen die Gesellschaft dem
durch den Krieg entstandenen Elend entgegensteuerte. Die von
der moralischen Gesellschaft seinerzeit gegriindete Armenschule
war dem Zerfall nahe. Hirzel nahm dieselbe unter die Obhut
der neuen Gesellschaft. Die Hilfsgesellschaft besteht heute noch.
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1812 wvereinigten sich auch in Winterthur edeldenkende
Ménner zu einer Hilfsgesellschaft, die jetzt gegen 700 Mitglieder
zdhlt.

In die gleiche Zeit 1816 fillt das Entstehen der Glarner Hilfs-
gesellschaft, deren Griinder wohl der damalige Landesmajor
Cosmus Heer, der Vater des nachmaligen Bundesrates Dr. Heer,
und der Glarner Pfarrer H. Heer sind. Das Hauptverdienst dieser
Gesellschaft ist die im Jahre 1819 erfolgte Griindung der Armen-
schule Linthkolonie, der ersten Anstalt im Schweizerlande, die
nach dem Muster der Wehrlischule entstand, sowie der Erziehungs-
anstalt Bilten im Jahre 1853. Wir werden spiter nochmals auf
diese Gesellschaft zu sprechen kommen.

Von weittragender Bedeutung war die ins Jahr 1810 fallende
Griindung der Schweizerischen gemeinniitzigen Gesellschaft, wel-
ches Verdienst wiederum dem Ziircher Stadtarzt Hirzel zufillt.
In seiner Griindungsrede betonte er, daf3 die Sorge fiir die Armen
und Ungliicklichen eine unerlédfiliche Menschenpflicht sei. Die
ersten zehn Jahre dieses Vereins werden mit Recht die Periode
der philanthropischen Richtung genannt; befafite sich die Gesell-
schaft in dieser Zeit ja meist mit gemeinniitzigen Fragen, An-
stalten und Fiirsorgeeinrichtungen: Die Gesellschaft erkundigte
sich nach dem Bau von Armen-, Waisen- und Arbeitshdusern,
iiber Mafiregeln und Mafinahmen gegen den Gassenbettel, iiber
Versorgung von Kindern in Anstalten oder Familien. Als die
Glarner Hilfsgesellschaft im Jahre 1816 einen Aufruf ans Vater-
land zur griindlichen Hebung des beispiellosen Elendes der Armen
im Linth- und Sernfttale und auf Kerenzen erlie3, war es die ge-
meinniitzige Gesellschaft, die fiir das grofle Werk moglichst kréaf-
tige Mitwirkung versprach. Im Jahr 1825 erlief} die Schweizerische
gemeinniitzige Gesellschaft einen Aufruf zur Versorgung von
26 Gaunerkindern, die samt ihren Eltern in Luzern in Verhaft
kamen; dieser Aufruf hatte die gute Folge, dafl den Kindern
schiitzendes Obdach geboten wurde. 1835 regte der verdienst-
volle Prisident J. C. Zellweger aus Trogen die Griindung einer
Anstalt fiir verwahrloste Knaben an. Die Anregung fand Beifall,
und die Folge davon war, daBl am 1. April 1840 die Anstalt
in der Bichtelen b/Bern eroffnet werden konnte, die seither
unter dem Protektorate der Gesellschaft vortrefflich gedieh.

Ins Jahr 1859 fillt die Griindung der Erziehungsanstalt fiir
katholische Knaben auf dem Sonnenberg, und 1881 eriffnete
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die Gesellschaft die dritte der ihr unterstellten Armenerziehungs-
anstalten, die katholische Midchenanstalt in Richterswil. Neben
dem eidgendssischen Zentralverein sind es besonders die kanto-
nalen gemeinniitzigen Gesellschaften und die Bezirksgesellschaf-
ten, welche die Ideen des Muttervereins in die Kantone trugen
und dort zu Nutz und Frommen des Volkes verarbeiteten. Wir
sehen in den folgenden Kapiteln manche dieser Gesellschaften
direkt bei Anstaltsgriindungen beteiligt. Als erste dieser kanto-
nalen Gesellschaften trat die aargauische Kulturgesellschaft auf
den Plan. Im Jahre 1811 wurde sie von Heinrich Zschokke ge-
griindet. Ihr Hauptverdienst auf dem Gebiete der Kinderfiirsorge
ist die Organisation der Bezirksarmenerziehungsvereine, welche
die Versorgung diirftiger und verwahrloster Kinder ohne Unter-
schied der Konfession in rechtschaffenen Familien oder Anstalten
zum Zwecke haben.

Die jidhrlichen Gelder, die hiefiir ausgegeben werden, beziffern
sich auf tiber 150,000 Fr. Die sémtlichen Fonds dieser Armen-
erziechungsvereine betragen 450,000 Fr., inkl. die Hiselistiftung
zur Errichtung einer Armenerziehungsanstalt in Zeihen. An Staats-
beitrigen und aus dem Alkoholzehntel erhalten die Komitees jedes
Jahr die Summe von 27,000 Fr.

Baselland hat seit 1848 einen Armenerziehungsverein z. Z. mit
einem Vermiégen von 135,000 Fr. Die jdhrlichen Ausgaben von
iiber 5000 Fr. kommen 300 Fiirsorgekindern zu gute. Der Verein
bezweckt, vermittelst einer christlichen Erziehung der Jugend-
verwahrlosung und dem Fortschreiten der Armut auf der Land-
schaft zu begegnen.

In Baselstadt ist es die 1874 von der kantonalen gemeinniitzigen
Gesellschaft ins Leben gerufene Kommission zur Versorgung ver-
wahrloster Kinder von Niedergelassenen, die auf ein gesegnetes
Wirken zuriickschauen kann. Sie versorgt jedes Jahr iiber hundert
Kinder in Familien und Anstalten und nimmt sich ihrer auch
nach vollendeter Erziehung noch an.

Bern hat seit 1884 die kantonale Gotthelfstiftung, die mit
ihren Sektionen das christliche Liebeswerk an armen, verlassenen
Kindern ausiibt, und ihnen durch Erziehung in Familien hilft.
Es werden jihrlich iiber 200 Kinder unterstiitzt.

Die kantonale gemeinniitzige Gesellschaft des Kantons Glarus
befolgt dhnliche Zwecke wie die dortigen Hilfsgesellschaften. Die
Méddchenerziehungsanstalt Mollis ist ihr Werk.

R e e e e e T T )
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Im Jahr 1800 bildete sich in St. Gallen eine wohltitige Ge-
sellschaft, um dem iiberhandnehmenden Elend Linderung zu ver-
schaffen. Diese Gesellschaft wurde 1816 als Hilfsgesellschaft der
Stadt neugegriindet. Auf den Ruf der edlen Menschenfreunde,
Antistes G. K. Scherrer und Peter Scheitlin, traten viele Mitglieder
bei, krédftig und zweckmiflig das Werk der Hilfe auszufiihren. Sie
teilte dem arbeitslosen, sich tiglich in der Stadt zeigenden Bettler-
volke, wie ein Chronist meldet, 108,537 Portionen Suppe aus, ver-
schaffte iiber 300 Personen Arbeit in Armenkolonien und ver-
sorgte iiber 2000 Personen wihrend der Teuerungsjahre 1816
und 1817 mit Lebensmitteln. Die Gesellschaft verausgabte damals
iiber 40,000 Gulden. Sie hat seither ihr christliches, humanes
Werk segensreich fortgesetzt und blieb als Institut der Wohltétig-
keit bis in die Gegenwart bestehen.

Die Stadt St. Gallen hat seit 1879 durch die gemeinniitzige
Gesellschaft eine Kommission fiir Jugendfiirsorge, ferner verschie-
dene Erziehungsvereine im Toggenburg und Rheintal, die schon
friihe Erziehungsanstalten griindeten.

In Schaffhausen besteht seit 1816 eine Hilfsgesellschaft, die
durch eine Anzahl Menschenfreunde ins Leben gerufen wurde
und seither die wohltdtigen Anstalten nach Kriften unterstiitzte.

Der Verband solothurnischer Armenerziehungsvereine richtet
sein Hauptaugenmerk auf die Erziehung armer, besonders ver-
nachlissigter Kinder. Aus den Zinsen und anderweitigen Beitriigen
und Schenkungen werden jdhrlich iiber 500 Kinder unterstiitzt.

Im Kanton Thurgau ist es die kantonale gemeinniitzige Ge-
sellschaft, die sich hauptsédchlich um die Griindung und Unter-
stiitzung von Anstalten wverdient gemacht hat. - Die Armen-
erziehungsanstalt Bernrain wurde 1843 von ihr gegriindet.

Der Kanton Ziirich hat eine Reihe von Vereinen und Gesell-
schaften, deren Zweck die Kinderfiirsorge ist. Seit ihrer Griindung
1828/29 haben die kantonale gemeinniitzige Gesellschaft und die
schon 1825 entstandene Bezirksgesellschaft im Knonaueramt und
die tibrigen 1836 ins Leben gerufenen Bezirksgesellschaften
ihren ausgesprochenen Wohltiitigkeitssinn praktisch betitigt und,
wie wir spiter sehen werden, in verschiedenen Anstaltsgriin-
dungen bekundet. Die von der moralischen Gesellschaft 1786 ge-
griindete Armenschule mit dem Zwecke, den diirftigen, meistens
verwahrlesten Kindern von Biirgern und Anséssen unentgeltlich
Unterricht zu verschaffen, erfreute sich lange Zeit des Rates und
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der Hilfe edler Médnner. In einer kiimmerlichen Behausung fand
diese Schule im Niederdorfe ihre erste Herberge. Im Jahre 1788
waren schon zwei Klassen, zu denen sich eine weibliche Arbeits-
schule gesellte. Die Schule, die bald 80 Kinder zidhlte, bezog
spiter ein passendes Lokal im ,Widder“, spéiter auf der ,Gerwe“
und von 1807 an im venetianischen Zeughaus in ,Gassen“. Im
Jahre 1830 waren iiber 200 Schiiler. 1838 siedelte die Schule in
das Haus zum ,Brunnenturm® iiber. Die Hilfsgesellschaft besaf}
in diesem Jahre einen Fonds von iiber 33,000 Gulden. Die
Familie Pestalozzi machte anlifilich der hundertjdhrigen Jubel-
feier am 12. Januar 1846 der Armenschule ein Fest-Geschenk von
600 Franken. Die Schule wurde 1859 aufgehoben, in welchem
Jahre das Ziircherische Schulgesetz vom Volk zur Annahme ge-
langte.

Der 150. Geburtstag Pestalozzis veranlaite seine Vaterstadt
zum Andenken an den groflen Biirger zur Griindung der beiden
Pestalozzihéiuser. Bekannt sind ferner die Bestrebungen des Ver-
eins fiir die Caspar Appenzellerschen Anstalten.

In den Kantonen katholischer Konfession ist es hauptséchlich
das Seraphische Liebeswerk, das durch den Orden des hl. Fran-
ziskus gegriindet wurde und wesentlich zur Rettung religios und
sittlich gefdhrdeter Kinder und Erziehung in katholischen Familien
oder Anstalten beitriigt. Der Luzerner Verein zdhlt z. B.
8392 Mitglieder und gibt jdhrlich 20,000 Fr. zu diesem Zwecke aus,
der Biindner Verein ebenfalls iiber 6000 Fr. Ehrender Erwiihnung
verdienen auch das katholische Institut der Schwestern vom
hl. Kreuz in Ingenbohl, ferner die Gesellschaft der Schwestern
vom ,guten Hirten“, sowie die Vincentiusvereine, die seit mehr
als einem halben Jahrhundert iiberall in katholischen Landen
reichen Segen stiften. ‘

Eine Menge kleinerer Vereine, mehr privaten Charakters,
wire noch anzufiihren, die mehr im stillen arbeiten und riihrig
mithelfen, das Los der armen, verlassenen Jugend lieblicher zu
gestalten. Welch groBlen Einfluf die vielen gemeinniitzigen
Frauenvereine in Kantonen, Gemeinden und Anstalten, die Fiinf-
rappenvereine und die Institutionen der Heilsarmee, speziell auf
dem Gebiete des Kinderschutzes ausiiben, mufl voll und ganz
anerkannt werden. Wie ganz anders ist das Bild geworden
gegeniiber den dunklen Blidttern zu Pestalozzis Zeiten; und die-
jenigen haben vollkommen Recht, welche die Gegenwart das

H
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Jahrhundert des Kindes, der staatlichen und privaten Wohltétig-
keit genannt haben. Wir werden in den folgenden Abschnitten
auch den herrlichen Friichten begegnen, die durch einzelne edle
und hochherzige Private gezeitigt wurden. Dank und Ehre ihnen
allen. Hier seien als Beispiel der edle Biindner Peter Hosang,
von Tschappina, erwihnt, der im Jahre 1845 ein Legat von
80,000 Gulden testierte, aus welchem die landwirtschaftliche
Armenerziehungsanstalt Plankis bei Chur gegriindet wurde, sowie
Hauptmann Friedrich Déster, von Brittnau, der anno 1892 aufler
seinen schuldenfreien Liegenschaften 200,000 Fr. in Werttiteln
zur Griindung einer Knabenrettungsanstalt schenkte, und Caspar
Appenzeller von Ziirich, der begeisterte Jiinger Pestalozzis, dem,
wohlzutun, zeitlebens die vornehmste Pflicht war.

Wenn wir noch einen Riickblick werfen auf die Minner,
die sich um die Armenerziehung friiherer Jahre in hervor-
ragender Weise verdient gemacht haben, so miissen wir ehrend
erwiihnen :

Johann Heinrich Pestalozzi in Ziirich 1746—1827
Isaak Iselin in Basel 1728—1782
Dr. J. C. Hirzel in Ziirich 1751—1817
G. Caspar Scherrer in St. Gallen 1756—1821
J. L. Zellweger in Trogen 1768—1855
Pater Georg Girard in Freiburg 1765—1850
Ph. Em. v. Fellenberg in Hofwil 1771—1844
J. H. Zschokke in Aarau 1771—1848
Peter Scheitlin in St. Gallen 1779—1848
Pfarrer Heinr. Wirz in Ziirich 1787—1834
Cosmus Heer, Landmajor in Glarus 1790—1837
J. J. Wehrli in Kreuzlingen 1790—1855
Jeremias Gotthelf in Liitzelfliih 1797—1854
Dr. J. A. Pupikofer in Frauenfeld 1797—1882
Dr. U. Zehnder in Ziirich 1798—1877
Johannes Kettiger in Liestal 1802—1869
Pater Theodosius Florentini in Chur 1808—1865
Dekan Friedr. Héfelin in Widenswil 1808—1878
Franz Brunner in Solothurn 1807—1868
Dr. Franz Dula in Wettingen 1814—1892
Peter v. Planta in Canova 1815—1902
Dr. Heinrich Morf in Winterthur 1818—1898
Pfarrer H. Hirzel in Ziirich 1818—1871
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Karl Keller in Schaffhausen 1819—1895
Caspar Appenzeller in Ziirich 1820—1901
Bundesrat Dr. K. Schenk in Bern 1823—1895

= Dr. Joach. Heer in Glarus 1825—1879
Anton Haas-Fleury in Luzern 1827—1911
Dr. Martin Birmann in Liestal 1828—1890
Hauptmann Friedr. Déster in Brittnau T 1890
Edmund v. Steiger in Bern ‘ 1836—1908
Pfarrer M. Hofer in Ziirich 1849—1906

Wir erfiillen einen Akt der Pietiit, wenn wir auch derjenigen
Anstaltsvorsteher gedenken, die mehr als 25 Jahre ihre ganze
Kraft der Erziehung verwahrloster Kinder gewidmet haben. Die
meisten dieser begeisterten Jiinger Pestalozzis haben entweder
bei Vater Wehrli in Hofwil und Kreuzlingen oder bei Zeller in
Beuggen Schule gemacht und daselbst das fruchtbare Samenkorn
ihrer Berufsfreudigkeit empfangen. Das Andenken dieser ersten
Pioniere soll hier aufgefrischt werden. Solche sind:

Melchior Liitschg von Mollis 1819—1857:
Linthkolonie

J. Conr. Zellweger von Trogen 1824—1852:
Schurtanne

Johannes Schlosser von Bern - 1830—1882:
Grube b. Bern

J. Kuratli von Nefllau 1840—1871:
Béchtelen

Johannes Wellauer von Thundorf 1841—1881:
Kreuzlingen und St. Gallen

Johannes Bissegger von Bufinang 1843—1887:
Bernrain

Peter Tschudy von Glarus 1847—1897:
Linthkolonie, Widenswil u. Schlieren

Daniel Wefiner von Thal 1852—1885:
Plankis, Wiesen, Rickenhof

J. Peter Lienhard von Bilten 1853—1888:
Bilten

A. Waldvogel von Stetten 1853—1890:
Buch

Christian Donatz von Malans 1854—1878:

Hochsteig Wattwil
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Joh. Meier von Schleitheim
Freienstein

Jakob Enz von Mettlen
Bernrain, Briittisellen

A. Witzemann von Beuggen
Kasteln

Christian Flury von St. Gallen
Feldle b. St. Gallen

J. Jb. Brindli von Ursprung
Friedheim

J. J. Schneider von Altstéitten
Bichtelen

Ed. Bachmann von Winikon
Sonnenberg

Jakob Rohner von St. Margrethen
Viktoria

Frl. Marie Dill, Vorsteherin
Frenkendorf

S. Meier von Schleitheim
Sonnenbiihl

J. Schurter von Freienstein
Schlieren und St. Gallen

J. Biirki von Unterlangenegg
Balgach

Kaspar Schenkel von Elsau
Tagelswangen

Johannes Hirt von Gebensdorf
Wiesen

J. J. Widmer von Gréanichen
Olsberg

Konrad Frauenfelder von Fischenthal
Grube und Tagelswangen.

1854—1880:

1855—1881.:

1855—1900:

1856—1885:

1857—1883:

1859—1892:

1859—1907:

1859—1891:

1860—1902:

1863—1897:

1867—1906:

1869—1903:

1869—1893:

1874—1910:

1876—1906:

1882—1909:
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A. Knabenerziehungsanstalten.

Die #ltesten landwirtschaftlichen Armenschulen, die im zweiten
Dezennium des vorigen Jahrhunderts entstanden sind, hatten mit
Ausnahme der Linthkolonie nur einen kurzen Bestand. Es sind
die Anstalten Blidsihof bei Lindau, Carras bei Genf und Billodes.
Das gleiche Schicksal teilten die Pestalozzischen Anstalten und
bald nach dem Weggang Wehrlis auch die Armenschule Hofwil.

Den Armenerziehungsanstalten Heinrich Pestalozzis gebiihrt
in der Monographie der erste Platz, einerseits deshalb, weil der
edle Menschenfreund als Erster eine solche Anstalt gegriindet hat,
anderseits aber auch darum, um zu zeigen, dafl zur Erhaltung
und Weiterfiihrung einer Anstalt ganz andere Mittel notig sind,
als sie der edle Mann auf seinem Neuhof zur Verfiigung hatte.

Wihrend in fritheren Zeiten die Verwahrlosten mit Waisen-
kindern zusammen erzogen oder in Arbeitshiiuser gesteckt wurden,
machte sich im Anfang des 19. Jahrhunderts das Bediirfnis nach
eigenen Anstalten fiir verwahrloste und arme Kinder geltend. Die
nachfolgenden 58 Anstaltsbilder geben so recht Zeugnis von den
philanthropischen und gemeinniitzigen Bestrebungen im Jahrhundert
des Kindes, sowohl von Seite des Staates und von Gesellschaften
als auch von edeldenkenden Privaten.

1. Pestalozzische Armenerziehungsanstalten Neuhof
und Clendy.

Es war im Jahre 1767/68, als Heinrich Pestalozzi im Birrfeld
mit Hilfe eines Ziircher Bankiers Land kaufte behufs Anlage einer
groBleren Krapp- und Gemiiseplantage. Von seinem Wohnsitze
zu Miilligen an der ReuB aus leitete er das Unternehmen und
brachte dabei die Erfahrungen und Kenntnisse, die er bei Tschiffeli
theoretisch und praktisch gemacht und gewonnen hatte, in An-
wendung. Im Jahre 1770 baute er auf seiner Besitzung ein
schones Landhaus, eine Scheune und einen Stall und nannte sein
Gut ,Neuhof®. Seine junge Gattin half ihm getreulich mit und
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unterstiitzte ihn in seinem grofien Eifer, sein Gut zu fordern. Der
Bankier sah dem Unternehmen mifitrauisch zu und zog sich bald
davon zuriick. Pestalozzi kaufte weitere 85 Jucharten Landes und
wurde dabei von einem iibelbeleumdeten Unterhiindler iibervorteilt.
Sein Freund Pfarrer Frohlich in Birr warnte Pestalozzi mehrmals
vor diesem Menschen, allein Pestalozzi hatte grosses Vertrauen
zu dem Spitzbuben. Im Jahre 1774 faBite das Ehepaar Pestalozzi

Pestalozzische Armenerziehungsanstalt Neuhof bei Birr.

den EntschluB, auf dem Neuhof eine Armenerziehungsanstalt zu
griinden. Es wollte an einer Schar Bettelkinder Vater- und Mutter-
stelle versehen.

Die Not und das Elend dieser Bettelkinder gingen Pestalozzi
so zu Herzen, dafl er ein Anstaltsgebidude, eine Art Fabrik er-
stellen lieB und 1775 ab der Strafie 30 Knaben und Midchen in
sein Haus aufnahm, um mit ihnen, wie er selbst sagte, gleich
einem Bettler zu leben und sie wie Menschen leben zu machen.
Er und seine Frau teilten sich mit Aufopferung ihrer Lebenskrifte
und ihres Vermogens in die keineswegs leichte Aufgabe, an diesen
bunt zusammengewiirfelten Kindern Eltern- und Erzieherstelle zu
versehen und sie durch Liebe und Zutrauen zu wahrer Mensch-
lichkeit zu erheben. Das Unternehmen erregte die Aufmerksam-
keit seiner Zeitgenossen; viele schiittelten indessen bedenklich den
Kopf und nannten ihn einen Schwirmer. Bald hatte er 50 Kinder
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beisammen, die er im Sommer mit Feldarbeit, im Winter mit
Spinnen und andern Handarbeiten beschiftigte und sie gleich-
zeitig unterrichtete. Die sittlich religiose Erziehung war ihm die
Hauptsache. Die Kunst des Lesens, Rechnens, Schreibens brachte
er ihnen nicht in Schulstunden, sondern neben der Arbeit bei.
Im Jahre 1776 spiirte Pestalozzi bereits die Not; er wandte sich
an seinen Freund Lavater mit der Bitte, sein Werk am lieben
Neuhof einigen Freunden zu empfehlen. Mit grofler Sorgfalt suchte
er die sittlichen Endzwecke, die ihm so sehr am Herzen lagen,
zu erreichen. Vom frithen Morgen bis spit nach Sonnenuntergang
wirkte Pestalozzi auf seinem rauhen Arbeitsfeld. Die so sehr
verwilderten Kinder gaben ihm viel zu schaffen, vielen behagte
das friihere Bettlerleben besser; sie rissen aus, weil sie im jetzigen
Zustand eine Erniedrigung sahen. Dazu kamen noch die vielen
Reklamationen der Eltern und die Unsitte, dal jeden Sonntag
Eltern und Verwandte den Neuhof mit Besuchen iiberstiirmten, dabei
die Kinder aufwiegelten und zur Unzufriedenheit aufstachelten, ja
manche, sobald sie ordentlich gekleidet waren, bei Nacht und
Nebel mit sich fortnahmen. Selbst diese Schwierigkeiten wéren
zu iiberwinden gewesen, hitte nicht Pestalozzi von Anfang an zu
grofy angefangen. Die ganze Anlage verlangte tiichtige Fabrikations-
und Geschiftskenntnisse, zwei Dinge, die unserem Vater Pestalozzi
durchaus fehlten. So sehr er im Unterricht auf Anschauung und
richtiges Erfassen der Elemente basierte, ebensosehr wollte er
von seinen Kindern die feinsten Gespinnste erzwingen, bevor sie
nur im Groben eine gewisse Fertigkeit erlangt hatten. Er lie3
sie Musselintiicher verfertigen, ehe sie gemeine Baumwolltiicher
weben konnten. Seine Berechnungen stimmten nicht mehr. Meist
konnte er die Kinder nicht lange behalten, sie liefen davon. Er
mufte sich das gefallen lassen, da er weder eine Behorde, noch
eine Kommission im Riicken hatte. Der hohe Grad des Vertrauens,
den er anfinglich genossen, verwandelte sich, da sein Versuch
immer bemiihender ausfiel und zu scheitern drohte, in MiBachtung,
Spott und Hohn. Als Hilfspersonal hatte Pestalozzi eine Ober-
magd, einen Webermeister, zwei gelernte Weber, eine Spinner-
meisterin, zwei Spinner, einen Spuler, zwei Knechte und zwei
Migde fiir den Landbau: fiir einen Anstaltsbetrieb von 50 Kindern
eine gar kostspielige Haushaltung! Schon im Jahre 1778 mufite er
mit Schrecken gewahr werden, dal ihm die Gefahr des vdlligen
Mifllingens drohe; er reduzierte Geschift und Haushalt. Doch



17

seine Hoffnung erfiillte sich nicht. Der Versuch scheiterte auf
eine fiir ihn und seine Gattin herzzerreissende Weise. Im Friih-
jahr 1780 sah er sich genotigt, die Anstalt aufzuheben und seine
Pfleglinge zu entlassen. Seine Lage war entsetzlich. Es fehlte
ihm an Brot, Holz und Geld, um sich und die Seinen vor Hunger
und Kilte zu schiitzen. Er lebte als ein Armer unter den Armen,
verlacht und verhdhnt. Pestalozzi lief§ sich aber in seinem Glauben
nicht irre machen. Seine Idee der Armenerziehung war und blieb
fundamental; der ungliickliche Ausgang lag nicht im Wesen der
Sache, sondern in den Fehlern, die in seiner Unerfahrenheit nicht
hatten vermieden werden konnen. ,Mitten im Hohngelédchter der
mich umgebenden Menschen®, sagte er, ,horte der michtige Strom
meines Herzens nicht auf, einzig und allein nach dem Ziele zu
streben, die Quellen des Elendes zu stopfen, in das ich das Volk
um mich her versunken sah.®

Pestalozzi gab den Gedanken an eine Armenerziehungsanstalt
zeitlebens nicht auf. Noch |einmal war es ithm beschieden, eine
Armenanstalt erstehen zu sehen; und das Wort seiner Gattin:
,Gott gibt dir doch noch, was das Vornehmste deines edlen Herzens
war, ist und bleibt: eine Armenanstalt®, ging im Jahre 1818 in
Erfiillung.

Die Herausgabe von Pestalozzis Werken brachte dem 72 jdhrigen
Manne, der sich noch wie ein Vierziger fiihlte, 50000 Fr. Rein-
gewinn. Durch o6ffentliche feierliche Stiftung bestimmte er diese
Summe zur Griindung einer Armenerziehungsanstalt. Der erste
Wunsch seines Lebens, der auch sein letzter war — armen und
ungliicklichen Kindern durch gute Erziehung zu helfen — er war
erfiillt. Im Herbst 1818 wurde die Anstalt in Clendy bei Yverdon
mit 12 Kindern ertffnet. In einer gehaltvollen und geistreichen
Rede sprach er sich sowohl iiber die Zwecke und Einrichtung der
neuen Armenanstalt aus, als auch iiber die wesentlichsten Er-
gebnisse seiner bisherigen Erziehungserfahrungen. Bald erweiterte
sich die Anstalt; die Zahl der Zoglinge stieg rasch auf 30. Pesta-
lozzi hing mit ganzem Herzen an denselben. Er war ganz Feuer
und Flamme fiir; sie. Ja, es schien einige Zeit, als ob ein er-
quickendes Licht iiber das diistere Bild seines bisherigen Lebens
strahlen wiirde. Doch es kam bald anders. Er nahm bessere
Kinder in sein Haus auf, was zur Folge hatte, daB die armen
Zoglinge nicht mehr parierten. Das’ Gepriige einer echten Armen-
schule ging bald verloren. Als er gar einem Englinder erlaubte,

2
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an der Armenschule Unterricht im Englischen und im Lateinischen
zu erteilen, war an ein Gedeihen nicht mehr zu denken. Es fehlte
der Anstalt an der Hauptsache, an pestalozzischem Geiste. Der
Zusammenbruch erfolgte im Jahre 1820.

2. Erziehungsanstalten Linthkolonie und Bilten.

Diese beiden Anstalten verdanken ihre Entstehung der Glarner
Hilfsgesellschaft, einer Vereinigung edler Menschenfreunde, die
sich hauptsidchlich zur Aufgabe machte, der durch die kriegerischen
Ereignisse der Jahre 1798/99 in der Linthgegend  entstandenen

Erziehungsanstalt Linthkolonie, Oekonomiegebiude.

Not, die durch lang andauernde Verdienstlosigkeit noch gesteigert
wurde, wirksam entgegenzutreten. Ein grofziigig angelegter Ver-
such, durch Kolonisation das durch die Linthkorrektion gewonnene
Land produktionsfihig zu machen, scheiterte auf dieser Grund-
lage. Immerhin erzielte ein Aufruf an das Vaterland grofie Teil-
nahme, so dafl aus dem Kanton Glarus und der iibrigen Schweiz
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200000 alte Schweizerfranken zusammenflossen. Das Land wurde
angekauft und durch 250 Arbeitslose fiir die spitere Bewirtschaf-
tung vorbereitet. Nach und nach wurde die allgemeine®Notlage
besser, die Krisis schien mit dem Jahre 1817 ihren Hohepunkt
erreicht zu haben, so dal der urspriingliche Plan der Kolonisation
génzlich aufgegeben wurde. Dafiir erhoben sich aber laute Stimmen
aus der Mitte der Hilfsgesellschaft, auf der Liegenschaft eine
Armenschule nach dem Muster der Wehrlischen zu errichten.
Fellenberg ermunterte die Gesellschaft dazu und anerbot sich, ihr
einen Armenlehrer fiir diese Schule heranzubilden. Hiezu meldete
sich ein Leineweber, Melchior Liitschg, ein junger Mann, der mit
Begeisterung fiir diese Sache erfiillt war. Im Frithjahr 1817 zog
er nach Hofwil und blieb daselbst zwei Jahre. Auf dem Linth-
boden schritt man sofort zur Erstellung der nétigen Réumlichkeiten,
und am 4. April 1819 wurde die Anstalt mit 5 Zoglingen ertffnet.
Mit derselben war ein doppelter Zweck verbunden, einerseits
handelte es sich um die Erziehung verwahrloster Kinder, ander-
seits sollte durch die Anstalt das unkultivierte Land nach und
nach ertragsreicher gemacht werden. Beide Zwecke sollten Hand
in Hand gehen, der eine der Verwirklichung des andern dienen.
Die Anstalt bliihte rasch, schon nach 6 Jahren waren 25, spiter
sogar iiber 30 Zoglinge in derselben.

Die Erwartungen, die man bei Anstellung des Vorstehers
hegte, erfiillten sich in erfreulicher Weise. Die Anstalt Linthkolonie
genof} iiberall das Ansehen einer Musteranstalt. Leider war die
finanzielle Lage derselben lange Zeit keine rosige. Die Landwirt-
schaft vermochte mit den ungeniigenden jugendlichen Hilfskriften
die jidhrlichen Betriebsausfille nicht zu decken, und auch die in-
dustriellen Arbeiten der Zoglinge wie Anfertigung von Strohmatten,
Endefinken, Korbwaren, Bienenkorben, Teppichen, sowie die Er-
zeugnisse der 1823 angeschafften 5 Webstiihle erzielten nur einen
jdhrlichen Nettogewinn von 150—200 Gulden. Gesellschaftsbeitrige
und Kollekten mufiten gar oft helfend beispringen, die Anstalt
vor Auflosung zu bewahren. In allen Zeiten standen ihr treue
Freunde zur Seite, und ein Gliick war fiir sie, dal sie von An-
fang an unter der Agide eines Cosmus Heer, der beiden Briider
Zeugherr und Ratsherr Schindler und des unermiidlichen Pfarrers
J. H. Heer stand. Die gedringte dkonomische Lage der Anstalt
dauerte fort. Man suchte einen Teil des Gutes zu verkaufen,
allein es zeigte sich kein Kédufer. Der Andrang von Zoglingen
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wurde immer grofler. Die Kommission beschlofl, sich an den Re-
gierungsrat zu wenden und ihn zu ersuchen, das iiberschiissige
Land zu iibernehmen. Der Landrat wollte davon nichts wissen
und machte die Anregung, eine zweite Anstalt zu griinden, deren
Zoglinge auch zur Bewirtschaftung des Linthbodens herangezogen
wiirden, er lehnte auch jede finanzielle Mithilfe ab. Die Gesell-

Erziehungsanstalt Linihkolonie, Scheune.

schaft begriiite die Anregung, und mit dem altbewihrten Mittel
des oOffentlichen Aufrufes konnte sie sich die ndétigen Geldmittel
beschaffen. Bis zum Jahre 1850 waren 72700 Fr. beisammen und
dadurch die Vorbedingungen zur Erweiterung der Linthkolonie
erfiillt. Den Bemiihungen des Dr. Joachim Heer war es zu ver-
danken, daBl sich endlich auch der Landrat herbeilieB, fiir drei
Jahre einen Beitrag von 600 Gulden zu leisten. Die Kommission
kaufte 1852 das Heuflische Anwesen in Bilten um 6200 Gulden,
lie3 das Herrschaftshaus umbauen und konnte am Pfingstmontag
1853 die Zweiganstalt erdffnen. Sie stand unter der Leitung des
Erziehers Lienhard. Von den Giitern der Linthkolonie erhielt die
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Anstalt Bilten drei groSiere Wiesen zugeteilt. Die Hilfsgesellschaft
sorgte fiir beide Anstalten in viterlicher Weise, und es mufl zu
ihrer Ehre gesagt werden, daf} alles, was zum Gedeihen der beiden
Hauser bis zum heutigen Tage getan worden ist, mit Ausnahme
eines kleinen Staatsbeitrages mit Privatmitteln erreicht wurde. '

Beide Anstalten hatten von Anfang an das Gliick, ausgezeich-
nete Vorsteher gewonnen zu haben. 38 Jahre stand Erzieher
Liitschg der einen und 35 Jahre Lienhard der andern vor. Auf
ersteren folgte Peter Tschudy und spiter Heinrich Aebly, auf
letzteren das Hauselternpaar Jost.

Ein schwerer Schlag war fiir die Gesellschaft die Einéischerung
der Linthkolonie am 1. Oktober 1874. Der Wiederaufbau erheischte
50000 Fr., die zum Teil aus der Summe fiir Landentschidigung
durch die Nordostbahngesellschaft gedeckt wurden. Ein zweites
Brandungliick drohte im Jahre 1895 durch Selbstentziindung des
Heues; das entstandene Feuer wurde rechtzeitig bemerkt und
gelGscht.

Abgesehen von solchen Fillen erforderten die von Zeit zu
Zeit notwendig gewordenen baulichen Verdnderungen, Stall-Um-
bauten, Installation von Trinkwasserversorgungen, Einfiihrung der
elektrischen Beleuchtung usw. erkleckliche Geldmittel und nahmen
die Mittel der Gesellschaft sehr stark in Anspruch. Sie gab allein
in den Jahren 1899—1909 fiir solche Zwecke 102769 Fr. aus.
Unter Ausschlu3 des wurspriinglichen Kolonisationslegates von
300000 Fr. und .der 72000 Fr. Griindungsgelder fiir die Anstalt
Bilten erreichte die Summe der Legate und Geschenke von 1820
bis 1911 die respektable Hohe von 516000 Fr. Diese grofien
Spenden bilden das beredte Zeugnis von der Opferfreudigkeit und
dem gemeinniitzigen Sinn des gesamten Glarnervolkes, vorab der
Liebestédtigkeit der bald 100 Jahre alten Hilfsgesellschaft.

Dank der zielbewufiten Arbeit haben es die Vorsteher fertig-
gebracht, die Ertrdgnisse des Linthbodens erheblich zu steigern.
Das Areal der Linthkolonie umfafit 26 ha, dasjenige der Biltener
Anstalt 24 ha. Wihrend die Anstalten im Jahre 1899 noch nur
75885 1 Milch produzierten, stieg die Produktion im Jahre 1909
ohne neuen Landzukauf auf 117331 1. Der Reinertrag des land-
wirtschaftlichen Betriebes hat sich gegeniiber fritheren Jahren ver-
siebenfacht. Daraus erhellt, dafl die Anstalten auch ihrer zweiten
Zweckbestimmung nachgekommen sind.
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Erziehungsanstalt Bilten.
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Die im Jahre 1907 erneuerten Gesellschaftsstatuten nennen
als Zweck der beiden Anstaltsfamilien die Erziehung armer, ver-
waister, verwahrloster oder der Verwahrlosung anheimfallender,
korperlich und geistig gesunder und bildungsfihiger Knaben zu
brauchbaren Menschen, zu guten Biirgern und zu wahren Christen.
Die Leitung der Anstalten ist einer Direktion von 9 Mitgliedern
unterstellt. Diese liberwacht die beiden Anstaltsbetriebe, steht
den Hauseltern mit Rat und Tat zur Seite. Die Aufnahme der
Zoglinge geschieht durch die Direktion und findet jeweilen nach
Ostern statt. Jedem Gesuch ist ein genauer Bericht iiber Be-
schaffenheit, Familienverhiéltnisse etc. des Empfohlenen beizulegen.
Das Aufnahmealter liegt zwischen dem 7. und 13. Altersjahr; aus-
nahmsweise kann in dringenden Fillen anders verfiligt werden.
In jedem Aufnahmefall hat sich die Armenpflege unter Mitunter-
zeichnung des Vaters oder Vormundes schriftlich zu verpflichten,
ein Eintrittsgeld von 20 Fr., ein jdhrliches Kostgeld von 200 Fr.
und ein Austritisgeld von 20 Fr. zu entrichten. Der Austritt er-
folgt nach der Konfirmation. Die Gesellschaft verpflichtet sich
ihrerseits, fiir das korperliche und geistige Wohl der Zoglinge
wihrend ihres Anstaltsaufenthaltes besorgt zu sein, ihnen eine
religiose Erziehung zu erteilen, sie in strenger Zucht und Ordnung,
gepaart mit Liebe, zu halten, ihnen nach Mafigabe des kantonalen
Lehrplans fiir die Primarschule Schulunterricht zu bieten und sie
durch Beschiftigung in Haus, Hof, Garten und Feld an regelméfiige
Arbeit zu gewohnen.

Fiir das weitere Fortkommen der Zoglinge nach ihrer Ent-
lassung trigt die Gesellschaft in der Weise bei, dafl sie an die
Kosten der Lehrgelder bis auf 400 Fr. bezahlt und fiir hohere
Berufsbildung wihrend drei; Jahren einen jéhrlichen Beitrag bis
auf 300 Fr. leistet. Je nach Verhalten eines Zoglings kann die
Gesellschaft auch an die Kleideranschaffungen etwas beitragen.

Die Anstalten beziehen erst seit 1831 ein Kostgeld. Die jihr-
lichen Kosten eines Zoglings stellen sich fiir die Linthkolonie auf
597 Fr., fiir Bilten auf 607 Fr. Beide Anstalten haben Platz fiir
je 25 Knaben. Seit ihrer Griindung beherbergte die Linthkolonie
397, Bilten 227 Zoglinge. Die Erziehungserfolge an diesen Zog-
lingen sind erfreuliche. Bei manchem Zogling hat keine griind-
liche Besserung stattfinden kdnnen, einzelne sind sogar giinzlich
mifiraten, aber wenn man an alle die traurigen Verhiltnisse denkt,
unter denen die Knaben vor ihrem Eintritt in die Anstalt gelitten
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haben, so mu man sich doch sagen, dal unendlich viel an den-
selben getan wurde. Unter den Ausgetretenen sind fast alle Be-
rufsarten vertreten. Wir finden unter ihnen tiichtige Erzieher
und Lehrer, beinahe ein halbes Hundert, ebensoviele Schuhmacher,
Schreiner, Schneider, halb so viele Schlosser, Maler, Landwirte,
Géirtner usw. Seit 1. August 1858 besteht ein Verein ehemaliger
Zoglinge der Linthkolonie mit dem schonen Zwecke, solche Zoig-

Erziehungsanstalt Bilten, Scheune.

linge, die sich dem Handwerkerstande oder dem Lehrerberufe oder
einem sonstigen Berufe zuwenden, der weitere Fortbildung er-
fordert, angemessen zu unterstiitzen.

Diese Ehemaligen nehmen regen Anteil an den Vorkommnissen
und festlichen Tagen ihrer fritheren Heimstétten, stehen in brief-
lichem Verkehr mit denselben und statten den Hauseltern zeitweise
ihre Besuche ab.

Fiir beide Anstalten besteht eine Besuchsordnung, die strikte
durchgefiihrt wird.
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3. Erziehungsanstalt Oberbipp.

Die Knabenerziehungsanstalt Oberbipp wurde im Jahre 1839
von einem Kreis gemeinniitzig gesinnter Méanner fiir den Amts-
bezirk Wangen gegriindet. Sie war urspriinglich als Aktiengesell-

Erziehungsanstalt Oberbipp.

schaft mit einem Kapital von 20000 Fr. unverzinslicher Aktien
organisiert. Mit Riicksicht auf die veriénderten Verhélinisse hat
sich die Aktiengesellschaft 1889 durch neue Statuten als ,Wohl-
tatiger Verein“ konstituiert. Im Jahre 1900 wurde der Name
sArmenerziehungsanstalt“ modernisiert und in ,Knabenerziehungs-
anstalt® umgewandelt. Die Anstalt war frither im Bernerschachen
bei Wangen a. A. 1886 wurde der Kornhaushof in Oberbipp an-
gekauft und zur Anstalt eingerichtet. Mit Staatshilfe kam die
Anstalt im Jahre 1904 zu einem Neubau. Derselbe bietet Raum
fiir 60 Zoglinge. Fast aus allen Amtsbezirken des Kantons werden
Knaben aufgenommen.
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Die Anstalt bezweckt, Knaben, deren Erziehung es wiinschbar
macht, aufzunehmen, sie wiirdig zu versorgen und durch Unter-
richt, hiiusliche und léndliche Arbeit zu tiichtigen, brauchbaren
Menschen zu erziehen. Die Knaben sollen zur Erlernung aller
notwendigen Haus-, Feld- und Gartenarbeit und anderer Erwerbs-
zweige angehalten werden. In der Regel werden nur Knaben
aufgenommen, die das 8. Lebensjahr zuriickgelegt haben. Schwach-
sinnige oder ganz bdsartige Knaben werden zuriickgewiesen. Die

Erziehungsanstalt Oberbipp: Im Heuet.

Versorgung dauert bis zum zuriickgelegten 16. Altersjahre; vor-
herige Entlassung wird nur ausnahmsweise durch die Direktion
gewihrt. Das Kostgeld wird halbjihrlich vorausbezahlt. Es be-
trigt pro Jahr 160 Fr., Bettnfisser zahlen 20 Fr. mehr. Die Anstalt
riistet die zu Entlassenden gehorig aus, verlangt aber fiir solche
noch das Kostgeld fiir das laufende Semester. Wihrend der Lehr-
zeit bleiben die Lehrlinge noch unter Aufsicht der Anstaltsorgane.

Die Anstaltsschule hat zwei Abteilungen, in denen die Knaben
nach dem staatlichen Lehrplan unterrichtet werden. An der Ober-
schule wirkt ein Lehrer, an der untern Abteilung eine Lehrerin.
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Beide Lehrkrifte haben Seminarbildung, ebenso der Hausvater.
Neben der Schule werden die Zoglinge mit landwirtschaftlichen
Arbeiten oder im Garten beschiftigt, iiberdies zu Kiifer-, Schreiner-
und Maurerarbeiten angeleitet. Gegenwirtig ist die Anstalt voll
besetzt. Die 62 Zoglinge sind zur Nachtzeit in drei Schlafsélen
untergebracht. \

Das letztjihrige Rechnungsergebnis ergab ein Defizit von
5000 Fr., welches durch den Staat gedeckt wurde. An Reinver-
mogen besitzt die Anstalt nur das urspriingliche Griindungskapital
von 20000 Fr. Die Gemeinden leisten keine regelmifligen Bei-
trige. Fiir die Berufslehrlinge besteht ein kleiner Fonds. Er ist
aber zu schwach, so dafl das Fehlende zu Lasten der Betriebs-
rechnung fallt.

Das Patronat iiber die Ausgetretenen besorgt der Hausvater,
insofern die Gemeinde nichts anderes verfiigt.

Die Erziehungsanstalt hat im letzten Dezennium des vorigen
Jahrhunderts nacheinander schwere Schicksalsschlige durchge-
macht; hat sie doch nacheinander zwei Hausviter und eine Haus-
mutter in der besten Kraft ihrer Jahre durch den unerbittlichen
Tod wverloren!

4. Schweizerische Erziehungsanstalt Bichtelen bei Bern.

Die Entstehung dieser Anstalt steht im engsten Zusammen-
hange mit dem Wiederaufleben der Schweizerischen gemeinniitzigen
Gesellschaft, die sich nach den Ereignissen des Jahres 1830 zum
erstenmal wieder in Trogen versammelte. In seiner Erdffnungs-
rede, die er als Schwanengesang fiirs liebe Vaterland bezeichnete,
regte der begeisterte Johann Caspar Zellweger die Bildung von
Lehrern fiir Armenschulen und die Errichtung einer schweizerischen
Rettungsanstalt fiir verwahrloste Kinder und jugendliche Tauge-
nichtse an, indem er namentlich auf die erfolgreiche Titigkeit des
Johannes Falk, der in dieser Beziehung mit gutem Beispiel voran-
gegangen war, hinwies. Die Rede schlug ein. Es wurde eine
Kommission zur Priifung dieser beiden Fragen mit Zellweger an
der Spitze bestellt. Vorgesehen war eine schweizerische Armen-
lehrerbildungsanstalt in Verbindung mit einer Erziehungsanstalt.
Diese Form beliebte nicht, aber im Jahre 1838 beschlofi die Ge-
sellschaft die Griindung einer schweizerischen Erziehungsanstalt.
Ein Griindungskomitee trat in Funktion, und wihrend sich die
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Einsammlung der Gelder vollzog, suchte das Komitee nach einem
geeigneten Gute in der Nidhe einer Stadt. In Ziirich war nichts
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Passendes ohne grofie Kosten erhdltlich. Die Kommission lenkte
ihre Schritte nach Bern und erwihlte das Bichtelengut als ge-
eigneten Sitz der Anstalt. Gleichzeitig hatte sich Zellweger auch
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nach einem Erzieher umgesehen. Die Wahl fiel auf den jungen
Joh. Kuratli von Nesslau, der sich bei Wehrli in Kreuzlingen dem
Armenerzieherberufe widmen wollte und von Wehrli bestens
empfohlen wurde. Er wurde zu seiner weiteren Ausbildung auf
Reisen geschickt, um sich praktische Erfahrungen zu sammeln
und die Einrichtung und den Betrieb dhnlicher Anstalten, wie das
-Rauhe Haus“ in Hamburg, kennen zu lernen. Im Friihjahr 1840
kam er zuriick, und die Bichtelen wurde am 12. Februar 1840
eroffnet und seiner Leitung anvertraut.

Am 4. April empfing Kuratli den ersten Zogling, dem im Laufe
des Jahres noch 7 folgten. Noch im gleichen Jahre ging das an-
finglich gepachtete Bichtelengut, bestehend aus Haus, Scheune
und 3 Nebengebiuden, sowie ca. 42 Jucharten Land, in den Besitz
der Gesellschaft {iber. Mit dem 10. Juni 1841 war das Dutzend
Zoglinge voll und damit der Kreis geschlossen, den man statuten-
gemif als eine Familie unter einem viiterlichen Erzieher zusammen-
fassen wollte. Schon nach Jahresfrist mufite 1842 die zweite
Familie errichtet werden, die bis 1844 auch vollzdhlig war. Da-
durch trat die Anstalt in ein neues Stadium. So viel als moglich
sollen die Zoglinge nach Konfession und Sprache ausgeschieden
werden. Vorldufig blieb es beim alten. Die Ausdehnung der
Anstalt verlangte bauliche Anderungen. Die ans Wohnhaus ge-
baute Scheune wurde abgebrochen und in einiger Entfernung neu
erstellt, das Hauptgebiude selbst fand wesentliche Erweiterung.
Der Zudrang von Zoglingen wurde immer grofler; die Anstalts-
leitung mufite sich mit dem Gedanken der Griindung einer dritten
Familie vertraut machen, was tatséchlich im Jahre 1847 erfolgte.
Durch Erweiterung der zum Gute gehorenden Wohnhiuser wurde
Platz geschaffen. Im alten Hauptgebiude entstand ein gewdlbter
Saal, der als Hauskapelle diente. Diese wurde im Jahre 1843
durch den 80 jihrigen Stifter der Anstalt, Zellweger, eingeweiht.
Es war das letzte Mal, daBl er in der Béchtelen war, den Verkehr
mit Kuratli setzte er aber bis in sein Todesjahr 1855 fort. Bis
Mitte April 1851 beherbergte die Bachtelen auf Wunsch der Berner
Regierung die sogenannte Bernerfamilie, der wir spiter bei der
Schilderung der bernischen Staatsanstalten begegnen werden. Die
Zahl der Zoglinge stieg auf 44. Das Gut erwies sich als zu klein,
die Direktion pachtete ein angrenzendes, 69 Jucharten grofies Gut
mit eigener Scheune, welch letztere im Jahre 1855 infolge der
Fahrlédssigkeit einer Magd ginzlich niederbrannte. Der Anstalt
erwuchsen dadurch 8000 Fr. Schaden.
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Das Jahr 1858/59 machte infolge zunehmender Ertriignisse
des Landgutes den Bau eines groflen Speichers notig, in welchem
iiberdies Raum fiir eine Familienwohnung mit Schulzimmer vor-
gesehen wurde. Schon nach dem Auszug der Bernerfamilie nach
Landorf wurde die Vorbereitungsklasse eingefiihrt. In dieselbe
kamen alle die neu eingetretenen Knaben, bis ihre erste Roheit
iiberwunden war und die Biirschlein sich etwas Anstaltsschliff
angeeignet hatten. Dann wurden sie je nach Charakter und Eig-

Erziehungsanstalt Bichtelen bei Bern: Oekonomiegebidude.

nung dieser oder jener Familie zugeteilt. Gegen Ende des Jahres 1859
iibernahm die Bichtelen vertraglich 13 Neuenburger Knaben samt
einem welschen Lehrer und logierte diese romanische Familie im
neuen Speicher ein. Sie kamen von Grandchamp bei Boudry,
woselbst die Anstalt nach dem Muster der Béchtelen umgestaltet
wurde. Am 17. August 1860 verlieB diese Kolonie die Béchtelen
und siedelte wieder ins alte Heim nach Boudry iiber. Diese
Welschen hatten frisches Leben nach der Béchtelen gebracht und
beide Teile gewannen sichtlich davon.

Bei der Anstaltsgriindung war nicht blofl die Aufnahme ver-
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wahrloster Knaben vorgesehen, sondern auch diejenige jugend-
licher Rechtsbrecher. Hie und da fanden vereinzelte gerichtlich
bestrafte Burschen Aufnahme. Im Jahre 1880 entschlofl sich die
Bichtelenkommission auf das Ansuchen ihres frithern Komitee-
mitgliedes, Stinderat Birmann, die Familie jugendlicher Bestrafter
zu griinden. Dr. Birmann handelte im Auftrage einer vom Bundes-
rate eingesetzten Expertenkommission. Es wurde beschlossen, De-
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tinierte gegen Entrichtung eines jdhrlichen Minimalkostgeldes von
200 Fr. aufzunehmen. Die Detentionsfrist setzte man auf zwei
Jahre fest und die Altersgrenze auf das zuriickgelegte 16. Alters-
jahr. Die Bichtelen ist mit diesen Leuten nicht schlecht gefahren,
doch war sie gewil froh, als einige Jahre spiter einige Spezial-
anstalten fiir diese Jugendlichen aufgingen.

Bevor wir auf die innere Organisation der Anstalt eintreten,
miissen wir noch ein kurzes Wort iiber die Armenlehrerbildungs-
frage verlieren. Zellweger hatte schon von Anfang an sich die
Béchtelen als Bildungsstitte fiir Armenlehrer gedacht und zwar
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als eine Art Praktikantenschule fiir junge Leute, die das Seminar
durchlaufen haben und einen Trieb in sich spiiren, den Beruf
eines Armenerziehers zu ergreifen. Die Armenlehrerbildungs-
kommission hatte schon in fritheren Jahren solche Lehrerzoglinge
als Gehilfen nach der Béchtelen abgeordnet. Vermehrte Anstalts-
griindungen machten es schwer, geeignete Armenerzieher und
Gehilfen zu bekommen, weshalb in der Folge immer mehr ,Prak-
tikanten“ einriickten, um sich in der Bichtelen auf den spiteren
Beruf vorzubereiten. Im Jahre 1862 wurde formlich ein Armen-
lehrerseminar geschaffen. Die Dauer des Kurses war auf 4 Jahre
und die Zahl der Armenlehrerseminaristen auf 12 festgesetzt. Die
erste Abteilung trat 1866, die zweite 1868 und die dritte 1871 aus,
und alle widmeten sich fast ohne Ausnahme dem erlernten Be-
rufe. Wenn man bedenkt, dal neben den 44 Anstaltszoglingen
gleichzeitig noch 27 Lehrerzoglinge in der Anstalt waren, so war
das fiir die Anstaltsleitung eine schwere Biirde. Die gesteigerten
Anforderungen an die Lehrerbildung fiihrten dazu, daBl von 1871
an an der Bichtelen keine Lehrerkurse mehr erteilt wurden.

Der Zweck der Béchtelen ist die Besserung sittlich entarteter
Knaben. Dies soll geschehen durch eine wahrhaft christliche Er-
ziehung, durch religiose Einwirkung in Form von Andacht, Reli-
gionsunterricht und Besuch des Gottesdienstes, durch strenge
Ordnung und Zucht, geeigneten Unterricht, durch Arbeit in Haus
und Feld.

Ein weiteres Erziehungsmittel liegt in der Familiengruppierung
der Zoglinge, die nach Anlage und Neigungen, mach Alter und
Bildungsgrad ausgeschieden werden kénnen.

Die Losung dieser Aufgabe ist zunfichst dem Direktor unter-
stellt, welchem je nach der Zahl der Familien die nétigen Lehr-
krifte beigegeben sind. Die Anstalt nimmt nur reformierte
Schweizerbiirger auf. Verlangt wird, daBl diese der deutschen
Sprache michtig sind und dem Unterricht folgen konnen, sie
miissen bildungsfihig und mit keinem korperlichen Gebrechen
behaftet sein und im Alter von 7—13 Jahren stehen. Jedes Auf-
nahmsgesuch soll den Grund der Anmeldung und die notigen
Angaben iiber personliche Verhiltnisse enthalten, ferner auch
die Kostgeldgarantie, &rztliches Zeugnis, Impfschein und Schul-
zeugnisse.

Uber die Aufnahme entscheidet auf Bericht und Antrag des
Vorstehers die engere Kommission, in dringenden Fillen unter
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Genehmigungsvorbehalt der Prisident. Das Recht der Erziehung
mufl vom gesetzlichen Inhaber der viterlichen Gewalt eines Zog-
lings der Anstalt schriftlich iibertragen werden. Jeder Eintretende
hat einen vollstiindigen Anzug mitzubringen, und aulerdem muf
fir ihn behufs Einkleidung ein Beitrag von 50 Fr. entrichtet
werden. Das engere Komitee bestimmt in jedem Fall das Kost-
geld, das mindestens 250 Fr. betrigt.

Erziehungsanstalt Bichtelen bei Bern: Anstalts-Kapelle.

Der Aufenthalt der Zoglinge dauert bis zur Konfirmation.
Vorzeitige Entlassung findet nur ausnahmsweise statt. Immerhin
kann das Komitee solche gewihren; es hat auch das Recht, un-
heilbare Kranke, Bildungsunfihige oder besonders schlimme Zog-
linge zu entlassen.

Eine genaue Tagesordnung fiir Sommer und Winter sorgt
fiir regelméfligen Anstaltsbetrieb und nimmt gebiihrend Riicksicht
auf Bekostigung, Arbeit, Spiel und Erholung. Der Unterricht
wird in drei Klassen erteilt und umfafit neun Schuljahre, Primar-
und Sekundarschule. F#higeren Zoglingen erteilt man auch Unter-

3
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richt im Franzosischen. Auf den Schulunterricht legte die Béch-
telen von jeher grofles Gewicht. Neben der schulfreien Zeit ar-
beiten die Zoglinge familienweise, d. h. in Gruppen zu 15 Knaben
auf dem gegenwirtig 73 Jucharten groBlen Anstaltsgute. Die
Lehrer arbeiten mit.

Schon seit vielen Jahren besteht an der Anstalt eine flotte
Knabenmusik, die wesentlich dazu beitrdgt, unter dem jungen
Volk helle Freude und Frohsinn zu erwecken.

Die Anstalt hat 61 Ziglinge, die in vier Gruppen abgeteilt
sind. Neben dem Vorsteher besteht das Aufsichtspersonal noch
aus vier patentierten Lehrern und einem Werkfiihrer.

Die Erziehungserfolge der Anstalt sind im ganzen recht be-
friedigende und ermutigende, dieselben in Zahlen auszudriicken,
ist nicht leicht, da bei dem einen ein Erfolg friiher, bei dem andern
erst spiiter zu konstatieren ist. Die ausgetretenen Zoglinge werden,
sobald ihr Aufenthaltsort bekannt ist, vom ‘Anstaltsvorsteher be-
sucht, sie stehen mit letzterem auch in brieflichem Verkehr. Ein
Hilfsfonds von 18,885 Fr. dient zur Weiterbildung unvermoglicher
Zoglinge. Der personliche Verkehr mit den Ausgetretenen ist
von grofler Bedeutung, das in der Anstalt angefangene Erziehungs-
werk wird weitergefiihrt, Schwankende werden gefestigt und Ab-
geirrte oft wieder ins rechte Geleise gewiesen.

Seit 71 Jahren iibt nun die Béchtelen schon ihr heilsames
Werk aus. An ihr wirkten die Vorsteher:

Johann Kuratle von Nefilau  1840—1871
J. J. Schneider , Altstitten 1871—1892
Paul Schneider 2 seit 1892

Die Anstalt hat in diesem Zeitraum ca. 800 Zoglinge beher-
bergt und gegen 100 Lehrerzoglinge ausgebildet. Welch eine
Unsumme von Miihe und Arbeit liegt in diesen Zahlen. Was
man bei der Griindung der Biichtelen erwartete, hat sich erfiillt
bis auf den heutigen Tag.

Die Jahresrechnung 1910/1911 zeigt 37,696 Fr. Ausgaben und
22,125 Fr. Einnahmen. Die Betriebskosten belaufen sich auf
15,571 Fr. Daran sind an Legaten und Beitrdgen 8996 Fr. einge-
gangen, so daf3 der Ausgabeniiberschufl 6575 Fr. betrigt.

Die Anstalt hat ein Reinvermdgen von 261,824 Fr. Die
Kosten eines Zoglings pro Jahr sind mit 550 Fr. angeschlagen.



0. Pestalozzistiftung Olsberg.

Die Anstalt wurde im Jahre 1846 als schweizerische Rettungs-
anstalt Olsberg gegriindet, seit 1860 ist sie nunmehr aargauische
Staatsanstalt. Im Jahre 1845 versammelten sich in Brugg eine
Anzahl gemeinniitziger Ménner zu einer Beratung, auf welche

Pestalozzistiftung Olsberg.

Weise dem edlen Menschen- und Jugendfreunde Heinrich Pesta-
lozzi zu dessen hundertsten Geburtstag ein Denkmal gesetzt
werden konnte. Man kam iiberein, dem Erzieher und Wohltiter
der Menschheit nicht ein steinernes Denkmal zu setzen, sondern
ihm zu Ehren eine Anstalt zu errichten fiir die armen Kinder,
fiir Verwahrloste, in welcher im Geiste Pestalozzis fortgelebt und
fortgewirkt werde. Man traf Vorbereitungen, um die Mittel zur
Griindung zu beschaffen. An der Spitze der Unternehmung des
edlen Werkes stand Heinrich Zschokke, der als eigentlicher
Griinder der Anstalt Olsberg zu betrachten ist. Es war die letzte
Stiftung, die er in seinem segensreichen Wirken geplant hat, und
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bildet gleichsam sein Vermé&chtnis an die spidtere Generation.
Man trug sich zunédchst mit dem Gedanken, die Anstalt auf dem
Neuhof bei Birr zu errichten, wihlte aber schlieBlich hiefiir die
aargauische Klosterdoméne Olsberg und nannte sie Schweizerische
Pestalozzistiftung. Am 25. Juni 1846 fand die Eroffnung statt.
Die Anstalt stand unter Aufsicht eines Ausschusses hervorragender
Ménner der ganzen Schweiz und wurde von zwei Hausvitern ge-
leitet, von denen der eine die protestantischen, der andere die
katholischen Zoglinge zu leiten und zu erziehen hatte. Anfinglich

waren 4, nach drei Jahren schon 30 Zoglinge in der Stiftung.
Die 6konomischen Verhiltnisse der Anstalt waren anfidnglich
schwierige und gestalteten sich durch die Doppelwirtschaft nicht
besser. Das Kostgeld betrug fiir Knaben 50, fiir Mddchen 40 Fr.
¥ Jeder Hausvater fiihrte gesonderte Rechnung. Diese Doppel-
spurigkeit bewihrte sich nicht, es fehlte an gegenseitigem Ver-
stindnis. 1854 wurde sie aufgehoben und die Stiftung unter
einen Hausvater gestellt. Die Zahl der Zoglinge stieg auf 50,
der Hausvater erhielt zur Bewiltigung seiner grofien Aufgabe
einen evangelischen und einen katholischen Gehilfen. Er selbst
leitete die Fortbildungsklasse. Zur Anstalt gehoren 62 Jucharten
Wies- und Ackerland, nebst 12 Jucharten Waldfeld. Schlechte
Ertrignisse, namentlich das Auftreten der Kartoffelkrankheit, be-
wirkten, daf§ trotz der Kostgelderh6hung um 50 Fr. das Stiftungs-
vermodgen angegriffen werden mufite. Im Jahre 1860 ging die
Anstalt zufolge ihrer prekiren Lage an den Staat iiber. Sie be-
hielt ihren Namen bei und diente seither als Erziehungsanstalt fiir
verwahrloste Knaben. Mit einem Aufwand von 23,000 Fr. wurde
sie baulich instand gestellt. An Stelle des Ausschusses trat nun
eine staatliche Aufsichtskommission. Die Zahl der Zoglinge wurde
auf 24 reduziert und stieg erst in spiteren Jahren wieder auf 60.
In hygienischer Beziehung wurde im Laufe der Zeit viel getan,
die Anstalt wohnlicher und freundlicher zu machen, es wurden
keine Kosten gescheut. Auf das Jubiliumsjahr 1910 ist sie in-
und auswendig renoviert worden. Mit einem Kostenaufwand von
3000 Fr. erhielt die Anstalt in ihrer nichsten Nidhe eine von
einem Bach gespeiste Badanstalt. Ferner ist bereits fiir Erstellung
einer Turnhalle ein Kredit erteilt. Was der Anstalt noch zur
modernen Ausgestaltung fehlt, das ist eine Trinkwasser- und
Hydrantenanlage, die Ersetzung des Petroleumlichtes durch die
betriebssichere elekirische Beleuchtung, die Zentralheizung und
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die Erstellung eines Tagraums, in welchem sich die Zoglinge bei
schlechtem Wetter aufhalten konnen. Der Kanton ist geneigt,
diesen Ubelstiinden abzuhelfen, so daB die Erziehungsanstalt
Olsberg nach allen Richtungen eine Musteranstalt ist.

Der Bewirtschaftung des Anstaltsgutes, die mit Hilfe der Zog-
linge vor sich geht, wurde grofle Aufmerksamkeit geschenkt und
der Ertrag durch rationellen Betrieb, Drainage, Diingung, Be-
pflanzung mit jungen Biumen wesentlich gesteigert. Das Anstalts-
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gut steht in dieser Richtung auf der Hohe der Zeit. Bemerkens-
wert sind die neuen Schweinestallungen, die einen rentablen Zweig
der Landwirtschaft mit bestem Erfolg betreiben lassen.

Die Steigerung der Lebensmittelpreise und der iibrigen An-
staltsbediirfnisse machte wiederholt eine Erh6hung der Kostgelder
notwendig. Gegenwirtig zahlen die jiingern Zoglinge 160 Fr.,
die dltern 120 Fr. und Kantonsfremde 250 Fr. pro Jahr. Die
Anstalt hat inklus. Staatszuschuss 43,643 Fr. Einnahmen.

Die Anstaltsschule steht unter Aufsicht des Schulinspektors.
Unterricht und Priifung finden in gleicher Weise statt wie an der
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offentlichen Volksschule. Der Stand der Schule wird als ein
guter bezeichnet. Seit 1905 enthiilt das Unterrichtsprogramm der
Anstalt auch den Handfertigkeitsunterricht als Disziplin. Die
Knaben haben Gelegenheit, sich in Hobelbank- und Kartonnage-
arbeiten zu betitigen. Die Knabenmusik der Anstalt erweist sich
als ein ganz vortreffliches Erziehungsmittel. Um mit den ausge-
tretenen Zoglingen fast in bestéindigem Kontakt zu stehen, finden
jdhrlich Zusammenkiinfte statt. Den bei diesem Anlasse erschei-
nenden ehemaligen Zoglingen werden die Bahnkosten zur Hilfte
zuriickerstattet. 1906 war der erste derartige Truppen-Zusammen-
zug in Olsberg, und seither findet derselbe jedes Jahr am Pfingst-
montag statt.

Die Anstalt besitzt einen Pestalozzifonds in der Hohe von
28,446 Fr., der nach und nach aus Zinsen und Legaten zusammen-
flo. Der Fonds dient zur weiteren Ausbildung der Olsberger
Knaben. Ein regierungsrétliches Reglement bestimmt hieriiber
das Nihere.

Aufgenommen werden in die Anstalt nur solche Knaben,
die nachgewiesenermaBien bereits in ‘dem  Grade der sittlichen
Verdorbenheit anheimgefallen sind oder solche Handlungen be-
gangen haben oder in derartigen Verhiltnissen leben, dal sie
zum Zwecke besserer Erziehung nicht mehr in Familien unterge-
bracht werden k6nnen. Vorbedingungen zur Aufnahme sind
korperliche und geistige Gesundheit und Bildungsfihigkeit. Die
Aufnahme findet statt im Alter von 8—14 Jahren. Der definitive
Entscheid liegt bei der Erziehungsdirektion in Aarau, welcher die
Anstalt unterstellt ist.

Die Anstalt hat die Erziehung der Zoglinge zu iiberwachen
und namentlich auch auf die berufliche Bildung der Zoglinge
Riicksicht zu nehmen. Unter den Erziehungsmitteln finden wir
Religionsunterricht, Hausandacht, o6ffentlicher Gottesdienst, gutes
Beispiel der hiuslichen Umgebung, Schulunterricht, liebevolle
aber strenge Zucht und Ordnung, ldndliche, hiusliche, besonders
auch industrielle Arbeit. Aufsicht, Leitung und Erziehung der
Kinder soll ihrer sittlichen Individualitiit nach jeder Richtung ent-
sprechen, und es soll alle pddagogische Sorgfalt verwendet werden.
Dieselbe individuelle Behandlung ist auch beim Unterricht und
ebenso bei der Erlernung beruflicher oder industrieller Arbeit in
Anwendung zu bringen.
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Bis zum September 1910 traten 632 Zoglinge in die Anstalt.
Die Ausgetretenen werden meistens bei tiichtigen Meistern unter-
gebracht. Die Berufswahl steht den Zoglingen frei. Wir finden
unter ihnen 34 Biicker, 6 Buchdrucker, 5 Buchbinder, 11 Gértner,
5 Hafner, 7 Kaufleute, 21 Schreiner, 39 Mechaniker, 33 Schuh-
macher, 34 Schneider, 19 Sattler, je 8 Spengler, Zimmerleute,

Pestalozzistiftung Olsberg: Rast auf Bergeshdh’.

Wagner und Maler, 5 Kiifer, 3 Lehrer usw. Es ist kaum eine
Berufsart, welche nicht ergriffen wurde. Die Erziehungserfolge
gestalten sich nach eingeholten Erkundigungen folgendermafien:
67°/0 gut bis befriedigend
12°/0 mittelméBig
8°/o unbefriedigend
13°/o unbekannt.
Von den 632 Zoglingen der Anstalt waren 375 evangelisch,
220 romischkatholisch und 36 christkatholisch.
Seit 1860 stand die Anstalt unter folgenden Hausvitern:
1860—1876 Adrian Schmid
1876—1906 J. J. Widmer
seit 1907 E. Sommerhalder.
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6. Appenzellische Erziehungsanstalt Wiesen.

Die Erziehungsanstalt Wiesen bei Herisau ist eine Privatanstalt,
die unter Protektion der kantonalen gemeinniitzigen Gesellschaft
steht. Diese iibt indessen nur die Aufsicht iiber die Anstalt und
deren Verwaltung aus und zahlt einen jidhrlichen Beitrag von
200 Fr. aus der Gesellschaftskasse.

Die Anstalt sucht sittlich verwahrloste und entartete Knaben
dem leiblichen und geistigen Verderben zu entreissen und sie zu
wahren Christen und niitzlichen Gliedern der Gesellschaft heran-
zubilden. Die Griindung der Anstalt féllt ins Jahr 1849. Sie hat
ihr Entstehen der Frau a. Landammann Katharina Schlédpfer von
Herisau zu verdanken. Diese edle Frau hatte schon bei Lebzeiten
den Plan gefafit, eine solche Rettungsanstalt zu stiften. Krank-
heit verhinderte sie jedoch an der Ausfithrung des Vorhabens,
doch sorgte sie noch vor ihrem Hinschiede fiir die Verwirklichung
des ihr so lieb gewordenen Gedankens. Sie testierte nebst vielen
andern Vermiachtnissen 8800 Gulden fiir Griindung einer Er-
ziehungsanstalt. Die n#heren Bestimmungen fiir die Verwendung
des Legates blieben den Erben iiberlassen. Diese kauften das
Gut Wiesen um 5175 Gulden und bildeten ein Komitee, das sich
die Erbauung und Einrichtung der Anstalt zur Aufgabe machte.
Das gut erhaltene Bauernhaus wurde umgebaut, eine neue Scheune
erstellt und dem Bauernhaus ein gerdumiger Anbau beigefiigt.
Die so erhalienen Ridume geniigten zur Aufnahme von 12 Zog-
lingen. Zum Anstaltsgute gehorten bis 1869 ca. 35 Jucharten
Land. Um einen bequemen Zugang zur Anstalt zu erhalten,
kaufte das Komitee eine benachbarte Liegenschaft, spiter wurde
noch mehr arrondiert, so dafl jetzt 66 Jucharten zum Anstalts-
areal gehoren. Diese Landzukiufe erforderten den Bau von
zwei Scheunen.

Die alten Wohnrdume geniigten nach 20 Jahren nicht mehr,
es mufite zu einem Neubau geschritten werden, welcher im Jahre
1882 begonnen und im folgenden Jahre bezogen werden konnte.
Die vorhandenen Geldmittel reichten lange nicht zur Deckung
einer solchen Ausgabe, allein man hatte den Bau gewagt im Ver-
trauen auf Gott und edle Menschen. Die Einweihung des neuen
Hauses gestaltete sich zu einem schonen Festchen, das Zoglinge,
Vorsteher, Eltern und Behorden vereinigte. Die Baukosten und
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anderweitigen Ausgaben beliefen sich auf 53,000 Fr. und waren
bereits zu drei Vierteilen gedeckt. Die gemeinniitzige Gesell-
schaft erlie einen Aufruf. Die Jahre 1882 und 1883 wiesen
allein 41,244 Fr. an freiwilligen Gaben auf. Bis heute betragen

Appenzellische Erziehungsanstalt Wiesen.

alle Vermichtnisse und Liebesgaben fiir die Anstalt Wiesen mehr
als 200,000 Fr. Ehre solchem Opfersinn! Das neue Heim bot
nun Platz fiir 20 Zoglinge. Bis zum Jahre 1873 stand die Leitung
unter Aufsicht eines Komitees von neun Mitgliedern. Die oft
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schwierige finanzielle Lage der Anstalt in den drei ersten Jahr-
zehnten ihres Bestehens, der Mangel an Unterstiitzungen und oft
auch an Zoglingen, die schwebende Schuldenlast von iiber 9000 Fr.
bewogen das Anstaliskomitee, an die gemeinniitzige Gesellschaft
zu gelangen mit dem Ansuchen, das Patronat iiber die Anstalt
zu iibernehmen, wozu sich diese auch verstehen liel. Die Sta-
tuten wurden geiindert, die Zahl der Komiteemitglieder um zwei
vermehrt, bis im Jahre 1894 wieder eine Reduktion auf den
frilheren Bestand erfolgte. Staat und Gesellschaft leisten jidhr-
liche Beitrdge von 1300 Fr.

Der erste Zogling wurde am 11. Oktober 1849 aufgenommen.
Bis heute hat die Anstalt deren 155 beherbergt.

Die Anstalt hatte Ofters Vorsteherwechsel.

1849—1853 Gottfried Rorschach

1854—1864 David Messmer

1865—1867 Zogg

1868—1874 Jakob Lutz, jetzt Regierungsrat in Ziirich
1874—1908 Johannes Hirt

seit 1908 Hans Hirt, Sohn.

Gemdfl dem Willen der edlen Stifterin ist die Anstalt nur
fiir Knaben bestinmt. Die Aufnahme erfolgt nach vorange-
gangener Anmeldung beim Komiteeprésidenten.

Das Kostgeld betrigt fiir Kantonsbiirger 5 Fr., fiir Kantons-
fremde 6 Fr. per Woche, dafiir gibt die Anstalt ihren Zdglingen
Nahrung, Kleidung, Unterricht und Erziehung. :

Bei der Aufnahme wird grundsétzlich auf die verdorbensten
und sittlich tief gesunkenen Knaben Riicksicht genommen. In
jedem Aufnahmefall wird mit den Versorgern ein Vertrag abge-
schlossen. Die Zoglinge bleiben bis nach erfolgter Konfirmation
in der Anstalt und werden nach der Entlassung in passende
Stellen gebracht. Die Knaben erhalten in der Anstalt Schul-
unterricht und Anleitung im Gebrauche der notigen Werkzeuge,
die es ihnen ermdoglicht, kleinere Reparaturen selber zu besorgen.
Der Hausvater und ein Lehrer stehen der Schule vor. Die klei-
neren Knaben n#hen und stricken, die grofieren arbeiten in der
Gutswirtschaft. Je nach dem jeweiligen Ertrag des Anstaltsgutes
schwankt die tigliche Ausgabe, auf den Zogling berechnet, zwi-
schen 1 Fr. 45 Cts. und 1 Fr. 95 Cts. Die Anstaltsleitung spricht
sich iiber die Erreichung des Erziehungszweckes befriedigend aus.
Uber die Entlassenen hat die Anstalt das Patronat. Der Haus-



43

vater iiberzeugt sich durch personlichen Besuch iiber den Zu-
stand der Entlassenen. Zu ihrer Unterstiitzung ist ein kleiner
Lehrlingsfonds vorhanden, gestiftet von dem nach 34jidhriger
Wirksamkeit im Jahre 1908 zuriickgetretenen Hausvater Hirt.

Recht originell berichtet der neue Hausvater iiber die im
Fragenschema enthaltene Frage betreffend Verabreichung von
alkoholhaltigen Getrdnken an die Zoglinge. Wir miissen ihm bei-
pflichten, wenn er sagt: ,Ich halte dafiir, da durch rechtzeitiges
und vorsichtiges Verabreichen von Most junge Leute ebensogut
zur MiBigkeit und Enthaltsamkeit erzogen werden konnen wie
durch génzliches Ausschalten des Alkohols in irgend einer Form.
Allerdings muf3 dabei beachtet werden, dafl der verabreichte Most
ein wirklich gutes Getriink ist, das auch fiir spiitere Jahre ge-
eignet ist, schwerere alkoholische Getrédnke, wie Wein und Bier,
zu verdringen.“

Die Anstaltsrechnung weist per 31. Dezember 1910 eine Aus-
gabensumme von 22,264 Fr. auf. Das Reinvermigen betriagt
28,906 Fr.

7. Bernische Knabenerziehungsanstalten.

Nach der Verordnung betreffend die staatlichen Erziehungs-
anstalten des Kantons Bern dienen die zur Zeit bestehenden vier
kantonalen Knaben- und drei Méidchenerziehungsanstalten mit
ihren Einrichtungen dem Zwecke, sittlich gefihrdete, verdorbene
oder verwahrloste Kinder zu tiichtigen, brauchbaren Menschen zu
erziechen. Es werden nur Kinder aufgenommen, welche das 8.,
jedoch noch nicht das 16. Altersjahr zuriickgelegt haben und

a) wenn sie vom Gericht zur Versetzung in eine Anstalt ver-
urteilt worden sind;

b) wenn sie eine strafbare Handlung begangen haben;

c¢) wenn sie sittlich gefiihrdet oder verdorben und verwahrlost
sind, so dafl nach dem Urteil der Eltern oder Behérden
eine Zwangsversorgung wiinschenswert erscheint.

Die Aufnahme erfolgt durch Beschlufl des Regierungsrates
auf Antrag der Armendirektion. Je nach dem Grad der Ver-
wahrlosung werden die Kinder dieser oder jener Anstalt zuge-
teilt. Der Regierungsrat bestimmt in jedem einzelnen Fall die Hohe
des Kostgeldes, 260—450 Fr. Dieses mufl halbjidhrlich vorausbe-
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zahlt werden. Auswirtige und besonders schwierige Zoiglinge
zahlen einen Zuschlag von 50 Fr. Beim Austritt oder Tod eines
Zoglings wird fiir das laufende Halbjahr nichts mehr zuriickbe-
zahlt. Fiir Konfirmanden muf} der Ausriistung wegen das Kostgeld
fiir das ganze letzte Jahr bezahlt werden. Jedes eintretende Kind
hat die reglementarische Kleidung mitzubringen. Zur Erzielung
einer individuellen Behandlung soll in siimtlichen staatlichen An-
stalten wenn immer moglich das Familiensystem durchgefiihrt
werden. Jeder Familie steht ein Lehrer oder eine Lehrerin vor,
welche an den Kindern Elternstelle zu versehen haben. Einer
Familie diirfen nicht mehr als 15 Kinder zugeteilt werden. Die
Gesamtheit der Familien bildet ein unter Leitung des Vorstehers
stehendes einheitliches Ganzes. Hauptmittel der Erziehung in
diesen Anstalten sind Schulunterricht, Arbeit in Haus, Garten
und Feld. Der Unterricht wird in der Anstaltsschule erteilt und
zwar nach den Vorschriften des Schulgesetzes. Die Schulzeit
richtet sich nach den Verhéltnissen jeder einzelnen Anstalt. Die
Kinder sind durch die Hauseltern und das Lehrpersonal zu Aus-
hilfsarbeiten im Hauswesen anzuleiten. Soweit es moglich ist,
sollen in den Knabenanstalten auch Werkstétten fiir Berufslehr-
linge eingerichtet werden. Dem gemeinsamen Spiel ist als wich-
tiges Erziehungsmittel bestmogliche Aufmerksamkeit zu schenken.
Jede Anstalt hat eine Strafkontrolle zu fiihren, in welche jede
Strafe oder Isolierung einzutragen ist.

Vom jihrlichen Kostgeld werden pro Zogling 20 Fr. zur Bil-
dung eines besonderen Anstaltsfondes verwendet, dessen aus-
schlielliche Bestimmung darin besteht, den austretenden Zog-
lingen die Erlernung eines guten Berufes, iiberhaupt das Fort-
kommen zu erleichtern. Die Armendirektion leistet dazu, wo es
notwendig wird, aus dem Kredit der Berufsstipendien angemessene
Beihilfe. Einen weiteren Beitrag fiir diesen Zweck hat auch die
Wohngemeinde des Entlassenen zu zahlen.

Wihrend der Lehrzeit bleiben die Lehrlinge noch unter Auf-
sicht der Anstaltsorgane. Jede Anstalt hat eine Aufsichts-
kommission, Hauseltern, das notige Lehr- und Dienstpersonal.
Der verantwortliche Leiter ist der Hausvater.
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a) Erziehungsanstalt Landorf.

Als Z#lteste dieser staatlichen Anstalten erscheint Landorf,
eine Tochter der Bichtelen, ganz nach ihrem Muster eingerichtet.
Die Regierung brachte die junge Anstalt zuerst in der Béchtelen
unter, um daselbst fiir ihre spiitere selbstindige Existenz durch
Eingewohnung der Zoglinge und Lehrer eine sichere Grundlage
und Wegleitung zu finden. Bis zum Schluf8 der zweijdhrigen
Vertragszeit mit der Bichtelen bestand diese Bernerfamilie aus
22 Knaben.

Inzwischen war vom Staate das Spittelgut in Landorf er-
worben und zur Aufnahme der Anstalt eingerichtet worden. Am
16. April 1851 siedelte die ganze Kolonie mit ihren beiden
Lehrern in die eigene Wohnstitte nach Landorf iiber. Die An-
stalt wurde wiederholt von Brandungliick heimgesucht, so 1864
und 1877. Sie bietet Raum fiir 60 Knaben, die in Familien ab-
geteilt sind. Gegenwiirtig zdhlt die Anstalt 56 Zoglinge in drei
Familien. Jede Familie hat ihre eigenen Wohn-, Schul- und
Schlafrdiume. Im Jahre 1905 wurde zum bisherigen Wohn-
gebiude mit einem Aufwand von 100,000 Fr. ein neues Neben-
gebidude erstellt, so dafl die Anstalt geniigend Platz hat und in
ihrem Erziehungswerk nicht eingeengt ist. Ein groBes Okonomie-
gebdude enthélt Stallung fiir 40 Stiick Vieh, 4 Pferde und
25 Schweine. Zum Anstaltsgute gehoren 80 Jucharten.

Der Schulunterricht fiir die Zoglinge ist auf das ganze Jahr
ausgedehnt. Handfertigkeitsunterricht wird nur im Winter erteilt.
Die Zoglinge werden im Gebrauch der notigsten Werkzeuge an-
geleitet. Fiir den Unterricht in Schreinerarbeit und Kartonnage
ist ein eigener Lehrer angestellt. _

Die Anstalt erforderte im Jahre 1910 einen Staatszuschufl
von 24,880 Fr. Der Erziehungsfonds betrigt 18,400 Fr. und ist
bei der staatlichen Hypothekarkasse angelegt.

Die Zahl der bis heute in Landorf gewesenen Zoglinge be-
trégt 762. Der erste im Jahr 1848 eingetretene Zogling lebt heute
noch und beehrt von Zeit zu Zeit die Anstalt mit seinem Besuche.
Die Korrespondenz :des Hausvaters mit den Ausgetretenen be-
deutet ein grofies Stiick Arbeit.

Die Grofizahl der Ausgetretenen macht der Anstalt Ehre.
Die in der Anstalt genossene Erziehung wird von den meisten
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- dankbar anerkannt und verhilft ihnen zur Selbstéindigkeit. Ab-
gesehen von einer Anzahl gestrauchelter und génzlich mifiratener
Zoglinge, ist das Erziehungsergebnis ein durchaus befriedigendes.
Wie schwierig die Leitung dieser Anstalt ist, ergibt sich schon
aus dem Vorleben der Zoglinge, von denen die meisten wegen
Liigen und Stehlen, Vagantitit, génzlicher Verwahrlosung, Brand-
stiftung und Unsittlichkeit in die Anstalt eingewiesen werden
mufiten. Ungeféhr die Hélfte der Ausgetretenen ergriff zu ihrem
weiteren Fortkommen irgend eine Berufslehre, ein Drittel widmete
sich der Landwirtschaft, die iibrigen kamen ins Elternhaus zuriick.

b) Erziehungsanstalt Aarwangen.

Dieselbe besteht seit 1863, ihre Vorgeschichte reicht aber bis
ins Jahr 1837 zuriick. In diesem Jahre wurde in Koniz die
Landsassen - Knabenerziehungsanstalt eroffnet und bis 1848
weitergefiihrt. Dann wurde dieselbe in eine staatliche FEr-
ziehungsanstalt umgewandelt. Diese Konizer Knabenanstalt hatte
im Lande einen guten Namen, es gingen aus ihr viele tiichtige
Lehrer und Handwerker hervor. Sie konnte sich aber infolge
mangels an Land nicht recht entwickeln und wurde auf die Ini-
tiative des damaligen Armendirektors Schenk, spéter Bundesrat,
nach Aarwangen verlegt, wo durch Umbau eines Kornhauses ge-
niigend Raum vorhanden war. Der Umzug hatte ferner die an-
genehme Folge, dal man einer bésen Nachbarschaft, der Filiale
des Zuchthauses, los wurde. Die Konizer Anstaltsbuben fanden
nunmehr ein freundliches Dorf, ein gesundes grofies Haus, einen
schonen Hof mit vielen Wiesen und geriumigen Scheunen.

Wie freuten sich die Jungen ob der nahen Juraberge, der
nahen Aare als Badgelegenheit und der schénen Landschaft des
Oberaargaus. Das war fiir sie eine neue Welt, da gab’s auf ein-
mal Pferde, Kiihe, Rinder, Kiilber, die sie in Koniz vermissen
mufBten.

Im Lauf der Jahre traten immer bosartigere Elemente in die
Anstalt ein, so dal das urspriingliche Anstaltsreglement vom
Jahre 1863, das nur von gutgearteten Knaben spricht, aufge-
hoben und die Anstalt von 1867 an den Stempel einer Stiitte fiir
bosartige Kinder trug. In den ersten Jahren war der Andrang
zur Anstalt grol, so dafl sie mehrere Jahre hintereinander
20 Konfirmanden auszuriisten hatte. Urspriinglich fiir 30 Knaben
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berechnet, waren es bald deren 60, so daBl die mangelhaften An-
staltsgeb&iude nicht mehr geniigten. Im Jahre 1898 wurden drin-
gende Umbauten am alten Gebiude vorgenommen und an die
Erstellung eines neuen Wohngebidudes geschritten, wofiir der
Staat 100,000 Fr. kreditierte. Das neue Heim wurde im Friihjahr
1906 eingeweiht, und das bescheidene damit verbundene Festchen
war fiir die Anstalt ein Ehrentag. Die Anstalt ist mit allen neueren,
den Forderungen der Hygiene entsprechenden Einrichtungen ver-
sehen; sie hat helle, luftige Rdume, Zentralheizung, elektrisches
Licht, Bade- und Doucheeinrichtung, geniigend grofie Arbeits-
rdume fiir Schule und Handfertigkeitsunterricht. Fiir Bade-
gelegenheit im Sommer ist ein grofSes Wasserbassin aus Beton
angelegt worden. _

Die Anstalt zdhlt gegenwirtig 60 Insassen, die vom Haus-
elternpaar und drei patentierten Lehrern geleitet werden. Als
Dienstpersonal stehen der Anstalt drei Knechte und zwei Mégde
zur Verfiigung. Die Zoglinge besuchen das ganze Jahr die An-
staltsschule und werden daneben in Haus, Garten und Landwirt-
schaft beschiftigt. Die Kosten eines Zoglings belaufen sich auf
415,5 Fr. Nach der Admission werden die Knaben einem Lehr-
meister iibergeben oder in passende Stellen gebracht. ‘

Der Erziehungsfonds hat die Hohe von 24,340 Fr. erreicht.
Uber die Erziehungserfolge der Anstalt ergibt die Kontrolle, da
75°/0 der Ausgetretenen gut geraten sind. Tiichtige Minner sind
aus der Anstalt hervorgegangen, es sind alle Berufsarten vom
Pfarrer, Lehrer, Handelsmann, Landjdger bis zum Handwerker
und Landarbeiter vertreten. Die Anstalt wird von Ehemaligen
fleiffig besucht.

Laut Jahresrechnung 1910 erforderte die Anstalt im letzten
Betriebsjahr 24,890 Fr. Staatszuschuf3.

Worte, die zu denken geben und leider da und dort zutreffen
mogen, fiigt der Anstaltsvorsteher seinem letzten Jahresberichte
bei. Er sagt u. a.: ,Die Austretenden suchen von Jahr zu
Jahr mehr und mehr, sich einer Berufslehre zu entziehen. Sie
wollen, dem Zeichen der Zeit folgend, vom ersten Tage an Geld
verdienen, was mit der zunehmenden Genufisucht in Verbindung
steht, und werden daher lieber Portier, Ausldufer oder Hand-
langer. Viele Eltern bestirken ihre Sohne in diesem Vorhaben,
in der Absicht, sie gegen Verrechnung eines moglichst grofien
Kostgeldes in Kost und Logis zu nehmen, oft auch noch darum,
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Armenbehdrden und Anstalten weiter ausbeuten zu kénnen. Sehr
oft kommt es vor, daB die bei durchaus empfehlenswerten Hand-
werksmeistern plazierten Lehrlinge von ihren Angehorigen zur
Flucht verleitet oder entfiihrt werden und dann durch kein Mittel
mehr zur Riickkehr zu bewegen sind.“

¢) Erziehungsanstalt Erlach.

Dieser Anstalt, die im Jahre 1874 gegriindet wurde und ihren
Sitz im Schlof Erlach hat, werden die #ltesten und dem Grade
der Verwahrlosung nach auch schwierigsten Zoglinge zugeteilt.

Zur Anstalt gehoren das Schloff, ein Wohnstocklein fiir
Knechte, eine alte und zwei neue Scheunen, wovon eine mit
Wohnungen, ferner ein Waschhaus und ein neuer Holzraum.
Der Grundbesitz umfafit ca. 90 Jucharten. Es ist meist durch
die Juragewiisserkorrektion gewonnener Seestrand, der durch die
Anstaltszoglinge unter Anleitung des Aufsichtspersonals nach und
nach kultiviert werden mufite. Die Anstalt besitzt ferner 4 Ju-
charten Rebland und 10 Jucharten Waldung Der Viehstand
zdhlt 50 Stiick.

Gegenwiirtig sind 38 Zoglinge in der Anstalt. Diese werden
in zwei Abteilungen vom Hausvater und zwei Lehrern unter-
‘richtet. In der schulfreien Zeit finden diese meist 14—15jihrigen
Burschen vielfache Arbeitsgelegenheit im ausgedehnten Landwirt-
schaftsbetrieb, im Rebland oder im Holzraum. Dabei sind ferner
behilflich 2 Knechte, ein Rebmann und zwei Hilfsarbeiter. Das
Hauswesen wird von der Hausmutter besorgt, welcher zwei
Miégde behilflich sind.

Die Anstalt hatte frither 60 Zoglinge. Durch Griindung der
Anstalten Sonvillier und Trachselwald wurde Erlach erheblich
entlastet. Betreffend Aufnahme, Kostgeld und Entlassung gelten
die gesetzlichen Verordnungen. Wegen verspiteten Eintrittes,
schlechten Betragens und zuriickgebliebener geistiger und korper-
licher Entwicklung werden durchschnittlich jedes Jahr 6—8 Zog-
linge linger behalten. Jeder ausgetretene Zogling erhilt einen
Patron, die Anstaltsorgane befassen sich nicht mit der Aufsicht
nach der Entlassung.

Diese iibt die Gemeinde, bezw. der Staat aus.

Der Unterstiitzungsfonds fiir Entlassene betriigt 16 604 Fr.,
dessen Zinsen in bereits erwihnter Weise Verwendung finden.
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Laut Betriebsrechnung vom Jahre 1910 vereinnahmte die
Verwaltung 36 955 Fr., denen 54573 Fr. an Ausgaben gegeniiber-
stehen. Der Betrieb erforderte einen Staatsbeitrag von 17 618 Fr.

Das Reinvermogen der Anstalt beziffert sich auf 85000 Fr.

Fiir das selbst urbarisierte Land verlangt der Staat einen
Pachtzins von 5523 Fr.

Die Ven‘;‘valtung rechnet mit einer téglichen Ausgabenquote
von 1 Fr. 12 Cts. pro Zogling.

Erziehungsanstalt Erlach.

Die Erziehungserfolge dieser Anstalt sind ziemlich schwierig zu
bestimmen. Fillt die Zeit vom Austritt der Zoglinge bis zur Er-
langung der Volljdhrigkeit in Betracht, so diirfen 70°/o als gebessert
angesehen werden. Fiir die spiteren Jahre fehlen die Kontrollen.
Anzustreben wiren fiir die Anstalt Erlach ein jiingeres Eintritts-
alter, bessere Trennung - der Zoglinge nach Alter und Grad der
Verdorbenheit, zweckmifigere Einrichtungen im Anstaltsbetriebe
selbst und besseres Anpassen an Familienerziehung.

Die Anstalt stellt punkto Arbeitsleistung hohe Anforderungen
an ihre Zoglinge, dementsprechend hélt die Verwaltung auf eine
gute, gesunde, reichhaltige einfache Kost, bei der sich die Zoglinge
wohl fiihlen und willig arbeiten.
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d) Erziehungsanstalt Sonvillier.

Dem Griinder des Sanatoriums Heiligenschwendi, Dr. Schwab,
ist es hauptsichlich zu verdanken, dafy der Berner Jura eine eigene
Erziehungsanstalt fiir Knaben erhielt. Diese Anstalt wurde im
Jahre 1900 kreirt und ist fiir verwahrloste Knaben franzosischer

Erziehungsanstalt Sonvillier: Gesamtansicht.

Zunge bestimmt. Durch diese Griindung wurden die iibrigen Staats-
anstalten etwas entlastet.

Die Erziehungsanstalt besteht aus 3 Geb#duden, einem Wohn-
haus, einer groflen Scheune und einer Remise mit Pferdestallung.
Das Wohnhaus enthilt die notigen Réume fiir Unterkunft der
ganzen grossen Anstaltsfamilie, Dienstboten und Lehrpersonal in-
begriffen. In der Scheune ist Platz fiir eine Familie von 15 bis
20 Zoglingen. Die Anstalt hélt 50 Stiick Vieh und hat einen Giiter-
komplex von 150 Jucharten zu bewiltigen, der bei rationeller Be-
wirtschaftung in einigen Jahren das Gedeihen der Anstalt sehr
giinstig beeinflussen wird.
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Erziehungsanstalt Sonvillier: Turnstunde.

Erziehungsanstalt Sonvillier: Zwei Knaben kommen aus der Kiserei.
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Die Zoglinge sind der Mehrzahl nach franzosisch sprechende
Kantonsbiirger. “Wenn es der Platz erlaubt, werden auch Knaben
aus andern Teilen der welschen Schweiz aufgenommen. Die An-
stalt hat Platz fiir 60 Zoglinge; sie ist beinahe besetzt. Je nach
Alter, Entwicklung und Féahigkeit erfolgt die Zuteilung in die ent-
sprechende Familie. Gegenwirtig bestehen drei Familiengruppen,
je von einem Lehrer geleitet, der die Zoglinge beim Unterricht,
bei der Arbeit und in der Erholungszeit iiberwacht. Im iibrigen
gelten bei dieser Anstalt die gleichen Bestimmungen wie bei den
deutsch-bernischen Schwesteranstalten.

Der Erziehungsfonds beziffert sich auf 12071 Fr. Die Auf-
sichtskommission ist im allgemeinen von der bisherigen Auffiihrung
der Entlassenen befriedigt. Wenn Riickfille vorkommen, so sind
sehr oft die Eltern daran schuld, zu welchen meist die Entlassenen
zuriickkehren. Lehrgeld, Kleideranschaffungen, Taschengeld fiir
die Lehrlinge fallen zu Lasten der Anstalt. Der Staat leistet daran
die Hilfte des Lehrgeldes als Riickvergiitung.

Der Haushalt in Sonvillier umfasst 67 Personen. Pro Kopf
und Verpflegungstag trifft es eine Ausgabe von 1 Fr. 86 Cits.,
Unterhalt, Bekleidung, Beheizung, Beleuchtung, Arznung etc. in-
begriffen. Die Anstalt gibt pro Zogling berechnet jihrlich 680 Fr. aus.

Die Anstalt steht seit ihrer Griindung unter Leitung des gleichen
Hausvaters.

Samtliche vier Anstalten verabreichen ihren Zoglingen bei
strenger Arbeit Most oder Tresterwein, gewohnlich aber meistens
Tee, Fruchtsifte oder Buttermilch. ,Bei Ausfliigen, Reisen wird
keinerlei alkoholhaltiges Getrink verabreicht“, steht im Bericht
von Landorf, ,da kommen Koch- und Teekessel zur Anwendung®.
Zum Neujahrsessen und beim Kréihahnen, der sogenannten Sichleten,

erhalten die Landorfer Knaben je vier Mann eine Flasche Wein,
die Abstinenten Sirup.

8. Erziehungsanstalt Schillingsrain bei Liestal
vormals Rettungsanstalt Augst.

Die Anstalt Augst war eine Griindung des basellandschaft-
lichen Armenerziehungsvereins; ihr Entstehen féllt ins Jahr 1853.
Schulinspektor Kettiger und Martin Birmann, spiiter Stinderat,
waren ihre Hauptforderer. 16 Mitglieder des Vereins kauften im
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genannten Jahre das Gut ,Hof Augst® um die Summe von 50 000 Fr.,
von welcher Summe der Verkiufer Ehinger alsogleich der Anstalt
2000 Fr. schenkte. Noch im gleichen Jahre erlie3 der Verein einen
warmen Aufruf zur Gabenspendung in Stadt und Land. Er hatte
den Erfolg, daB3 in kurzer Zeit 13872 Fr. beisammen waren. Daran
spendete den grofiten Teil Frau Julia Birmann. Die edle Wohl-
titerin ging noch weiter und lieh dem Verein ein zu 3°6 zu ver-
zinsendes Kapital von 35000 Fr., welches Kapital im Jahre 1857
der Anstalt in aller Form testiert wurde, freilich mit der Be-
stimmung, dafl es nie aufgebraucht werden diirfe.

Es wurde zunichst eine Aufsichtskommission gew#hlt und
dieser die Aufstellung der Statuten und die Anstellung geeigneter
Hauseltern iibertragen. Am 3. Oktober 1853 fand die feierliche
Er6ffnung der Anstalt statt. Die Anstalt war fiir Aufnahme ver-
wahrloster Kinder reformierter Konfession bestimmt, sie sollten da-
durch eine sittlich religiose, familienmifige Erziehung, entsprechen-
den Unterricht und Mithilfe bei h#uslichen Arbeiten und solchen
in Garten und Feld zu brauchbaren Menschen erzogen werden.
Die Zahl der Zoglinge stieg schon nach dem ersten Jahre auf 28.
Schwieriger stand es mit den Finanzen, die Anstalt brauchte fort-
wihrend Unterstiitzung. Man probierte allerlei, ihr neue Einnahme-
quellen zu verschaffen, griff schlieBllich zur Einfiihrung einer Haus-
industrie, der Posamenterie. So hatte die Anstalt wenigstens einen
jahrlichen Verdienst von 1200—1800 Fr. Drei Jahre lang florierte
das Geschift, dann aber ging’s riickwirts mit diesem Industriezweig
und 1862 steckte man damit auf. Die Anstalt hatte zu dieser Zeit
schon 30 Zoglinge. Man sprach schon von Uberfiillung.

Mit dem Ende der sechziger Jahre trat mit der Anstalt eine
Wandlung ein. Es brach geradezu ein Krieg aus und Unsicher-
heit griff Platz. Das Kommissionsprisidium wechselte mehrere
Male. Es folgten eine Reihe unerquicklicher Jahre, von denen
sich die Anstalt nur miihsam erholte. Ofterer Hausvaterwechsel
schidigte das Ansehen der Anstalt. Zur Entlastung des Haus-
vaters wurde 1880 ein Hauslehrer angestellt. Ein Gliick fiir die
Anstalt war es, daf} sie mit dem Basler Professor Bernhard Riggen-
bach aufs engste verkniipft wurde. Ihm lag die Anstalt als Pri-
sident sehr am Herzen, er fiihrte sie wieder besseren Zeiten
entgegen. Keiner verstand es so wie er, der Anstalt Geld zu-
zufithren, ihre Schulden abzuzahlen, nach innen und auBlen zu
reorganisieren. Eine von ihm inszenierte Lotterie ergab zugunsten
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der Anstalt 6228 Fr. Im Sommer 1888 brannte die stattliche An-
staltsscheune ab. Riggenbach hing den Bettelsack um und brachte
in kurzer Zeit 8800 Fr. zusammen. Die Scheune kam wieder unter
Dach. Die Einzéunung des Anstaltsgartens und die Hauptreno-
vation des Wohngebiudes erheischten neue Geldopfer. Man mufite
den Umbau des alten Anstaltsgebiudes wagen, wollte man nicht
dessen Zusammenstiirzen riskieren. Durch eine Schneeballkollekte,
welche 3600 Fr. abwarf und ein Legat von 3000 Fr. hatte man
wieder Geld zum Umbau. Ins Jahr 1894 féllt die Reorganisation,
gleichsam die Wiedergeburt der Anstalt. Der Staat Baselland er-
hielt niimlich in diesen Jahren von Heinrich Handschin ein Legat
von 50000 Fr. zur Griindung einer Erziehungsanstalt fiir verwahr-
loste Knaben. Eine neue Anstalt wurde nicht gegriindet, sondern
mit diesem Gelde die alte in Augst erweitert, so dafl sie 40 Zog-
linge aufnehmen konnte. Ferner stellte der Staat einen jidhrlichen
Zuschufl von 4000 Fr. in Aussicht und iiberdies fiir jeden von
ihm eingewiesenen Zogling ein jidhrliches Kostgeld von 150 Fr.
Die finanzielle Lage der Anstalt besserte sich zusehends, umso
mehr, als ihr Handschin auch 25000 Fr. testierte.

Die einschneidenste Verinderung erfuhr die Anstalt im Jahre
1908, indem sie den Kraftwerken Augst weichen mufite. Das ge-
samte Gut wurde diesen um 300000 Fr. verkauft. Die Anstalts-
kommission kaufte um 124 000 Fr. den Hof Schillingsrain bei Liestal
und lief3 daselbst ein neues schmuckes Anstaltsgebiude erstellen,
das im Juli 1909 bezogen wurde. Zum Hofe gehtren 70 Jucharten
Land, wovon aber sofort 20 Jucharten in Pacht gegeben wurden.

Die neue Anstalt Schillingsrain steht nun im dritten Betriebs-
jahre mit 40 Zoglingen. Das Maximum ist also erreicht. Der
Schulunterricht gestaltet sich nach dem staatlichen Lehrplan. Die
Knaben werden daneben zu h#uslichen Verrichtungen angehalten,
die kleineren stricken fiir den Haushalt Striimpfe, die gréferen
helfen dem Hausvater und den Lehrern in Garten und Feld.

Die Aufnahmebedingungen sind die gleichen wie bei den
meisten Anstalten. Die Entlassung erfolgt nach der Konfirmation.
Die Anstalt bezieht von den Zoglingen ein jdhrliches Kostgeld
von 150—200 Fr. '

Die letztjiihrigen Betriebsausgaben belaufen sich auf 21321 Fr.
Der Staat leistet an die Anstalt 4500 Fr. und der Armenerziehungs-
verein 2500 Fr.
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Uber die Erziehungserfolge #ufert sich der langjihrige Haus-
vater Tanner in befriedigender Weise.

Das neue Haus ist musterhaft eingerichtet und bildet eine
Zierde der Gegend. Moge es dem engern Vaterlande zum Segen
gereichen.

Der Armenerziehungsverein hat hier ein Werk geschaffen,
auf das er mit hoher Befriedigung zuriickblicken kann.

9. Erziehungsanstalt Sonnenberg bei Luzern.

Im Jahre 1855 tagte in Luzern unter dem Vorsitze des Dr. Dual
die schweizerische gemeinniitzige Gesellschaft. Diese hatte sich
mit einer Zuschrift von zwei katholischen Geistlichen zu befassen,
worin die Griindung einer Erziehungsanstalt fiir katholische ver-
wahrloste Knaben angeregt wurde. Diese Anregung fand lebhafte
Unterstiitzung durch Pfarrer Hirzel, Spyri, Kilin und Dekan Hifelin.
Die Versammlung beschlofl, die Zentralkommission in Ziirich zu
beauftragen, die erforderlichen Schritte und Mainahmen zur Griin-
dung einer solchen Anstalt einzuleiten. Ein Komitee von neun
Mitgliedern mit dem Biirgermeister Dr. U. Zehnder an der Spitze
und dem begeisterten, unermiidlichen Pfarrer Hirzel als Aktuar,
erliel im Jahre 1856 einen vorziiglichen Aufruf zur Gabenspendung
fir die katholische Bichtelen. Schon nach Monatsfrist liefen
20000 Fr. ein. Die Griindung war beschlossene Sache. An die
Versammlung des Jahres 1857 in Lausanne brachte Hirzel die
frohe Kunde, dafl bereits 66564 Fr. beisammen seien und daf3
auch ein katholischer Lehrer Eduard Bachmann als Kandidat fiir
die kiinftige Vorsteherstelle in Aussicht genommen sei. Uber
die Sitzfrage entstand in katholischen Kreisen eine lebhafte Be-
wegung, indem Luzern zum voraus als Sitz bestinmt worden
war. Auch da war es wiederum Hirzels Verdienst, die Gemiiter
beschwichtigt zu thaben. Das provisorische Komitee wurde um
drei weitere Mitglieder ergénzt, demselben ferner eine fiinfkopfige
Expertenkommission beigegeben, mit dem Auftrage, sich nach einer
passenden Liegenschaft umzuschauen. Es wurden eine Reihe von
Hofen im Luzernbiet und im Solothurnischen abgesucht, aber
keiner geniigte den Anforderungen. Man lud die beteiligten Kreise
ein, neue Offerten einzureichen. Im Jahre 1858 besichtigte die
Expertenkommission den Gabeldinger Hof in Luzern und den Hof
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Bleicherberg bei Solothurn. Die Wahl war schwer. Am 12. Juli
1858 fiel die Entscheidung in Bern. Die Abgeordneten beider
Kreise schickten bewihrte Kdmpen ins Treffen. Es wurde ge-
heime Abstimmung verlangt. 7 Stimmen waren fiir den Gabel-
dingerhof auf Sonnenberg und 6 fiir den Bleicherberg. Die Minder-
heit fiigte sich ins unvermeidliche. Eine Subkommission kaufte
den erwihlten Hof um 56190 Fr. und die Gesellschaft beschlofl
auf ihrer Versammlung zu Schwyz, die Anstalt am 1. Januar 1859
zu eroffnen. Die engere und die weitere Kommission wurden mit
7 bezw. 13 Mitgliedern bestellt und als Prisidenten der beiden
Komitee Dr. Dula in Luzern und Franz Brunner in Solothurn ge-
wihlt. Der eingereichte Statutenentwurf wurde an das weitere
Komitee gewiesen, welches denselben durchberiet und genehmigte.
Das jédhrliche Kostgeld, welches anfinglich nur 70 Fr. betragen
hatte, wurde spiter auf 120 Fr., dann auf 200—250 Fr. erhoht. Die
Statuten von 1898 sind in der Hauptsache die alten geblieben,
haben nur eine prizisere Fassung erhalten. Das Eintrittsalter
wurde um 1 Jahr nachgeriickt, wihrend der Austritt vom 17. auf
das 16. Altersjahr erniedrigt wurde. Sodann gelangten Bestim-
mungen iiber das Patronat in die Statuten. Auch wurde 1906
der alte Name Rettungsanstalt modernisiert und in schweizerische
Erziehungsanstalt umgewandelt.

Im Eroffnungsjahr der Anstalt war die Sammlung abge-
schlossen. Sie ergab 77 123 Fr. und an Nachsubventionen 18512 Fr.

Am 6. Januar 1859 siedelte der Vorsteher, der sich bei Kuratli
in der Bichtelen auf sein Amt vorbereitet hatte, in den Sonnen-
berg iiber, zwei Tage spiiter riickte die Magd und am 15. der
erste, am 17. der zweite Zogling ein. Die Anstalt gedieh vortreft-
lich. Schon im Jahre 1860 war die erste Familie voll. 1861 wurde
ein Hilfslehrer angestellt und zwei Jahre spéter stieg die Zahl der
Zoglinge auf 30, was die Anstellung eines zweiten Hilfslehrers
notwendig machte. Im Jahre 1867 wurde die dritte Familie ge-
griindet und ihr ein Lehrer beigegeben. Die Zahl der Zoglinge
stieg auf 45, spater sogar auf 54. Es ist klar, daBl bei der raschen
Zunahme der Pfleglinge die urspriinglichen Riumlichkeiten nicht
mehr geniigten. Mit einem Kostenaufwand von 8800 Fr. wurde
das alte Bauernhaus umgebaut, allein mit bestem Willen konnte
man darin nicht mehr als 18 Zoglinge unterbringen.

Schon 1860 wurde ein Okonomiegebzude, enthaltend Holzraum,
Speicher, Keller und Werkstitte, sowie die Ridume fiir die zweite
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Familie erstellt. In den Jahren 1870—71 ist das Okonomiegebiude
zum Hauptgebiude umgebaut worden, weil sich die alten Rédume

WY A= ‘

irziehungsanstalt Sonnenberg bei Luzern.

des Bauernhauses in sanitarischer und piddagogischer Hinsicht zu
eng und zu klein erwiesen, ein Mangel, der iibrigens in neuester
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Zeit der ganzen Anstalt noch anhaftet. Der Ruf nach einem Neu-
bau ist mehr als gerechtfertigt und dringend notwendig. Die
Gesellschaft hat bereits einen Beitrag von 5000 Fr. beschlossen,
und in den letzten Jahresberichten erlassen die beiden Anstalts-
kommissionen einen warmen Aufruf zur Zeichnung von freiwilligen
Beitrdgen. Das Sonnenbergkomitee hofft auf diesem Wege die
notige Bausumme von 100000 Fr. zusammenzubringen. Ist jetzt
auch die Anstalt der finanziellen Sorge enthoben, indem das im
Jahre 1911 verstorbene edle und hochherzige Komiteemitglied
Haas-Fleury die Anstalt mit einem Legat von 100000 Fr. bedachte,
so diirfte die Sammlung doch fortgesetzt werden und so viel ab-
werfen, daBl ein neues Sonnenberg mit zweckentsprechenden, allen
Anforderungen der Neuzeit gerecht werdenden Einrichtungen ent-
stehen kann. Ein weiteres Mitglied des Komitees, Bezirksrichter
Troller, hatte schon frither der Anstalt einige tausend Franken
geschenkt fiir bessere innere Ausstattung, Kochherd, Heizeinrich-
tung, Wasserversorgung usw. Ein Lieblingswunsch des im Jahre 1900
verstorbenen GoOnners, der Anstalt die Wohltat der elektrischen
Beleuchtung verschaffen zu konnen, verwirklichte sich zu seinen
Lebzeiten nicht mehr. Dagegen legte 1904 ein wohlbekanntes,
aber ungenannt sein wollendes Ehepaar fiir diesen Zweck 5000 Fr.
als Weihnachtsgabe unter den Christbaum. Wo solche Opferwillig-
keit zutage fritt, braucht es dem Komitee fiir die vollstindige
Neubaute nicht bange zu werden.

Das Anstaltsgut, das mit der Zeit durch einige kleinere Zu-
kiufe erweitert worden ist, umfafit heute 66!/2 Jucharten Wiesen,
Streueland und Waldung.

Das Gut wurde in sehr vernachléssigtem Zustande angetreten,
denn seine Ertrégnisse reichten kaum fiir 6—7 Kiihe, 2 Ochsen
und 2 Pferde aus. Durch zielbewufites Arbeiten und stetiges Ver-
bessern des Bodens wuchs die Produktion von Jahr zu Jahr, so dafl
jetzt der gleiche Boden fiir 17 Kiihe, 6 Rinder, 1 Stier und 2 Pferde
geniigend Futter liefert. Die Leistung des Gutes verdoppelte sich
im Zeitraum von 50 Jahren.

Ein Markstein in der Anstaltsgeschichte bildete das 50jdhrige
Jubilium von Sonnenberg im Jahre 1909. Leider war es dem
Manne, der 48 Jahre lang in grofler Treue und vorbildlicher Pflicht-
erfiilllung das Anstaltsschiff als unermiidlicher Steuermann durch
alle Klippen hindurchlenkte, nicht mehr vergonnt, mit der Anstalt
das goldene Erinnerungsfest zu feiern. Zwei Jahre vorher wurde
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der seelengute Eduard Bachmann, der als Mensch, Biirger, Er-
zieher und Hausvater gleichgrof3 dastand, in die ewigen Hiitten
abberufen. Das 50jihrige Geburtstagsfest der Anstalt bot Gelegen-
heit zu einer wohlverdienten Huldigung auf der Grabstédtte des
Entschlafenen.

Uber 600 Kinder sind in den 52 Jahren durch den Sonnen-
berg gegangen. Weitaus der grofite Teil derselben hat den in der

Erziehungsanstalt Sonnenberg bei Luzern: Im Bad.

Anstalt vorgezeichneten Weg gefunden. Sie stehen als brave
Biirger und Biirgerinnen in der Welt drauflen. Die Anstalt hat
in schonster Weise die in sie gesetzten Hoffnungen erfiillt. Die
anerkannt guten Erziehungserfolge liegen neben der Tiichtigkeit
der beiden Anstaltsvorsteher in dem von Anfang an erwéhlten
Familienerziehungssystem.

Jede Familie besteht aus dem Lehrer und den ihm unter-
stellten Dutzend Zoglinge, denen eigene Wohn- und Arbeitsrdume
angewiesen sind. Der Lehrer ist fiir die Anstaltsfamilie verant-
wortlich und als gutes Beispiel selbst das beste Erziehungsmittel.
Er begleitet seine Untergebenen zu allen Arbeiten in Haus und

5
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Hof und markiert hier nicht blo den Aufseher, sondern hilft
wacker mit. Diese besténdige Aufsicht und Leitung der Zoglinge
ist nur durch das Familiensystem moglich. Es verlangt vom Lehrer
die Erfiillung einer miihsamen und schweren Aufgabe, die Liebe,
Sachkenntnis, Berufsfreudigkeit, Treue, Geduld, Ausdauer und Auf-
opferung erheischt. Arbeit und Freizeit sind durch eine Haus-
ordnung geregelt. Neben der Arbeit kommt auch die Erholung
zu ihrem Recht. Die korperliche Pflege und das Spiel werden
als wichtige Erziehungsfaktoren anerkannt. Badegelegenheit ist
vorhanden, und wenn mit der Neubaute auch eine Turnhalle er-
stellt wird, so kann auch in dieser Beziehung noch mehr geleistet
werden. Die Anstalt Sonnenberg erkennt in der Pflege eines echt
religiosen Sinnes eine Hauptaufgabe ihrer erzieherischen Tétigkeit.
Getreu dem Wahlspruche ,Bete und arbeite“ wird auch der korper-
lichen und geistigen Arbeit grofle Aufmerksamkeit geschenkt.
Piinktliche Pflichterfiillung und Nachdenken vor Ausfithrung von
Arbeiten werden von den Zoglingen gefordert und sie angehalten,
kleinere Reparaturen an Kleidern selber zu besorgen. Jeder Zog-
ling hat sein eigenes Werkgeschirr; das weckt den Ordnungssinn
und léfit Nachlédssige leicht erkennen.

An der Anstalt wirken neben dem péddagogisch gebildeten
Vorsteher noch drei paientierte Lehrer. Die 56 Knaben im Alter
von 7'/:—17 Jahren sind in drei Familien abgeteilt.

Fiir die Entlassenen besteht ein Patronat, das aber oft versagt.

Die Jahresrechnung 1910/1911 zeigt ein Reinvermdgen von
174340 Fr. und eine Ausgabensumme von 45287 Fr. Der Betrieb
erforderte einen Zuschufl von 8424 Fr., was pro Zigling 153 Fr.
15 Cts. ausmacht.

10. Armenerziehungsanstalt Enggistein.

Mit dem Jahre 1910 hat diese Anstalt ihren 50j#hrigen Be-
stand hinter sich. Sie blickt auf eine stille, bescheidene Wirk-
samkeit zuriick. Am 1. April 1861 wurde sie gegriindet und mit
12 Zoglingen erdffnet. Diese Griindung war die Folge eines Auf-
rufes, der vom gemeinniitzigen Verein des Amtes Konolfingen im
Jahre 1859 erlassen worden ist. In diesem sehr interessanten Auf-
ruf wurde auf das Bediirfnis einer solchen Anstalt aufmerksam
gemacht und als Zweck derselben, die Erziehung armer Kinder
zu christlich gesinnten, treuen und arbeitsfrohen Menschen ge-
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nannt. Der Verein hatte ein Guthabentingder;fﬂﬁhe von 8621 Fr.,
das in der Hauptsache von einem Legate des Majors Dupasquier,
gewesenen Gutsbesitzers im Neuhaus bei Miinsingen, herriihrte
mit der Bestimmung, eine Armenerziehungsanstalt zu errichten.

Der Aufruf verhallte nicht ungehort. Schon im Sommer 1860
wurde der Beschlul zu einer Anstaltsgriindung gefafit, und die
entworfenen Statuten erhielten die regierungsriitliche Genehmigung.
Man schaute sich nun nach einem der Verbesserung fihigen Heim-

Armenerziehungsanstalt Enggistein bei Konolfingen.

wesen um und fand ein solches in Oberenggistein, enthaltend
Wohnhaus mit Scheune, Speicher und 55 Jucharten Mattland und
Holz. Der Kaufpreis betrug 35000 Fr. Der Vertrag wurde rati-
fiziert und am 1. Juni 1861 auch durch den grofien Rat des Kan-
tons Bern genehmigt. Bei ihrer Eroffnung hatte die Anstalt ein
Reinvermogen von 10367 Fr. Trotzdem ihr gleich im ersten Jahre
ein Legat von 4000 Fr. zufiel — ein Geschenk des alt Land-
schreibers Schmalz in GroBhochstetten —, zeigten sich von Jahr
zu Jahr Betriebsdefizite. Das hinderte jedoch den Verein nicht,
unablissig dem vorgesteckten Ziele zuzustreben. Aufler den Staats-
beitriigen fiir vorgenommene Bauten war es insbesondere der
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Privatwohltitigkeit zu verdanken, daf die Anstalt gedeihen konnte,
waren doch in den letzten 27 Jahren allein 96405 Fr. an Liebes-
gaben aufgebracht worden. Im 50 jdhrigen Anstaltsbetriebe war
es einzig im Jahr 1891 moglich, die Ausgaben vollstindig
durch die Einnahmen zu decken. Wiederholt befafite sich die
Kommission mit der Defizitfrage und die Experten, welche den
Griinden und Ursachen dieser Defizite nachzuforschen hatten,
brachten heraus, daf§ der unrentable, hungrige Boden des Anstalts-

Armenerziehungsanstalt Enggistein bei Konolfingen: Auf der Weide.

gutes, dessen ungiinstige Lage, zu weit betriebene Viehzucht und
zu wenig Milchwirtschaft, sowie die niedrige Frequenz an Zog-
lingen hauptsédchlich schuld tragen.

Auch die Lokalitdten der Anstalt geniigten den Anforderungen
nicht mehr, trotzdem schon im Jahre 1868 im Wohnhaus Schlaf-,
Speisesaal und Lingeriezimmer neu eingerichtet wurden. Die
Kommission beschloff daher 1898, die Scheune abzubrechen und
an deren Stelle einen Neubau aufzufiihren, der die hauptsichlichsten
Réume, deren eine Anstalt benétigt, enthalten sollte. Die Geld-
mittel, namentlich die Staatsbeitréige blieben aus, so dafy im Jahre 1901
ein Direktionsmitglied den Antrag stellte, der Armendirektion des
Kantons Bern mitzuteilen, dafl auf Jahresschlufi die Anstalt auf-
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gehoben wiirde, wenn nicht fiir die absolut notwendigen Neubauten
ein angemessener Staatsbeitrag erfolge. Ende April 1902 beschlo
sodann der groflie Rat auf Antrag des Regierungsrates an die
Neubauten und Mobiliaranschaffungen einen Staatsbeitrag von 80 °/o
— 53600 Fr. — zu entrichten. Der Staat machte zur Bedingung,
daB die Anstalt auch Knaben aus andern Amtern aufnehmen solle.
Nun konnte die Bauarbeit beginnen. Der einfache, schmucke An-
staltsneubau wurde am 2. November gleichen Jahres noch einge-
weiht. Kein Mensch glaubte daran, daf3 sich schon nach Ablauf
eines Dezenniums die Ridume der Anstalt als zu klein erweisen
wiirden, und doch ist es so. Die Anstalt zédhlt heute 44 Zoglinge
im Alter von 8—16 Jahren. Man schimpft iiber die schmalen
Rédume zwischen den Betten, kritisiert das Fehlen eines Trockne-
raums, wiinscht Anlage einer Zentralheizung, sowie Einrichtung
einer Heizgelegenheit fiir Baderaum und Zimmer des Handfertig-
keitsunterrichtes. Die Bauperiode dieser Anstalt ist also noch nicht
abgeschlossen. Moge dem Hause bald werden, was so vonnoten ist.

Der Anstaltszweck soll durch folgende Mittel erreicht werden:
Unterricht auf der Stufe einer guten Primarschule.
Erlernung der Haus-, Garten- und Feldarbeit.
Erteilung des Handfertigkeitsunterrichtes.

Strenge Zucht und Ordnung, in Liebe gehandhabt.
Moglichste Fiirsorge fiir das weitere Fortkommen der
Zoglinge nach der Entlassung.

Die Anstaltsdirektion besteht aus einem Prisidenten und
14 weiteren Mitgliedern. Die Erziehungsanstalt wird geleitet durch
den Vorsteher, seine Frau und beider Sohn, die alle drei semi-
naristisch gebildet sind.

Aufpahme und Entlassung der Zoglinge geschieht durch die
Direktion, in der Regel alljdhrlich im Friihling nach der Schul-
priifung. Die Aufnahme erfolgt unter Vorbehalt einer dreimonat-
lichen Probezeit. Das Kostgeld im Betrage von 140—180 Fr. ist
halbjédhrlich vorauszubezahlen. Ein Reglement bestimmt die zur
Aufnahme vorgeschriebenen Kleidungsstiicke. :

Die Direktion kann von sich aus biosartige oder bildungs-
unfihige und besonders arbeitsscheue Elemente entlassen. Die
Zoglinge werden bei ihrer Entlassung, die gewohnlich nach der
Admission erfolgt, gut ausgeriistet. Fiir das weitere Fortkommen
derselben sind Vorsteher und Direktion in Verbindung mit den
Eltern oder Behorden nach Kréften besorgt.

bt ol
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Bei 32460 Fr. Ausgaben im letzten Rechnungsjahre hatte die
Anstalt ein Defizit von 2795 Fr. Es gingen im Rechnungsjahre

2162 Fr. an Geschenken ein. Das Reinvermigen der Anstalt be-
tragt 95051 Fr.

11. Meyersche Erziehungsanstalt Effingen.

Die Anstalt hat ihre Entstehung einer edlen Gonnerin, der
Frau Witwe Meyer in Brugg, zu verdanken, welche eine Reihe
hochherzige Vergabungen machte. Nach dem Sinne der Stifterin
soll die Anstalt zur Erziehung verwahrloster oder der Verwahr-
losung ausgesetzter Knaben der Bezirke Brugg und Lenzburg und
sodann solcher aus dem iibrigen Kantonsteil dienen. Die Griin-
dung der Anstalt fillt ins Jahr 1866.

An der Spitze der Anstalt steht ein Direktionskomitee von
sieben Mitgliedern, das sich selber erginzt. Die Anstalt ist einem
Hausvater mit padagogischer Bildung unterstellt. Er wird in der
Erziehungsaufgabe durch einen Lehrer und zwei Aufseher unter-
stiitzt. Die Anstalt hat Raum fiir 40 Knaben im Alter von 7 bis
16 Jahren. Sie umfaBit zwei Wohnhiiuser, zwei Okonomiegebiude,
geniigend Wiesland und ein Stiick Reben. Die Bearbeitung des
Gutes liegt hauptsichlich einem Werkfiihrer ob, dem die gréBeren
Knaben nach Kriften behilflich sind. Die Ertréignisse aus dem
- Anstaltsgut reichen neben den iibrigen Einnahmen beinahe aus,
die Gesamtbetriebskosten zu decken. Die Erziehungsanstalt hat
viele Freunde und Gonner. Trotzdem die finanzielle Lage der
Anstalt keine glinzende ist und oftmals zu ernster Besorgnis An-
lal gab, haben sich doch immer wieder Retter in der Not ge-
funden. In guten Jahrgingen sind die Ertrige der Weinreben
willkommene Einnahmen der Anstalt und geben der Betriebsrech-
nung ein ganz anderes Geprige. Die letzten drei Jahre aber
waren fiir die Landwirtschaft der dortigen Gegend eigentliche
Fehljahre, worunter auch die Anstalt zu leiden hatte. Hagelschlag,
Friihjahrsfroste und nasse Sommer vernichteten oder verminderten
wenigstens in ganz erheblicher Weise die Ernte. Wir begreifen
ganz wohl, wenn der Hausvater in seinem letzten Jahresbericht
die Misere mit den Worten ,Verregnete Felder, zu Boden ge-
peitschtes Getreide, schwarze Kartoffelicker und trostlose Wein-
reben“ kennzeichnet und bemerkt, da8 das Jahr 1910 unter den
44 Jahren des Bestehens der Anstalt hinsichtlich des Ertrages an
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landwirtschaftlichen Produkten als das geringste betrachtet werden
miisse. 216 Aren Rebgeldnde lieferten in diesem Jahre nur
25 1 Wein.

Im Jahre 1909 mufite die Direktionskommission zur bestehenden
Hypothekarschuld von 10000 Fr. weitere 5000 Fr. aufnehmen. An
Legaten gingen 3247 Fr. ein, fiir die Weihnachtsbescherung 298 Fr.
Die Reisekasse der Anstalt wurde im letzten Jahre mit 43 Fr. be-
dacht. Sodann zeigt die Rechnung eine schéne Zahl Naturalgaben

Meyersche Erziehungsanstalt Effingen.

und einen Staatsbeitrag aus dem Alkoholzehntel im Betrage von
2400 Fr. Das Reinvermdogen ist mit 118875 Fr. in Rechnung ge-
setzt. Die Einnahmen betragen 19899 Fr., die Ausgaben 26 399 Fr.

Die Anstalt bezieht von den Zoglingen Kostgelder, 225—350 Fr.
im Jahr. Bis zur Konfirmation bleiben die Pfleglinge in der An-
stalt. Sie werden in der eigenen Anstaltsschule nach Grundlage
des kantonalen Lehrplans unterrichtet. Neben der Schule bieten
ihnen Wiesen, Acker und Reben mannigfach Arbeit und Abwechs-
lung. Im Winter wird etwas Hausindustrie betrieben.

Die erste Versorgung der Entlassenen iibernimint der Haus-
vater bezw. die Anstaltsdirektion.
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Die Erfolge sind im allgemeinen recht befriedigend. Die
meisten Ausgetretenen werden so viel als moglich bei tiichtigen
Handwerkern versorgt, nur ein kleiner Teil kehrt ins Elternhaus
zuriick.

12. Ziircherische Pestalozzistiftung Schlieren.

Die Pestalozzistiftung steht unter dem Protektorate der kanto-
nalen gemeinniitzigen Gesellschaft. Die ersten Anfiinge der Griin-
dung gehen bis 1846 zuriick und stehen in direktem Zusammenhang
mit der hundertsten Geburtstagsfeier Vater Pestalozzis. Es wurde
ein Fond gegriindet, der spéter den Namen ziircherische Pestalozzi-
stiftung erhielt. Zuerst kamen durch eine Sammlung 9433 Fr.
zusammen, welche bis 1854 samt Zinsen und weitern Schenkungen
14000 Fr. ausmachten. Davon wurden 2000 Fr. fiir die Pestalozzi-
stiftung Olsberg ausgeschieden und der Rest von der Gesellschaft
verwaltet. Der Fonds erstarkte zusehends und betrug 1864 bereits
18230 Fr. Im Jahre 1865 erfolgte ein Aufruf an das Volk von
Stadt und Land, welchem das Volk sympathisch war. Die Schul-
jugend, von der Lehrerschaft dazu aufgemuntert, beteiligte sich
ebenfalls an der Sammlung. Diese ergab 18220 Fr., so dal nun
36450 Fr. beisammen waren. Als dann gar ein hochherzig an-
gelegter Mann, Johannes Schoch von Fischenthal in Mailand, zu-
gunsten der Anstalt 50000 Fr. schenkte, konnte an die Errichtung
der Erziehungsanstalt gedacht werden. Der edle Wohltiter kniipfte
an seine Schenkung die Bedingung, dal aus seiner Heimats-
gemeinde auf jede Anstaltsfamilie ein Zogling unentgeltlich auf-
genommen werden miisse. Man sah sich nach geeigneten Liegen-
schaften um. Es wurden 50 Offerten eingereicht, worunter die
Bocken bei Horgen sehr verlockend, aber zu teuer war. Die
Kommission wiihlte schlieSlich die jetzige Liegenschaft in Schlieren
aus und hatte es nicht zu bereuen. Die Anstalt wurde im No-
vember 1867 erdffnet. Zu ihren ersten Freunden und Goénnern
gehorten Biirgermeister Zehnder, Dekan Héfelin, Pfarrer Hirzel,
sodann der Enkel Pestalozzis, Oberst Karl Pestalozzi, der hoch-
herzige Caspar Appenzeller und die beiden Pfarrer Dr. Furrer in
Ziirich und Weber in Hongg.

Als Aufsichtskommission beliebte ein 11 gliedriges Komitee,
von welchem seit der Griindung bis auf den heutigen Tag zwei
Mitglieder der gemeinniitzigen Gesellschaft angehoren muflten.
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Mit der Pestalozzistiftung ist eng verkniipft der Name des ersten
Hausvaters der Anstalt, Direktor Peter Tschudy, des begeisterten

FEREICUSN

Zircherische Pestalozzistiftung Schlieren.

Schiilers Fellenbergs und Wehrlis. Im Sinn und Geiste der Griinder
leitete er 30 Jahre lang als bewdhrter Erzieher die Anstalt.
Das Anstaltsgut wurde innert dieser drei Dezennien arrondiert
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und wesentlich verbessert; sein Umfang betriigt heute 18 ha. Es
ist eine Freude, zu schauen, wie das vorher so vernachléissigte
Gut durch den Anstaltsbetrieb gehoben und ertragsfihiger gemacht
worden ist.

Die Gebiulichkeiten im Schliererberg, einst eine Weberei, er-
litten eine fortgesetzte Verdnderung und Erweiterung. Zur Anstalt
gehoren jetzt ein &dlteres Wohnhaus mit Speisesaalanbau, ein Schul-
haus, ein Waschhaus, ein Holzschopf und ein groBes Okonomie-
gebdude.

Zweck der Anstalt ist, Knaben aus sittlichem Verderben zu
retten und davor zu schiitzen. Die Anstalt gewidhrt fiir 45 Zoglinge
Raum. Aufgenommen werden Knaben, die einer Gemeinde des
Kantons Ziirich angehoren, Knaben, deren Lebensverhiltnisse und
Charakter, insbesondere deren sittliche Vernachlédssigung oder Ver-
kommenheit die Aufnahme wiinschbar macht und die korperlich
gesund und geistig bildungsfihig sind. Das Eintrittsalter liegt
zwischen 6—13 Jahren. Die Zoglinge sind in zwei Abteilungen
geteilt, Unter- und Oberschule. Dieser Einteilung entsprechend
unterrichten zwei Lehrer nebst dem Vorsteher der Anstalt nach
bestimmter Schulordnung unter Aufsicht der Schulbehotrden.

Das Landgut, das einen Meisterknecht zur Besorgung hat,
liefert die notigen Arbeitsgelegenheiten fiir die Zoglinge wihrend
der schulfreien Zeit. Im Winter stricken die Kleinsten, die grofieren
iiben sich im Korbflechten.

Das jadhrliche Kostgeld eines Zoglings betrigt 250 Fr. Nach
der Konfirmation werden die Pfleglinge entlassen und in Stellen
untergebracht. :

Der Staat leistet jidhrlich 3000 Fr. an die Anstalt, dazu kommen
noch ca. 10000 Fr. an Kostgeldern und ca. 8600 Fr. als Netto-
einnahmen aus der Gutswirtschaft, sowie Gaben und Legate im
letztjihrigen Betrage von 14451 Fr. Die Ausgaben betrugen
35234 Fr. Die Kosten fiir einen Zogling sind mit 783 Fr. berechnet

Uber die Ergebnisse der Anstalt Schlieren #uBert sich der
Vorsteher befriedigend. Je nach dem Mafistab, der angelegt wird,
konnen diese verschieden sein. Bei vielen Zoglingen wird man
sich zufrieden erkldren miissen, wenn sie ihr leidliches Auskommen
finden. Manche stoBen oft an, bis ihr Lebensschifflein sich end-
lich in ruhiges Fahrwasser begibt. Angeborne Charaktereigen-
schaften bringt menschliche Kunst kaum weg. Die entlassenen
Zoglinge werden vom Anstaltsvorsteher besucht. Leider hat er
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keine gesetzliche Macht, oberfldchliche Leichtbliiter zum Ausharren
Zu zwingen.

Die Anstalt tut ihr moglichstes, ihren Zoglingen die Wege in
die Gesellschaft leicht zu machen, und es sind unter ihnen viele,
die das dankbar anerkennen und der Stétte, an der sie ihre spétere
Jugend verlebten, durch guten Lebenswandel Ehre machen.

Seit Er6ffnung der Anstalt wirkten an ihr als Vorsteher

Peter Tschudy 1867—1897
Hans Tschudy 1897—1906
H. Biihrer seit 1906.

13. Erziehungsanstalt Thurhof.

An historischer Stitte, auf der fiirstébtischen Besitzung Thur-
briicke bei Oberbiiren ist die St. Gallische Erziehungsanstalt fiir
katholische Knaben errichtet worden. Als Griindungsjahr ist das
Jahr 1869 angegeben. Die Anstalt ist Eigentum des katholischen
Kantonsteils St. Gallen und steht unter Direktion von drei Mit-
gliedern, zwei derselben wihlt der katholische Administrationsrat
und das dritte das bischofliche Ordinariat aus den Geistlichen
der Didzese.

Das Verdienst der Griindung dieser Anstalt gebiihrt in erster
Linie dem Frauenkloster Magdenau. Im Jahre 1867 machte die
Oberin dem Administrationsrat das Anerbieten, zum Zwecke der
Griindung einer Anstalt fiir verwahrloste katholische Knaben den
bei Magdenau liegenden Hof ,Dechenwies® samt Gebduden un-
beschwert abzutreten, fiir notig werdende Umbauten das Holz
gratis zu liefern. Sollte die Liegenschaft nicht zweckdienlich sein,
so anerbot sich das Kloster, das entsprechende Kapital fiir die
anerbotenen Liegenschaften aushinzugeben. Dieses Anerbieten
wurde gebiithrend verdankt, sofort eine Kommission gewéhlt, welche
den Hof zu besichtigen und dariiber ein Gutachten abzugeben
hatte. Die Kommission kam zu dem Resultate, dafl sich der Hof
sowohl hinsichtlich Lage und Beschaffenheit des Bodens als auch
der alten Gebiude wegen nicht eigne zur Anlage einer Erziehungs-
anstalt. Man verzichtete auf den ersten Teil des Anerbietens und
ersuchte das Kloster, die Erfiillung des zweiten Teils zu ermog-
lichen. Das Kloster errichtete hierauf einen Stiftungsbrief in der
Hohe von 40000 Fr. fiir die zukiinftige Anstalt. Es bot sich nun die
giinstige Gelegenheit, die fiirstiibtische Liegenschaft um 51 728 Fr.
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Erziehungsanstalt Thurhof: Gesamtansicht,
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zu ersteigern, und diese Liegenschaft eignete sich wie keine zweite
zur Anlage einer Erziehungsanstalt. _

Zu derselben gehdrten ein solides stattliches Haus, das im
Jahre 1778 von Abt Beda aus den Mauern des zerstiérten Schlosses
Biiren als Zoll- und Gasthaus erbaut wurde, drei Okonomiegebiude,
ca. 44 Jucharten Land und zwei Holzgerechtigkeiten der Gemeinde
Niederhelfenschwil.

Es sollen in der Anstalt verwahrloste, ungliickliche, im Schul-

|

Erziehungsanstalt Thurhof: Beim Turnen.

alter stehende Knaben katholischer Konfession zu gesitteten gliick-
lichen Menschenkindern umgewandelt werden. Dieses Ziel ist zu
erreichen durch
1. Anleitung und AngewShnung derselben zu einem sitt-
lichen, religiosen Leben und zur Arbeit auf dem Felde
und im Hause.
2. Unterricht in den Lehrfichern der Primarschulstufe.
3. Léndliche Einfachheit in Nahrung, Kleidung und in der
ganzen Lebensweise.
Es werden nur solche Knaben aufgenommen, welche in bezug
auf Heimatrecht und Konfession der engeren Heimat angehoren
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und in sittlicher Beziehung der Anstaltserziehung bediirftig sind.
Das Alter der Aufzunehmenden ist zwischen dem 8. und 13. Alters-
jahre. Zur Anmeldung ist die genaue Darstellung der bisherigen
Lebensverhiltnisse und Auffiihrung notwendig, ferner ein Geburts-
und Heimatsschein und ein Kostgeldgarantieschein. Ein spezielles
Reglement schreibt die Bekleidung beim Ein- und Austritt vor.
Mangelndes wird auf Kosten der Versorger erginzt. Gesuche um
Aufnahme sind an den Vorsteher zu richten. Das jéhrliche Kost-

Erziehungsanstalt Thurhof: Rast.

geld betriigt 250 Fr. Die Entlassung erfo]gt nach dem zuriick-
gelegten 16. Altersjahre.

Der Thurhof hat fiir 45 Zoglinge Platz. Diese erhalten -in
U nter- und Oberschule Unterricht. Die Oberschule ist mehr Winter-
schule, die untere Abteilung Ganzjahrschule mit Unterricht von
8—12 Uhr und 4—7 Uhr. Die ersten Nachmittagsstunden sind der
Arbeit im Garten, Feld und Hof gewidmet. In der Zementerei
werden nur die grofiten und stéirksten Zoglinge beschiftigt. Eine
Schreinerei beschrinkt sich auf Reparaturen von Geriiten etc.,
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damit die Zoglinge mit der Hantierung mit den Werkzeugen zur
Holzbearbeitung vertraut werden. Das Lehrpersonal besteht aus
dem Hausvater als Lehrer der Oberschule und einer Lehrerin fiir
die Unterschule.

Die ausgetretenen Zoglinge werden vom Patronat fiir Ent-
lassene in geeignete Dienst- oder Lehrstellen gebracht. Ein Teil
kehrt zu den Eltern zuriick. Es konnen besonderer Umstinde
halber auch vorzeitige Entlassungen gewiihrt werden.

Nach der letzten Jahresrechnung hatte die Anstalt 16 088 Fr.
Einnahmen und 17676 Fr. Ausgaben. Der Staat leistet an jeden
Zogling 30 Fr. aus dem Alkoholzehntel. Fiir die Anstalt besteht
ein Thurhofverein, der allfillige Rechnungsdefizite deckt und iiber-
haupt das Wohl der Anstalt im Auge hat. Dieser hat einen Fonds
von 150000 Fr. ;

Die Verpflegungskosten eines Zoglings kommen jidhrlich auf
393 Fr. zu stehen. Bei 75°%0 der Entlassenen darf der Anstalts-
zweck als erreicht zu betrachten sein. Die Anstalt hat mit dem
bestehenden Patronatssystem nicht die besten Erfahrungen ge-
macht. Es ist daher begreiflich, wenn der Vorsteher die An-
regung macht, die Uberwachung der Ausgetretenen einer fiir die
Sache verstidndnisvollen Personlichkeit zu iibertragen und den In-
haber des wichtigen Amtes angemessen zu entschidigen. Eine
solche Mafiregel miifite von groBtem Nutzen sein. Gegenwirtig
besorgt der Hausvater diese Uberwachung. Sie ist aber wegen
Mangel an Zeit und Geld eine ungeniigende.

14. Ddéstersche Erziehungsanstalt Sennhof.

Die Déstersche Erziehungsanstalt Sennhof Vordemwald ist eine
selbstindige Filiale der Kulturgesellschaft des Bezirkes Zofingen
und steht als solche unter ihrer Oberaufsicht.

Durch liebevolle und freundliche Behandlung, durch Be-
kimpfung der bosen Neigungen und Hebung des sittlich religidsen
Gefiihls sollen in der Anstalt die sittlich verwahrlosten und der
Verwahrlosung ausgesetzten Knaben des Bezirkes Zofingen eine
bessere Erziehung erhalten. Eine gute Schulbildung und die An-
gewOhnung an Arbeit soll es ihnen ermdglichen, ihr Fortkommen
schlicht und recht zu finden.

Die Mittel zur Griindung der Anstalt lieferte Hauptmann
Friedrich Diister sel. von Brittnau, der letzte unverheiratete Sprof



80
einer alten, durch Arbeit und Sparsamkeit weit bekannten reichen
Bauernfamilie. Am 2. November 1892 iibergab er der Kultur-
gesellschaft mittelst eigenhéndig geschriebener Schenkungsurkunde
nicht nur seine séimtlichen schuldenfreien Liegenschaften, sondern
noch 200000 Fr. in Werttiteln. Daraus mufite auf dem von ihm
bezeichneten Platze, auf dem untern Sennhof, nach seiner Idee
ein Gebdude erstellt werden, das den Zoglingen als Wohnung und
Lehrstitte zu dienen hatte. Verschiedener Umstéinde wegen gingen

Distersche Anstalt Sennhof.

die Bauten nur langsam vorwirts, so dafl die Eroffnung der
Rettungsanstalt erst am 3. Januar 1898 mit 10 Knaben erfolgen
konnte. Der edle Stifter durfte derselben nicht mehr beiwohnen,
da er schon 1897 starb. Seiner wird offiziell jeweilen bei Anlaf3
der Anstaltsschulpriifung, die immer an seinem Geburtstage statt-
findet, ehrend gedacht. Damit die Anstalt sich bei bescheidenem
Kostgeld der Zoglinge selbst erhalten und auszudehnen vermoge,
hat ihr der Stifter auch noch seinen bedeutenden Nachlaf testiert,
doch haben die Neubauten, Reparaturen, Meliorationen auf dem
27 ha groflen Anstaltsgute das Betriebskapital derart vermindert,
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dafl die Rechnungen jedes Jahr mit Defiziten schlieBen. Immer-
hin stehen die Gebdude und Giiter in bestem Zustande, so daB
ihr Kapitalwert bedeutend zugenommen hat.

Ein Vorstand von fiinf Mitgliedern besorgt die Geschifts-
filhrung der Anstalt, sorgt fiir gute Bewirtschaftung des Gutes
und erstattet alljahrlich Rechnung und Bericht.

Die innere Leitung der Anstalt ist einem Hauselternpaar iiber-
tragen. Der Hausvater mufl aufler piddagogischer Bildung auch
iiber die notwendigen Kenntnisse des landwirtschaftlichen Be-
triebes verfiigen. Die Anstaltsmutter iiberwacht namentlich Kiiche
und Keller, die Hausordnung, die Gemiisepflanzung, Linge und
Kleider der Zoglinge. Ihr steht eine Kochin und eine Magd zur
Verfiigung. Den Hausvater unterstiitzen in seiner erzieherischen
Téatigkeit zwel Lehrer und zwei tiichtige Knechte.

Der Unterricht wird nach dem aargauischen Lehrplan erteilt.
Fiir die .oberen Klassen ist im Winter der Handfertigkeitsunterricht
obligatorisch. Eigentliche Familiengruppen konnen aus finanziellen
Griinden vorldufig noch nicht gebildet werden, doch wird das um
so weniger als Mangel empfunden, als man bestrebt ist, die jungen
Leute nicht allzusehr und zu lange am Gingelband zu fiihren.
Zwei Lehrzimmer, drei Schlafséle, ein geriumiger Speisesaal, eine
Turnhalle mit groBem Spielplatz, eine Badeeinrichtung, die alle in
hygienischer Beziehung nichts zu wiinschen iibrig lassen, stehen
‘der Knabenschar zur Verfiigung. In die Anstalt werden schul-
pflichtige Knaben, aber nur gesunde, bildungsfihige und gut ge-
artete, aufgenommen, wenn sie bei ihren Eltern oder Pflegeeltern
der noétigen Beaufsichtigung und Erziehung entbehren und der
Gefahr der Verwahrlosung ausgesetzt sind. Sie bleiben mindestens
ein Jahr, meist aber bis zur Konfirmation in der Anstalt. Das
Kostgeld richtet sich nach den Vermégensverhéltnissen der Ver-
sorgten und betrigt 150—400 Fr.

Laut Bericht sind 38 Zoglinge in der Anstalt, in friiheren
Jahren waren es bis 45. Nach der Entlassung vermag die Anstalt
leider nicht mehr, die Zoglinge finanziell zu unterstiitzen. Sie
werden ihren Versorgern iibergeben, welche denselben fiir passende
Stellen sorgen. Ein Patronat besteht nicht, dagegen sucht die
Anstaltsleitung durch Korrespondenz mit den Entlassenen in Fiih-
lung zu bleiben.

Das Rechnungsergebnis pro 1910 war zufolge MiBwachses und
erhOhter Preise aller Bedarfsartikel ein ziemlich ungiinstiges. Den

6



82
Betriebsausgaben von 42712 Fr. stehen 36719 Fr. an Einnahmen
gegeniiber. Die Verpflegungskosten pro Kopf und Tag betragen
1 Fr. 87 Cts. oder 683 Fr. im Jahr. Das Reinvermégen betrigt
694 812 Fr.

Die Anstalt enthdlt sich so viel als moglich alkoholartiger
Getriinke, doch werden bei schwerer Erntearbeit und festlichen
Anldssen etwas Most oder Wein verabreicht, sonst bilden Milch
und Tee das tégliche Getréink.

15. Kantonale Erziehungsanstalt Klosterfiechten bei Basel.

Die Griindung der Anstalt Klosterfiechten fillt ins Jahr 1893.
Es ist eine staatliche, nunmehr dem Justizdepartement unterstellte
Erziehungsanstalt und hat einen doppelten Zweck. Einerseits

Kantonale Erziehungsanstalt Klosterfiechten bei Basel: Hauptgebiude.

werden darin verwahrloste Knaben vom achten Altersjahre an zu
brauchbaren, tiichtigen Menschen erzogen, anderseits dient dieselbe
zur Erziehung gerichtlich verurteilter jugendlicher Personen des
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Kantons Baselstadt. Als besondere Forderer und Gonner werden
Regierungsrat Dr. Zutt, Professor v. Sury | und Waisenvater
Schiublin ¥ genannt. Die Anstalt steht unter Oberleitung der
Vormundschaftsbehorde von vier Herren und einer Dame. Die

Kantonale Erziehungsanstalt Klosterfiechten bei Basel:
Hauptgebiude mit Scheuneneinfahrt.

Versorgung erfolgt entweder auf dem Zwangswege durch Regie-
rungsratsbeschluBl oder freiwillig auf Ansuchen der Familie eventuell
der Heimatsbehorden des zu Versorgenden. Die der Polizei zur
Bestrafung iiberwiesenen Knaben im Alter von iiber 14 Jahren
verurteilt die Vormundschaftsbehorde. Diese ist nach dem neuen
Recht die. Zentrale fiir Kinderschutz und Jugendfiirsorge. Die
Zwangsversorgung wird auf bestimmte Zeit, mindestens auf ein
Jahr ausgesprochen und kann bis zum vollendeten 18. Jahre ver-
lingert werden. Freiwillig Versorgte miissen mindestens ein Jahr
in der Anstalt verbleiben. Die einjihrige Anstaltsversorgung hat
sich in der Regel als zu kurz erwiesen.

Die Anstalt steht unter Fiihrung eines Hausvaters, dem je
nach der Zahl der Zoglinge 1—2 Lehrer als Gehilfen beigegeben
sind. Das jidhrliche Kostgeld betrdgt 250 Fr., die Selbstkosten pro
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Zogling beziffern sich auf 700 Fr. Fiir die gerichtlich eingewiesenen
Zoglinge zahlt der Staat 1 Fr. pro Tag. Bei freiwilligen Ver-
sorgungen kann in Fillen von Bediirftigkeit das Kostgeld von der
Vormundschaftsbehdrde ermifligt oder ganz erlassen werden.
Neben der sittlichen Besserung sollen die Zoglinge durch eine
moglichst allseitige und griindliche Ausbildung ihrer Geisteskrifte

Kantonale Erziehungsanstalt Klosterfiechten bei Basel: Im Heuet.

ein geniligendes Mafl von Kenntnissen und durch den Handfertig-
keitsunterricht die Arbeitsgeschicklichkeit erhalten. Die Jahres-
berichte der Anstalt anerkennen, dafl die Zoglinge sich in ihren
MufBlestunden mit Vorliebe mit Laubséigearbeiten beschiftigen und
es zu grofler Fertigkeit bringen. Neben der Schule werden die
Zoglinge zu den leichteren land- und hauswirtschaftlichen Arbeiten
angeleitet. Die Bekostigung erfolgt nach einer besonderen Speise-
ordnung, die Stundeneinteilung nach genau bestimmtem Tages-
plan. Wenn sich ein Zogling als unverbesserlich erweist oder
wenn er einen besonders schlimmen Einflufl auf seine Kameraden
ausiibt oder wenn er eine Gefahr fiir die Sicherheit der Anstalt
bildet, kann er jederzeit entlassen werden.
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Dem Hausvater liegt die Versorgung der austretenden’Zog-
linge ob. Er sucht die Verbindung mit denselben bis zu ihrer
Selbstdndigkeit moglicht aufrechst zu erhalten und fithrt ein Proto-
koll iiber seine diesbeziigliche Tétigkeit.
Das alte Anstaltsgebdude war urspriinglich ein Bauernhaus,
in welchem Seidenweberei betrieben wurde.” Die geridumigen

Kantonale Erziehungsanstalt Klosterfiechten bei Basel: Beim Schulunterricht.

Zimmer eigneten sich gut fiir Anstaltszwecke. Das angebaute
Okonomiegebiude brannte 1899 infolge Brandlegung eines Zoglings
vollstindig nieder. Der freigewordene Platz wurde in den Jahren
1905 und 1906 mit neuen, hellen, zweckentsprechenden Anstalts-
rdumen iiberbaut. Dadurch ist die nach und nach entstandene
Wohnungsnot gehoben und die Anstalt in hygienischer Hinsicht
modernisiert. Das neue Okonomiegebiude mit seinen weiten und
hellen Stallungen kam etwas abseits zu stehen.

Die Anstalt hat fiir 50 Zoglinge Platz. Trotzdem sie oft
schwierige Elemente zu beherbergen hat, fehlen ihr zur richtigen
und notwendigen Trennung derselben von den besser gearteten
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eine Anzahl Einzelzimmer. Zum Anstaltsgut gehoren 50 Jucharten
Wiesen, Acker und etwas Wald.

Die Anstalt hat eine eigene Schule. Die Zoglinge der ersten
Kategorie, Verwahrloste, erhalten Unterricht in allen Fichern nach
der stddtischen Schulordnung, der zweiten Abteilung, den gericht-
lich Bestraften, die nur aus wenigen Zoglingen besteht, wurde
bis anhin kein Unterricht zuteil. Im Winter beschiftigen sich die
Zoglinge mit Laubsiigearbeiten, Kartonnage und Hobelbankarbeiten.
Lehrwerkstitten sind noch keine vorhanden, die Einrichtung solcher
-ist jedoch in Aussicht genommen. Den Unterricht erteilen neben
dem Hausvater noch 1—2 Lehrer. Der Anstaltsschneider beauf-
'sichtigt die kleineren Zoglinge bei ihren hé&uslichen Arbeiten.
Gegenwiirtig sind 41 Zoglinge in der Anstalt, worunter nur 1 ge-
richtlich Bestrafter, 27 sind evangelisch, 14 katholisch.

Seit dem 1. Januar 1912 wird als Neuerung die bedingte Ent-
lassung praktiziert. Dadurch ist die Anstalt um ein Erziehungs-
mittel reicher geworden, das entschieden gute Friichte zeitigen
wird und sehr nachahmenswert ist.

Die Erziehungserfolge der Anstalt sind sehr verschieden. Die
neue Aufsichtsbehtrde wird jedem Entlassenen einen Patron be-
stellen, der die weitere Fiirsorge iiberwacht. Ein Lehrlingsfonds
besteht nicht, dagegen konnen die Zoglinge, welche zur Berufs-
lehre greifen, aus dem Lehrlingsfond der kantonalen gemeinniitzigen
Gesellschaft unterstiitzt werden.

Die Jahresrechnung 1910 zeigt bei 29063 Fr. Ausgaben einen
Staatszuschufl von 17800 Fr.

16. Pestalozzihduser der Stadt Ziirich.

Die Errichtung der beiden stadtziircherischen Pestalozzihduser
»Schonenwerd“ bei Aathal und ,Burghof“ bei Dielsdorf entsprang
dem dringenden Bediirfnis, auf Abwege geratene Schulkinder aus
stddtischen Verhéltnissen heraus in Erziehungsanstalten zu bringen,
wo sie durch Unterricht und zweckentsprechende Arbeit wieder
auf den Weg der Pflicht und der guten Sitte zuriickgefiihrt werden
konnen.

Bei der Aufnahme sollen die Schweizerbiirger den Auslindern
vorangestellt werden. Soweit Platz vorhanden ist, konnen auch
Kinder aus andern Gemeinden aufgenommen werden. Die Zog-
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linge bleiben in der Regel bis zum zuriickgelegten 16. Altersjahre
im Pestalozzihaus und von diesem Zeitpunkte an bis zur vollendeten
Berufslehre unter der Fiirsorge der Anstalt. In besonderen Fillen
kann eine kiirzere Aufenthaltsdauer angeordnet werden. Die un-
mittelbare Fiihrung und Verwaltung der beiden Anstalten liegt
den Hauseltern ob, denen das erforderliche Hilfspersonal beigegeben
wird. Die Oberaufsicht iibt eine vom Stadtrat gewihlte Aufsichts-
kommission von 7 Mitgliedern aus. In dieser ist die Kommission
fiir Versorgung verwahrloster Kinder des Bezirkes Ziirich ange-
messen vertreten.

Die Mittel zur Griindung der beiden Pestalozzihduser wurden
dem Pestalozzifonds der Stadt Ziirich entnommen, der im Jahre 1895
ins Leben gerufen wurde. Der Ertrag eines von der Stadtbehorde
angeordneten Schiilerkonzertes war fiir diesen Zweck bestimmt.
Am 12. Januar 1896, als am 150. Gedenktag der Geburt Heinrich
Pestalozzis, fand éine allgemeine Sammlung zugunsten des ge-
nannten Fondes statt. Aus dem allgemeinen Biirgergut und einer
Anzahl Spezialfonds wurden ihm ebenfalls ansehnliche Beitrige
 zugewiesen. Die gemeinniitzige Gesellschaft des Bezirkes Ziirich,
welche bis anhin durch eine Subkommission die Versorgung ver-
wahrloster Kinder in verdienstvoller Weise durchfiihrte, wendete
dem Fond die hochherzige Gabe von 50000 Fr. zu. Nebenbei
flossen viele kleinere und groflere Gaben von Einwohnern und
Behorden der Stadt zusammen, so dafl zu Beginn des Jahres 1898
die Summe von 130000 Fr. zur Verfiigung stand. Nun konnte
man an die Ausfiihrung gehen. Die Seele des Unternehmens war
der damalige, im Sinn und Geiste Pestalozzis wirkende stidtische
Schulvorstand Stadtrat C. Grob. Als Prisident der Kommission
widmete er dem neuen Unternehmen bis zu seinem leider zu friih
erfolgten Hinschiede sein volles Interesse. Wie ein Vater liefi er
den beiden Anstalten und ihren Kindern ein ungewdohnlich reiches
Mafi von Liebe und Zutrauen zukommen.

Unter hundert eingegangenen Offerten bestimmte der Stadt-
rat auf Antrag der Pestalozzihauskommission die beiden jetzigen
Liegenschaften als Sitz der Anstalt. Die Kommission kam nach
langem Priifen und Beraten zu der Uberzeugung, daf aus er-
zieherischen Griinden zwei kleinere Anstalten einer -einzigen
groBeren entschieden vorzuziehen seien. Die ortliche Trennung
in zwei Abteilungen ermdéglichte denn auch, der Ausscheidung
der Zoglinge nach dem Alter gerecht zu werden. ,Schénenwerd“
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erhielt die jiingeren, noch schulpflichtigen Pflegebefohlenen und
wahrte sich auf diese Weise den Charakter einer Unterrichtsanstalt,
withrend im ,Burghof® die Zoglinge vom zuriickgelegten 12. Alters-
jahre Unterkunft fanden. Die Behorden haben durch diese An-
ordnung durchaus das Richtige getroffen, die Trennung der &lteren

T T T e S

Pestalozzihaus der Stadt Ziirich: Burghof bei Dielsdorf. Gesamtansicht.

von den jiingeren Zoglingen ist und bleibt eine vorbildliche Maf3-
regel, die fiir spétere Anstaltsgriindungen wegleitend sein wird.

Die Gebéulichkeiten in Schonenwerd waren in einem derartigen
Zustand, daBl sie von vornherein fiir Anstaltszwecke nur als Pro-
visorium in Betracht kommen konnten. Auch die Liegenschaften
entsprachen dem Anstaltsbediirfnis nicht. Sie waren zu sehr ver-
stiickelt und zu klein. Durch Kauf und Abtauschen wurde die
Arrondierung des Ganzen erreicht. Entsprechend der Vergrofierung
des Gutes fand ein Ausbau des Okonomiegebdudes statt, welches
nunmehr fiir 14—16 Stiick Vieh Platz bietet.

Das Jahr 1905 brachte der Anstalt den so notwendigen Neu-
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bau, der im Jahre 1907 bezogen werden konnte. Er erhielt eine
solide, den neuzeitlichen Anforderungen in bautechnischer und
hygienischer Beziehung mehr als entsprechende Ausgestaltung mit
Versorgungsgelegenheit von 25—30 Zoglingen. Das alte Wohn-
gebiude wurde zum Teil abgerissen und zu Nebenriiumen wie

Pestalozzihaus der Stadt Ziirich: Burghof bei Dielsdorf. Milchtransport.

Waschhaus, Hiihnerstall etc. umgebaut. Die weniger baufélligen
Teile blieben zu Anstaltszwecken dienstbar, wurden renoviert, so
dal Schonenwerd den sich mehrenden Anmeldungen bis zur Auf-
nahme von 45 Zoglingen entsprechen kann. Die Zioglinge werden
in zwei Familien abgeteilt, und jede wird unter Aufsicht eines
Lehrers gestellt.

Die Anstalt wurde an die Trinkwasser- und Hydrantenanlage
der Wohngemeinde angeschlossen.

Auch in Burghof mufiten bauliche Veréinderungen vorgenommen
werden. Doch konnte hier das alte Anstaltsgebdude nach einem
Umbau der Kiiche und Einrichtung eines Baderaumes bis heute
Verwendung finden. Weitere bauliche Verinderungen stehen be-
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vor. Dem Jahresbericht 1910 ist zu entnehmen, dafl durch einen
einfachen, kleinen Neubau unter weiterer Benutzung der alten
Riume die bestehenden, allseitig anerkannten Ubelstiinde beseitigt
werden konnten. Die ungeniigende alte Scheune wurde durch
eine neue, zweckmifBig eingerichtete Baute ersetzt, in welcher

Pestalozzihaus der Stadt Ziirich: Burghof bei Dielsdorf. Beim Hiihnervolk.

20—24 Stiick Vieh Platz haben, mit der Scheune sind die Schweine-
stallungen verbunden. Ein neues Hiithnerhaus ist auch vorhanden.
Fiir Trinkwasser und Hydranten ist bestens gesorgt. Die meisten
landwirtschaftlichen Maschinen haben elektromotorischen Antrieb.
Das Burghofgut umfaBit 12—13 ha Wiesen und Ackerland und
bietet den Zoglingen vielfache Arbeitsgelegenheit in der schul-
freien Zeit.

Der Schulunterricht entspricht den Anforderungen des Lehr-
plans der Primarschule. Auflerdem wird dem Handarbeitsunter-
richte — Modellieren, Kartonnage, Hobelbank- und Schnitzarbeiten
— und der Betétigung im Freien die gebiihrende Aufmerksamkeit
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geschenkt. Den Unterricht und Haus-, Garten- und Feldarbeiten
leiten Hausvater, Lehrer und weiteres Hilfspersonal unter mog-
lichster Beriicksichtigung der individuellen Anlagen der Zoglinge.
In Schonenwerd wird eine Werkstitte fiir die Heftfabrikation ein-
gerichtet. Die Anstalt stellt den Zoglingen iiber Betragen, Fleifl

Pestalozzihaus der Stadt Ziirich: Burghof bei Dielsdorf.
Okonomiegebiiude. Auszug zur Heuernte.

und Leistungen in und aufler der Schule Quartalzeugnisse aus,
die in ein besonderes Buch eingeiragen werden. Mit dem Aus-
tritt erhilt jeder Austretende ein Entlassungszeugnis. Eine ge-
druckte Hausordnung und ein Reglement bestimmen das Nihere
iiber angemessenen Wechsel zwischen Arbeit und Erholung, Be-
suche, Geschenke an die Zoglinge durch Verwandte und Bekannte,
Kleider und Reinigungsarbeiten, Schulunterricht, Reisemiirsche,
grofiere Ausfliige usw.

Die ordentliche Aufnahme von Zoglingen geschieht im Friih-
jahr, ausnahmsweise auch wéhrend des Schuljahres. Anmeldungen
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sind an den Kommissionsprésidenten zu richten. Der definitiven
Aufnahme geht eine monatliche Probezeit voraus.

Das jahrliche Kostgeld betrdgt 250—400 Fr. und ist viertel-
jahrlich vorauszubezahlen. In Fillen besonderer Diirftigkeit kann
es reduziert oder ganz erlassen werden. Wird ein Zogling vor
Ablauf der reglementarischen Frist zuriickgezogen, so hat der
Versorger fiir die Kosten aufzukommen, welche der Anstalt durch
den Zogling nach Abrechnung der einbezahlten Kostgelder er-
wachsen sind. Renitente oder unverbesserliche Zoglinge kénnen
im Interesse der Anstalt jederzeit von der Kommission entlassen
werden.

Schonenwerd zdhlt gegenwirtig 35 Knaben im Alter von
6 bis 16 Jahren und Burghof beherbergt 17 Knaben vom 12. bis
16. Altersjahre.

Die Behandlung derselben ist eine freundlich ernste. Wenn
Strafen notig werden, geschehen sie derart, daf} sie der Natur des
Vergehens entsprechen und auf Besserung des Zoglings abzielen.
Die Erndhrung ist eine reichliche und nimmt Riicksicht auf Arbeit
und Wachstum. Alkoholische Getrinke werden in Schonenwerd
keine verabfolgt. Bei angestrengter Arbeit erhalten die Zdglinge
Milch oder sterilisierten Obstsaft als Getrdnk. Burghof verabreicht
bei strenger Erntearbeit hie und da Most.

Nach dem Rechnungsergebnis des Jahres 1910 betragen

die Einnahmen in Schonenwerd in Burghof
: 38422 Fr. 75 Cts. 54197 Fr. 85 Cits.
die Ausgaben 41486 , 40 , 60914 , 44

der Riickschlag 3063 Fr. 65 Cts. 6716 Fr. 59 Cts.

Der Staat leistete an die Lehrerbesoldungen beider Anstalten
pro 1910 3892 Fr. Beitrag.

Der Pestalozzifond hat einen Bestand von 417941 Fr. Die
Erfolge der Pestalozzihduser sind mit wenig Ausnahmen erfreu-
liche, wenn die Zoglinge nicht in die oft mifllichen hé&uslichen
Verhiltnisse zuriickgegeben werden miissen. Die Fiirsorge nach
der Entlassung aus der Anstalt iibernehmen in der Regel die Ver-
sorger (Armenpflege, Kinderfiirsorgeamt der Stadt Ziirich, Kom-
mission zur Versorgung hilfsbediirftiger Kinder und Private).
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17. Pestalozzihaus Riterschen bei Winterthur.

Die Griindung der Anstalt fillt in das Jahr 1900, sie ist
Eigentum der Kommission fiir Kinderversorgung des Bezirkes
Winterthur, unter deren spezieller Obhut sie steht. In der An-
stalt sollen sittlich gefihrdete Knaben zu tiichtigen Gliedern der
menschlichen Gesellschaft herangezogen werden.

Fast ohne finanzielle Mittel und trotz etwelcher Opposition
wagten es einige M#inner der genannten Kommission, die Frage
der Griindung einer Erziehungsanstalt fiir den Bezirk Winterthur
aufzurollen. Es brauchte grofie Liebe zur Sache, um manche
sich in den Weg stellende Schwierigkeiten zu iiberwinden.

Die langjihrigen Bemiihungen waren endlich von Erfolg ge-
kront. Im Jahre 1900 wurde im Vertrauen auf die Opferfreudig-
keit der Bevilkerung des Bezirkes Winterthur das Gut zum Felsen-
hof in Riterschen um die Summe von 68000 Fr. gekauft und
gleich darauf als Pestalozzihaus ertffnet.

Die ganze innere Einrichtung der Anstalt, die Reparaturen
an der Scheune und die Erstellung einer neuen Wasserleitung
erforderten weitere 25000 Fr. Es war ein gewagtes Unternehmen,
da der Gesellschaft nur 20 000 Fr. an Geldmitteln zur Verfiigung
standen. Der Wurf ist aber gelungen, die Anstalt hat sich gut
entwickelt und geniefit hohes Ansehen in der Umgegend. Das
einstige Sorgenkind gedeiht unter der liebevollen Fiirsorge seiner
Griinder und unter der verstiindnisvollen Unterstiitzung seiner
Freunde und Gonner ganz gut und zeigt zur Geniige, wie duflerst
notwendig diese Griindung war. Das Wohngebédude, ein ehe-
maliges Amtshaus, ist, so gut es ging, einfach und zweckmiflig
fiir den Anstaltsbetrieb eingerichtet worden. Die ziemlich bau-
fillige Scheune mufite mit groen Kosten umgebaut werden. Sie
enthédlt nun einen Doppelstall fiir 13 Stiick Vieh und 2 Pferde,
eine schone Tenne, Wagenschopf und Werkstattraum. In einer
weiteren Annexbaute sind Schweine- und Hiihnerstall unterge-
bracht. Simtliche Anstaltsgebiiude haben elektrische Beleuchtung
und sind bei Feuersgefahr geschiitzt durch eine eigene Hoch-
druckwasseranlage mit Hydranten.

Die Frage iiber die weitere Ausniitzung der Wasserkraft fiir
betriebstechnische Zwecke ist zur Erorterung herangezogen und
wird ohne Zweifel zu dem giinstigen Resultate fiihren, dafl moto-



95

JINMIOJUIA 19 USOSI9NRY SNRYIZZO[R)S9]




298
rische Kraft die Maschiﬁen bedienen und die menschliche Kraft
ablosen wird.

Das gesamte Anstaltsbild auf dem Felsenhof ist ein iiberaus
heimeliges und freundliches und die einfache Anordnung eine
durchaus wohlgelungene.

Die Anstalt ist zur Aufnahme von hochstens 20 Knaben im
schulpflichtigen Alter bestimmt. Damit hat man ihr zum vorne-
~ herein den familiiren Charakter wahren wollen. In erster Linie
werden Kinder der im Bezirke wohnenden Eltern oder Angehéorigen
beriicksichtigt. Schweizerbiirger sind den Auslindern vorange-
stellt. Der Hausvater ist Lehrer und erteilt als solcher den Unter-
richt in der eigenen Anstaltsschule.

Fahigere, idltere Schiiler besuchen die Sekundarschule des
Dorfes. Arbeitsgelegenheit in der freien Zeit und wihrend der
Schulferien ist geniigend vorhanden. Das 36 Jucharten grofie
Gut, Scheune, Stall und Werkstitte bieten Angriffspunkte genug,
wo sich die Knaben niitzlich betitigen konnen. Dafl neben Schule
und ‘Arbeit auch die Erholung durch Spiel und Spaziergénge zu
ihrem Rechte kommt, sei ebenfalls erwdhnt. Die Hauseltern
werden in ihrer Aufgabe durch zwei Dienstboten, einen Knecht
und eine Magd, unterstiitzt.

Gegenwirtig befinden sich 19 Zoglinge im Alter von 9 bis
18 Jahren in der Anstalt, doch herrscht das jiingere Element
weitaus vor. Die beiden é&ltesten Burschen sind externe Zoglinge,
die tagsiiber im nahen Winterthur arbeiten und nur am Abend
in die Anstalt zuriickkehren.

Das Minimalkostgeld betrdgt 250 Fr. pro Jahr, die Anstalt
legt aber pro Zogling jdhrlich iiber 500 Fr. aus. In einigen Fillen
bringen die Angehorigen nicht einmal das Minimum auf, so daf3
die Anstalt den ungedeckten Teil iibernehmen mufl. In der Regel
bleiben die Knaben bis zum Eintritt in eine Berufslehre in der
Anstalt und stehen nach der Entlassung noch unter Aufsicht der
Anstalt, insofern sie nicht zu den Eltern zuriickkehren. Eine
Statistik iiber die Erfolge der Anstalt besteht zur Zeit noch nicht,
der Zeitabschnitt ist ja noch zu kurz, um die Erfolge in diesem
Dutzend Jahre zu erkennen. Die Jahre werden zeigen, was im
Strom der Zeit besteht. Die Anstalt sucht den Verkehr mit den
entlassenen Zoglingen aufrecht zu erhalten und den Kontakt mit
denselben soviel als moglich nicht unterbrechen zu lassen.
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Die Erndhrung der Zoglinge ist eine zweckmiflige und reich-
liche. Die Anstalt huldigt dem Grundsatze: gute Erndhrung ist
halbe Erziehung. Was im Gutsbetrieb produziert wird, Milch,
Eier, Obst, Gemiise, wird in erster Linie der Anstalt zugewendet
und nur das Entbehrliche verkauft. Der Mostkrug erscheint nur
bei strenger Arbeit auf der Bildfldiche, und es wird dem jungen
Volk ein sehr stark verdiinntes mit Zucker gemischtes, durst-
stillendes Getriank verabreicht, das ihm wohlbekommt.

Die Rechnung erstreckt sich auf die ganze Titigkeit der Kom-
mission fiir Kinderversorgung. Wir entnehmen der letzten Jahres-
rechnung folgende Zahlen:

Das Reinvermigen beziffert sich auf 37028 Fr. Dasselbe
hat gegeniiber dem Vorjahre infolge von Legaten und Liebesgaben
im Betrage von 17 240 Fr. um 4544 Fr. zugenommen. Die Ein-
nahmen betragen 63 634 Fr., die Ausgaben 26 606 Fr. Zu be-
merken ist, dal die Kommission aufler den Anstaltsknaben in
Réterschen noch weitere 50 Kinder in passenden Familien versorgt,
und daB es nur der werktitigen Néchstenliebe der Bevilkerung
zu verdanken ist, dafl die Kommission ihr gutes, gesegnetes Werk
weiterfilhren kann. An Staatsbeitrigen flieBen der Kasse jdhrlich
1300 Fr. zu. Alle iibrigen Einnahmen sind aufier Mietzinsen,
Kapitalzinsen, Kostgeldern, Mitgliederbeitrigen und Ertrégnissen
der Landwirtschaft freiwillige Liebesgaben und Verméchinisse.

18. Schweizerisches Pestalozziheim Neuhof bei Birr.

Der Gedanke zur Nationalisierung des Neuhofs, wo Pestalozzi
seine erste Anstalt erdffnete und seinen Lebensabend zubrachte,
ist alt. In seinem zweiten Testament legte Heinrich Pestalozzi
den Wunsch nieder, dal der Neuhof ,im Geiste dessen, was in
meinen Bestrebungen wahrhaft und nicht tfuschend ist, als ein
Haus weiser Wohltéitigkeit und Menschenfreundlichkeit“ erhalten
bleibe. Freunde und Verehrer, die den Neuhof besuchten, sahen
mit Bedauern, daB die seit Pestalozzis Tod neunmal den Besitzer
wechselnden Liegenschaften, namentlich die Gebdude, dem Verfall
und der Entwertung entgegengingen. Was Wunder, daf3 der Ruf, es
mochte der Neuhof erhalten bleiben und seiner einstigen Bestim-
mung, der Erziehung armer, verwahrloster Kinder, wiederzuriickge-
geben werden, in den weitesten Kreisen freudige Zustimmung fand.

Schon 1833 hatte der grofie Rat des Kantons Aargau beab-

7
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sichtigt, auf dem Birrfeld eine Erziehungsanstalt als Ehrendenkmal
Pestalozzis zu stiften. Die Jahrhundertfeier von Pestalozzis Ge-
burtstag machte in der landwirtschaftlichen Gesellschaft des Kan-
tons Aargau den Wunsch geltend, womdoglich auf dem Neuhof
eine Armenerziehungsanstalt mit landwirtschaftlicher Grundlage
zu griinden. Auf Heinrich Zschokkes Einladung beschlossen am
13. Juli 1845 in Brugg 21 Minner aus verschiedenen Teilen der
Schweiz den eventuellen Ankauf des Neuhofes, um als Denkmal
fiir Vater Pestalozzi eine schweizerische landwirtschaftliche Armen-
erziehungsanstalt zu errichten, in der Absicht, Erzieher und Er-
zieherinnen fiir dhnliche Anstalten zu bilden, und mit dem Vor-
behalte, bei zureichenden Mitteln damit noch eine Rettungsanstalt
fiir sittlich verwahrloste Kinder beiderlei Geschlechts zu vereinigen.
Infolge verschiedener Einwinde, die sich gegen Errichtung einer
solchen Anstalt auf dem Birrfeld erhoben, wurde der Gedanke
aufgegeben und die geplante Rettungsanstalt nach Olsberg bei
Rheinfelden verlegt.

Der Neuhof blieb Privateigentum. Im Jahr 1904 wurde der
Hof zum Verkauf ausgeschrieben, schon damals wurde beabsich-
tigt, denselben wie das Riitli durch die Schweizerjugend zu kaufen,
allein die Forderung von 165 000 Fr. fiir ein Objekt, das nur mit
80 000 Fr. geschiitzt war, schien der Kaufskommission zu hoch.
Man verzichtete darauf, behielt aber immerhin die Liegenschaft
im Auge.

Als im Jahre 1908 die Mitteilung durch die Presse ging, der
Neuhof sei durch Kauf in die Hinde von Spekulanten iiberge-
gangen, wurde die Nachricht mit schmerzlichen Gefiihlen aufge-
nommen. Da erwarb Dr. Glaser in Muri den Neuhof, um daselbst
wieder Ordnung zu schaffen und das Gut in die Héhe zu bringen.
Es sind nun 82 Jahre verflossen seit Pestalozzis Heimgang. In
dieser Zeit ist nichts Wesentliches geschehen, um diesen Geburts-
ort der schweizerischen Armenerziehungsanstalten und der Volks-
schule zu einem Nationaldenkmal im Sinne Pestalozzis zu erheben,
sondern man hat es ruhig geschehen lassen, dafl das Gut ver-
wahrlost und eine Mifwirtschaft gefiihrt wurde, die geradezu als
Frevel bezeichnet werden muflte.

Dr. Glaser beabsichtigte, als Verehrer Pestalozzis, selbst eine
Erziehungsanstalt auf dem Neuhof zu errichten, wies aber den
Gedanken an die Nationalisierung nicht zuriick.

Als am 21. Dezember 1908 im Nationalrat die Motion Fritschi-
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Miiri behufs Erwerbung des Neuhofs erheblich erklirt wurde, be-
sammelten sich in Brugg Vertreter der kantonalen Erziehungs-
direktionen, der Schweizerischen gemeinniitzigen Gesellschaft, des
Schweizerischen Lehrervereins mit Schulménnern und Privaten
aus dem Aargau zur Besprechung der Frage der Erwerbung des
Neuhofes. Es bildete sich ein Komitee mit a. Pfarrer Walder-
Appenzeller an der Spitze. Auf ergangenes Gesuch hin erklirte
sich die Erziehungsdirektorenkonferenz bereit, bei den kantonalen
Regierungen und dem Bunde die finanzielle Unterstiitzung der
Erwerbung des Neuhofes zu befiirworten und einer zu gleichem
Zwecke zu veranstaltenden Sammlung von Beitrigen unter der
Schuljugend wohlwollende Forderung angedeihen zu lassen. Am
28. Februar 1909 wurde der Neuhof um die Summe von 120000 Fr.
vom Komitee erworben und damit der Grundstein zur landwirt-
schaftlich-gewerblichen Kolonie auf dem Neuhof gelegt. Der
offentliche Aufruf zur Sammlung erfolgte in allen drei Landes-
sprachen und wurde fast iiberall gut aufgenommen.

Die Mittel flossen zum Teil zusammen aus einer Sammlung
unter der schweizerischen Schuljugend und der Lehrerschaft-
durch Beitrige des Bundes, der Kantone, der Stidte, der gemein,
niitzigen Gesellschaften und privaten Vereinigungen, durch Ertrig-
nisse von Konzerten, Theatervorstellungen usw. Bis Ende 1910
hatte die Gabensammlung 211 808 Fr. als Ergebnis, und in Aus-
sicht stehen noch einige Nachsubventionen, so daf3 der nationalen
Stiftung etwa 250 000 Fr. zugute kommen.

Voraussichtlich wird die Kolonie im Laufe des Jahres 1912
eroffnet werden. Das bestehende Neuhofkomitee hat an den Ge-
bédulichkeiten die notwendigsten Reparaturen ausfiihren lassen.
Die Wohnung im P#chterhause wurde verbessert und in guten
Zustand gestellt, das Dach der Scheune ebenfalls einer Reparatur
unterzogen. Im sogenannten Herrenhaus wurde das Dach umge-
deckt und morsches Holzgebidlk ausgewechselt, so dafli das Ge-
biude vor weiterer Zerstérung geschiitzt ist. Diese Reparaturen
fanden unter Aufsicht des bisherigen Eigentiimers Dr. Glaser
statt.

Fiir die Anstalt ist eine Aufsichtskommission von 15 Mitglie-
dern bestellt und ein engerer Vorstand von 5 Mitgliedern gewihlt
worden, welch letzterem die spezielle Leitung der Anstalt unter-
stellt ist. Fiir die bauliche Einrichtung der Kolonie hat der Vor-
stand einen Baukredit von 70 000 Fr. erhalten. Es wird sich zu-
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ndchst um die Aufnahme von 20—24 Knaben handeln. Das reine
Vermogen besteht nach Abzug der bisherigen Ausgaben und der
Hypothekarschuld noch aus 107 753 Fr., das aber beinahe schon
durch die Kosten der baulichen Einrichtung aufgezehrt ist. Es
miissen neue Mittel verlangt werden, soll das schweizerische
Pestalozziheim Neuhof prosperieren konnen. Der Vorstand hat
Auftrag erhalten, sich nach einem tiichtigen Vorsteher umzusehen,
damit die Kolonie gleich nach Beendigung der Umbauten erdffnet
werden kann. Prisident des Vorstandes ist der Inhaber des
aargauischen Erziehungsdepartementes, Regierungsrat Ringier in
Aarau. :

Die Anstalt bezweckt die Erziehung und Berufslehre von Knaben
des nachschulpflichtigen Alters, fiir die besondere Erziehungs-
mafregeln notwendig sind. Die Erziehung soll sich unter Wahrung
des Familiencharakters nach dem Kolonialsystem vollziehen.

Spéter wird die Stiftung auch auf die Fiirsorge fiir Madchen
Bedacht nehmen. Die berufliche Ausbildung geschieht in land-
wirtschaftlicher und gewerblicher Richtung. Zuné#chst ist eine
Kolonie fiir Landwirtschaft und Gartenbau in Aussicht genommen,
daran schlieen sich je nach Bediirfnis und den vorhandenen
Mitteln nach und nach Werkstattbetriebe an unter Beriicksichti-
gung des Erziehungszweckes und der Koloniebediirfnisse. Die
eigentliche Berufslehre ist so einzurichten, dafl sie die Zulassung
zur Lehrlingspriifung ermoglicht. Mit der Kolonie wird eine Schule
verbunden, deren Unterricht in engster Beziehung zur praktischen
Tétigkeit der Zoglinge steht.

Zur Aufnahme in die Kolonie ist in der Regel das zuriickge-
legte 14. Altersjahr erforderlich. Die Zoglinge haben ein ange-
messenes Kostgeld zu entrichten, das durch ein Reglement fest-
gesetzt ist. Nach Moglichkeit wird die Stiftung ganz oder teilweise
Freiplitze gewéhren.

‘Durch Mitbetitigung in der Unterweisung der Zoglinge und
in der Verwaltung der Kolonie soll die Anstalt auch Gelegenheit
zur theoretischen und praktischen Ausbildung von Armenlehrern
und Anstaltsleitern dienen.

Das ist in kurzen Ziigen das Programm, nach welchem sich
die neue Anstalt zu entwickeln hat.

Mogen sich bald die notigen Geldmittel finden, die es ermog-
lichen, etwas Rechtes zu schaffen, das dem Namen Pestalozzi
Ehre macht!
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B. Midchenerziehungsanstalten.

Das Bediirfnis zur Griindung von Médchenanstalten ist etwas
spéter eingetreten als dasjenige von Anstalten fiir Knaben. Die
Ursache hiezu liegt wohl darin, daBl es den Versorgern weniger
Miihe machte, die verwahrlosten Médchen in geeigneten Familien
unterzubringen und daf iiberhaupt die Verwahrlosung der Middchen
sich nicht in dem Grade zeigte wie die der Knaben. Das Ver-
dienst, die erste Anstalt fiir verwahrloste Médchen gegriindet zu
haben, fillt wie bei den Knabenanstalten wiederum dem Kanton
Glarus zu. Es ist die kantonale gemeinniitzige Gesellschaft, die
vorbildlich vorangegangen ist mit der Griindung der kantonalen

1. Erziehungsanstalt fiir Miidchen in Mollis.

Diese hat sich zum Zweck gesetzt, die Erziehung verwahr-
loster oder der Verwahrlosung ausgesetzter, aber korperlich und
geistig gesunder, bildungsfihiger Médchen zu iibernehmen und
aus diesen brauchbare Menschen und wahre Christen zu machen.
Die Griindung f&llt ins Jahr 1846, sie erinnert an den hundertsten
Geburtstag Heinrich Pestalozzis.

Bis zum Jahre 1876 befand sich die Anstalt in einem Hause
mitten im Dorfe. Da dasselbe sich mit der Zunahme von Zog-
lingen als zu klein erwies, wurde am siidlichen Ende des Dorfes
ein gerdumiges Privathaus erworben und die Anstalt dorthin ver-
legt. Aufler einem Garten besitzt die Anstalt keinen Grundbesitz.
Aufgenommen werden nur M#dchen des hiesigen Kantons, ohne
Unterschied der Konfession. Bei der Aufnahme soll, aufler einer
billigen Riicksicht auf die Gleichstellung der Gemeinden, wesent-
lich nur die Dringlichkeit des Falles mafigebend sein. Das Alter
der aufzunehmenden Midchen geht vom zuriickgelegten 6. bis
zum beendigten 12. Jahre. Ausnahmen konnen in dringenden
Fillen gestattet werden. Jedes Aufnahmegesuch mufl eine Schil-
derung der bisherigen Verhiltnisse enthalten und Aufschlufl geben
iiber den Charakter des aufzunehmenden Midchens. Geburtsschein
und Arztattest sind ebenfalls erforderlich. Der Unterricht wird
durch den Hausvater nach dem staatlichen Lehrplan erteilt. Die
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Hausmutter, gegenwirtig eine patentierte Arbeitslehrerin, leitet
den Unterricht in den weiblichen Handarbeiten. Aufler den obli-
gatorischen Fichern des Lehrplans erhalten die Midchen Unter-
richt in Haushaltungskunde und Maschinennihen. Die griofieren
Médchen haben fiir Reinhaltung des Hauses zu sorgen, bei der
Wische und in der Kiiche mitzuhelfen. Unter Aufsicht des Haus-

Erziehungsanstalt fiir Midchen in Mollis.

vaters bearbeiten sie auch den Anstaltsgarten, wo jedes ein groBieres
Beet zur Besorgung erhilt. Um die Ausbildung des Korpers zu
fordern, wird wihrend des Sommers téiglich eine halbe Stunde
geturnt; das Turnen wird, sofern es die Witterung erlaubt, auch
im Winter gepflegt, ebenso der Schlittensport. An Sonntagen und
wéhrend der Ferienzeit erfolgen hé#ufig gréflere Mirsche. Die
Anstalt hat nur einen Lehrer; der Hausmutter hilft eine Gehilfin.
Die Zahl der M#dchen betrigt gegenwirtig 26, fiir welche ein
Kostgeld von 180—200 Fr. bezahlt wird. Die Midchen verbleiben
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bis zur Konfirmation in der Anstalt, katholische bis zum zuriick-
gelegten 16. Altersjahr.

Die letztjihrige Rechnung zeigt 13036 Fr. Ausgaben. Die An-
stalt erhielt 1910 einen Staatsbeitrag von 500 Fr. Neben den
Kostgeldern bilden Legate 1100 Fr. und Zinsen 9200 Fr. die Haupt-
einnahmen. Die Legate miissen kapitalisiert werden. Das Rein-
vermogen betrdgt 233294 Fr. Schulden hat die Anstalt keine.
Die Unterhaltsquote pro Kopf und Tag ist 1 Fr. 36 Cts.

Nach dem Austritt werden die meisten Zoglinge als Dienst-

Erziehungsanstalt fiir Midchen in Mollis: Kindergruppe.

midchen plaziert, Neigungen und Begabung zu einer Berufslehre
finden ebenfalls Beriicksichtigung. Das Lehrgeld wird von der
Anstalt und von der Heimatgemeinde iibernommen. So viel als
moglich stehen die Entlassenen unter Aufsicht des Hausvaters.
Mit dem Gedeihen der Miadchenanstalt Mollis sind eng ver-
kniipft die Lebensschicksale der beiden ersten Hausviiter, die zu-
sammen 62 Jahre als ,gute und getreue Knechte“ an derselben
gewirkt haben, nimlich
Hausvater Schindler 1846—1876,
Hauseltern Brandli 1876—1908.
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Moge dem wackern Hauselternpaar Bréndli, das sich eines
sonnigen Lebensabends an den Gestaden des Ziirichsees erfreut,
noch manches Jahr der Ruhe beschieden sein, denn ihr Leben
war ein Leben voll Miihe und Arbeit im Dienste der Armen-
erziehung !

2. Maidchenerziehungsanstalt Friedberg bei Seengen.

Zum Zwecke der Erziehung bildungsfihiger, armer und ver-
wahrloster Médchen reformierter Konfession entstand im Jahre 1851
die Privatanstalt im Friedberg, Bezirk Lenzburg.

Am 17. Oktober genannten Jahres zog Fraulein Cicilia Strauf3
von Lenzburg mit sechs armen, fast erwachsenen Médchen in der
ldndlichen, kleinen aber freundlichen Wohnung der zum Kurhaus
Brestenberg gehorenden alten sogenannten ,Kiibeltrotte“ ein. Mit
ihrem offenen Auge und mitfithlenden Herzen hatte sie erkannt,
dal aus manchem wenig geachteten und verschupften Méddchen
doch noch ein niitzliches Glied der menschlichen Gesellschaft
werden konne, wenn eine kundige, treue und liebende Hand und:
verstindiger Sinn es zum Guten, zur Arbeit, Sparsamkeit und
Frommigkeit anleite. Sie hatte bereits das 65. Altersjahr iiber-
schritten; aber mit aller Liebe und Hingabe fiir die gute Sache
stellte sie ihre ganze Kraft in den Dienst des edlen gesteckten
Zieles. Neben einem kleinen Kostgeld, das von den Heimatbehorden
der Midchen oder einigen Wohltitern zusammenflofi, mufite der
Erwerb durch weibliche Handarbeiten und "durch Besorgung der
Wische und Glétterei fiir die Kurgiste im Brestenberg mithelfen,
die Bediirfnisse der Anstaltsfamilie fristen zu kénnen. Es war
eine vorziigliche Schule und dazu angetan, die Midchen beizeiten
anzuhalten, ihr Brot mit eigenen Hinden zu verdienen. In den
mageren fiinfziger Jahren, wo im Aargau so viel Not und Elend
herrschte, hatte die Anstalt mit ihren 9 Zoglingen eine harte Probe
zu bestehen; sie bestand sie gut.

Mitten in den Vorbereitungen zum Weihnachtsfest des Jahres
1858 verlor die Anstalt ihre edle Stifterin und Hausmutter nach
7 jahriger treuer und aufopfernder Wirksamkeit. Die der -Ent- -
schlafenen eng befreundete Familie des Dr. Ehrismann nahm sich
der verwaisten Anstalt in véterlicher Weise an und gehorte wih-
rend 3 Dezennien zu ihren besten Freunden und Goénnern. Es
bildete sich eine Aufsichtskommission. Die vakante Hausmutter-
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stelle wurde wieder besetzt und die Anstalt im Sinn und Geiste
ihrer Stifterin weitergefiihrt. Zur Erteilung des auf wochentlich
10 Stunden reduzierten Schulunterrichtes lief3 sich der Oberlehrer
von Seengen gewinnen.
Im Jahre 1862 beschlof3 die Aufsichtskommission, keine Méd-
chen unter 12 Jahren aufzunehmen und verpflichtete die Auf-

Midchenerziehungsanstalt Friedberg bei Seengen.

genommenen zum Verbleiben in der Anstalt bis nach erfolgter
Konfirmation.

Die Zahl der Unterrichtsstunden wurden um zwei vermehrt.
Das geringe Kostgeld mufite im Lauf der Zeit erh6ht werden und
betrégt jetzt 200 Fr. fiir Kantonsangehorige und 250—300 Fr. fiir
Kantonsfremde.

Je nach den Leistungen der M#dchen wird denselben ein
kleiner Verdienstanteil gutgeschrieben und zinstragend angelegt.
Die Hohe dieser jidhrlichen Verdienstanteile betridgt 200—275 Fr.,
so dafl Madchen, die fiinf und mehr Jahre in der Anstalt ver-
bleiben, beim Austritt einen schénen Sparbatzen selbstverdienten
Geldes besitzen.
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Der Hausmutter wurde nach und nach die Last zu gro8, be-
sonders als der Lehrer wegen Uberbiirdung den Unterricht nicht
mehr regelméflic erteilen konnte. Man stellte 1868 eine eigene
Lehrerin an. Leider hatte die Anstalt wiederholt Lehrerinnen-
wechsel, so dal man an die Frage herantrat, die Midchen in die
Dorfschule zu schicken. Die Aufsichtskommission beschlol in-
dessen, mit Riicksicht auf die so notwendige Anstaltserziehung
vieler Midchen, davon abzustehen und den Wechsel der Lehr-
krifte weiterhin in Kauf zu nehmen. Das Jahr 1877 brachte in
dieser Beziehung eine gliickliche Losung, indem es gelang, eine
patentierte Lehrerin als Hausmutter anzustellen, was seither immer
der Fall war, sobald eine Stelle vakant wurde. Fiir die Anstalt
zeigte sich das Bediirfnis nach etwelcher Erweiterung. Ein Auf-
ruf um Gaben zur Erstellung eines Neubaus fand in der Nihe,
in der Ferne und in andern Kantonen offene Herzen und Hinde.
Die Mittel, worunter ein ansehnlicher Staatsbeitrag, kamen in
kurzer Zeit zusammen, und schon im Mai 1881 konnte das neue
Heim eingeweiht und mit 11 Zoglingen bezogen werden. Der
Neubau kostete 26 000 Fr.

Um auch fiir die Zukunft der Anstalt den Familiencharakter
zu wahren, verzichtete man auf eine groflere Baute und setzte
die Zahl der aufzunehmenden Zoglinge auf 15 fest.

Die Aufsichtskommission sah sich durch Erfahrungen veran-
lait, die Aufnahme der Midchen an die Bedingung zu kniipfen,
dafl solche das 12. Jahr nicht iiberschritten haben. Waihrend
also in den ersten 30 Jahren des Bestehens der Anstalt keine
Midchen unter 12 Jahren Aufnahme fanden, werden nun solche
vom 5.—12. Jahre aufgenommen, um denselben eine moglichst
sorgfiltige und nachhaltige FErziehung angedeihen lassen zu
konnen.

Das Rechnungswesen der Anstalt steht unter Aufsicht des
Staates, dieser ernennt auch die Aufsichtskommission. Die Mid-
chen erhalten durch die Vorsteherin Schulunterricht nach den
Forderungen des staatlichen Lehrplans. Im Friihling findet je-
weilen die offentliche Schulpriifung statt. Neben dem Schulbetrieb
finden die Midchen Beschiftigung in den Hausarbeiten und im
Gemiisegarten. Die Entlassung erfolgt nach der Konfirmation.
Uber die Ausriistung beim Ein- und Austritt besteht eine beson-
dere Vorschrift.

Die Anstalt Friedberg hat seit ihrer Entstehung 125 Middchen
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erzogen, von denen die meisten mit grofler Liebe und Anhing-
lichkeit der Anstalt verbunden sind. Manche halten voriibergehend
gerne Einkehr im Mutterhause, der gliicklichen und segensreichen
Tage ihres Anstaltsaufenthaltes gedenkend. An Zeichen treuer
Anhiénglichkeit und Dankbarkeit fehlt es nicht. So darf die An-
stalt auf eine reich gesegnete Titigkeit zuriickblicken. Diesem
Umstand ist es wohl auch zuzuschreiben, daB sie viele Freunde
und GOnnerinnen hat, welche Jahr um Jahr mit freudigem Opfer-
willen in die Tasche greifen und ihre Bestrebungen mit Geld- und
Naturalgaben unterstiitzen. Die Anstaltsrechnungen weisen fast
jedes Jahr iiber 10000 Fr. an Legaten auf.

Der Jahresbeitrag des Staates betrdgt 1000 Fr., iiberdies er-
hélt die Anstalt aus dem Alkoholzehntel noch jidhrliche Zuwen-
dungen von 100—250 Fr.

Das Reinvermogen der Anstalt, inklusive Gebiulichkeiten,
Liegenschaften und Mobiliar, ist auf 106 000 Fr. angewachsen.

Die jahrlichen Ausgaben beziffern sich auf rund 10 000 Fr.

3. Bernische Madchenerziehungsanstalten.

Im vorhergehenden Abschnitt haben die Staatsanstalten fiir
Knaben betreffend Organisation eine eingehende Betrachtung er-
halten, die n&mlichen Bestimmungen gelten auch fiir die staat-
lichen Médchenanstalten Kehrsatz, Briittelen und Loveresse. Wir
beschriinken uns daher, um Wiederholungen zu vermeiden, hier
blof3 auf die Eigenart jeder der genannten Anstalten.

a) Erziehungsanstalt Kehrsatz.

Diese Anstalt, deren Griindung ins Jahr 1849 fillt, war friiher
in den Klostergebdulichkeiten Rueggisberg untergebracht und
wurde dann nach dem Brande des Klosters nach Koniz verlegt,
um schlieBlich Ende der achtziger Jahre nochmals eine Wanderung
nach Kehrsatz anzutreten, wo sie nun ihren bleibenden Sitz hat.

Das Schlofigut war von seinem alten Besitzer, Regierungsrat
v. Tscharner, nebst einer Reihe von andern Legaten dem Insel-
spital in Bern “geschenkt worden. Das Spital brauchte zwecks
Erstellung groSler Neubauten Geld und verkaufte die geschenkten
Landgiiter. - Das Schlo8 Kehrsatz, ein schwerverkiufliches Objekt,
ging zuletzt mit 30 Jucharten Land kaufsweise an den Staat Bern
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Midchenerziehungsanstalt Kehrsatz.
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‘iiber, der hier seine erste Rettungsanstalt fiir verwahrloste Mid-

chen unterbrachte. Als Gebidude dienen dem Anstaltszweck das
Schlof}, die beiden als Dienstbotenwohnungen beniitzten ,,Stockli“,
eine Scheune und seit 1904 ein neues Schulhaus.

Im Laufe der Jahre wurden zur Vergréflerung des Gutes
noch 20 Jucharten Land zugekauft.

Die Anstalt ist in allen Punkten der Verordnung iiber staat-
liche Anstalten unterstellt. Mit Ausnahme eines dreizehnwdchigen
Ferienunterbruches hilt die Anstalt Sommer und Winter Schule.
Die Ferien richten sich nach dem Stand der AuBlenarbeit. Dem
Unterricht in den weiblichen Arbeiten und dem Gesang wird
grofle Aufmerksamkeit geschenkt.

Durch eine Tagesordnung, die sich Sommer und Winter fast
gleichbleibt, werden Arbeitszeit, Essenszeit und Erholungsstunden
genau normiert. Die Anstaltsschule zerfillt in Ober- und Unter-
klasse, welche zusammen neun Schuljahre umfassen.

Der Hausvater, zwei patentierte Lehrerinnen und eine Arbeits-
lehrerin teilen sich in die Unterweisung der Schiilerinnen, die
wochentlich 44 Unterrichisstunden erhalten. Die Oberschule hat
Franzosisch als Fach, die Unterschule Modellieren eingefiigt.

Fiir das h&usliche Leben sind die 45 Médchen in drei Fami-
lien abgeteilt. Jede Familie hat ihre eigenen Ridume zum Ar-
beiten, Wohnen und Schlafen und steht unter weiblicher Aufsicht.
Die Kostgelder werden nach der Verordnung erhoben.

Im Jahre 1910 erforderte die Anstalt einen Staatszuschuf3
von 22351 Fr. oder per Zogling 586 Fr. Jedes austretende Mad-
chen erhilt eine gute, einfache Ausriistung im Werte von 220 Fr.,
so daf} die Ausgetretenen eine Zeitlang keine Kleideranschaffungen
zu machen haben. Meistens treten die Entlassenen in Stellen als
Dienstmidchen, spiter erlernt das eine oder andere noch einen
Beruf. Ihren Verdienst legen sie meistens als Ersparnisse in ihrem
Sparheft an, das ihnen der Hausvater bei der Admission ausstellen
lafit. Jedem Midchen werden auBler den wihrend des Anstalts-
aufenthaltes zusammengelegten Sparpfennigen beim Austritt aus
dem Unterstiitzungsfonds 10 Fr. als Sparkassaguthaben eingelegt.
Die ,freundliche Mitwirkung“ vieler Eltern machte es notwendig,
da3 diese Sparhefte noch geraume Zeit im Gewahrsam der An-
stalt zu bleiben haben. Stellenlose Middchen finden bei gutem
Verhalten jederzeit freundliche Aufnahme in der Anstalt.
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Auf diese Weise sind sie korperlich und geistig gut aufge-
hoben und bleiben vor sittlichen Gefahren beschiitzt.

Das Heim wird sehr oft von den stellenlosen Entlassenen in
Anspruch genommen.

Die Anstalt besitzt einen nennenswerten Unterstiitzungsfonds
von 51990 Fr. Dieser leistet einen Teil an die Ausriistung der
entlassenen Midchen und iibernimmt alle Kosten fiir dieselben.
Der Fonds gestattet auch, jedes Jahr mit den Zoglingen eine
groflere Reise auszufiihren, etwa einen Lichtbildervortrag zu
arrangieren, den Weihnachtstisch besser auszustatten usw.

Uber die Erziehungserfolge der Anstalt 1Bt sich der Haus-
vater nicht vernehmen, doch ist sicher zu erwarten, dafl eine
Anstalt mit solchen Hilfsmitteln mancher Entgleisung vorbeugen
und schone Resultate aufweisen kann.

b) Erziehungsanstalt Briittelen.

Wihrend die meisten bernischen Anstalten in alten Patrizier-
schlossern Einzug gehalten haben, hat die Midchenanstalt aus-
nahmsweise ein Bad, das friiher weitbekannte Briittelen Bad, zum
Sitz erhalten. Dieses Bad wurde 1875 geschlossen und stand
11 Jahre leer, um im Jahre 1886 voriibergehend der Anstalt
Bethesda fiir Epileptische Unterkunft zu bieten.

Vier Jahre lang beherbergten die Rdume diese Ungliicklichen.

Als dann 1890 die Anstalt nach Tschugg verlegt wurde,
blieben die Gebiiude wieder leer, bis sie auf Beschlufi des grofien
Rates vom Staat erworben wurden, mit der Bestimmung, daselbst
eine staatliche Rettungsanstalt fiir Midchen zu errichten. Mit
einem Kredit von 70 000 Fr. wurde das Bad umgebaut, und am
1. Februar 1898 wurde die Anstalt ertffnet. Neben dem Haus-
vater fanden zur Mithilfe in der Erziehungsarbeit zwei Lehrerinnen
Anstellung, welche heute noch an der Anstalt wirken. Das ge-
samte Inventar mufite angeschafft werden, nicht das kleinste war
vorhanden.

Zum Ankauf des Mobiliars fiir 40 Zoglinge, wie auch fiir die
landwirtschaftlichen Bediirfnisse gewéhrte die Oberbehdrde einen
Kredit von 30000 Fr. Die erste Médchenfamilie riickte am
16. April ein, etwas spiter folgte die zweite, etwas schwierigere
Kategorie. Nach und nach wurde die Anstalt so erweitert, daf
sie jetzt 60 Zoglinge aufnehmen kann. Eine Zeitlang beherbergte
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sie 58 Méddchen. In den letzten Jahren sank die Zahl auf 35—45
herab. Seit Eréffnung der Anstalt sind 215 M#&dchen eingetreten.
- Die Okonomiegebiiude erwiesen sich auch zu klein. Ein
Scheunenbau fiir 40 Stiick Vieh und Schweinestallungen kostete
23 500 Fr. Ebenso erforderten die Installation der elektrischen
Beleuchtung und die Motorenanlage weitere 8000 Fr. Die Bei-
trige des Staates stiegen von Jahr zu Jahr und betrugen 1911
21 626 Fr.
Der Erziehungsfonds hat einen Bestand von 9900 Fr. Der
Schulbetrieb, die Arbeitszeit in der schulfrelen Zeit, Entlassung etc.
sind geordnet wie in Kehrsatz.

c¢) Erziehungsanstalt Loveresse.

Als jiingste Anstalt im Kranze der bernischen Armen-
erziehungsanstalten erscheint Loveresse. Sie wurde im Jahre
1908 mit Aufnahmegelegenheit fiir 30 Midchen franzosischer
Zunge erdffnet. Die Anstalt ist im Jura gelegen. Auch ihr
Zweck ist die Bekidimpfung der Verwahrlosung durch das Mittel
der Erziehung. Es gelten hier die gleichen Bestimmungen iiber
Aufnahme, Verpflegung, Unterricht und Entlassung wie bei ihren
staatlichen Schwesteranstalten. Die Zoglinge bilden zwei Familien,
‘die unter Leitung von je einer patentierten Lehrerin stehen. Diese
Lehrerinnen begleiten die Zoglinge zur Arbeit, zum Essen, beauf-
sichtigen sie und erteilen den Unterricht an der Anstaltsschule
nach dem staatlichen Lehrplan. Neben der Schule betitigen sich
die Médchen in der Kiiche, bei den Hausgeschiften, in Garten
und Feld. Sie erhalten Unterricht im Nihen und in den {iibrigen
weiblichen Handarbeiten. Dem Spiel und Wandern wird in der
Anstalt grofie Aufmerksamkeit geschenkt. Zur Kurzweil an den
langen Winterabenden dient eine reichhaltige Bibliothek, die von
den Mi#dchen fleissig benutzt wird.

Die Anstalt ist in hygienischer Hinsicht modern ausgebaut;
versehen mit eigener Trinkwasseranlage, Béddern, Zentralheizung
und elektrischer Beleuchtungsanlage.

Thre Lage ist hiibsch, mitten in einem schonen Landgut, das
der Anstalt zum Unterhalt die nétigen Produkte liefert.

Im Jahre 1910 traten die ersten sieben Zoglinge aus der An-
stalt, fiinf derselben wurden als Kinder- oder Kiichenmiidchen
plaziert, zwei in eine Lehre gegeben. Der Unterstiitzungsfonds
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von 556 Fr. ist noch zu klein, um den entlassenen Midchen wirk-
sam an die Hand gehen zu konnen. Die Anstalt zdhlt 15 Zog-
linge. Ist sie einmal besetzt, so wird der Staatsbeitrag (der
des ersten Betriebsjahres war 14552 Fr.) im Verhéltnis zu der
Zahl der Zoglinge kleiner werden. Er betrug 1910 pro Zogling
970 Fr. Die Gesamtausgaben betrugen 16 570 Fr. An Einnahmen
standen ihnen nur 2018 Fr. gegeniiber.

4. Erziehungsanstalt Frenkendorf.

Die Midchenanstalt Frenkendorf in Baselland wurde am
12. Februar 1858 mit 12 Zoglingen eroffnet. Als eigentliche
Griinderin darf die Jungfrau Anna Dettwiler von Maisprach an-
gesehen werden. Sie diente 26 Jahre als Magd und kam 1844
zu dem Entschlusse, Middchen aus der Landschaft zu Mégden zu
erziehen. Im Neuhaus bei Bukiten machte sie einen bescheidenen
Anfang. Man ermunterte sie, namentlich arme und verwahrloste
Médchen zu diesem Zwecke heranzuziehen. Ihre Sache fand Be-
achtung und Unterstiitzung bei Gemeinden und Privaten. Das
Unternehmen wollte aber nicht recht gedeihen, auch dann nicht,
als sie bemittelte Tochter aufnahm. Thre Lage wurde ganz
schlimm, sie stak in Schulden und konnte sich nicht mehr
halten. Mit ihren Zoglingen zog sie zuletzt nach Hohenrain bei
Pratteln.

Im Jahre 1857 wurde Pfarrer Heim in Frenkendorf auf sie
aufmerksam gemacht und nahm sich ihrer an. Er wandte sich
an edeldenkende Minner, ermunterte dieselben, sich der guten
Sache anzunehmen, und erlieB einen Aufruf im christlichen Volks-
boten. Der Aufruf hatte Erfolg. Es bildete sich ein Komitee,
das der Jungfrau Dettwiler die Schulden zahlte, wogegen sie den
Hausrat der neuen Einrichtung iiberlieB. Es wurden Statuten
entworfen und die Anstalt in einem Hause gegeniiber dem Pfarr-
haus Frenkendorf ertéffnet. Anna Dettwiler war die erste Haus-
mutter, sie mufite sich aber bald zuriickziehen. Dann wurde die
Leitung dieser Anstalt fiir verwahrloste Midchen einer Hausmutter
und einer Lehrerin als Gehilfin iibergeben. Schon nach zwei
Jahren mufite sich die Anstalt wegen Platzmangel nach einem
andern Heim umsehen. Das Komitee entschlofi sich zum Bau
eines eigenen Hauses. Mittel waren keine vorhanden, sie wurden
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aber durch Geschenke und Darlehen aufgebracht. Anfangs
Februar 1862 konnte der Neubau bezogen werden. Er bot aufler
den Stuben fiir Wohnung und Schule im oberen Stock einen
Schlafsaal fiir 22 Médchen und eine Aufseherin und war um-

Erziehungsanstalt Frenkendorf.

geben von einem Garten in freundlicher, sonniger Lage. Zehn
Jahre spiter wurde ein besonderer Holzraum erstellt und 1881
die Wasserversorgung eingerichtet. Im Jahre 1887 erfolgte ein
Anbau ans Wohnhaus. Dadurch war ein geriumiges Efzimmer
gewonnen und ein Waschraum fiir die Midchen, dem 1895 noch
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ein besonderer Baderaum folgte. Hausmutter und Lehrerin traten
gegen Ende des Jahrhunderts zuriick, erstere nach 42-, letztere
nach 41jdhriger Wirksamkeit an der Anstalt. Die beiden leiten-
den Personen waren stets in herzlicher Eintracht miteinander ver-
bunden, ihre Namen verdienen auch hierorts genannt zu werden.
Es sind:

Hausmutter Jungfrau Elisabeth Dill von Pratteln.

Lehrerin Jungfrau Emilie Steinmann von St. Gallen.

Erziehungsanstalt Frenkendorf: Mﬁdchengrﬁppe.

Die vakanten Stellen konnten wieder mit tiichtigen Nach-
folgerinnen besetzt werden. :

Die Anstalt bietet ihren- Zoglingen zu 1hrer Erz1ehung und
Ausbildung ein einfaches, christliches Familienleben, Schulunter-
richt nach gesetzlicher Vorschrift und Anleitung zu selbstéindiger
Arbeit, wie solche von weiblichen Dienstboten gefordert wird.
Die eintretenden Kinder sollen bildungsfidhig und frei von kéorper-
lichen Gebrechen, nicht unter 7 Jahre und in der Regel nicht
fiber 12 Jahre alt sein. Jedes eintretende Midchen hat eine
Probezeit von sechs Monaten zu bestehen. Das jédhrliche Kost-
geld betrdgt 250 Fr. und ist halbjdhrlich vorauszubezahlen. Der
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Austritt erfolgt nach der Konfirmation. Vorzeitige Entlassung
bleibt vorbehalten, sofern es wiinschenswert erscheint. Die aus-
tretenden Midchen werden, sofern sie keine Eltern haben, bei
rechtschaffenen Familien untergebracht.

Das Reinvermogen der Anstalt betrdigt 41950 Fr. Die An-
stalt gibt jahrlich ca. 9813 Fr. aus.

Der Kanton Baselland leistet an die Anstalt einen jdhrlichen
Beitrag von 500 Fr. An Geschenken und Legaten gingen 1910
laut Rechnung 2562 Fr. ein.

Die Erziehungserfolge der Anstalt Frenkendorf werden nicht
in Prozenten ausgedriickt, doch diirfen sie sich sehen lassen. Von
sehr vielen Kindern dringt erfreuliche Kunde in die Anstalt iiber
ihr fortgesetztes Wohlverhalten. Sie machen dem Mutterhaus
Ehre und bewahren meist eine treue Anhéinglichkeit an dasselbe
und an dessen Leiterinnen. Fiir manches Midchen ist die An-
staltsheimat eine Zufluchtstitte in Kummer und Bedrédngnis.

5. Erziehungsanstalt zum guten Hirten Altstétten.

Die Anstalt wurde im Jahre 1868 durch Joh. Bapt. Rist zur
Besserung und Erziehung verwahrloster Mddchen und Frauen ge-
griindet. Sie untersteht der Leitung der Schwestern vom guten
Hirten und beherbergt gegen 200 Insassen. Die Oberaufsicht hat
der Didzesanbischof von St. Gallen. Die Anstalt nimmt Médchen
auf, deren Charakter und Lebensart einer besonderen Pflege be-
darf, vorziiglich aber solche, die schon vom rechten Wege abge-
wichen sind, um sie zu guten Christen und niitzlichen Gliedern
der menschlichen Gesellschaft heranzubilden. Schulpflichtige
Kinder werden nicht aufgenommen. Ein grofierer Hiuserkomplex
mit einem Neubau dient der Anstalt. Neben der Anleitung zu
einem christlichen Leben werden die Médchen zur Titigkeit, Ord-
nung, Reinlichkeit und Sparsamkeit angehalten, in allen weib-
lichen Handarbeiten, im Waschen, Kochen, Biigeln, Ndhen und
Stricken eingeiibt, die jiingeren erhalten noch etwas Fortbildungs-
schulunterricht. Die Anstalt lebt grofitenteils vom téglichen Ver-
dienste, es werden deshalb die meisten Middchen zu den vorkom-
menden Handarbeiten verwendet und in gewisser Kehrordnung
auch zu den Hausgeschiften.

Die Anstalt umfafit zwei Abteilungen, die vollstindig vonein-
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ander getrennt sind. Zur ersten gehoren die der Schule entlas-
senen jiingern Mé&dchen, die unter dem Einflusse einer guten Er-
ziechung von ihren Fehlern befreit und zur Tugend und Recht-
schaffenheit hingeleitet werden sollen; zur zweiten gehéren
moralisch defekte Personen und Trinkerinnen.

Die Anstalt bietet allen Zoglingen auBler einer liebevollen

Erziehungsanstalt zum guten Hirten Altstitten.

Behandlung geniigende Nahrung und Kleidung und erstattet von
Zeit zu Zeit den Eltern, Vormiindern und Behorden Bericht iiber
das Verhalten der Kinder.

Wirklich unverbesserliche Méddchen oder solche, die andere
gefidhrden, werden wieder entlassen. _

Die Anmeldungen sind an die Oberin zu richten.

Die Médchen miissen freiwillig und ohne Zwang in die An-
stalt eintreten, und iiber Charakter und Lebenslauf derselben soll
die Oberin aufgeklirt sein.

Tauf- und Heimatschein sind beizubringen. Auslinderinnen
bediirfen zudem noch eines Sittenzeugnisses.
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Das jahrliche Kostgeld betrdgt 150 Fr. und ist jeweilen fiir
sechs Monate vorauszubezahlen. Lingere Krankheitspflege, Arzt-
und allfdllige Sterbekosten sind nebenbei zu bezahlen.

Je nach Fleifl, Leistungen und Betragen kann das Kostgeld
ganz oder teilweise erlassen werden. Fiir eine jdhrliche Entschi-
digung von 35 Fr. gibt die Anstalt alle Kleider zur Beniitzung.
Jedes eintretende Médchen hat die vorgeschriebene Kleidung mit-
zubringen. Fehlendes wird auf Rechnung der Versorger ange-
schafft.

Damit eine dauernde Besserung erzielt werden kann, sollten
die Midchen einige Jahre in der Anstalt bleiben koOnnen, fiir
weniger als zwei Jahre werden in der Regel keine aufgenommen.

Die Entlassenen werden nach erfolgtem Austritt in christlichen
Familien als Dienstmigde untergebracht.

Uber Erziehungserfolge, Tagesordnung und Rechnungsergeb-
nisse ist leider nichts zu berichten, da keine niheren Angaben
erhiltlich waren.

6. Discheranstalt Solothurn.

Der solothurnische Armenverein hatte sich schon in den
Jahren 1850—60 mit dem Gedanken befafit, fiir arme erziehungs-
bediirftige Midchen eine eigene Erziehungsanstalt zu griinden,
allein der bekannte Wohltédter der Armen, Bankier Franz Brunner,
der an der Spitze des Komitees dieses Vereins stand, fand zu
wenig Gehor, denn zur Ausfithrung des Planes gehorten bedeu-
tende Mittel und diese waren vorderhand nicht aufzutreiben. Es
fanden sich aber bald edle Menschen, die zur Verwirklichung des
Gedankens hilfreich die Hand boten. Viktor Discher und seine
wiirdige Gattin in Solothurn, die es durch unermiidlichen Fleif3
und in weiser Sparsamkeit aus diirftigen Verhéltnissen zum Wohl-
stand brachten, legten durch testamentarische Vergabung im
Jahr 1863 den Grundstein zu einer Rettungsanstalt fiir arme, ver-
wahrloste Middchen, die im Jahre 1869 eroffnet wurde. Aus iippi-
gem Griin erhebt sich das stattliche Gebdude und gibt 20 hilfs-
bediirftigen Médchen ein sicheres Asyl.

Die Anstalt steht unter Protektion des stddtischen Armen-
vereins. Der Vorstand hat sie stets wie ein Bijou gehiitet, und
im Verein mit der tiichtigen Vorsteherschaft ist dieselbe allseitig
gehoben worden, so daf} sie allen Anforderungen einer Erziehungs-



120
anstalt entspricht. Weitere Schenkungen erhielt die Anstalt von
dem bereits erwidhnten Bankier Brunner und durch Witwe Oberst
Frohlicher. -
Das urspriingliche alte Anstaltsgebdude machte schon nach
wenigen Jahren, 1875 einem gerdumigen Neubau Platz, dessen
Bezug im Friihjahr 1876 stattfand. 1911 wurde durch Brand-

Discheranstalt bei Solothurn.

ungliick der Dachstuhl des neuen Anstaltswohnhauses zerstort,
was den Wiederaufbau und die Erhohung um ein Stockwerk zur
Folge hatte.

Es werden verwahrloste oder der Verwahrlosung ausgesetzte
Médchen im Alter von 5—13 Jahren aufgenommen, sofern sie
gesund und geistig normal sind. Die Mé#dchen besuchen die
Schulen der Stadt Solothurn. In der schulfreien Zeit werden sie
zu allen Hausarbeiten und weiblichen Handarbeiten angeleitet.
Letzteres besorgt eine patentierte Arbeitslehrerin. In der Ferien-
zeit finden die Kinder auch Beschiftigung im Garten oder auf
dem iibrigen Anstaltsgute. Infolge des Aufbaues um ein Stock-
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~werk kann die Anstalt 35—40 Kinder aufnehmen. Gegenwiirtig
befinden sich 35 Pfleglinge in derselben. Das jdhrliche Kostgeld
ist auf 180—240 Fr. angesetzt. Bis zur Konfirmation bleiben die
Kinder in der Anstalt, nach ihrer Entlassung stehen sie unter
Aufsicht eines Patrons. Sind auch nicht alle Miihe und Arbeit
- des so schwierigen Berufes eines Hausvaters von gewiinschtem
Erfolge begleitet, so darf die Discheranstalt doch auf ein geseg-
netes Wirken zuriickblicken. Von den bis heute entlassenen
161 Maiédchen ist eine stattliche Zahl zu tiichtigen Jungfrauen
und Miittern herangewachsen, die ohne solide und sorgféltige
Anstaltserziehung und familifire Behandlung kaum so niitzliche
Glieder der Gesellschaft geworden wiren.

Die Anstalt hat ein Reinvermtgen von 131292 Fr. Laut
letzter Rechnung hatte sie 7061 Fr. Einnahmen und 10969 Fr.
Ausgaben, 5830 Fr. gingen an freiwilligen Beitrdigen ein.

Der Staat verabfolgt aus dem Alkoholzehntel einen Beitrag
von 700 Fr.

Zu den besondern Gonnern der Anstalt gehoren schon seit
Jahren die Damen des Fiinfrappenvereins Solothurn.

7. Kantonale Méddchenerziehungsanstalt zur guten Herberge
in Riehen.

Das Gesetz vom 28. Januar 1904 betreffend Errichtung einer
kantonalen Erziehungsanstalt fiir verwahrloste und gefdhrdete
Madchen ermichtigte den Regierungsrat des Kantons Baselstadt
zur Errichtung einer solchen Anstalt. Sie wurde im Jahre 1905
am Rande einer frei und freundlich gelegenen Anhdhe im Ge-
- meindebanne Riehen gebaut und trigt den Namen ,Kantonale Er-
ziehungsanstalt fiir Middchen zur guten Herberge.“ Sie bietet in
schonem, neuem Gebidude bequem Platz fiir zwei Familien zu je

14 Midchen.

' Es machte sich schon lidngst der Mangel einer solchen An-
stalt geltend, man wollte mit dem 150. Geburtstag des Kinder-
freundes Pestalozzi im Jahre 1896 die Griindung verbinden. Die
Anfrage des Erziehungsdepartementes an die Kommission des
Landwaisenhauses, ob sie sich dazu verstehen konne, die Fiir-
sorge fiir verwahrloste Madchen zu iibernehmen, wurde von
dieser zwar bejaht, der Vorstand der Gesellschaft zur Forderung
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des Guten und Gemeinniitzigen, dem der endgiiltige Entscheid
zustand, versagte jedoch seine Zustimmung, weil das Vermogen
des Landwaisenhauses einem anderen Zwecke zu dienen habe.
Damit war die Griindung hinausgeschoben. Es waren in der
Folge nunmehr die Behtrden der Méadchenprimarschulen, die
durch wiederholte Eingaben ans Erziehungsdepartement auf die
Verwirklichung des Planes drangen. Sie wurden dabei von der
Pestalozzigesellschaft unterstiitzt.

Ein Aufruf dieser Gesellschaft an die Bevdlkerung der Stadt
zur Sammlung von Geldmitteln fiir eine Midchenrettungsanstalt
ergab 21 000 Fr., welche Summe im Jahr 1900 dem Departement
zur Verfiigung gestellt wurde. Der Staat iibernahm nun die Auf-
gabe und brachte sie zur gliicklichen Losung. Die vom Regie-
rungsrat vorgelegten Pline fiir den Bau der Anstalt in Riehen
wurden genehmigt und die Baukosten im Betrage von 147 000 Fr.
auf Rechnung der obengenannten Schenkung der Pestalozzigesell-

schaft und des Fonds fiir Erziehungszwecke bewilligt.

Zweck der Anstalt ist die Erziehung gefdhrdeter, verwahr-
loster Midchen, sowie jugendlicher Bestrafter weiblichen Ge-
schlechtes im Alter von 8—16 Jahren. Die unmittelbare Leitung
der Anstalt liegt einem Hausvater ob, dem die erforderlichen Ge-
hilfinnen beigegeben sind. Eine Amtsordnung setzt die Befug-
nisse und Pflichten dieser Beamten fest.

Die Anstalt wurde im Jahre 1906 er6ffnet. Das Wohngeb#ude
ist so gebaut worden, dafl bei spiterer Vergrofierung der Anstalt
leicht ein oOstlicher Anbau erstellt werden kann, ohne daff im
jetzigen Gebiude groBle Anderungen hervorgerufen werden. Man
wollte nicht eine Kaserne bauen, sondern der Anstalt von Anfang
an den Familiencharakter wahren.

Die Anstalt ist dem Justizdepartement unterstellt und steht
seit 1. Januar 1912 unter Aufsicht der Vormundschaftsbehorde.
Durch Inkrafttreten des kantonalen Einfiihrungsgesetzes des neuen
Rechtes wurde die bisherige Versorgungskommission aufgehoben.
Die Anstalt bezieht von den Zoglingen ein Kostgeld von 250 Fr.
Dafiir bietet sie denselben die Gewdhr einer guten Erziehung.
Als Erziehungsmittel stehen ihr zu Gebote ein guter Primar- und
Sekundarschulunterricht, eingehender Handarbeitsunterricht und
passende Beschiftigung in Haus und Garten. Die Médchen
werden zu allen h#uslichen Dienstleistungen herangezogen und
soviel als moglich zum selbstéindigen Handeln angeleitet.
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Die Anstalt z#hlt 27 Zoglinge, welche in zwei Familien ab-
geteilt sind. Als Lehrpersonal stehen diesen vor der Hausvater
als Lehrer und eine Gehilfin. Die Hausmutter und die Kochin
besorgen das Hauswesen.

Die Médchen sind des Nachts in zwei Schlafsilen unterge-
bracht.

Soviel als moglich bleiben die Mddchen bis zur Konfirmation
oder bis zum 16. Altersjahre in der Anstalt und werden beim
Austritt in Lehren oder Haushaltungen untergebracht. Die Haus-
eltern bleiben in regem Briefverkehr mit den Entlassenen. Auf
vormundschaftsritlichen Beschlu8 kann der Anstaltsaufenthalt bis
zum 18. Altersjahr ausgedehnt werden.

Die Erziehungserfolge werden mit befriedigend bezeichnet.

Die Jahresrechnung 1911 zeigt :

15 670 Fr. Einnahmen,
15500 Fr. Ausgaben.

Der Staat hatte an die Anstalt 9800 Fr. zu leisten. Die Ver-

pflegungskosten pro Zogling betragen 575 Fr. jdhrlich.

C. Gemischte Anstalten.

In diese Kategorie fallen 15 Anstalten, zum Teil solche, die
zu den &dltesten Griindungen gehéren. Die meisten dieser An-
stalten nehmen nur so viele Midchen auf, als zu den Hausge-
schiiften und den weiblichen Handarbeiten notwendig sind. Meist
sind 2/s Knaben und !/s Middchen vorhanden.

Man hat schon viel iiber die Zweckméfigkeit der Vereinigung
beider Geschlechter in ein und dieselbe Anstalt geschrieben und
begegnet hieriiber sehr divergierenden Ansichten. Wihrend die
einen den wohltdtigen Einflufl beider Geschlechter aufeinander
betonen, in der zweigeschlechtigen Anstalt die Familie verkorpert
sehen und mit Riicksicht auf den familifiren, sittlichen, 6kono-
mischen und schulpddagogischen Standpunkt nichts anderes wiin-
schen, machen die andern auf die Gefahren aufmerksam, welche
das Zusammenleben so vieler Kinder beiderlei Geschlechts ver-
schiedenen Alters und sittlicher Verdorbenheit zur Folge hat.

Sehr interessant sind die Verhandlungen des schweizerischen
Armenerziehervereins vom Jahre 1851 auf der Linthkolonie, bei
welcher Gelegenheit iiber die Vereinigung beider Geschlechter
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diskutiert wurde. Gewiegte Erzieher wie Zweifel, Baumann,
Biflegger, Risch, Glarner, Tschudy, Roderer und Zellweger sprachen
sich fiir zweigeschlechtige Anstalten aus, namentlich mit Riick-
sicht auf die praktische Seite, die den gemischten Anstalten eigen
ist. Die gemischten Anstalten haben es in der Hand, ihre Zog-
linge am besten angemessen zu beschiftigen unter Riicksicht-
nahme auf die kiinftige Tétigkeit derselben. Auch lassen sich
bei guter baulicher Einrichtung und bei der nétigen Wachsamkeit
des Erziehers die Gefahren des Zusammenlebens verhiiten. Mit
allen gegen zwei Stimmen huldigte die Versammlung dem System
der gemischten Anstalten. Heute wiirde eine Abstimmung im
gleichen Verein anders ausfallen. Die Zeiten haben sich gein-
dert. Die sittliche Verdorbenheit der verwahrlosten Jugend
namentlich aus industriellen und stéddtischen Verhéltnissen ist
augenscheinlicher und macht eine vollkommene Trennung in Er-
ziehungsanstalten- unbedingt notwendig. Von einem unschuldigen
Verhiltnis wie in der Familie unter Geschwistern ist keine Rede,
die meisten dieser Kinder sind auch in geschlechtlicher Beziehung
verdorben.

Das urspriingliche Ideal eines unschuldigen Anstaltsfamilien-
lebens, das vor 60 Jahren noch der Gesellschaft vorschwebte,
hat heute seinen Duft verloren und ist hinfillig geworden. Die
Trennung der Geschlechter sollte in allen gemischten Anstalten
fiir verwahrloste Kinder angestrebt werden.

1. Erziehungsanstalt Friedeck in Buch, Schaffhausen.

Der Name dieser Anstalt lautete urspriinglich ,Freiwillige
Rettungsherberge fiir arme und verlassene Kinder auf Friedeck
zu Buch im Hohgau.“ Ihre Wurzeln liegen in der Bewegung,
welche durch das Wirken des geistesméchtigen David Spleifl in
den Jahren 1818 und 1819 in Buch entstand. Ein Verein gleich-
gesinnter Freunde sammelte sich um Spleif}, und alle fiihlten sich
gedrungen, fiir die armen und verwahrlosten Kinder etwas zu tun.

Zunichst versorgte man solche Kinder bei geeigneten Fami-
lien, als aber ihre Zahl stets grofler wurde, lag der Gedanke
einer Anstaltsgriindung nahe, um so mehr, als Spleif mit dem
Griinder der Armenerziehungsanstalt Beuggen, Christian Heinrich
Zeller, innig befreundet war, Die Gaben flossen reichlich, und
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im Einverstindnis mit der Gemeinde bot Spleil das halbe Pfarr-
haus als Wohnstitte fiir die Anstalt an.

Am 15. Oktober wurde sie erdffnet. Der erste Hausvater,
Jakob Herder, bezog mit acht Kindern das Pfarrhaus Buch. Bis
zum Jahre 1840 hatte die Anstalt ihren Sitz im Pfarrhause. Sie
zdhlte 21 Kinder. Die Riume waren fiir eine solche Zahl zu

Erziehungsanstalt Friedeck in Buch, Schaffhausen.

klein und der Anstaltsverein mufite an die Erstellung eines Eigen-
heims denken. Das geschah auch. Im Jahre 1840 wurde der
Grundstein gelegt und im Oktober 1841 konnte das Haus Friedeck
eingeweiht und bezogen werden. Es bietet Raum fiir 30 Kinder,
18 Knaben und 12 Médchen. 1852 ziindete ein entlaufener Knabe
die Anstaltsscheune an. Ein hohes Verdienst um die Anstalt
hatte Adam Waldvogel, welcher 37!/ Jahre lang der Anstalt vor-
stand und als Lehrer und Erzieher, als Hausvater und Landwirt
gleich Vorziigliches geleistet hat.

Die Anstalt nimmt Kinder auf, die aus irgend einem Grunde
einer richtigen hiuslichen Erziehung entbehren und so der Ver-
wahrlosung anheimfallen miifiten.



127

Der Grundbesitz der Anstalt war urspriinglich Pachtland.

Durch Kauf und Schenkung brachte es die Anstalt nach und
nach zu einem Giiterkomplex von 50 Jucharten Wiesen, Acker-
land und Wald.

Vor einigen Jahren wurde das Wohngebiude durch einen
passenden Anbau vergroBert und auch das Okonomiegebiude
zweckdienlich umgebaut. Friedeck nimmt die Kinder vom 6. bis
12. Jahre auf und behilt sie bis zur Konfirmation. Die Anstalt
hat eine Ober- und Unterschule, die vom Hausvater und einem
Lehrer geleitet wird. Diese untersteht dem staatlichen Schul-
inspektorat und umfafit neun Schuljahre. Im Sommer erhalten
die élteren Schiiler reduzierten Unterricht, nur am Vormittag,
wihrend sie am Nachmittag zu landwirtschaftlichen Arbeiten ver-
wendet werden. Im letzten Jahr ihres Anstaltsaufenthaltes be-
suchen sie den Konfirmandenunterricht.

Das Winterhalbjahr dient hauptsichlich der Schule. Die
dltesten, dem Gesetz nach schulentlassenen Knaben, erhalten
Fortbildungsschulunterricht, Lesen, Aufsatz, Rechnen und Vater-
landskunde und die jiingeren neben dem gewéhnlichen Unterricht
Anleitung im Modellieren und in Papparbeiten. Ein Holzbearbei-
tungskurs wird in Aussicht genommen. An diesem Unterricht
beteiligen sich aufler den Anstaltslehrern noch zwei Lehrer des
Dorfes.

Der Arbeitsunterricht der Méddchen steht unter Leitung der
Hausmutter. Die Anstalt hat gegenwiirtig 36 Zoglinge. Das iib-
liche Kostgeld betrigt 150 Fr. fiir Einheimische und 200 Fr. fiir
Kantonsfremde. Der Staat vergiitet fiir jedes Kind, das kantons-
biirgerlich ist, 50 Fr. Nach dem Austritt sind die Zoglinge frei,
doch bleiben weitaus die meisten, manche sogar zeitlebens, mit
der Anstalt in Verbindung.

Die Anstalt sorgt jedem Austretenden in Verbindung mit den
Versorgern fiir einen Platz. Uber die Erziehungserfolge iussert
sich der Vorsteher in seinem Berichte folgendermafien: ,Es ge-
hort zum Schwersten und Traurigsten unseres Berufes, sehen zu
miissen, wie gewisse Zoglinge so wenig Willen zum Guten zeigen,
daBl alle Bemiihungen um sie total erfolglos erscheinen. Unsere
eigenen Fehler und Mifigriffe in unserer Erziehungsarbeit sind
keine hinreichende Erklidrung, die erbliche Belastung auch nicht
in allen Fillen. Oft scheint es, als konne der betreffende Zog-
ling iiberhaupt nichts Gutes wollen. Da stehen wir entschieden
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vor einem Rétsel. Setzt er sich iiber alles hinweg, was zu seinem
Wohle dient, so wire wohl andauernde Vormundschaft am Platze.
Das wollen aber die Behorden nicht. Und zudem miifite diese
durch einen Mann ausgeiibt werden, der Festigkeit, vereint mit
erzieherischer Weisheit und grofiem Optimismus, besifie.”

Seit Bestehen der Anstalt sind iiber 400 Kinder in dieselbe
aufgenommen worden.

Die 85. Jahresrechnung zeigt 7061 Fr. Einnahmen und
10969 Fr. Ausgaben. Das Reinvermogen steht mit 131292 Fr.
in Rechnung. Die jédhrlichen Liebesgaben betragen ca. 6000 Fr.

2. Rettungsanstalt Foral bei Chur.

Die Rettungsanstalt Foral hat ihr Geburtsjahr 1836. TIhr
Hauptforderer war der greise Antistes Kind in Chur, der im ge-
nannten Jahre in einer Versammlung gleichgesinnter Ménner die
freudige Mitteilung machen konnte, dafl fiir eine Anstalt zur Er-
ziehung armer verwahrloster Kinder 200 Gulden geschenkt worden
seien und dafl weitere Beitrige von Freunden im Prittigau, in
Zirich und Basel in Aussicht stiinden. Daraufthin wurde die
Griindung der christlichen Rettungsanstalt fiir arme Kinder be-
schlossen und am 19. Januar 1837 das erste Pflegekind aufge-
nommen. Die Anstalt wird geleitet durch ein 11gliedriges Komitee,
das sich selber ergédnzt. Ein Aufruf zur Hilfe in der Rettung
armer verwahrloster Kinder hatte iiberraschenden Erfolg. Es
gingen reichliche Gaben ein, an barem Geld, an Schuldscheinen,
an Hausrat, Kleidungsstiicken und Lebensmitteln.

Ende 1837 waren 8239 Fr. beisammen. Schullehrer J.J. Ludwig
hatte die Anstaltskinder in seiner eigenen Wohnung. Diese er-
wies sich schon fiir fiinf Kinder als zu klein, weshalb sie im
alten Spital der Stadt Chur einlogiert wurden, bis Zunftmeister
Bauer dem Komitee sein PAchterhaus im inneren Foral zur un-
entgeltlichen Beniitzung iiberliel. Gegen méfligen Pachtzins trat
er der Anstalt auch ein Stiick Boden ab und liefl im Péchterhaus
eine Werkstatt fiir Schreinerei und Holzschnitzerei errichten.

Die junge Anstalt erfreute sich stets der christlichen Liebes-
titigkeit dritter Personen, namentlich einer Reihe edelgesinnter
Frauen. Dem ersten Komitee gehirten neben Antistes Kind die
Biirgermeister v. Albertini, v. Tscharner, Florian Planta und Oberst
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Karl Pestalozzi an. Als besonderer Freund und Gonner darf auch
Pfarrer Ludwig in Felsberg, der Bruder des ersten Hausvaters
der Anstalt, genannt werden.

Im Jahre 1838 wurde das Gut, auf dem die Anstalt nur zu
Gaste war, angekauft. Die Geldmittel kamen durch ein Anlehen
zusammen. Der Ubelstand in der Lage des Anstaltsgutes und
die beschwerliche Zufahrt machte bald die Verlegung der Anstalt
notwendig. Im Jahr 1858 siedelte dieselbe in ein neues Heim
iiber, das den Namen ,Foral® beibehielt. Das verlassene Gut
wurde anfidnglich verpachtet, dann mit Einbufle von einigen
Tausend Franken verkauft.

Die dkonomische Lage der Anstalt war eine driickende, die
Reihen der ersten Freunde waren gelichtet und die spétere
Generation schien sich um die Anstalt nicht zu kiimmern.

In Zeitrdumen von fiinf und mehr Jahren musste die Kom-
mission den Bettelsack umhingen und jedesmal verschwand die
Finanznot, aber nur fiir kurze Zeit.

An Hilfe hat es der Anstalt nie gefehlt, ihre Freunde und
Gonner in Chur, Basel, St. Gallen und Ziirich steuerten immer
wieder, sobald an sie der Ruf erging. Durch Legate und Ge-
schenke wurde nach und nach die wirtschaftliche Lage der An-
stalt etwas besser. Die Anstalt erhielt sogar einen Weinberg zum
Geschenk. Auch die Gutswirtschaft lieferte schéne Ertrige und
half mit zur Verbesserung der Lage.

Der Stiftungsfonds vermehrte sich in den sechziger und
siebziger Jahren langsam aber stetig. 1881 waren simtliche
Kapitalschulden abbezahlt. In die Jahre 1902—1905 fielen bau-
liche Verdinderungen. Die Anstalt wurde in hygienischer Be-
ziehung besser eingerichtet, die Schweinestille wurden abge-
brochen und in respektable Entfernung von der Anstalt geriickt.
Die Kostensumme von 17 000 Fr. brachte man durch freiwillige
Beitriige zusammen. Die letzte Bauperiode fiel in die Jahre 1908
und 1909. Durch ein Vermiichtnis des langjahrigen Présidenten
Oberst R. A. v. Planta von 10 000 Fr. und anderen Gaben konnte
die Anstalt endlich erweitert werden. Es wurde im Norden ein
neuer Fliigel angebaut. Durch diese Bauten ist es der Anstalt
moglich geworden, 35—40 Kinder aufzunehmen.

Aber nicht nur mehr Raum hatte die Anstalt bekommen,
auch mehr Licht. Das ldstige Lampenrichten und die Petrol-
lichter sind verschwunden, iiberall ist elektrische Beleuchtung in-
stalliert.
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Die Anstalt nimmt Kinder im Alter von 5—12 Jahren auf
und 14Bt diesen eine christliche Erziehung zuteil werden.

Sie bleiben bis zum zuriickgelegten 16. Altersjahr in der-
selben.

Kinder, die nicht besserungsfihig, renitent sind oder fiir
andere eine Gefahr bedeuten, konnen jederzeit entlassen werden.
Das jidhrliche Kostgeld betrigt 200 Fr. Fiir jedes eintretende
Kind ist ein Verpflichtungsschein zu unterschreiben. Die Anstalt
hat eine Winterschule mit 33 Stunden per Woche. Am Unter-
richte nehmen alle Schiiler teil. Hausvater und Hilfslehrer teilen
sich in denselben; die Hausmutter beaufsichtigt die N#h- und
Strickarbeiten der Middchen. Da die Anstalt einen ausgedehnten
Gemiise- und Obstbau besitzt, ist dem Hausvater auch ein Gértner
beigegeben. Im Sommer arbeiten die Zoglinge auf dem ausge-
dehnten Gutsbetrieb, in Scheune und Stall, Hof und Garten.

Der Viehstand der Anstalt z#hlt 18 Stiick Rindvieh,
60 Schweine und 150 Hiihner.

Die Anstalt besitzt ein Reinvermdgen von 96325 Fr. An
Ausgaben figurieren in der Rechnung 1910 Fr. 25 770.

Die durchschnittliche Verpflegungsquote ist 1 Fr. 45 Cts. pro
Kopf und Tag.

3. Landwirtschaftliche Armenschule Bernrain.

Diese Armenerziehungsanstalt liegt bei Emmishofen im
Kanton Thurgau und ist eine Griindung der kantonalen gemein-
niitzigen Gesellschaft. Die Aufsichtskommission hat sieben Mit-
glieder, wovon eines vom Regierungsrat, das andere von der Ge-
sellschaft gewdhlt wird. Bei Austritts- oder Todesfillen wird die
Kommission hinsichtlich der andern - fiinf Mitglieder unter Vor-
behalt regimineller Genehmigung durch Selbsterginzung kom-
plettiert. Der Zweck der Anstalt ist die Erziehung und Rettung
armer Kinder beiderlei Geschlechts, die verwahrlost sind oder in
Gefahr stehen, es zu werden und in geordneten Familienverh&lt-
nissen nicht mehr untergebracht werden konnen.

Griindung und Erdoffnung der Anstalt fallen ins Jahr 1843.
Als am Ende der dreifliger Jahre die Béichtelen gegriindet wurde,
sammelte man auch im Thurgau Geldmittel zur Griindung einer
dhnlichen Anstalt und brachte 18 171 Gulden zusammen, nebst
zwei Legaten a 1000 Gulden und einem Beitrag von 2000 Gulden
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durch die Gesellschaft fiir sechs Jahre. Das Hauptverdienst um
die Griindung hatte Seminardirektor J. J. Wehrli, der bekannte
Armenerzieher von Hofwil (1810—1833). In den ersten einlidf3-
lichen Beratungen im Mai 1841 dachte man die Anstalt als eine
staatliche, am besten mit dem Seminar verbundene Wehrlische
Armenschule. Man hatte weniger eine Rettungsanstalt im Sinne
als eben eine unter Aufsicht und Leitung Wehrlis stehende Armen-
schule, die zugleich Seminariibungsschule sein sollte. Der Er-

Landwirtschaftliche Armenschule Bernrain.

ziehungsrat ging nicht darauf ein, worauf die gemeinniitzige Ge-
sellschaft von sich aus die Anstalt griindete und fiir diese um
9000 Gulden das Gut Bernrain in Emmishofen kaufte.

Zur Anstalt gehoren Wohnhaus, Remise, Waschhaus und
Scheune. Die Rdume sind teilweise zu klein, so dal die Kom-
mission beschlof3, die Remise abzubrechen und an deren Stelle
ein neues Gebdude mit zwei Schulzimmern und Baderiumen zu
erstellen. Es fanden in friihern Jahren schon wiederholt bauliche
Verdnderungen statt. 1866 wurde fiir 10000 Fr. eine neue
Scheune gebaut. 1872 erstellte man einen stattlichen Anbau Ost-
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lich ans alte Wohnhaus, was 12 000 Fr. kostete. Hieran leistete
die Gesellschaft 6000 Fr.

Im Jahre 1880 testierte der Thurgauer Johannes Miiller,
Lehrer in Rauchlisberg, Kt. Bern, 15000 Fr. zum Zwecke der
Griindung einer Anstalt ,Muttertreue“ zur Erziehung armer, ver-
wahrloster Midchen. Diese Stiftung wuchs auf 21000 Fr. an.
Unterhandlungen mit Bernrain fiihrten 1890 zu einem Vertrag,

iy

Landwirtschaftliche Armenschule Bernrain: An der Arbeit.

wonach die Anstalt so zu erweitern sei, daf3 sie 15 Mddchen auf-
nehmen konne. Demzufolge wurden die urspriinglichen Anstalts-
gebaude abgerissen und etwas weiter von der Strafle weg neue
erstellt. Die Bausumme betrug 40 000 Fr. Auf den 60. Geburts-
tag der Armenschule Bernrain konnte die neue Anstalt bezogen
werden. Die Anstalt hatte das seltene Gliick, innert dieser
60 Jahre nur zwei Hausviter zu besitzen, es sind dies
Erzieher Biflegger 1843—1887,
Erzieher Biichi 1887—1903.
Zur Anstalt gehort ein Areal von 36 Jucharten eigenem
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Land, ferner hat sie 9 Jucharten Land in Pacht und zu Eigen-
tum vier Waldanteile der Holzkorporation Emmishofen.
Bernrain nimmt Kinder im Alter von 8—14 Jahren auf.
Sie bleiben in der Anstalt bis zur Priifung des Jahres, in
welchem sie das 16. Altersjahr zuriickgelegt haben. Die aufzu-
nehmenden Kinder miissen gesund, geimpft und bildungsfihig

Landwirtschaftliche Armenschule Bernrain: Auf dem Feld.

sein. Es werden nur Kinder aufgenommen, die von einer Armen-
behorde, einem organisierten Armenkomitee oder von Privaten
mit behordlicher Empfehlung angemeldet sind. Nach erfolgter
Aufnahme wird mit den Versorgern ein Vertrag abgeschlossen,
dieser enthilt die notigen Bestimmungen betreffend Kleidung,
Ausweisschriften, Aufenthaltsdauer, Kostgelder und Konfirmations-
ausriistung.

Die Anstaltsschule ist geteilt, fiir jede der zwei Abteilungen
ist ein eigenes Schulzimmer vorhanden. Das Lehrpersonal be-
steht aus dem Hausvater, einem Lehrer, einer Lehrerin und einer
Arbeitslehrerin. Im Winter erhalten die Knaben in einem be-
sonderen Lokal Handfertigkeitsunterricht.
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Der Garten, in welchem jedes Kind ein eigenes Beet zu be-
sorgen hat, und die zur Anstalt gehdrenden Acker und Wiesen,
reich mit Obstbdumen durchsetzt, bieten den Zoglingen vielfache
Arbeitsgelegenheit. Zur Zeit befinden sich 50 Kinder in der An-
stalt, 34 Knaben und 16 Midchen.

Das jéhrliche Kostgeld betrigt 200 Fr., wihrend die Anstalt
fiir jedes Kind 483 Fr. auslegt. Die Differenz wird durch den
Staat, durch Legate und Geschenke gedeckt.

Fiir die Ausgetretenen sorgt die Anstalt In vorbildlicher
Weise. Die Fiirsorgeerziehung erstreckt sich bis zur Volljdhrig-
keit. Alle Entlassenen werden plaziert. Stellenlose Kinder
konnen voriibergehend wieder in die Anstalt zuriickkehren.

Der Verdienst der entlassenen Zoglinge wird dem Hausvater
ausbezahlt, der die Ersparnisse zinstragend anlegt. Jedes Kind
hat sein Sparheft und dieses wird dem Inhaber erst mit Be-
willigung der Heimatsbehorde aushingegeben.

Was die Erziehungsresultate anbetrifft, entnehmen wir dem
Berichte des Hausvaters folgende fiir manche Anstalt zutreffende
Stelle:

sDiese stehen und fallen mit der Art der Plazierung. Wir
bringen die Kinder als moralische Rekonvaleszenten oder oft
noch als Patienten in Stellung, versorgen sie wenn immer mog-
lich bei wackeren, gut situierten Leuten, meist bei Bauernfamilien
und bitten um Weiterfiihrung der von uns angefangenen Er-
ziehungsarbeit. Leider fillt es oft schwer, solche Leute zu
finden, die sich unserer entlassenen Anstaltskinder wie Vater
und Mutter annehmen. Es fehlt ihnen dazu an Zeit, Liebe, Lust
und Verstindnis. Ausbeutungsdrang und Mangel an Selbstzucht
treten schéddigend hinzu und nétigen uns oft zu Deplazierungen.
Von 33 Zuriicknahmen von Kindern in den letzten Jahren fallen
nur 4 auf das Konto der Kinder, in den iibrigen Féllen liegt die
Schuld bei der Meisterschaft.“

Die Anstalt hat einen kleinen Lehrlingsfonds von 3300 Fr.
Das Reinvermodgen betriagt 127162 Fr., die Jahresausgabe
36 526 Fr., der Staatsbeitrag 3000 Fr.
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4. Erziehungsanstalt Freienstein, Kt. Ziirich.

Freienstein ist die &dlteste Armenerziehungsanstalt des Kantons
Ziirich. Threr Griindungsgeschichte entnehmen wir, daff sich im
Jahre 1837 einige glaubensverwandte Pfarrer in Verbindung mit
Baron Sulzer von Wart ernstlich mit der Frage beschiiftigten,

Erziehungsanstalt Freienstein, Kt. Ziirich.

wie verwahrloste Kinder, deren es in jeder Gemeinde einige hatte,
auf eine zweckmiBige, gottgefilllige Weise untergebracht werden
konnten. Man kam iiberein, eine Anstalt zu griinden, da es
schwer falle, so viele Kinder bei christlichen Leuten zu versorgen.
Dazu brauchte es aber Geld, ein Haus, einen Hausvater. Alles
fand sich. Das erste schenkte Baron Sulzer bei Anlafl seiner
Hochzeit. Auch ein Haus fand sich. Am 24. Oktober 1837
kauften die Freunde in Freienstein bei Rorbas ein Bauernhaus,
um darin eine Herberge fiir verwahrloste Kinder einzurichten.
Endlich stellte sich auch ein Hausvater ein, und am 1. Oktober
1838 wurde die Anstalt mit zwei Knaben feierlich ertffnet. Bald



137

gesellte sich ein dritter hinzu. Heute sind es 36 Knaben und
Miédchen, die im heimeligen Bauernhause am Fusse des Freien-
stein eine christliche Erziehung genieflen diirfen. Wie bei allen
andern Anstalten wurde auch hier das alte Heim umgebaut, links,
rechts, hinten und vorn verbessert, bis nach und nach das jetzige
Anstaltsgebiude entstanden ist, das mit der Scheune ein abge-
schlossenes Ganzes bildet. Das Anstaltsgut umfafit 40 Jucharten,

Erziehungsanstalt Freienstein; Kt. Ziirich: Auf dem Felde.

worunter 1'/z Juchart Reben, 18 Jucharten Ackerland, 15 Jucharten
Wiesen und 5!/ Jucharten Buschwald.

Als besondere Gonner nennt der Jubildumsbericht der An-
stalt den oben erwihnten Baron Sulzer von Wart, Dekan Grob
in Rorbas und Pfarrer Zwingli in Diittlikon, welch letzterer
26 Jahre lang wie ein Vater fiir die Anstalt gesorgt habe.

Weiter entfernte Gonner der Anstalt waren Goldschmid in
Winterthur, Stadtrat Usteri, Notar Meyer-Usteri und Biirgermeister
Mousson in Ziirich u. a. m.

Die Anstalt steht nunmehr im 74. Betriebsjahre und hatte in
dieser Zeit 5 Hausvéter, die mehr als 400 Kinder dem Anstalts-
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zwecke zufiihren wollten. Dieser besteht darin, die geistige und
leibliche Rettung und Pflege armer verwahrloster Kinder durch
eine christliche Erziehung zu erreichen.

An der Spitze der Anstalt steht ein Komitee von 13 Mit-
gliedern. In die Beaufsichtigung und Leitung der Kinder teilen
sich der Hausvater und ein Lehrer; eine Gehilfin leitet die M:d-
chen in der Handarbeit an. Aufgenommen werden verwahrloste

Erziehungsanstalt Freienstein, Kt. Ziirich: Bei der Kelter.

Knaben und Médchen im schulpflichtigen Alter, in erster Linie
kantonsbiirgerliche Kinder evangelischer Konfession. Die Pfleg-
linge erhalten Primarschulunterricht und Anleitung in Kartonnage-
und Laubsédgearbeiten. Das Kostgeld betrigt 200 Fr. Die Kinder
werden nach der Konfirmation entlassen, stehen aber noch léingere
Zeit mit dem Hausvater in Verbindung. Nach Berechnung des
Durchschnittes der letzten Jahre kommt ein Zogling die Anstalt
jdhrlich auf 508 Fr. zu stehen. Die Unterhaltsquote pro Kopf
und Tag ist 1 Fr. 56 Cits.

Die letzte Jahresrechnung weist 20 374 Fr. Einnahmen auf,
die sich zusammensetzen aus 4550 Fr. an Legaten, 3759 Fr. an
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Liebesgaben, 6599 Fr. an Kostgeldern, 3173 Fr. an landwirtschaft-
lichen Produkten und 1115 Fr. verschiedene Einnahmen.
Die Ausgaben betragen 18912 Fr. Die Anstalt hat einen
Baufonds: 1178 Fr., einen Weihnachtsfonds: 500 Fr. und ein Rein-
vermogen von 151 954 Fr.

Die Erfolge sind sehr verschieden, bald sehr erfreulich, bald
recht traurig, im allgemeinen aber befriedigend.

Ein Patronat oder Inspektorat fiir die Ausgetretenen besteht
nicht, eine solche Institution wire aber im Interesse der Kinder
selbst zu begriifien.

5. Erziehungsanstalt Feldle bei St. Gallen.

Eigentiimer der Anstalt Feldle ist ein Verein von 20 Mit-
gliedern, der sich selber ergiinzt. Ein Komitee von 7 Personen
leitet und beaufsichtigt die Anstalt. Der Anstaltsvorsteher hat
im Komitee beratende Stimme. Zweck der Anstalt ist, sittlich
gefihrdete, verwahrloste und verdorbene Kinder durch christliche
Erziehung, Arbeit und Unterricht zu sittlich guten Menschen und
brauchbaren Gliedern der Gesellschaft heranzubilden. Die An-
stalt wurde im Jahre 1840 gegriindet. Es war eine Zeit, in wel-
cher die allgemeine Armut in besorgniserregender Weise zuzu-
nehmen anfing, eine Zeit, wo der Genfer Nationalokonom Sismondi
und der Berner Jeremias Gotthelf, zwei ausgesprochene Freunde
des armen Volkes, iiber Mittel und Wege zur Bekimpfung der
Armut schrieben.

Ihre Worte fielen auf fruchtbaren Boden. Es war die Bliite-
zeit eines Fellenberg, Wehrli, Girard, Zeller, Kriisi, Allemann und
anderer, und man war allgemein der Ansicht, dal den Armen
nur dann erfolgreich geholfen werden konne, wenn man haupt-
sdchlich die Erziehung des jungen Geschlechtes ins Auge fasse.
Von diesem Geiste waren auch die Griinder der Erziehungs-
anstalt Feldle beseelt. Die Entstehung der Anstalt ist mit dem
Namen des hervorragenden Armenerziehers Zeller verkniipft.
Sein erstes Arbeitsfeld hatte dieser Mann auf Schweizerboden.
Im Jahre 1803 schlug er sein Zelt in St. Gallen auf, wo er in
der Schmiedgasse und spéter hinterm Turm eine Armenschule
leitete und niemand ahnte, dal er 33 Jahre spiter ein edles
Samenkorn in den St. Gallerboden verpflanzte. Der einfache
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Appreturarbeiter Joh. Ulrich Hensel, der bei Zeller in Beuggen
war, kehrte nach St. Gallen zuriick und ruhte nicht, bis er zur
Griindung einer Armenerziehungsanstalt 1000 Gulden zusammen-

Erziehungsanstalt Feldle bei St. Gallen.

gebettelt hatte. Er ist daher als der eigentliche Griinder der
Anstalt Feldle zu betrachten. Auch der Pfarre;- Heim wurde an-
lifllich eines Besuches bei Zeller im Jahre 1823 mit diesem Ge-
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danken vertraut gemacht. Und als gar Ambrosius Schlatter un-
entgeltlich Boden zur Verfiigung stellte und dem jungen Verein
den Bau eines Hauses auf eigene Kosten anerbot, da beschlof3
derselbe im Jahre 1839, das Anerbieten dankbar anzunehmen
und durch einen Aufruf an das Publikum die Mittel zur innern
Einrichtung der Anstalt und zum Betrieb zu suchen. Der Erfolg
iibertraf alle Erwartungen. Es gingen 8179 Gulden ein, nebst
einer Menge Naturalgaben, so daBl man das Haus zweistockig
bauen und der Anstalt noch zwei Jucharten Wiesboden hinzu-
fiigen konnte. Der Tag der Einweihung, der 5. November 1840,
war fiir die Anstalt ein Tag des Lobens und Dankens. Es darf
also die Anstalt Feldle als eine Tochter der Zellerschen Anstalt
Beuggen betrachtet werden. Die ersten Anregungen gingen von
Zeller aus, der erste Hausvater war Lehrer daselbst und mit ihm
kamen die Zellerschen Erziehungsgrundsitze nach St. Gallen.

Seither wurde die Anstalt durch den obengenannten Verein
weitergefiihrt. Ein weiteres Publikum in der Stadt nahm stets
regen Anteil an der Entwicklung der Anstalt und unterstiitzte sie
nach Kriften. Nennenswert sind die Legate der beiden Frauen
Henriette Scherrer und Louise Schlatter, welche die Anstalt tko-
nomischer Sorgen enthob. Bis 1885 befand sich die Anstalt in
der Wassergasse der Stadt St. Gallen. In diesem Jahre wurde
sie nach dem Feldle Straubenzell verlegt, wo sie ein zweck-
entsprechender Neubau aufnahm. Beim Bau des Hauses zeigte
sich die Opferfreudigkeit der Anstaltsfreunde aufs schonste. Auf
einen Aufruf liefen 16 260 Fr. ein. Eine von einem Damenverein
veranstaltete Lotterie ergab 2096 Fr., und an Legaten erhielt die
Anstalt weitere 6520 Fr. Die Zahl der Zoglinge stieg auf 30.

Der vielen Unzukommlichkeiten der nahen Stadt wegen steht
zur Zeit eine neue Verlegung bevor. Der Verein hat das Feldle
verkauft und zur Anlage einer Anstalt das Bauerngut Langhalden
in Abtwil angekauft.

Der gegenwirtige Hausvater Wilhelm Wehrli, der seit 1885
der Anstalt Feldle vorsteht, hat nach 27jdhriger treuer Wirksam-
keit resigniert. Er will in seinen alten Tagen infolge gestorter
Gesundheit nicht mehr in das neue Heim iibersiedeln.

Die ganze Anstalt, */s Knaben und !/s Midchen und Auf-
sichtspersonal, bilden eine einzige Anstaltsfamilie.

An der Unterschule, 1.—4. Klasse, wirkt eine Lehrerin, in
die Oberschule, iibrige Klassen, teilen sich der Hausvater und
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eine weitere Lehrkraft. Alle drei Lehrkrifte sind seminaristisch
gebildet. Der Midchenarbeitsschule steht eine patentierte Arbeits-
lehrerin vor. Im Sommer werden die Knaben neben der Schule
zu landwirtschaftlichen Arbeiten angehalten, im Winter beschéf-
tigen sie sich namentlich mit Kleinmachen von Brennholz, einige
auch mit Korbflechten und Buchbinderei. Ein bis zwei Tages-
stunden gehoren dem Spiel. Von den Zoglingen bezieht die An-
stalt ein Verpflegungsgeld von 250 Fr. pro Jahr, auBerkantonale
Pfleglinge zahlen 50 Fr. mehr. Die Fiirsorgeerziehung dauert
vom 6. bis zum 16. Lebensjahre. Uber 12 Jahre alte Kinder
werden keine aufgenommen. Mit der Konfirmation werden die
Zoglinge entlassen. Beim Eintritt in die Anstalt wird mit den
Versorgern ein Vertrag abgeschlossen.

Die Anstalt hatte im Jahr 1910 mit einer jdhrlichen Ausgabe
von 20405 Fr. zu rechnen. Durch Liebesgaben im Betrage von
4840 Fr., Zinsen des Anstaltsvermogens, Kostgelder und Ertrag
der Landwirtschaft konnte die Ausgabensumme bis auf 665 Fr.
gedeckt werden. An Staatsbeitrag und aus dem Alkoholzehntel
gingen 1050 Fr., bezw. 629 Fr. ein. Das Reinvermigen der An-
stalt beziffert sich auf 65295 Fr.

Die Anstalt rechnet auf den Zdgling mit einer Ausgabe von
600 Fr. pro Jahr oder 1 Fr. 656 Cts. pro Tag.

Die Ergebnisse der Erziehung diirfen sich sehen lassen.
60—75 °/o der Zoglinge sind gute, brauchbare Menschen geworden,
10—20°o gleichen dem schwankenden Rohr und 5—10° sind
mifiraten. Die ausgetretenen Zoglinge werden meistens durch
den Hausvater plaziert. In den meisten Fillen iibt derselbe auch
das Patronat aus.

An der Anstalt wirkten seit der Eroffnung
Johann Heinrich Oettli von 1840—1854,

Jakob Winkler von 1854—1856,
Christian Flury von 1856—1885,

Wilhelm Wehrli von 1885—1912.

6. Werdenbergische Erziehungsanstalt Grabs.

In Stauden-Grabs besteht eine ,Werdenbergische Erziehungs-
anstalt®, die Eigentum eines gleichnamigen Vereins ist. Sie hat
den Zweck, sittlich oder moralisch gesunkene und gefihrdete
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Kinder zu erziehen. Die Griindung fillt ins Jahr 1846 und steht
in engstem Zusammenhang mit der Pestalozzifeier jenes Jahres,

Werdenbergische Erziehungsanstalt Grabs.

die in Buchs stattfand. Pfarrer Spiel von Grabs, ein frommer,
glaubensstarker Mann, voll erbarmender Liebe, rief an der Fest-
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versammlung: ,Nicht mit Worten, sondern mit Taten lafit uns
den grofien Mann ehren.”

Das Wort schlug ein. Unterstiitzt von edeldenkenden
Minnern aus den Gemeinden Grabs, Buchs und Sevelen wurde
zur ,Begriindung und Unterstiitzung einer Werdenbergischen
Rettungsanstalt fiir verwahrloste Kinder® ein Aufruf erlassen.
Der Erfolg war ein guter. Der Verein konnte noch im gleichen
Jahre die Anstalt mit sechs Knaben ertffnen. Die Anstalt, unter-
stiitzt von Freunden der engern und weitern Heimat, entwickelte
sich rasch, so dafl das Hiuschen mit drei Rdumen in den né&ch-
sten Jahren schon in der Hauptsache umgebaut werden mufte.
Mit Friihjahr 1912 erhilt die Anstalt einen stattlichen Neubau,
der in aller Einfachheit den heutigen Anforderungen entspricht,
die man in hygienischer und p#dagogischer Hinsicht an eine An-
stalt stellt. An Liebesgaben und Legaten gingen fiir diesen Neu-
bau im letzten Jahre iiber 26 000 Fr. ein. Dem Anstaltsverein
darf zu diesem schonen Bau, der das Einfache mit dem Prakti-
schen verbunden enthilt und so harmonisch in das Landschafts-
bild hineinpaBt, gratuliert werden. Zur Deckung der Bausumme
fehlen noch 50 000 Fr., doch zweifeln wir nicht, dal sich bald
Gonner und Freunde finden werden, die Bauschuld ertriiglicher
zu machen.

Wie sich die Anstalt erweitert hat, so hat auch der Grund-
besitz zugenommen. Dieser bestimmt die Arbeit neben der Schule.
Die Knaben sind hauptsédchlich in der Landwirtschaft tétig, wih-
rend die Midchen sich in der Arbeitsschule, in der Kiiche und
im Hause niitzlich machen.

Die Altersgrenze, innert welcher die Anstalt Kinder aufnimmt,
schwankt zwischen dem 6. und 13. Altersjahre. Die Anstalt ist
zunichst bestimmt fiir die Kinder der grofien Gemeinden des
Werdenbergischen. Auswiirtige finden Aufnahme, wenn noch
Platz vorhanden ist. Die Versorger miissen sich vertraglich ver-
pflichten, die Kinder bis zur Konfirmation resp. bis zum erfiillten
16. Jahre in der Anstalt zu belassen und ein jidhrliches Kostgeld
von 250 Fr. zu enfrichten.. Den Kindern wird auf der Stufe einer
guten Primarschule Unterricht in der Anstalt erteilt, intelligentere
besuchen die Realschule des Dorfes. Bisher konnte raumhalber
kein Handfertigkeitsunterricht erteilt werden, dieses Fach ist aber
nach dem Bezug des neuen Heims fiir den Winter vorgesehen.
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Die gegenwirtige Zahl der Zoglinge betrigt 26, nédmlich 10 Mad-
chen und 16 Knaben.

Den ausgetretenen Zoglingen wird auf Wunsch der Versorger
fiir eine Lehrlings- oder Dienststelle gesorgt, und sie werden
nétigenfalls aus dem bestehenden Lehrlingsfonds unterstiitzt. Nach
dem Austritt verliert die Anstalt jede rechtliche Pflicht iiber die
Kinder, doch steht sie soviel als moglich durch Briefverkehr oder
Besuche mit ihnen in Verbindung und Fithlung. Der Erziehungs-
erfolg ist nach einer Enquete, die sich iiber 10 Jahre erstreckt,
ein ziemlich guter. Uber drei Viertel der Zoglinge lauten die
Berichte giinstig, iiber den Rest ziemlich befriedigend bis unge-
niigend.

An Kostgeldern hat die Anstalt im letzten Jahre 6035 Fr.,
an Staatsbeitrag 1465 Fr., an Zinsen 700 Fr. eingenommen.

Der Gutsbetrieb warf 3069 Fr. ab und an Liebesgaben liefen
3386 Fr. ein. Die Ausgaben betragen 21 140 Fr.

Das reine Vermdgen stellt sich auf 31. Dezember 1910 auf
75056 Fr.

Dieser Vermigensbestand wird sich in Zukunft &ndern, da
aus dem Neubau anstatt zinstragendes Kapital zinszehrendes er-
wachsen wird.

Die Verpflegungskosten, nicht inbegriffen die selbstver-
brauchten landwirtschaftlichen Produkte, stellen sich pro Kind
auf 98 Cts. und entsprechen ungefihr denjenigen einer guten
Bauernfamilie mit volligem Ausschluss des Alkohols.

7. Erziehungsanstalt ,Friedheim“ Bubikon.

Vier gemeinniitzige Ménner der Stadt Ziirich haben im Jahre
1847 die Rettungsanstalt Friedheim gegriindet. Es sind Staats-
anwalt David Rahn, Bankier Gustav v. Schulthess-Rechberg, Er-
ziehungsrat Diethelm Hofmeister und Prisident Konrad Bleuler.
Seither steht die Anstalt unter einer Direktion von 10 Miinnern
und einem Komitee von 8 Damen. Die Anstalt bezweckt Auf-
nahme und Erziehung verwahrloster und gefdhrdeter Kinder
beiderlei Geschlechtes im Alter von 6—16 Jahren.

Am 22, Mirz 1847 wurde das 12 Jucharten grofie Anstaltsgut
um 3000 Gulden gekauft. Die Anstalt konnte 12 Zoglinge auf-

nehmen.
10
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Im Jahre 1857 wurde durch bauliche Verdnderungen fiir
18 Zoglinge Platz geschaffen. Diese Umbauten kosteten 4000 Fr.
Schon 7 Jahre spiter erfolgte ein neuer Aus- und Anbau, der
weitere 6500 Fr. erheischte. Am 9. Mai 1865 wurde die Anstalt
ein Raub der Flammen, die Scheune fiel dem Feuer ganz, das
‘Wohnhaus zum Teil zum Opfer. Der Wiederaufbau war im
Sommer 1866 vollendet, und Waschkiiche, Holz- und Wagen-
schopf wurden in ein eigenes Geb#dude verlegt. Diese Neubaute

Erziehungsanstalt Friedheim bei Bubikon.

kostete 17 000 Fr. Anfangs der 70er Jahre arrondierte die An-
stalt ihren Grundbesitz. 1877 wurde nochmals gebaut, so daf§
die Anstalt 22 Knaben und 10 Madchen aufzunehmen imstande
war. 1894 wurde das alte Anstaltsgebdude abgerissen und mit
einem Kostenaufwand von 25000 Fr. zweckmifliger aufgebaut.
1907 erfolgte wegen Vergroflerung des Landwirtschaftsbetriebes
der Bau einer neuen Scheune. Das Anstaltsgut ist 45 Jucharten
grof}; die Zoglinge haben auf demselben Gelegenheit zu wohl-
tuender, korperlicher Betétigung.

Der Hausvater ist ein patentierter Lehrer und leitet als sol-
cher die Anstaltsschule nach dem ziircherischen Lehrplan. Die



147
Midchen stehen unter Obhut der Hausmutter, welche sie in den
hauswirtschaftlichen Verrichtungen und Handarbeiten anleitet.
Die Anstalt bietet<ihren Zoglingen eine echt christliche Erziehung
auf familiirer Grundlage.

Gegenwirtig befinden sich 23 Knaben und 12 Mi#dchen in
der Anstalt. Fiir Kantonsangehorige mufli ein Kostgeld wvon
200 Fr., fiir Kantonsfremde ein solches von 250 Fr. bezahlt
werden. Der Aufenthalt in der Anstalt dauert bis zum 16. Alters-
jahre, worauf die Zoglinge, gewohnlich nach der Konfirmation,
von der Direktion entlassen und in geeigneter Weise unterge-
bracht werden. Fiir die ausgetretenen Zoglinge iibernehmen die
Komiteemitglieder das Patronat. Es besteht ein Fonds von
10000 Fr., aus dessen Zinsen enflassene Zoglinge unterstiitzt
werden.

Die Anstalt pflegt stets, Beziehungen zu den ehemaligen Zog-
lingen zu unterhalten. Im Berichtsjahre trat das Hauselternpaar
Egli nach 23jdhriger, treuer Wirksamkeit vom schweren Anstalts-
dienste zuriick.

Die Anstalt Friedheim hat reichen Segen gestiftet und darf
sich mit ihren Erziehungserfolgen sehen lassen. Es kann ja
nicht anders sein, wo die Kinder mit Liebe und nicht im Kom-
mandierton geleitet, zum Liebeiiben, zur Abscheu vom Bosen,
zum Wachhalten des Gewissens und zur Fiihrung eines gottge-
félligen Wandels angehalten werden. Dafl es an Miflerfolgen
auch im Friedheim nicht fehlte, lassen die Jahresberichte da und
dort durchblicken.

Die Jahresrechnung 1910 zeigt folgendes Bild:

Inklusive Legate und freiwillige Liebesgaben im Betrage von
3685 Fr. verzeichnet die Anstalt 14344 Fr. Einnahmen und
13 727 Fr. Ausgaben. Sie hat ein Reinvermdgen von 85693 Fr.
Die Verpflegungsquote betrdgt 94 Cits.

8. Erziehungsanstalt Hochsteig bei Wattwil.

Im Jahre 1850 erlieBen einige pietistische Minner aus dem
Toggenburg einen warmen Aufruf zu milden Beitrigen fiir die
Griindung einer toggenburgischen Rettungsanstalt. Das Bediirfnis
fiir eine solche Anstalt fand in diesem Aufruf lebhaften Ausdruck.
Am Auffahrtstag 1851 wurde dieselbe in Ennetbiihl mit acht
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Knaben und zwei Midchen eroffnet. Fiir die Anstalt bildete sich
ein Verein von 30—40 Mitgliedern, aus dessen Mitte eine Kom-
mission von 7 Minnern als Oberleitung gewihlt wurde, die sich
in der Folge immer selbst ergiinzte. Einen entscheidenden Wende-
punkt in der Geschichte der jungen Anstalt bildete ihre im Jahr
1852 erfolgte Ubersiedelung nach dem Rickenhof bei Wattwil.
Diese Verlegung hatte fiir die Anstalt schwere finanzielle Folgen.
Die Verzinsung von 30000 Fr. Kapitalschulden, verbunden mit
bedeutenden Bauten, wurden geradezu driickend. Diese Schwierig-
keit fand aber eine gliickliche Losung durch den Verkauf des
Rickenhofes an die Gemeinde Wattwil um 68 600 Fr. Aus dem
Mehrerlos iiber die verschriebene Hypothekarschuld konnte 1861
das jetzige Anstaltsgut auf der Hochsteig erworben werden. Was
zur Arrondierung noch fehlte, wurde 1866 um 9600 Fr. zugekauft
und weiteres Land durch einen Gonner, Wispe-Anderegg, schenk-
weise abgetreten. Das zur Anstalt gehorende Gut umfafite
44 Jucharten Wiesland, 6 Jucharten Ackerfeld und 18 Jucharten
Waldung. Es zeigte sich bald das Bediirfnis nach baulichen Ver-
dnderungen. Im Jahr 1862 wurden ein neuer Webkeller, ein
Hintergebdude mit Waschkiiche, Treppenraum und Holzraum er-
stellt, was mit Einschlu} verschiedener Reparaturen eine Summe
von 16 000 Fr. erforderte. Die Anstalt hatte stets mit Skonomi-
schen Schwierigkeiten zu kimpfen.

- Neben der Landwirtschaft beschéftigten sich die Anstalts-
insassen in friiheren Jahren mit Baumwollindustrie, mit Spulen
und Weben. Diese industrielle Arbeit warf einen jihrlichen Rein-
gewinn von 200—800 Fr. ab.

Die Zahl der Zoglinge war anfiinglich 12—16, spédter wurde
20 als Maximum bestimmt, vom Jahre 1875 an 25. Auch die
Hohe des Kostgeldes hat eine Wandlung durchgemacht. Wihrend
man zuerst 50—80 Fr. bezog, stieg dasselbe sukzessive auf 100,
120, 150 und seit 1899 auf 250 Fr. AufBlerkantonale Kinder zahlen
350 Fr. Im Jahr 1877 ging die Weberei ein, da sie nicht mehr
rentierte. An ihre Stelle trat der Brennholzverschleify, welches
Geschéft der Anstalt bei schlechter Witterung oder im Winter
genug Arbeit verschaffte und auch etwas Verdienst einbrachte.

Wenn auch die Anstalt in ihren 60 Jahren des Bestehens
keine fetten Dividenden auszahlte, so hat sie doch haushilterisch
gewirtschaftet und stets darnach gestrebt, die Defizite zu ver-
ringern. Die Mittel fanden sich in erfreulicher Weise immer
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wieder. Namentlich war es Wiaspe-Anderegg, der zu wiederholten
Malen in den Beutel griff und namhafte Betrdge zur Verfiigung
stellte.

Unter den Gemeinden, die an die Erhaltung der Anstalt bei-
steuerten, zeichnete sich besonders Wattwil aus.

Zu bedauern ist; dafl oft die angefangenen Fondierungen zu-
gunsten der Anstalt, z. B. der Lehrlingsfonds, herhalten mugBten,
das Defizitgespenst zu verscheuchen. Im Jahre 1880 erhielt die
Anstalt zum erstenmal einen Staatsbeitrag von 280 Fr.; 1910 war
derselbe 890 Fr., inklusive Beitrag aus dem Alkoholzehntel.

Die Anstalt Hochsteig bezweckt die Erziehung von Kindern,
die der sittlichen Verwahrlosung anheimzufallen drohen oder fiir
die eine Anstaltserziehung dringend notwendig ist. Als Erziehungs-
mittel kommen in Anwendung: Religionsunterricht und Haus-
andacht, in Liebe geiibte strenge Ordnung und Zucht, Schul-
unterricht und Haus- und Feldarbeit.

Die Anstalt ist zuniichst bestimmt fiir evangelische Kinder
des Toggenburgs, in zweiter Linie fiir auswiirtige.

Es werden Knaben und M#dchen aufgenommen, von letzteren
aber nur so viele, als zur Besorgung des Hauswesens dienlich
erscheint. Vor der Aufnahme erfolgt ein Vertragsabschluff mit
den Versorgern. Dieser enthilt die Bedingungen iiber Dauer,
Austritt, Kostgeld und Kleideranschaffung.

Mit dem Austritt der Zoglinge, der gewohnlich nach der Kon-
firmation erfolgt, erlischt jede rechtliche Verpflichtung der Anstalt
gegen dieselben, doch sorgt sie ihnen fiir passende Arbeitsgelegen-
heit und sucht iiberhaupt den Kontakt mit denselben beizubehalten.

Mit wenigen Ausnahmen darf die Anstalt auf erfreuliche Er-
ziehungserfolge hinweisen. ‘

Dem Hausvater stehen in seiner Erziehungsaufgabe ein Ge-
hilfe und eine Gehilfin zur Seite. Durch einen Schreiner werden
die groBeren Knaben zu Holzarbeiten angeleitet, damit sie im
spiatern Leben kleinere Reparaturen selbst besorgen konnen.

Fiir ausgetretene Zoglinge, die sich einer gewerblichen Berufs-
lehre unterziehen, besteht ein kleiner Lehrlingsfonds. Die ausge-
tretenen Zoglinge bilden unter sich einen Verein ,Ehemaliger.
Dieser unterstiitzt gelegentlich die Amnstalt mit Geschenken, z. B.
schenkten sie ihr ein neues Harmonium, neue Schulbidnke, eine
Strickmaschine, Werkgeschirr, Kiichenwage usw.
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Die Anstalt hatte 1910 eine Jahresausgabe von 20431 Fr.
und Einnahmen, inbegriffen 3623 Fr. Liebesgaben, von 17 667 Fr.
Das Reinvermogen betréigt 113 607 Fr.

Hausviter der Anstalt waren

Christian Flury 1851—1854,
Christian Donatz 1854—1878,
Gustav Anderegg seit 1878.

9. Hosangische Stiftung Anstalt Plankis bei Chur.

Die Anstalt bezweckt die Erziehung armer Kinder jeglicher
Konfession aus dem Kanton Graubiinden. Ausnahmsweise konnen
auch Kinder anderer Kantone aufgenommen werden.

Sie wurde im Jahre 1845 durch J. P. Hosang (1791—1841)
auf dem Stiftungswege gegriindet. Der edle Wohltiiter hinterlief3
zur Griindung einer Armenschule ein Testat von 80 000 Gulden.

Als besondere Freunde und Forderer der Anstalt in ihren
ersten Lebensjahren werden genannt Professor Carisch, alt Bundes-
prisident Bavier, St. v. Pestalozzi, Oberst U. v. Planta Reichenau
und Prof. Battaglia.

Der urspriingliche Anlagewert von Gebiduden und Grundbesitz
betrug 120 000 Fr. Das Anstaltsgut wurde nach und nach arron-
diert, so daBl heute der Verkehrswert auf 180000 Fr. gestiegen ist.

Die Aufnahmebedingungen sind in einem gedruckten Regle-
ment niedergelegt. Nach demselben werden nur korperlich ge-
sunde und geistig bildungsfihige Kinder aufgenommen. Notorisch
verdorbene finden keine Beriicksichtigung. Die aufzunehmenden
Kinder sollen beim Eintritt in die Anstalt das schulpflichtige Alter
erreicht haben und nicht iiber 13 Jahre alt sein. Das erste Jahr
des Anstaltsaufenthaltes jedes Kindes gilt als Probejahr. Die Ver-
waltungskommission entscheidet, ob ein Kind in der Anstalt zu
belassen sei oder auszutreten habe.

Der Austritt erfolgt ordentlicherweise auf 1. Mai nach Vollen-
dung des 16. Altersjahres, doch bleibt es der Verwaltungs-
kommission vorbehalten, aus besondern Griinden vorzeitige Ent-
lassung anzuordnen oder zu gewdhren. Kinder, welche durch
Lasterhaftigkeit und Widersetzlichkeit die Bemiihungen der Haus-
eltern und Lehrer vereiteln oder auf die andern Zoglinge einen
schidlichen Einflufl iiben, kénnen zu jeder Zeit entlassen werden.
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Das jdhrliche Kostgeld betrdgt 220 Fr. Es mufite, da die
finanzielle Lage der Anstalt keine rosige ist, mehr als verdoppelt
werden.

Dieses Kostgeld ist voraus zu bezahlen. Allfdllige Arzt- und
Beerdigungskosten sind der Anstalt von den Versorgern zuriick-
zuerstatten. Die Anmeldung der Kinder hat beim Prisidenten
der Verwaltungskommission der Hosangschen Stiftung zu erfolgen.
Ein Fragenschema ist in jedem Fall auszufiillen, das Aufschluf}

Hosangische Stiftung Anstalt Plankis bei Chur.

gibt iiber Eltern, Heimat, Vermogensverhiltnisse, Name, Geburt,
Konfession, korperliche und geistige Beschaffenheit, Charakter
und sittliches Verhalten, sowie iiber Ursache der Versorgung und
Kostgeldverpflichtung.

Dem Fragebogen ist ein &rztliches Zeugnis beizufiigen.

Das Reglement stellt ferner die mitzubringende Kleidung fest
und enthélt die Bestimmung, dal die Kinder beim Austritt mit
der reglementarisch vorgeschriebenen Ausriistung ausgestattet
werden. Fiir jedes Kind ist ein Sparheft vorhanden, in welches
allfillige Geldgeschenke und die von der Anstalt erhaltenen
Arbeitsprimien eingeschrieben sind.

Die Anstalt hat eine eigene Schule, an welcher der Hausvater
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und ein Lehrer unterrichten. Im Winter wird auch Handfertigkeits-
unterricht erteilt. Den Unterricht in den weiblichen Handarbeiten
leitet die Hausmutter.

In der schulfreien Zeit helfen die Knaben auf dem Anstalts-
gute mit, die Mddchen besorgen die Hausgeschiifte.

Es sind 14 Knaben und 11 Midchen in der Anstalt.

Die letztjihrige Rechnung schliefit mit einem Nettovermdgen
von 169000 Fr. ab. Weder vom Kanton noch von den Gemeinden
flieBen regelméflige Beitrdge zu. Aufiler dem Ertrag des eigenen
Vermogens hat die Anstalt noch die NutznieBung von zwei andern
Stiftungen im Betrag von 400 Fr. Die Verpflegungsquote betréigt
1 Fr. 15 Cts. pro Kopf und Tag.

Die Erziehungserfolge sind im groflen und ganzen zufrieden-
stellend. Elemente, bei denen bestimmte Handlungen auf krank-
hafte Zustinde in moralischer Hinsicht schlieien lassen, werden
den Behorden zu anderweitiger Versorgung iibergeben. Die Ver-
sorgung der Ausgetretenen ist Sache der Heimatbehorden. Der
Hausvater hilft dabei mit, wenn es verlangt wird.

10. Armenerziehungsanstalt Sommerau, Baselland.

Die Sommerau, Gemeinde Gelterkinden, gehort einer Gesell-
schaft von 56 Mitgliedern aus Baselland und Baselstadt. Mitglied
kann jedermann werden, der mit ihren Zwecken iibereinstimmt
und in ibhre Verpflichtungen einzustehen bereit ist. Die Armen-
anstalt hat den Zweck, arme, verlassene und verwahrloste Kinder
beiderlei Geschlechtes aufzunehmen und christlich zu erziehen.

Im Herbst 1852 traten 10 edelgesinnte Minner aus Baselland,
denen die Not der vielen armen Kinder sehr zu Herzen ging, zu-
sammen, kauften den Hof Sommerau und stellten ihn einer Jungfer
Dettwiler zur Verfiigung, die von sich aus ein solches Erziehungs-
werk begonnen hatte. Nachdem diese aber samt den Kindern
wegzog, wurde im Herbst 1853 mit einem Hausvater ein zweiter
erfolgreicher Anfang gemacht.

Sowohl Geb#dude als Grundbesitz wurden in der Folge be-
deutend vergroflert. Das Anstaltsgut hat heute 18 ha.

1898 wurde die Anstalt von einem Brandungliick betroffen,
dem das neue Okonomiegebiude und das oberste Stockwerk des
Wohnhauses zum Opfer fielen. Die Geb#dude gelangten in gleichem
Umfange zum Wiederaufbau.
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Armenerziehungsanstalt Sommerau, Baselland.
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40 Kinder haben in der Anstalt Platz. Die zur Aufnahme
angemeldeten Kinder sollen nicht unter 6 und nicht iiber 12 Jahre
alt sein. Den Vorzug erster Beriicksichtigung genieflen kantons-
angehorige Knaben und M#dchen. Der Schulunterricht wird auf -
Grundlage des kantonalen Lehrplans in der eigenen Anstaltsschule
erteilt. Im Sommer besuchen nur die Unterschiiler den téglichen
Unterricht, welcher durch einen patentierten Lehrer erteilt wird.
Uber Winter hilt der Hausvater mit der #lteren Abteilung eben-
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Armenerziehungsanstalt Sommerau, Baselland.

falls Schule. Beide Teile haben separates Schulzimmer. Die
Miédchen erhalten Arbeitsschulunterricht.

In der schulfreien Zeit ndhen, stricken und flicken die Mid-
chen; die Knaben arbeiten in Garten und Feld unter Anleitung
des Hausvaters, des Lehrers und eines Knechtes.

Zur Zeit hat die Anstalt 20 Knaben und 10 Mé#dchen in Pflege
und Erziehung.

Es wird in der Regel ein Kostgeld von 250 Fr. bezogen, den
Gemeindearmenpflegen kann es auf 200 Fr. ermiBigt werden,
ebenso andern Versorgern bei gleichzeitiger Unterbringung von
Geschwistern. Die Zoglinge bleiben bis zur Konfirmation in der
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Anstalt. Die Verpflegung ist eine einfache, besteht aber in reich-
licher Kost, wobei Milch als Hauptnahrungsmittel obenansteht.
Alkoholhaltige Getriinke kommen hochst selten und nur bei
strenger Erntearbeit zum Ausschank. In solchen Zeiten erhalten
die Knaben ein geringes Quantum verdiinnten und oft mit Zucker
versiiliten Apfelmost. Die Verpflegung pro Tag und Zogling
kommt auf 108 Cts. zu stehen.

Beim Austritt werden die Zoglinge ihren Versorgern zuriick-
gegeben. Die Anstalt begibt sich damit aller Rechte und Pflichten
an den Entlassenen.

16 645 Fr. Einnahmen gegeniiber stehen 13 732 Fr. Ausgaben.
Der Staat leistet an die Lehrerbesoldung 600 Fr. Beitrag.
Die Anstalt hat ein Reinvermogen von 55 208 Fr.

11. Erziehungsanstalt Kasteln bei Aarau.

Sitz der Erziehungsanstalt ist das altkiburgische Schlofi Kasteln,
das im Laufe der Jahrhunderte den Herren von Miilinen und denen
von Erlach gehorte, bis es 1732 von der Berner Regierung ange-
kauft wurde. Mit der Griindung des Kantons Aargau ging es
1803 als Eigentum an diesen iiber, es blieb bis in die dreifliger
Jahre Staatsdomine und wurde dann an Private verkauft. Es
wechselte noch oft den Besitzer, bis es 1854 in den Besitz der
edlen Gebriider Schmuziger kam, die auf dem Schlol eine Er-
ziehungsanstalt fiir arme, verwahrloste Kinder errichteten. Diese
war zunichst fiir Kinder der Stadt Aarau, sodann auch fiir solche
aus dem iibrigen Kanton bestimmt. Am 18. Oktober 1855 zog
der Lehrer Aron Witzemann aus der Anstalt Beuggen, von Zeller
als Hausvater bestens empfohlen, in Kasteln ein. Zunichst war
ihm eine Anzahl Knaben zur Pflege und Erziehung iibergeben,
und als er im Jahre 1856 Zellers jiingste Tochter Monika als Haus-
mutter heimfiihrte, erhielt die Anstalt auch M#dchen in Pflege.
In die Anstalt werden im Sinne der Stifter Kinder aufgenommen,
die ganz armen Familien entstammen oder von solchen Leuten,
bei denen aus verschiedenen Griinden eine geordnete Erziehung
zur Unmoglichkeit geworden ist. Verwahrloste Kinder sollen in
der Anstalt Kasteln erzogen, sie sollen zur Arbeit und Ordnung
angehalten werden, um bei ihrem Austritt je nach ihren Anlagen
zu Dienstboten, Gewerbsleuten und Landarbeitern verwendet
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werden zu konnen. Es soll aus diesen Kindern tiichtige Menschen
geben, welche den Gemeinden nicht mehr zur Last fallen, sie
sollen lernen, ihr Brot auf ehrliche Weise und im Schweifle ihres
Angesichts und im Vertrauen auf den Beistand Gottes selbst zu
verdienen und ihre Krifte neben dem eigenen auch dem Wohl
anderer Menschen zu widmen.

Nach diesen Gesichtspunkten vollzog sich in der Anstalt

Erziehungsanstalt Kasteln bei Aarau.

Kasteln seither die Erziehung der ihr anvertirauten Kinder. Das
treue Hauselternpaar wirkte mit vereinten Kréften bis 1893 an
der Anstalt, in welchem Jahre die unvergefiliche Hausmutter als
Tote hinausgetragen wurde. Der Hausvater blieb noch 7 Jahre
an der Anstalt, eine Tochter eines der Griinder selig besorgte als
Tante das Hauswesen in musterhafter Weise im Sinne der Dahin-
geschiedenen. Nach 45jihriger Wirksamkeit, infolge eines Schlag-
anfalls, zog sich Witzemann im Jahre 1900 zuriick und iiberlief3
in gutem Andenken das schwere Arbeitsfeld seinem Nachfolger.

Am Ende des ersten Jahres ziihlte die Anstalt 15 Zoglinge.
Ende 1857 stieg die Zahl auf 25 und bald beherbergte sie
18 Knaben und 12 Midchen und spiter bis 40. Es fehlte der
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Anstalt manchmal an Platz fiir die SchloBbewohner und auch fiir
das, was zum Lebensunterhalt und dessen Erwerb gehort. Die
Anstaltsbewohner taten ihr moglichstes, die jdhrlichen Ausgaben
zu vermindern. Man trieb Seidenzucht, stellte Seile her, fabrizierte
Endefinken und Korbwaren. Wenn es an Arbeit mangelte, suchten
die Knaben unter Leitung des Hausvaters allerlei Heilkrduter, die
getrocknet und dann verkauft wurden. Die Midchen halfen in
Kiiche, Hauswesen und Lingerie, und viele von ihnen sind wackere
Ko6chinnen, Zimmermidchen und Schneiderinnen geworden. In
der Schule wurde Sommer und Winter wacker gearbeitet. Das
Besitztum der Anstalt wurde durch Landankauf vergrofiert. Die
Anstalt durfte wihrend 40 Jahren die ganze Liegenschaft zinsfrei
benutzen, mufite aber Steuern und Reparaturen auf sich nehmen.
Einige frither zum Schlo gehérende Matten und Gebiude wurden
zuriickgekauft. Im Jahre 1902 erhielt die Anstalt von den Erben
der beiden Griinder die gesamten Schlofiliegenschaften geschenkt,
allerdings mit der Bedingung, dal das Schlof immer seinem ur-
spriinglichen Zwecke diene und im Falle der Aufhebung oder
Zweckentfremdung als Eigentum der Stadt Aarau zufalle, bis es
einem verwandten Zwecke dienstbar gemacht werden konne.

Die baulichen Verinderungen im Schlosse und an der Um-
gebungsmauer, die Erstellung einer grofilern Trinkwasseranlage
mit Badegelegenheit, die Erweiterung der oft engen Anstaltsrdume,
die neue Klosettanlage mit Wasserspiilung und die Stallumbaute
brachten mancherlei Stérungen in den Anstaltsbetrieb und kosteten
ein schweres Geld.

Ein tiefeinschneidendes Ereignis war das Brandungliick vom
24. August 1907, das SchloB und Scheune zerstorte und das auf
vorsétzliche Brandlegung durch einen Zogling zuriickzufiihren ist.
Die Kinder kamen gliicklicherweise heil davon und wurden vor-
iibergehend in der Umgebung untergebracht, bis die stédtische
Hilfsgesellschaft in verdankenswerter Weise der Anstalt das Ferien-
heim Beguttenalp ob Erlinsbach zur Beniitzung iiberlieB. Dieses
wurde von 32 Zoglingen und 3 Erwachsenen bezogen. Der Haus-
vater blieb in Kasteln zuriick, um daselbst mit 2 Knechten und
5 Zoglingen die notwendigen Feldarbeiten vor Einbruch des Win-
ters auszufiihren. Unterdessen fiihrte die Hausmutter mit dem
Lehrer und der Lehrerin den Haushalt auf Beguttenalp.

Das Ferienheim war fiir einen Winteraufenthalt nicht einge-
richtet, so mufite denn die grofle Anstaltsfamilie anderswo ein
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Unterkommen suchen. Sie mietete die RiAumlichkeiten der vor
kurzem aufgehobenen Taubstummenanstalt Zofingen und bezog
diese am 30. September. Wihrend man sich daselbst so gut es
ging hiuslich einrichtete und mit Eifer der Erziehungs- und Schul-
arbeit oblag, wurde das alte Heim auf Kasteln wieder aufgebaut.
Auflerlich sollte das SchloB8 moglichst unverdndert bleiben, im
Innern aber rationell, nach den hygienischen Forderungen der
Neuzeit umgebaut und eingeteilt werden. Diese Baute war mit
76 000 Fr. veranschlagt, 57000 Fr. gingen an freiwilligen Bei-
tridgen ein.

Am 18. Mirz 1909 bezog die Anstalt wieder ihr neu aufge-
bautes Heim, und der Betrieb konnte seinen altgewohnten ruhigen
Fortgang nehmen. Mit dem Namen der Anstalt Kasteln steht in
innigem Zusammenhang derjenige des langjihrigen Priisidenten,
Julius Heinz, der ihr bester Berater, Freund und Génner war und
mehr als dreiflig Jahre hindurch als viterlicher Wohltéter stets
fiir das Gedeihen der Anstalt gesorgt hatte.

In den 57 verflossenen Jahren sind 370 Kinder, 216 Knaben
und 154 Madchen, auf Kasteln ein- und ausgegangen.

Vielversprechend sind die einen hinausgegangen, mit grofiem
Bedenken lieB man die andern ziehen, oft hat des Lebens Ernst
die Windrichtung gedndert, und es ist ganz anders herausge-
kommen, als man vermutete — Anlafl zur Freude oder auch zum
Betriibtsein. Ein groBler Teil der Zoglinge steht mit der Anstalt
nach der Entlassung in brieflichem Verkehr und viele Dankes-
worte ehemaliger Kastelnkinder geben Zeugnis davon, wie sehr
sie ihr spiiteres Gliick und Wohlergehen der Ansalt zu verdanken
haben.

Die Anstalt nimmt arme, verwaiste und verwahrloste Kinder
evangelischer Konfession auf, um sie christlich zu erziehen."

In der Regel sollen die Zoglinge nicht unter 6 und nicht iiber
12 Jahre alt sein. Die Anmeldung geschieht auf dem hiefiir fest-
gesetzten Formular und ist ausgefiillt der Direktion oder dem
Hausvater einzureichen. Das jidhrliche Kostgeld betrigt 200 Fr.
fiir Kantonsangehorige und 300 Fr. fiir kantonsfremde Zoglinge.
Die Versorger garantieren fiir dasselbe. :

Bei besonders schwierigen Verhiltnissen kann die Direktion
den Kostgeldansatz unter das Minimum von 200 Fr. stellen.

Das Aufnahmeformular enthélt ferner ein Verzeichnis der
Ausriistungsgegenstiinde und Schriften, die beim Eintritt mitzu-
bringen sind.
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Die Entlassung erfolgt nach der Konfirmation. Die Anstalts-
schule leistet nach den Berichten der Inspektoren Vortreffliches,
die Kinder sind in jeder Beziehung gut aufgehoben.

An der Spitze der Anstalt steht die Direktion mit sieben Mit-
gliedern.

Neben dem Hausvater wirken an der Anstalt noch ein Lehrer,
eine Arbeitslehrerin und eine Aushilfe fiir den Haushalt.

Die Anstalt ist fiir 40 Zoglinge berechnet.

Das Rechnungsergebnis pro 1910 zeigt an Einnahmen 25340 Fr.,
an Ausgaben 35 580 Fr., an Staatsbeitrag 1885 Fr.; Alkoholzehntel
615 Fr., Legate und Geschenke 6864 Fr. Die Anstalt hat ein
Reinvermégen von 248 106 Fr.

12. Rheintalische Erziehungsanstalt Balgach.

Die Anstalt ist Eigentum einer Korporation aus Mitgliedern
der verschiedenen rheintalischen Gemeinden. Sie hat den Zweck,
Kinder, welche der Verwahrlosung anheimzufallen drohen oder fiir
die aus besonderen Griinden eine Anstaltsversorgung wiinschens-
wert erscheint, nach christlichen Grundsétzen zu erziehen und sie
zu tiichtigen Gliedern der menschlichen Gesellschaft zu machen.
Die evangelischen Gemeinden der Bezirke Ober- und Unterrheintal
haben in erster Linie Anspruch auf Beriicksichtigung ihrer ver-
sorgungsbediirftigen Kinder. Ausnahmsweise konnen auch Kinder
anderer Gemeinden aufgenommen werden.

Das Anstaltsgebidiude wurde 1855 gebaut und 1856 eroffnet.
Als Griinder wird Dekan Binziger in Altstitten, Vorsitzender des
Pastoralvereins, genannt. Eine grofilere Anzahl Minner leisteten
als Mitglieder der engern, siebengliedrigen Aufsichtskommission
der Anstalt verdankenswerte Dienste. Zur Anstalt gehoren ein
Wohngebdude mit Platz fiir 25 Kinder, 2 Scheunen und ein
Waschhaus.

Der Grundbesitz, Wiesen, Acker, Reben und Wald, betrigt
etwas mehr als 20 Jucharten.

Aufgenommen werden Kinder von 6—12 Jahren. Gefordert
wird bei der Aufnahme: Beantwortung eines Fragenschemas,
Heimat- und Taufschein, #rztliches Zeugnis und reglementarische
Ausriistung. Die Kinder erhalten im Winter regelmiflig, im
Sommer bei ungiinstiger Witterung Schulunterricht. Die Knaben
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werden mit landwirtschaftlichen Arbeiten, die Mddchen mit Haus-,
Nidh- und Strickarbeiten beschéftigt. Die Kinder bleiben bis zur
Konfirmation in der Anstalt. Nach Verlassen der Erziehungs-
anstalt werden sie zweckmiflig versorgt unter Mithilfe der Ge-
meindebehdrden oder der evangelischen rheintalisch-werden-
bergischen landeskirchlichen Vermittlungsstelle.

Fiir die Ausgetretenen besteht ein Patronat.

Das Kostgeld wird je nach Umstéinden und dem Alter des
Kindes festgesetzt mit besonderer Beriicksichtigung Armer, denen

Rheintalische Erziehungsanstalt Balgach.

es auch ganz erlassen oder doch bedeutend reduziert werden
kann.

Das Verpflegungsgeld betrigt 3—5 Fr. per Woche fiir jeden
Zogling.

Die Anstalt steht unter der Leitung eines Hausvaters, welcher
zugleich Lehrer ist. Ihn unterstiitzen in seiner erzieherischen
Aufgabe die Anstaltsmutter und je ein méinnlicher und weiblicher
Dienstbote. Die Zoglinge sind wéhrend der Nachtzeit in Schlaf-
silen untergebracht. Uber die Erziehungserfolge ist nichts Be-
sonderes zu melden, diese sind je nach Art und Charakteranlage

11
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der Kinder verschieden. Die Versorgung nach der Entlassung
spielt dabei auch eine grofie Rolle.

Die Rechnung des Jahres 1910 weist auf:

Einnahmen 20 772 Fr. ‘
Ausgaben 19714 Fr.

Die Anstalt erhielt einen Staatsbeitrag von 782 Fr. und aus
dem Alkoholzehntel weitere 470 Fr. Die Vermiichtnisse und Liebes-
gaben betragen 325 Fr., die Beitriige der rheintalischen Gemeinden
1279 Fr.

Die Anstalt besitzt einen Weihnachtsfonds, dessen Zinsen
dazu bestimmt sind, den Zoglingen eine Weihnachtsfreude zu
machen. Neben Geldgaben flieBen der Anstalt aus der Um-
gebung viele Naturalgaben zu.

Der Lehrlingsunterstiitzungsfonds betrigt 8409 Fr.

Das Reinvermégen der Anstalt ist mit 132000 Fr. ange-
schlagen.

13. Erziehungsanstalt Sonnenbiihl bei Briitten.

Auf der Briittenerhohe, 640 m ii. M., erhebt sich die Anstalt
Sonnenbiihl. Sie wurde im Jahre 1863 durch einen Verein christ-
lich gesinnter Médnner, unter denen sich Stadirat J. Goldschmied
in Winterthur besonders grofie Verdienste um die Anstalt er-
worben hatte, gegriindet. Durch grofle personliche Opfer, mit
denen er auch andere edle Manner und Frauen zum Schenken
ermutigte, trat die Anstalt ins Leben. Die Sorge fiir dieselbe
blieb bis zum Hinschiede dieses Vaters vom Sonnenbiihl vorzugs-
weise auf seinen Schultern.

Die Anstalt besitzt ein zweckentsprechendes schmuckes Wohn-
gebdude in schoner sonniger Lage und ist von 17 ha fruchtbaren
Wiesen, Ackern und Wald umgeben. Sie beherbergte bald eine
stattliche Zahl Zoglinge. Bis zum Jahre 1898 blieb sich die An-
stalt in ihrem Umfange so ziemlich gleich. Da wurde das in
mancher Beziehung zu eng gewordene Wohnhaus durch einen
Fliigelanbau erweitert und dadurch mehr Ubersichtlichkeit in der
Uberwachung der Pflegebefohlenen erzielt. Zugleich aber bekam
die Anstalt durch die Umbaute auch die Moglichkeit zur Aufnahme
einer grofferen Zahl von Zoglingen. Ein Jahr spiter, 1899, erhielt
Sonnenbiihl ein neues Okonomiegebiude; die Anstalt verkaufte
zu giinstigem Preise die alte Scheune.
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Die aufzunehmenden Zoglinge stehen im Alter von 7 bis
12 Jahren und sollen gesund, korperlich und geistig bildungsfihig
sein. Der Schulunterricht entspricht demjenigen einer guten, lidnd-
lichen Primarschule. Der Hausvater und eine patentierte Lehrerin
erteilen denselben in neun Jahresklassen. Die Bearbeitung des
Gutes wird unter Anleitung des Hausvaters durch die Knaben be-

Erziehungsanstalt Sonnenbiihl bei Briitten.

sorgt. Uberdies hat die Anstalt iiber Winter eine kleine Haus-
industrie, die Verfertigung von Strohmatten und Endefinken, ein-
gefiihrt.

Die Médchen finden geniigende Betétigung im Haushalt und
in der Ndhstube. Den Hauseltern stehen ein Aufseher und eine
Aufseherin zur Seite, denen speziell die Uberwachung bei der

Arbeit obliegt. Die Zoglinge sind zur Nachtzeit in zwei grofien

Schlafsidlen mit Separatraum fiir die Aufseher untergebracht.

Die Anstalt beherbergt 40 Ziglinge, 21 Knaben und 19 Méd-
chen. Zweck der Anstalt ist, die armen verwahrlosten oder in
der Gefahr der Verwahrlosung stehenden Kinder durch das Mittel

L
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einer christlichen Erziehung zu retten und aus ihnen brauchbare
Menschen zu machen.

Ein Komitee von vier Mitgliedern iiberwacht den Gang der
Anstalt und steht dem Vorsteher treu zur Seite. Mit diesen bilden
fiinf weitere Midnner und neun Damen den Anstaltsverein. Der
Verein unterhilt die Anstalt aus eigenen Mitteln. Mit Ausnahme
des Staatsbeitrages von 500 Fr. aus dem Alkoholzehntel ist die
Anstalt auf Liebesgaben, Legate und Leistungen des Vereins an-
gewiesen. Gliicklicherweise hat sie immer die Mittel gefunden,
ihrer Aufgabe in allen Teilen in segensreicher Arbeit gerecht zu
werden. Die jedes Jahr {iblichen Jahresfeste sind dahingefallen,
statt deren fliegen nun auch die Jahresberichte dieser Anstalt in
die Weite und geben Kenntnis vom Stand und Gang des innern
und #uBern Anstaltslebens. :

Von den Zoglingen bezieht die Anstalt ein Kostgeld in der
Hohe von 200 Fr. Die Entlassung geschieht nach erfolgter Kon-
firmation. Meist werden die Zoglinge bei tiichtigen Handwerks-
meistern in die Lehre gegeben oder bei christlichen Bauernfamilien
untergebracht.

Die weitere Fiirsorge fiir die Ausgetretenen, soweit solche
notig und moglich ist, liegt dem Hausvater ob. - Die Zinse aus
den verschiedenen Separatfonds dienen zur Verbesserung des Be-
triebsergebnisses.

Die Anstalt hat einen Hauselternfonds von 3000 Fr., einen
Pensionsfonds von 15000 Fr., einen Huberfonds von 15000 Fr.,
einen Baufonds von 900 Fr., einen Reisefonds von 2600 Fr. und
einen Fonds fiir Ausgetretene von 900 Fr., zusammen 37 400 Fr.

Die Ausgaben des letzten Jahres betrugen 14326 Fr., die
Legate und Schenkungen 5100 Fr., die Liebesgaben 1909 Fr.

14. Erziehungsanstalt Hermetschwil.

Seit 1878 besteht in Hermetschwil, Kt. Aargau, eine Erziehungs-
anstalt, die den Gebriidern Keusch zu eigen ist. Die Gebéulich-
keiten gestatten die Aufnahme von 150 Kindern im Alter von
4—15 Jahren. Zur Anstalt gehort ein Gut von ca. 50 Jucharten
Land. Die Anstalt hat den Zweck, arme, verlassene und, ver-
wahrloste Kinder in christlicher Liebe zu erziehen und zu brauch-
baren, niitzlichen Gliedern heranzubilden. Den Schulunterricht
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empfangen die Kinder in der Anstalt. Der Schule steht eine
patentierte Lehrerin vor, deren Leistungen als vorziiglich aner-
kannt werden. Neben der Schule erhalten die Kinder je nach

‘Jahreszeit angemessene Beschiftigung in Haus, Garten und Feld.

Zur Beaufsichtigung der Kinder, die in Familien von 15 abgeteilt
sind, hat die Anstalt etwas mehr als ein Dutzend Schwestern.
Diese Familienerziehung bildet ein wichtiges Mittel zur Erreichung
des Anstaltszweckes. Jede Familie hat womdglich ihre eigenen

Erziehungsanstalt Hermetschwil.

Riume. Die Schwestern sorgen fiir richtige korperliche Ver-
pflegung. Oberleitung und Verwaltung sind in den Hinden der
Stifter. Kinder werden in der Regel im Friihjahr aufgenommen
ohne Riicksicht auf Kantons- und Landeszugehorigkeit, Konfession
usw. Immerhin haben kantonsangehorige Kinder den Vorrang.
Sie bleiben bis zum 16. Altersjahre in der Anstalt, konnen even-
tuell bei gutem Verhalten und reduziertem Kostgeld noch ein Jahr
linger bleiben. Die Anstalt bezieht ein wochentliches Kostgeld
von 4—6 Fr. und verlangt halbjéhrliche Vorausbezahlung oder
annehmbare Garantie. Fiir nicht auf Termin eingegangene Ver-
pflegungsgelder werden 5°/6 Verzugszinsen gerechnet.
Schulmaterialien, Arzt- und Apothekerkosten sind im Kostgeld
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nicht inbegriffen und miissen extra bezahlt werden. Beim Eintritt
wird dreifach gute Kleidung verlangt. Mangelndes wird auf Rech-
nung der Versorger angeschafft. Tauf- und Heimatschein, Impf-
und Schulzeugnis sind der Anmeldung beizulegen.

Die Kinder konnen jederzeit aus der Anstalt weggenommen
werden mit oder ohne vorhergegangener halbjéhrlicher Kiindigung.
Im letztern Falle mufl eine Entschiddigung bezahlt werden, welche
der Hilfte des jéhrlichen Kostgeldes gleichkommt. Ferienentlassung
wird unter besonderen Umstinden gewédhrt. Eine Besuchsordnung
reguliert die Zahl und Zeit der Besuche. Bosartige und renitente
Zoglinge konnen jederzeit entlassen werden.

Gegenwiirtig sind in der Anstalt 42 Knaben und 35 Midchen.
Die Bekostigung kommt téglich pro Kind auf 85 Cts. zu stehen.
Mit den Erziehungserfolgen ist die Anstaltsleitung zufrieden. Es
gingen aus der Anstalt hervor 4 Geistliche, 1 Arzt, 1 Ingenieur,
3 Lehrer und eine grofie Zahl Handwerker. Neben den gewohn-
lichen Schulfichern wird Unterricht in Latein, Franzosisch, Italie-
nisch und Musik erteilt, so dafl gut beanlagte Zoglinge nach Ver-
lassen der Anstalt das Studium aufnehmen konnen. Sie werden
dabei personlich von den Stiftern unterstiitzt.

Solche Erfolge sind keine Eintagserfolge, sondern das Resultat
jahrelanger, intensiver Arbeit.

Im Jahre 1892 wurden die Anstaltsgebiude in Hermetschwil
neu erstellt. Aus Okonomischen Griinden siedelte 1905 die An-
stalt in die Klostergeb#ulichkeiten von Muri iiber, wo sie in
gleicher Weise ihrem edlen Zwecke lebte. Als dann 1909 in
diesen Gebduden die kantonale Pflegeanstalt fiir Gebrechliche
und Arbeitsunféhige Einzug hielt, bezogen die Gebriider Keusch
wieder ihr altes Heim in Hermetschwil.

In der Rechnung der Anstalt pro 1910 belaufen sich die Ein-
nahmen auf 15324 Fr., die Ausgaben auf 18 692. Es ergibt sich
somit ein Defizit von 3378 Fr. Der Staat leistete einen Beitrag
von 1500 Fr. Die Gebé#ulichkeiten sind amtlich auf 112 000 Fr.
geschitzt, darauf haften Hypothekarlasten von 55000 Fr.

15. St. Josephsanstalt in Déniken.

Der Verein St. Josephsanstalt Daniken und Filialen entfaltet
eine segensreiche Titigkeit. Er bezweckt, an der LOsung der
sozialen Frage im Sinn und Geist der katholischen Kirche mitzu-
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wirken. Seinem Zwecke gem#fl griindete er 1891 in Diniken,
Kt. Solothurn, die St. Josephsanstalt zur Erziehung armer, ver-
wahrloster Kinder. Sie bietet Raum fiir 90—95 Kinder. Die An-
stalt hat eigene Gebiude und eine Kapelle. Seit 1891 fanden
bauliche Verdnderungen statt. Das urspriingliche Strohhaus ist
verschwunden, an dessen Stelle trat ein massives Geb#dude mit
harter Bedachung. Im Jahre 1907 erhielt die Anstalt eine neue
Beleuchtung durch Azetylen. Der Gasentwicklungsapparat ist
40 m von der Anstalt entfernt und bildet keine Gefahr fiir die-
selbe. Die Installation im Hause ist explosionssicher.

St. Josephsanstalt in Dinikon.

An der Spitze des Vereins steht ein Komitee von 15 Mit-
gliedern. Die Leitung der St. Josephsanstalt besorgt eine Direk-
tion von 3 Personen. Als Hausmutter wirkt eine Oberschwester,
der eine Lehrerin und je nach Bedarf weitere Schwestern zur
Verfiigung gestellt sind. Die Kinder werden in der Regel schon
vom 3. Jahre aufgenommen und bleiben bis zum Schulaustritt in
der Anstalt. Die Anstaltsschule zihlt 45 Schiiler. Die Aufnahme
der Pfleglinge geschieht gegen Vertrag. Dieser bestimmt die mit-
zubringenden Kleidungsstiicke und weitern Kleideranschaffungen,
die Hohe des Kostgeldes 120—200 Fr., Kiindigung und Entlassung.
Die Anstaltsdirektion behilt sich vor, Kinder zu entlassen:
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1. wegen ansteckender, unheilbarer Krankheit,
wegen storrischen Betragens,
3. wegen Nichtbezahlung des Kostgeldes nach erfolgter Mah-
nung.

Im Falle von Erkrankung werden die Kinder in der Anstalt
oder im Spital verpflegt. Die Anstalt tréigt die Kosten fiir 10 Tage,
bei ldngerer Krankheit haben die Versorger die Arzt- und Ver-
pflegungskosten zu iibernehmen.

Neben der Schule werden die Kinder nach Kriften und Fihig-
keiten zur Hausarbeit, zu Verrichtungen in Garten und Feld, zur

o
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St. Lorenz in Rickenbach.

Mithilfe in der Behandlung der kleineren Kinder herbeigezogen.
Korperliche Strafen kommen nur selten in Anwendung. Zur
geistigen Ausbildung erhalten die Kinder passenden Lesestoff.

Die Anstalt sorgt vorziiglich fiir die korperliche Ausbildung
ihrer Pfleglinge. Diese erhalten monatlich ein Vollbad, im Sommer
tiglich ein FufSbad. Der Aufenthalt und das muntere Spiel im
Freien, Spazierginge und groflere Ausfliige mit guten Marsch-
leistungen bilden nebst guter Ernidhrung die Mittel zur Erhaltung
und Ausbildung des Korpers.

Die Erziehungserfolge sind befriedigend.
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Ausser der St. Josephsanstalt stehen unter dem Protektorat
des gleichen Vereins noch 3 Filialanstalten, némlich:

St. Lorenz in Rickenbach,
gegriindet im Jahr 1892 mit 45 Pfleglingen. Die Aufnahme-
bedingungen sind bei diesen Filialen gleich wie bei der Mutter-
anstalt. Die Knaben dieser Anstalt bleiben nur bis zum Beginn
der Schulpflicht in St. Lorenz und siedeln dann nach Dé&niken
iiber. Die M#dchen bleiben bis zur Beendigung der Schulpflicht
in der Anstalt. Die Anstalt hat eine eigene Direktion.

Marienhaus in Nunningen.

Marienhaus Nunningen, es wurde im Jahre 1893 gegriindet und
hat 45 Kinder. Drei Schwestern aus Ingenbohl besorgen und
leiten diese Zoglinge.

St. Moritz in Dornach.

Diese Anstalt entstand im Jahre 1903. Sie steht unter
eigener Direktion und wird von zwei Schwestern geleitet.
45 Kinder erfreuen sich da der Wohltat einer guten Erziehung.

Eine weitere Filiale, St. Martin, wurde im Jahre 1910 als
selbstiindige Anstalt vom Verein abgetrennt und steht nicht
mehr unter dem Verein der St. Josephsanstalt.
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Die Ausgaben aller 4 Anstalten betragen 47 159 Fr.

Im ganzen befanden sich im Jahre 1910 214 Kinder,
132 Knaben und 84 Midchen in diesen Anstalten, darunter 96
aus dem Kanton Solothurn, 97 aus der iibrigen Schweiz und
21 Auslinderkinder. '

Schulpflichtig waren 115 derselben.

Die Anstalt bezieht einen Staatsbeitrag von 650 Fr. Sie
rechnet aber mit Recht auf einen griéfleren Beitrag aus dem

et Sttt PT S—— . Laihes — e -

St. Moritz in Dornach.

Alkoholzehntel, da nachgewiesenermafien 118 Kinder Alkoholiker-
familien entstammen.

Das Sparkassaguthaben der Anstaltskinder (211 Sparkassa-
biichlein) betrigt 2927 Fr.

In den 19 Jahren des Bestehens des St. Josephsvereins hatte
derselbe einen Gesamtumsatz von 1049 555 Fr.

Der Verein wird von allen Seiten in christlicher Weise unter-
stiitzt, sei es mit Geld- oder mit Naturalgaben, die seinen An-
stalten zufliefien.

Seit der Griindung der Mutteranstalt sind 671 Kinder durch
die Anstalten gegangen. Die in den Jahresberichten enthaltenen
Zeugnisse bestéitigen den Dank vieler Eltern fiir die in der An-
stalt ihren Kindern gebotene liebevolle Aufnahme, gute Ver-
pflegung und sorgfiltice Erziehung.
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16. Erziehungsanstalt St. Johann bei Klingnau.

Diese katholische Erziehungsanstalt wurde 1894 von einem
Verein von 15 Mitgliedern, von denen drei die Direktion bilden,
gegriindet. Zweck der Anstalt ist die Erziehung armer verwahr-
loster Knaben und Midchen nach christlich religiosen katholischen
Grundsitzen. :

Als eigentliche Griinder und Forderer sind das Ehepaar Karl
und Thekla Lang-Schleuniger in Ziirich, Pfarrer Wunderli in
Laufenburg und das Mutterhaus in Ingenbohl anzusehen. Laut
Donatorentafel steuern die Genannten jedes Jahr ganz erhebliche
Beitréige zum Betrieb der Anstalt bei.

Die Erziehungsanstalt besitzt 2 Gebfude im Schatzungswerte
von 68700 Fr., das ihr zugehorige Land hat einen Wert von
3260 Fr. Eines der Hiuser ist fiir die schulpflichtigen Kinder
(7.—15. Altersjahr) eingerichtet, das andere dient fiir die kleineren
Pfleglinge (14 Tage bis 7. Jahr).

Aufgenommen werden nur gesunde und bildungsfihige Kinder.
Arme, erziehungsbediirftige Kinder von Klingnau und aus dem
iibrigen Kanton haben in erster Linie Anspruch auf Beriicksich-
tigung. Wenn Platz vorhanden ist, so werden auch Kinder besser
situierter Eltern und Kantons- und Landesfremde aufgenommen.
Gesuche um Aufnahme sind an die Direktion oder an die Oberin
zu richten. Das jdhrliche Kostgeld betrigt fiir arme Kantons-
biirger 200 Fr., fiir alle iibrigen 250 Fr.

Kleideranschaffungen sind dabei nicht inbegriffen.

Der Schulunterricht wird in der Anstaltsschule gegeben. Ein
patentierter Lehrer erteilt denselben. Es wird in 8 Klassen unter-
richtet. In der freien Zeit werden die Schiiler in Haus und Garten
beschiftigt. Die Vorsteherin wird von sieben Schwestern und
zwei Migden unterstiitzt. Gegenwiirtig sind in der Anstalt
45 Knaben und 22 M#dchen. In der Regel bleiben die Pfleglinge
bis zur Erledigung der Schulpflicht in der Anstalt und werden
dann in geeignete Stellen gebracht. Soviel als moglich sorgt
ihnen die Anstalt fiir eine tiichtige Berufslehre.

Die Anstalt Klingnau ist sehr schon gelegen und zweckmifig
nach den Forderungen der Hygiene eingerichtet. Sie paBt schon
in das stimmungsvolle Bild ihrer Umgebung. Sie darf in jeder
Hinsicht an die Seite der neueren Anstalten gestellt werden.
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Die Rechnung des letzten Jahres zeigt 25 942 Fr. Ausgaben.
Das Reinvermigen betrdgt 23 434 Fr.

‘neuduipy 19q uuRyor )§ jpeisuesSuntyorziy

Die Anstalt erfreut sich stetsfort reger Teilnahme seitens der
Vereinsmitglieder und eines weitern Publikums.
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In erfreulicher Weise flieBen ihr Jahr um Jahr Geschenke,
Legate und Naturalgaben zu, im Jahr 1910 z. B. 3804 Fr. Ge-
schenke und 74 Gaben, worunter solche von grossem Werte. Die
Erziehungserfolge rechtfertigen diese Zuwendungen und spornen
zu weiterer Liebestétigkeit an.

Die Verpflegungskosten belaufen sich auf 55 Cts. pro Kopf
und Tag.

D. Industrielle Anstalten.

Die meisten Armenerziehungsanstalten haben die landwirt-
schaftliche Betidtigung als Hauptbeschiftigung gewihlt. Sie ist
gesund und kriftigend, der Verkehr mit der Natur wirkt duflerst
wohltiitig. Sie hat den besonderen Vorteil, dafl sie Sammelarbeit
ist und sich leicht iiberwachen ldfit. In wenigen Anstalten tritt
neben der Feld- und Gartenarbeit die industrielle Tétigkeit auf.
Diese hat bei schlechter Witterung und namentlich im Winter da
und dort in den Rif zu treten.

In diesem Abschnitt begegnen wir nun einem Quartett von
Erziehungsanstalten, das als Hauptbeschiftigung die industrielle
Arbeit kennt. Diese Erscheinung ist nicht neu, denn schon
Pestalozzi hatte im Neuhof nach dem Fehlschlagen der Krapp-
kultur zur Baumwollweberei und Spinnerei gegriffen. Die indu-
- strielle Anstaltsarbeit hat gewifl auch ihre Berechtigung, wenn
sie fortbildende und belehrende Wirkung hat und man dabei auf
die Erziehungsmafiregeln mindestens soviel Wert legt als auf den
produktiven Nutzen, der von der Anstaltsinsassenarbeit moglichst
viel Geld verlangt. Den groBien Vorteil haben die industriellen
Anstalten, daf3 die entlassenen Zoglinge ihr Brot unmittelbar nach
dem Austritt selbst verdienen konnen. Die Versorger miissen
sich in den wenigsten Fillen nach Lehrstellen, die ein betricht-
liches Lehrgeld erfordern, umsehen. Die Entlallinge werden
frither selbstéiindig und haben gewshnlich beim Austritt ein nettes
Stimmchen Selbstverdientes und Erspartes. Wird die Industrie
als Erziehungsmittel benutzt, so werden sich eine Reihe von Vor-
teilen einstellen, und Segen und Gliick wird daraus fiir die An-
stalt erwachsen. Weicht man zu sehr davon ab, sie blofl als
Mittel zum Zweck zu benutzen, so sind schidigende Nachteile
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unabwendbar, weil darunter der Endzweck der beabsichtigten
Erziehung leidet. Zweckmiflige Abwechslung von industrieller
Betitigung mit Garten- und Feldarbeit und Schulunterricht ist
naturwiichsig und wird bei den genannten vier Anstalten weise
befolgt.

1. Die Caspar Appenzellerschen Erziehungsanstalten
in Wangen, Tagelswangen und Briittisellen, Kt. Ziirich.

Die Caspar Appenzellerschen Anstalten sind bestimmt zur
Erziehung armer Kinder evangelischen Bekenntnisses im nach-
schulpflichtigen Alter. Sie wollen der Fiirsorge dienen fiir solche
Kinder, die wegen Armut, Verwaisung, gestorter oder ungeord-
neter Familienverhiltnisse, wegen schwierigen Charakters, sitt-
licher Gefidhrdung einer besonderen Versorgung und Erziehung
bediirfen.

Ihre Eigentiimlichkeit und besondere Stellung unter den der
Jugendfiirsorge gewidmeten Anstalten liegt darin:

1. dafl sie erst dann mit ihrer Wirksamkeit einsetzen, wenn
andere Anstalten versagen, die gewohnlich nur Kinder unter
dem 12. oder 13. Jahre aufnehmen. Das Aufnahmealter geht
in den C. Appenzellerschen Anstalten vom 14.—16. Alters-
jahre ; —

2. daf} sie dem vorgeriickten Alter der Zoglinge entsprechend die
Bedeutung und erzieherische Macht regelmiiliger, geordneter
und anhaltender Arbeit in den Vordergrund stellen und zwar
vorzugsweise industrieller Arbeit und daneben dem zeitlich
beschrinkten Schulunterricht vorwiegend praktische Ziele -
geben;

3. daB sie kein Kostgeld verlangen und sich auch nicht an die
offentliche Wohltétigkeit wenden, sondern sich und der her-
anwachsenden Jugend die Aufgabe stellen, den Lebens-
unterhalt selbst zu verdienen.

Diese Anstalten unterscheiden sich somit von den iibrigen
Fiirsorgeanstalten fiir das Alter vom 6.—12. Jahre mit zumeist
landwirtschaftlicher Betiitigung, so auch von den Fabrikheimen,
bei denen der Fabrikbetrieb Zweck ist und die Erziehungsaufgabe
in zweiter Linie steht. In den Caspar Appenzellerschen Anstalten
ist die Erziehung Zweck und Aufgabe, und die industrielle Arbeit
ist Erziehungsmittel neben Unterricht und Beschiiftigung mit h#us-



175

licher und auch landwirtschaftlicher Arbeit. Die Anstalten treiben
nicht Industrie auf eigene Rechnung. Sie arbeiten im Lohn fiir
Arbeitgeber und sind 6konomisch von diesen unabhingig.

Der Stifter der Anstalten, Caspar Appenzeller von Ziirich
(1820—1901), ein Mann, unermiidlich an Arbeit und Menschen-
liebe, hatte als Seidenkaufmann aus sehr bescheidenen Verhilt-
nissen heraus ein bedeutendes Vermogen erworben. Von Haus
aus von frommer Gemiits- und nobler Denkungsart, war er schon
in seinen Jiinglingsjahren ein Freund von Pestalozzis Schriften. Es
wurde auch ihm ein ernstes Anliegen und eine Freude, armen, ver-
stofenen Kindern eine Heimat zu schaffen und sie durch Arbeit
und Gebet, Unterricht und ein christliches Familienleben zu braven
und gliicklichen Menschen heranzuziehen. Es wurde ihm zur Ge-
wissenspflicht, zwei Drittel seines Vermogens fiir Zwecke der
Wohltitigkeit und Gemeinniitzigkeit zu verwenden, und daraus
erwuchsen ihm auch die Aufgaben und Mittel fiir die Erziehungs-
anstalten.

Fiir diese fiihrte er in Ubereinstimmung mit der eigenen
Lebenserfahrung folgende Grundsitze durch:

Die Anstalten sollen Arbeitsanstalten sein. Nichts adelt und
befriedigt den Menschen so wie Arbeit und treue Pflichterfiillung.
Anmeldungen werden nicht gesucht. Fiir die Aufnahme ent-
scheidet die Armut und das grolere Bediirfnis. '

Die Anstaltsangehorigen sind untereinander als Geschwister
zu halten, die Hauseltern sollen ihnen Vater und Mutter sein.
Wenn immer moglich soll der Anstaltsaufenthalt nicht weniger
als 4 Jahre betragen, um erzieherisch mdoglichst nachhaltig zu
wirken. Das Anstaltsleben soll sich einfach gestalten und bei
guter Ordnung ein recht frohlicher Geist gepflanzt werden. Der
Gesang sei in hohen Ehren zu halten, die Gesundheit des Leibes
durch einfache aber reichliche und gute Nahrung, Spiel und
Turnen und hiufige Spazierginge zu wahren.

Jedem Anstaltszogling ist bei seinem ordnungsgemifien Aus-
tritt nach vier Jahren zur Erleichterung des Ubergangs ein Be-
trag von 300 Fr., weniger die Bekleidungskosten wihrend der
Anstaltszeit gutzuschreiben, woriiber der Versorger im Interesse
des Zoglings verfiigen kann.

Das dem Stifter vorschwebende Ziel der Selbsterhaltung
durch Arbeitsverdienst kann tatsfichlich nicht erreicht werden.

Zu Lebzeiten deckte Caspar Appenzeller die Ausfédlle und
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verwendete hiezu fiir die drei Anstalten, ohne die Ausgaben fiir
Bauten, Anschaffungen und Steuern zu rechnen, in den Jahren
1892—1900 die Summe von 168110 Fr. Um den Fortbestand
der Anstalten nach seinem Tode sicher zu stellen, iiberband er
durch Testament seiner Familie die Fortfiihrung und iibergab ihr
zu diesem Zwecke die vorhandenen Geb#dude, Liegenschaften,
Mobilien und Maschinen im Schatzungswerte von 400000 Fr.
sowie ein den Verhilinissen angemessenes Kapital, aus dessen
Zinsen der Unterhalt und zeitgemifle Ausbau der Anstalt, in
erster Linie aber die Deckung der Betriebsdefizite bestritten
werden sollen. Wenn die Familie nicht mehr in der Lage sein
sollte, diese Aufgabe zu erfiillen, fallen die Anstalten in ihrem
ganzen Umfange samt dem vorhandenen Vermidgen dem Staate
Ziirich fiir Zwecke der Jugendfiirsorge anheim. So ist nun die
Familie Caspar Appenzellers Eigentiimerin der Anstalten. Sie hat
sich zu diesem Zwecke als Verein fiir die Caspar Appenzellerschen
Anstalten konstituiert und ist als solcher im Handelsregister ein-
getragen. Dieses Eigentumsrecht ist aber in Wirklichkeit nur
eine Verwaltungspflicht, die vom Verein als Ehren- und Dankes-
pflicht kostenlos geleistet wird, ohne am 06konomischen Erfolg
oder Nichterfolg irgendwie selbst anders beteiligt zu sein als
durch freiwillige Leistungen. Nach den Statuten fallen allféllige
aus der Fiihrung der Anstalten sich ergebende Rechnungs-
iiberschiisse ausschliefilich dem Anstaltsfonds zu, anderseits sind
allfillige Defizite auch aus demselben zu decken. Der Wohltitig-
keitscharakter der Anstalten ist von der Kantonsregierung durch
Bewilligung der Steuerfreiheit anerkannt worden. Einstweilen
werden den Gemeinden noch freiwillige Beitrdge an die Steuern
geleistet.

In den 10 Jahren seit dem Tode des Stifters sind fiir die
drei Anstalten, nicht gerechnet die Ausgaben fiir Immobilien, in
der Hauptsache aus den Ertriignissen des Fonds, 280 592 Fr. aus-
gegeben worden. Seit ihrem Bestehen haben in den Anstalten
Wangen und Tagelswangen 2000 M#dchen, in der Knabenanstalt
Briittisellen 600 Zoglinge Aufnahme und Erziehung gefunden.

Auch unter Leitung des Vereins ist der Zweck und die Or-
ganisation der Anstalten in der Hauptsache unveréndert geblieben.
Die erzieherische Leitung liegt in den Hénden von Hauseltern,
der Hausvater ist patentierter Lehrer. Der Schulunterricht wird
unter Mitwirkung eines evangelischen Geistlichen und des Haus-
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vaters von einer Lehrerin, respektive einem Lehrer erteilt. Die
Knaben und Midchen erhalten auch Unterricht im Turnen,
letztere iiberdies noch in weiblichen Handarbeiten.

a) Die Anstalt in Wangen.

Die Griindung dieser Anstalt fillt ins Jahr 1856.

Caspar Appenzeller gedachte durch Eroffnung einer Arbeits-
anstalt fiir schulentlassene Midchen Arbeitskrifte fiir eine Seiden-
zwirnerei zu gewinnen, zugleich aber auch eine Schutzwehr gegen
Verarmung zu schaffen und armen Midchen Unterkunft und Er-
ziehung zu bieten. In der Folge ist die Erziehung eigentliche
Zweckbestimmung geworden, der auch die industrielle Arbeit zu
dienen hat. Als Forderer der Anstalt ist seit dem Tode des
Stifters dessen Familie tétig.

In den ersten Zeiten bestand die Anstalt aus 4 Geb#uden,
dem eigentlichen Anstaltshaus mit den Anstaltsrdumen und einem
Arbeitssaal, einem freistethenden Wohnhaus mit Holzschopf, einer
kleinen Scheune und einem Fabrikgebdude im Dorfe Wangen.
Dazu kamen spiiter ein Anbau fiir Schul- und Arbeitslokale, an
Stelle der kleinen eine grofie Scheune, ein Wohnhaus als T6chter-
heim fiir ausgetretene Anstaltsmédchen und ein Doppelwohnhaus
fiir verheiratetes Hilfspersonal. Als Grundbesitz gehdren zur An-
-stalt 7 ha, wovon 5,4 ha Garten und Wiesland sind. Gebiude
und Mobiliar haben einen Assekuranzwert von 322 600 Fr. Beim
Anstaltsgebidude befindet sich ein grofier Weiher mit Quellwasser,
der in wasserreichen Zeiten die Kraft fiir den industriellen Be-
trieb liefert. Fiir den Kraftbedarf in der Hauptsache ist die An-
stalt ans kantonale Elekirizitdtswerk angeschlossen. Die Anstalts-
und Arbeitsrdume besitzen Zentralheizung, zum Teil elektrisches
Licht, zum Teil Azetylenbeleuchtung. Der Korperpflege dienen ein
grofler Turn- und Spielplatz und eine moderne Baderanlage. Die
Aufnahmebedingungen sind: Arbeitsfihigkeit, statutarisches Alter,
Zugehorigkeit zur evangelischen Kirche. Die Landeszugehorigkeit
hat keine entscheidende Bedeutung, doch sollen in der Regel nur
Angehorige des Kantons Ziirich zunichst und Schweizerinnen vor
Auslédnderinnen beriicksichtigt werden. Schwachsinnige und
chronisch Kranke sind von der Aufnahme ausgeschlossen.

Die jiingsten Méddchen erhalten in besonderem Schulzimmer
Unterricht durch eine Lehrerin im Anschluff an denjenigen der
allgemeinen Volksschule, daneben Nachhilfe fiir Repetenten, im

12
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Die Caspar Appenzellersche Erziehungsanstalt Wangen, Kt. Ziirich.
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Sommer Turnen und das ganze Jahr hindurch fiir alle Zoglinge

obligatorisch wochentlich 3 Stunden Arbeitsschulunterricht. Als
Erziehungsmittel wird der Gesang eifrig gepflegt. Den Religions-
unterricht erteilt der Ortspfarrer in der Anstalt selbst.

Wihrend der Anstaltszeit nehmen die M#dchen abwechselnd
am Haus- und Kiichendienst, Waschen und Gléitten, sowie an
Garten- und landwirtschaftlichen Arbeiten teil.

Die Hauptbeschiiftigung vollzieht sich in den verschiedenen
Manipulationen einer Rohseidezwirnerei. Die Anstalt arbeitet im
Lohn fiir eine Seidenfirma in Ziirich. Die Midchen werden bei
der Arbeit in jedem Saale von einer oder mehreren Aufseherinnen
angelehrt und beaufsichtigt.

Das Gesamthilfspersonal besteht einschlieBlich der Lehrerin,
Ko6chin, Schneiderin und des Giiterknechtes aus 10 Personen.
Fiir die Nachtruhe dienen drei grofie Schlafsidle. Die Anstalt ist
mit 75 Midchen immer voll besetzt, die Dauer der Fiirsorge-
erziehung betréigt 4 Jahre.

Die Beschifticung der Zoglinge mit Seidenarbeit ist eine
leichte und vielgestaltige, auch fiir schwichere Elemente wohl
geeignet und erfordert anderseits wieder soviel Sorgfalt, Auf-
merksamkeit und geistiges Interesse, dafl auch intelligente Mad-
chen dabei vollig in Anspruch genommen werden. Sie hat gegen-
iiber der Baumwollindustrie den Vorteil, dafl sie geruch- und
staubfrei, also fiir die Gesundheit der Arbeiterinnen viel zutrig-
licher ist.

Die Anstalt hat nicht die Absicht, ihre Zoglinge bei der
Seidenarbeit zu behalten. Nach dem Austritt kommen sie viel-
mehr zu anderen Beschiftigungen, sie treten oft in eine Berufs-
lehre oder in Stellung als Dienstm#dchen.

Die Besuchszeit in der Anstalt ist geregelt, die M#dchen
empfangen Besuche ihrer Angehérigen und erhalten im dritten
Jahre bei Wohlverhalten von der Anstaltsleitung die Erlaubnis,
bei Hause Besuche zu machen.

Die Jahresrechnung 1910 zeigt, die Einnahmen aus dem
Landgute mitgerechnet, 35665 Fr. Einnahmen und 38811 Fr.
Ausgaben, so dafl sich ein Betriebsausfall von 3196 Fr. ergibt.
Die reinen Verpflegungskosten, auf Kopf und Tag berechnet, be-
tragen 63 Cts.

Werden zu den Verpflegungskosten auch diejenigen fiir Be-
kleidung, Beleuchtung, Heizung, Schule, Arzt und Besoldungen,
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Arbeitslohne hinzugerechnet, so kommt ein Zogling auf 1 Fr.
50 Cts. pro Tag oder auf 551 Fr. pro Jahr zu stehen.
*Der Verdienst aus industrieller Arbeit betrug 31 324 Fr. oder
1 Fr. 39 Cts. pro Tag und Tochter.

b) Die Anstalt in Tagelswangen.

Am 17. Juni 1869 eroffnete Caspar Appenzeller im Gasthof
zum ,Lowen“, vom Volke scherzweise ,Hotel Pelzkappe“ genannt,
im Dorfchen Tagelswangen seine zweite Anstalt. Dazu dringte
ihn der Umstand, dafl angesammelte Mittel zur Verwendung riefen
und dafl die Anstalt Wangen den Anmeldungen bei weitem nicht
mehr geniigen konnte. Dieser zweiten Anstalt war die spezielle
Aufgabe zugewiesen, bis auf einen Drittel arme, geistig oder
korperlich schwache, aber noch arbeitsfihige Kinder aufzunehmen,
um sie soweit moglich zu niitzlichen und gliicklicheren Menschen
zu machen und ihnen in der Zwischenzeit ein freundliches Heim,
ihren oft rastlosen Versorgern aber eine Entlastung zu bieten.

In der ganzen Organisation und Einrichtung schlof8 sich diese
Anstalt ,Annagut“ in.Tagelswangen enge an die Mutteranstalt in
Wangen an. Das Gasthaus konnte um den Preis von 36000 Fr.
erworben werden samt Scheune, Waschhaus und etwas Umge-
lande. Als industrieller Arbeitszweig wurde in zwei grofien Silen
die Seidenwinderei eingerichtet, deren Produkt in Wangen weiter
verarbeitet wurde. Die Zahl der Zoglinge stieg bis auf 90 und
hielt sich wiihrend 20 Jahren auf dieser Hohe.

Durch Zukauf wurde der Grundbesitz nach und nach ver-
grossert, so dafl ausgedehntes Garten- und Gemiiseland und ein
landwirtschaftlicher Betrieb zur geniigenden Milchproduktion vor-
handen ist. Im Frithjahr 1895 wurde die Scheune aus nicht auf-
gekldrter Ursache ein Raub der Flammen, auch das Waschhaus
war stark beschidigt. Es muflte ein grofierer Scheunenbau er-
stellt werden, und dieser wurde modern eingerichtet. Uber dem
neuen Waschhaus mit Badebassin ward ein neuer Arbeitssaal ge-
baut und die Anstalt mit einer neuen Dampfkraft- und Zentral-
heizungsanlage versehen.

Infolge verdnderter Verhiltnisse in der Seidenindustrie wurde
schon 1894 die industrielle Beschiftigung zum Teil auf die Her-
stellung von Schuhoberteilen fiir die Schuhfabrik Briittisellen
iibergefiihrt und nun diese Arbeit ausschliefilich als Erwerbs-
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zwelg betrieben. Das hatte zur Folge, dass die vorgenannte, be-
sondere Zweckbestimmung betreffend Aufnahme geistig und kor-
perlichschwacher Kinder nicht mehr aufrecht erhalten werden konnte.

Die Gebdude wurden vermehrt durch Ankauf eines grofien .
Doppelwohnhauses mit Scheune, in welchem einerseits Dienstwoh-
nungen fiir einen Teil des Dienstpersonals, anderseits ein T6chter-
heim fiir 15 ausgetretene Anstaltsmidchen eingerichtet wurden.

Ende 1910 besafli die Anstalt Tagelswangen somit drei Ge-
biude im Assekuranzwerte von 160000 Fr., dazu einen Grund-
besitz von 7,5 ha Garten, Acker, Wiesen und etwas Wald.

Die jetzige Organisation entspricht derjenigen von Wangen.
Sie wird von einem Hauselternpaar geleitet, gegenwirtig von der
Witwe des verstorbenen Hausvaters Konrad Frauenfelder und
ihrer Mutter Witwe Schenkel. Aufnahmebedingungen, Einrich-
tungen fiir den Unterricht, Handfertigkeitsunterricht und Organi-
sation der Arbeit sind wie in Wangen geordnet. Die nicht in
Haus, Gartendienst etc. beschiftigten Médchen arbeiten in beiden
Anstalten bis zum zuriickgelegten 15. Altersjahre mit Anrechnung
des Unterrichtes und der Handarbeitszeit 48 Wochenstunden in
industrieller Arbeit, die #lteren je nach der Dauer des Religions-
unterrichtes 50—54 Stunden, bei der Mithilfe im Hausdienst, bei
der Wische und den Arbeiten auler Haus entsprechend weniger.
Die industrielle Arbeit vollzieht sich meist in hellen und luftigen Sélen
unter Aufsicht und Anleitung je einer Lehrmeisterin und Gehilfin.

Den Schulunterricht erteilt eine patentierte Lehrerin.

In den drei Schlafsilen fiihrt je eine Gehilfin die Aufsicht.
Den beiden leitenden Frauen stehen 10 Hilfskréfte zur Seite.

Die friihere Zoglingszahl ist seit einigen Jahren auf 70 herab-
gesetzt worden. Auch die Zoglinge von Tagelswangen zahlen
kein Kostgeld. Nach Vollendung der vertraglich festgesetzten
Anstaltszeit werden die Midchen ihren Versorgern zuriickgegeben,
oder sie kommen in eine Berufslehre oder an einen geeigneten
Dienstplatz.

Die Betriebsergebnisse dieser Anstalt sind folgende:

- Bareinnahmen aus industrieller Arbeit 26 381 Fr.

Erlos aus der Landwirtschaft . : 378
Diverse Einnahmen . : : 4 9:169:
Totaleinnahmen . 5 x : 35 335 Fr.
Totalausgaben : : : 37586

Es ergibt sich somit ein Rechnungsdeflzlt von 2251 Fr.
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Der Erwerb aus dem industriellen Arbeitsbetrieb betréigt
durchschnittlich pro Tag und Zogling 1 Fr. 26 Cts.,, wobei die
beschrinkte Arbeitszeit und die vielfach mangelhafte Qualitét der
Arbeitskrifte in Betracht fillt.

Die Verpflegungskosten belaufen sich unter Zuzug von
8227 Fr. fiir selbstproduzierte Nahrungsmittel auf 17 099 Fr.

Die Gesamtkosten auf die 70 Zoglinge verteilt ergeben eine
Jahresquote von 560 Fr., pro Zogling und Tag 1 Fr. 53 Cis.

Der gegenwirtige Besitzstand hat einen Schatzungswert von
218 000 Fr., worauf keine Kapitalschulden haften.

¢) Knabenerziehungsanstalt Briittisellen.

Auf Anregung der gemeinniitzigen Gesellschaft des Kantons
Ziirich entschloB sich Caspar Appenzeller im Jahre 1873, etwas
Ahnliches wie seine im Segen wirkenden Midchenanstalten fiir
Knaben zu schaffen. Zu diesem Zwecke kaufte er im Sommer
1874 den Gasthof zum ,Ro8li“ in Briittisellen mit angebauter
Scheune, freistehendem Nebengebidude und Umgelinde und er-
offnete am 1. Oktober des gleichen Jahres die Anstalt. Als Ar-
beitszweig war nach vielfacher Uberlegung und Beratung die
mechanische Schuhmacherei in Verbindung mit einer bestehenden
Schuhfabrik als Arbeitgeberin gewiéhlt worden.

Zweckbestimmung, Organisation und Einrichtung wurde ganz
den Mi#dchenanstalten nachgebildet, das Aufnahmealter ebenfalls
auf das 14.—16. Altersjahr angesetzt.

Das Anstaltsleben nahm unter tiichtigen Hauseltern einen
guten Anfang, aber ungeahnte Schwierigkeiten bot der Leitung
das ungewohnte Gewerbe der Schuhmacherei. Unzureichende
Beschiftigung durch den Arbeitgeber zwangen dazu, den indu-
striellen Betrieb in eigene Hinde zu nehmen. Um konkurrenz-
fahig zu werden, mufite der maschinelle Betrieb zeitgem&fl ein-
gerichtet sein. '

Die ehemaligen Wirtschaftsriume wurden zu Wohnzwecken
umgewandelt. Aus der Scheune und dem Tanzsaal entstanden
Arbeitssile und dariiber lieBen sich bequem fiir zwei Schlafsile
Raum schaffen. Durch Zukauf von Land wurde auch der land-
wirtschaftliche Betrieb nach Bediirfnis verstirkt. Grofle Schwierig-
keit brachte wiederholt das Lehr- und Aufsichtspersonal. Ein be-
sonderes Ereignis stellte die Existenz der jungen Anstalt in Frage.
Am 22. Mai 1878 wurde die Anstalt und Fabrik durch ein im
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Die Caspar Appenzellersche Knabenerziehungsanstalt Briittisellen, Kt. Ziirich.
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Dachraum ausgebrochenes Feuer zur Hilfte eingeédschert. Trotz
allem lieB Caspar Appenzeller den Mut nicht sinken. Das Haus
wurde um ein Stockwerk erhoht, neu aufgebaut und zweckmiiflig
eingerichtet. Mit 75 Zoglingen war damals die Anstalt vollstéindig
besetzt. Der industrielle Betrieb vergrofierte sich bald. Es galt
auch Arbeitsgelegenheit zu schaffen fiir austretende Zoglinge.
Der Hauselternwéchsel brachte neue Schwierigkeiten. 1882 wurde
im nahen Baltenswil der nur 10 Minuten entfernte Gasthof zum
sSchwanen“ angekauft und das Anstaltswohngebidude dorthin ver-
legt, auch ein Arbeitslokal fiir die Knaben und ein Schulzimmer
erstellt. Neuer Hauselternwechsel brachte einen geschlosseneren
Anstaltsbetrieb mit sich und die notwendige Verminderung der
Zoglingszahl um einen Drittel des bisherigen Bestandes.

1890 wurde sodann fiir die Zoglinge ein besonders nach dem
Grundsatz ,viel Luft und Licht“ erstelltes Arbeitsgebiude in der
Néhe der Fabrik bezogen und der bisherige Arbeitssaal in eine
Béckerei fiir alle drei Anstalten umgewandelt und die Einrichtung
von Brausebidern angefiigt. Damit war die bauliche Einrichtung
dieser Anstalt zu einem gewissen Abschlufl gebracht.

1910 wurde auf dem Anstaltsareal noch ein Wohnhaus fiir
- verheiratetes Dienstpersonal erstellt. Zur Anstalt gehoren gegen-
wirtig: das Wohngebédude zur ,Heimat® in Baltenswil, ein da-
neben stehendes Waschhaus, zwei Scheunen mit Holzschopf und
Schweinestallungen, die Schule, die Bickerei und ein grofles Ar-
beitsgebéude in Briittisellen. Der Assekuranzwert dieser Geb&ude,
des Mobiliars und der Wert des 7 ha groien Areals betragen
218 375 Fr., welcher Summe keine Passiven gegeniiberstehen.

Die Anstalt Briittisellen wird von einem pidagogisch gebil-
deten Hausvater geleitet, dem ein patentierter Lehrer beigegeben
ist. Die Hausmutter besorgt mit einer Gehilfin und dem weiter
notigen weiblichen Dienstpersonal das Hauswesen. Ferner ist ein
Lehrmeister fiir die industrielle Arbeit angestellt; der Bécker ver-
sorgt alle drei Anstalten mit Brot und einige Knechte besorgen
den Fuhrverkehr zwischen den Anstalten. Die Anstalt hat 5 bis
6 Pferde fiir die Spedition der Fabrikerzeugnisse.

Die meisten Zoglinge werden mit Arbeiten der Schuhindustrie
beschiftigt, vereinzelte je nach Begabung und Verhalten auch in
Abteilungen der Schuhfabrik, wo sie unter besonderen Lehr-
meistern stehen. Es ist solchen die Gelegenheit gegeben, sich
beruflich in einem Zweig der Schuhindustrie auszubilden, sei es
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als Schuhmacher, als Mechaniker, selbst als Kaufmann. Die An-
stalt iibernimmt aber keine Verpflichtung, und namentlich hat sie
nicht den Zweck, Schuhmacher auszubilden, sondern die Zoglinge
zur Rechtschaffenheit, Arbeitsfreudigkeit und manueller Geschick-
lichkeit und Tiichtigkeit zu erziehen.

Der Schulunterricht auf der Stufe der 7. und 8. Schulklassen,
sowie der Nachhilfunterricht fiir Zuriickgebliebene, die Erteilung
des Turnunterrichtes liegt in den Hinden des Lehrers, der Reli-
gionsunterricht wird fiir die ersten zwei Jahrginge vom Haus-
vater, fiir die dltern vom Ortspfarrer erteilt.

Die Anstalt ist nach Bassersdorf kirchgenossig. Eine beson-
dere Bedeutung im Anstaltsleben kommt einem fachménnisch ge-
leiteten Blechmusikkorps von 16 Knaben zu. Gegenwirtig ist die
Zahl der Zoglinge 50, die zur Nachtzeit in Schlafsilen unterge-
bracht werden. Nach 4 Jahren treten die Knaben aus der An-
stalt, um entweder das hier Gelernte weiter zu betédtigen, ins
Elternhaus zuriickzukehren oder eine andere Tétigkeit zu ergreifen.

Aus der Betriebsrechnung entnehmen wir folgende Zahlen:
Die Einnahmen betragen 41504 Fr., die Ausgaben 48468, der
Betriebsausfall 6964 Fr.

Der Verdienst aus industrieller Arbeit beziffert sich auf
24510 Fr., was pro Tag fiir den Zogling 1 Fr. 35 Cts. ausmacht,
wihrend die Gesamtverpflegungskosten 1 Fr. 69 Cts. betragen. Es
kommt also in Briittisellen ein Knabe jéihrlich auf 617 Fr. zu stehen.

Die Anstalt hat eine Burschenkasse, welcher letztes Jahr an
Pradmien 3246 Fr. zugewiesen wurden. Bei Wohlverhalten werden
jedem Zogling monatlich gewisse Betrige gutgeschrieben und
zinstragend angelegt. Im Jahr 1910 erhielten 13 Austretende
solche Primien, der kleinste Betrag war 92 Fr.,, der grofte
919 Fr. 60 Cts.

ES *
®

Und nun die Erziehungserfolge! Diese zu beurteilen ist keine
leichte Aufgabe. Von entscheidender Bedeutung ist ja bekannt-
lich die Umgebung der Zoglinge, in welche sie nach Verlassen
der Anstalt versetzt werden.

Manche Hoffnung geht nicht in Erfiillung, einem guten An-
fang folgt nicht immer der entsprechende Fortgang.

Im allgemeinen aber diirfen die Erziehungserfolge dieser An-
stalten getrost denjenigen der Schwesteranstalten zur Seite ge-
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stellt werden. Die grofie Mehrzahl der Midchen und Knaben be-
wihrt sich im Leben, wenn auch nicht immer ohne Schwanken.
Beim Austritt wird mit den Versorgern iiber die Zukunft der
Zoglinge verhandelt und womdglich gemeinsam der Ubertritt ins
freie Leben geregelt. Von den Midchen kommt, wer Lust und
Fahigkeiten hat und wo die Zustimmung der Versorger vorliegt,
in eine eigentliche Berufslehre mit Beihilfe des von Caspar
Appenzeller 1864 gestifteten, der ziircherischen Regierung unter-
stellten Lehrtochterfondes von 50000 Fr. An 700 M#dchen aus
beiden Anstalten haben bis jetzt die Wohltat dieser Institution
beansprucht und genossen.

Soweit sich die austretenden Jiinglinge noch einer andern
als der in der Anstalt geiibten Arbeit zuwenden wollen, bietet
ihnen das in der Burschenkasse Ersparte die wiinschbare Beihilfe.
Je nachdem sie an Arbeitsfleil und gewissenhafte Pflichterfiillung
gewohnt sind, finden sie auch in andern Stellen unschwer ihr
Auskommen.

- Die Lehrtochter werden von den Hauseltern und dem Ver-
walter des Fondes patroniert.

Der Berichterstatter verkennt nicht, daB die gegenwiirtige
Zeit die Jugendfiirsorge durch Anstaltserziehung auch fiir das
kritische Entwicklungsalter vom 14.—20. Jahre notwendiger, aber
auch schwieriger gestaltet hat.

Anstaltsvorsteher in Wangen:
Adam Briitsch von Schaffhausen 1864—1884
Gottlieb Bir von Ottenbach seit 1884
Anstaltsvorsteher in Tagelswangen:

Kaspar Schenkel von Elsau 1869—1893
Witwe Schenkel 1893—1895
Gottfr. Leutert von Ottenbach }
Rudolf Faust von Oetwil a/S.
Konrad Frauenfelder von Henggart 1900—1909
Witwe Frauenfelder und Mutter Schenkel seit 1909

Anstaltsvorsteher in Briittisellen:
Jakob Enz von Mettlen 1874—1881

Wilhelm Wehrli von Mauren 1881—1885
Theodor Zollinger von Maur seit 1885

1895—1900
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2. Erziehungsanstalt fiir kathol. Mddchen in Richterswil.

Die Anstalt ist eine Griindung der Schweizerischen gemein-
niitzigen Gesellschaft. Schon Mitte der siebenziger Jahre trug
sich genannte Gesellschaft mit dem Gedanken, eine Rettungs-
anstalt fiir katholische M#dchen ins Leben zu rufen.

!
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Erziehungsanstalt fiir kathol. Midchen in Richterswil.

Das erste Samenkorn wurde an der Jahresversammlung 1877
in Luzern gelegt, an welcher Pfarrer Fischer von Aarau iiber die
Notwendigkeit der Griindung einer solchen Anstalt referierte.
Ein Jahr spéter beschloffi der Verein in Chur die Errichtung einer
solchen Anstalt fiir M#dchen im Alter von 13—16 Jahren auf
industrieller Basis und bestimmte als Sitz derselben Richterswil
am Ziirichsee, wo eine passende Liegenschaft zum Preise von
47000 Fr. erworben werden konnte. Die Anstalt war fiir 70 Zog-
linge berechnet und als geeignete Beschiiftigung die Seidenzwir-
nerei erwidhlt. Mit dem Verkiufer wurde ein Vertrag abge-
schlossen, wonach er die Zoglinge der Anstalt widhrend 5 Jahren
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mit Seidenarbeit gegen Vergiitung des tarifméfigen Lohnes be-
schiiftigen sollte. Dieser Vertrag wurde immer stillschweigend
erneuert und besteht heute noch unter gleichen Bedingungen mit
den Sohnen des inzwischen verstorbenen Fabrikbesitzers.

Am 1. Mérz 1881 wurde die Anstalt feierlich eroffnet. Zweck
derselben ist die Erziehung von katholischen M&dchen durch das
Mittel h#uslicher und industrieller Arbeit und eines christlichen
Familienlebens. Die Anstalt steht unter dem Patronat einer wei-
tern Kommission von 17 Mitgliedern und eines engern Komitees
von 7 Personen. Bei der Erdffnung der Anstalt konnten 8 Mid-
chen aufgenommen werden, heute sind es deren 75—80, welche
die Wohltat dieser Institution genieflen.

Unter den Forderern mufl in erster Linie der erste Prisident
der Anstalt, Caspar Appenzeller sel., genannt werden, der nicht
nur mit rastlosem Eifer fiir die Verwirklichung seiner Idee —
seine Rettungsanstalt mit industrieller Beschaftigung hat auch
seine Berechtigung® — eintrat, sondern auch mit einem erst-
maligen Beitrag von 50000 Fr. die Griindung ermdglichte. In
der Folge hat er immer wieder mit Zuschiissen nachgeholfen.

In den 30 Jahren ihres Bestehens hat sich die Anstalt den
gesteigerten Anforderungen entsprechend weiter entwickelt. Den
technischen Verbesserungen in den Seidenspinnereien und des
dadurch erzielten besseren Gespinnstes mufite auch in den Zwir-
nereien mehr Raum geschaffen werden. Es sah sich die Anstalt
genotigt, im Jahre 1888 ein neues grofies Arbeitshaus mit geréu-
migen Arbeitssilen, Zentralheizung, elektrischer Beleuchtung zu
erstellen und die friiheren Arbeitsriumlichkeiten im Anstalts-
gebdude fiir die weitern Bediirfnisse der Anstalt einzurichten,
wie Schulzimmer, Schlafriume, Krankenzimmer. Durch einen
Zinnenanbau wurde eine grofie, praktisch eingerichtete Kiiche er-
stellt. In unmittelbarer Ndhe wurde eine Liegenschaft angekauft,
dahin Waschkiiche, Mosterei, Schweinestall und Holzschopf ver-
legt und noch drei Wohnungen fiir Mietsleute instandgestellt.
Auch der Grundbesitz erlangte durch Ankauf von 6 Jucharten
besten Mattlandes die notwendige Erweiterung.

Diese Umbauten, Neubauten und Erweiterungen erforderten
eine Summe von 106 228 Fr.

Die Anstalt ist imstande, unter Beniitzung eines kleinen Pacht-
gutes, die fiir den Haushalt notige Milch, geniigend Obst und
Gemiise zu produzieren. Damit ist auch die Moglichkeit gegeben,
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den Zoglingen durch Feld- und Gartenarbeit eine angenehme,
wohltuende und abwechslungsreiche Arbeitsgelegenheit zu bieten.
Die Anstalt ist demnach nicht nur ,industriell*, sondern auch
ylandwirtschaftlich“. Die Erweiterung des Anstaltsgutes fiihrt
auch zum Bau einer neuen Scheune, welcher im Jahre 1912
erfolgt.

Die Anstalt wird von einem Hauselternpaar geleitet. Seit
der Griindung, also volle 30 Jahre, steht derselben Kaspar Arquint
von Tarasp mit seiner Frau vor. Der Hausvater unterrichtet an
der Anstaltsfortbildungsschule, fiir die hauswirtschaftlichen Facher
ist eine patentierte Haushaltungslehrerin angestellt, der noch eine
Niherin als Stiitze beigegeben wurde. Eine Aufseherin fiihrt die
Aufsicht in einem Arbeitssaal und ein Knecht besorgt die land-
wirtschaftlichen Verrichtungen. Die Zoglinge erhalten nach Tages-
und Schulplan Unterricht in weiblichen Handarbeiten, Kochen,
Waschen, Glitten und Zimmerdienst. Daneben werden sie in
der Gartenarbeit angeleitet. Begabteren Zoglingen erméglicht die
Anstalt die Erlernung eines Berufes, zu welchem Zwecke ein
Lehrtochterfonds von 15000 Fr. vorhanden ist, der aber erst an-
gegriffen wird, wenn er die Hohe von 20000 Fr. erreicht hat.
Jedes in die Anstalt tretende Middchen mufl gesund und arbeits-
fahig sein und in der Regel nicht unter 14 und nicht iiber
16 Jahre z#dhlen. Die Anmeldung mufi die noétigen Angaben
- iiber die bisherigen Lebensverhéltnisse enthalten, ferner die
Griinde, die eine Versorgung notwendig machen. Uber Auf-
nahme entscheidet die engere Kommission. In jedem Fall hat
der Versorger einen Verpflichtungsschein zu unterschreiben,
worin er sich verpflichtet, allen Bestimmungen der Statuten
nachzukommen, insbesondere das Mé&dchen nicht vor der statu-
tarisch festgesetzten Zeit aus der Anstalt wegzunehmen.

Die eintretenden Midchen sind verpflichtet, 4 aufeinander-
folgende Jahre in der Anstalt zu verbleiben, sich den Gesetzen
derselben zu fiigen, sich fleiBig, treu und rechtschaffen zu betragen.
Versdumnisse in der Arbeit durch Krankheit oder anderweitige
Hindernisse miissen nachgeholt werden.

Als Gegenleistung bietet die Anstalt den M#dchen eine sorg-
filtige Ausbildung im Hauswirtschaftswesen und beim Austritt
die Summe von mindestens 300 Fr., wovon allfdllige An-
" schaffungen fiir Kleider in Abzug kommen. Die gemachten Er-
sparnisse konnen nur an die Versorger oder deren Bevollmich-
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tigte ausbezahlt werden. Die Anstalt bezieht kein Kostgeld. Je
nach ihren Fihigkeiten werden die Midchen beim Austritt mit
Einwilligung der Versorger in Stellen gebracht oder in die Lehre
gegeben. Die ersteren stehen bis zur Volljdhrigkeit, die Lehr-
tochter bis zur beendigten Lehrzeit unter Aufsicht des Haus-
vaters. Das Lehrgeld und die notige Bekleidung fiir die Lehr-
tochter werden aus den Ersparnissen und den Zuschiissen des
Anstaltsbetriebes bestritten.

Bei vorzeitiger Entlassung verliert ein Mé#dchen jeden An-
spruch auf Entschiddigung, es kann sogar der Versorger zur
Kostgeldzahlung angehalten werden. In besondern Fillen, die
zur Entlassung eines Midchens fiihren, kann ihm die engere
Kommission eine bescheidene Entschidigung gewihren.

Die 30. Jahresrechnung schliefit mit einem Reinvermogen von
146 446 Fr. ab und weist auf:

Einnahmen 59802 Fr. 84 Cts.
Ausgaben 58556 Fr. 77 Cts.

Die tdgliche Verpflegungsquote kommt pro Zogling auf
66 Cts. zu stehen.

Die Erziehungserfolge sind befriedigend, indem sich weitaus
der groflere Teil der entlassenen Zoglinge gut hélt und von
denen, die anfangs im Vollgenusse der Freiheit abseits gehen,
kehren viele wieder nach dem Austoben auf den ihnen durch
die Anstalt gewiesenen Weg zuriick und werden rechte Glieder
der Gesellschaft. Das Patronat fiir die entlassenen M#dchen ver-
sagt ginzlich.

Der Bericht des Anstaltsvorstehers gedenkt des eifrigen Gon-
ners Caspar Appenzeller, der 20 volle Jahre an der Spitze der
Anstalt stand und obwohl Protestant, wie ein guter Vater fiir die
katholische M#dchenanstalt sorgte. Den Hauseltern war er ein
treuer Freund und Berater. Fiir jeden Zogling hatte er ein
freundliches Wort. Sein Tod bedeutete fiir die Erziehungsanstalt
ein schmerzlicher Verlust.

Die Anstalt hat Mangel an Aufsichtspersonal. Hauseltern,
eine Lehrerin, eine Niherin und eine Aufseherin wihrend der
Arbeit sind entschieden zu wenig fiir die Uberwachung von
75 Midchen.
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E. Die Zwangserziehungsanstalten.

Schon frithe hat sich die Notwendigkeit der Griindung von
besonderen Anstalten fiir Taugenichtse und jugendliche Rechts-
brecher ergeben. Die Griinde dafiir liegen nahe, indem die mei-
sten der bestehenden Armenerziehungsanstalten nach dem Wort-
laut, der Statuten solchen Kindern die Aufnahme verwehrten.
Meist lieB man sie daher wieder ungestraft laufen oder steckte
sie mit Erwachsenen zusammen in Zuchthiduser und brachte sie
so mit der Hefe der Menschheit in Verbindung.

Ein solches Los dieser ungliicklichen Jugendlichen ging man-
chem Menschenfreund sehr zu Herzen, und wiederholt besprach
man in gemeinniitzigen Gesellschaften, im Verein fiir Straf- und
Gefidngniswesen, in Schutzaufsichtsvereinen und im Armen-
erzieherverein, wie dem Ubel abzuhelfen sei. Das Problem der
jugendlichen Rechtsbrecher, eines der schwierigsten, beschiftigte
Philanthropen, Staatsminner, Arzte, Pidagogen und Juristen.

Das erste Verdienst, die Besserung jugendlicher Verbrecher
und Taugenichtse speziell ins Auge gefaBit zu haben, gebiihrt
einzelnen Vertretern der Kirche. So hat z. B. der Erzbischof von
Mailand, Carl Borromé#o, schon im 16. Jahrhundert das Albergo
di Carbonara fiir 600 Knaben und M#dchen gegriindet. Ins Jahr
1703 fillt die Stiftung -des Papstes Clemens XI., das St. Michaelis-
hospital in Rom fiir jugendliche Ubeltiiter, die gemeinsam unter
strengem Schweiggebot mit Spinnen beschiftigt wurden. Ahn-
" liche Bestrebungen zeigten sich in den Niederlanden und in Bel-
gien und kamen nach und nach auch in Deutschland und in den
Schweizerstidten zum Vorschein. Uberall waren es Zucht- und
Waisenhéuser unter einem Dache. Einem Inspektoratsbericht iiber
eine derartige Anstalt in Basel entnehmen wir, dafl die Anstalt
den dreifachen Zweck habe, dem Miifliggange Einhalt zu tun, die
verlassenen Waisen zu erziehen, die lasterhaften Buben zu ziich-
tigen. Auch in St. Gallen beschlof3 1658 der Rat, ein Arbeitsschul-,
Zucht- und Waisenhaus zu erstellen, in welchem unter anderem
Kinder liederlicher Eltern, ungehorsame, mifiratene Kinder aufge-
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nommen wurden zum Zwecke, sie zu ziichtigen und einzusperren.
Ahnliche Einrichtungen besaBen Ziirich, Bern und Luzern.

Nach und nach drang in den weitesten Kreisen die Einsicht
durch, dafl an Stelle von Gefiingnisstrafen, die mehr verschlim-
mern als verbessern, erzieherische Fiirsorgemafiregeln zu treten
haben. Die Jugendlichenfrage steht heute im Mittelpunkt der
Strafrechtsreformen aller Lénder. Das alte Vergeltungsstrafrecht,
das allzusehr nach Blutrache riecht, wird iiber Bord geworfen und
an seine Stelle treten Erziehungsmafiregeln. Der Ruf nach eigenen
Erziehungsanstalten fiir jugendliche Rechtsbrecher, der immer
wieder ertonte, blieb nicht wirkungslos.

Die ersten Anliufe hiezu unternahm im Jahre 1855 die
Schweizerische gemeinniitzige Gesellschaft, die dem Zentral-
vorstand den Auftrag erteilte, statistisches Material zu sammeln,
um die Notwendigkeit der Errichtung von Korrektionsanstalten
fiir jugendliche Verbrecher darzulegen. Das eidgenotssische De-
partement des Innern wurde ersucht, diese Sammlung zu bewerk-
stelligen und so den Zweck fordern zu helfen. Im Jahre 1860
wurde eine Siebenzehner Kommission niedergesetzt zur Unter-
suchung der Frage, was in bezug auf jugendliche Verbrecher zu
tun sei. 1862 erhielt der Bundesrat Kenntnis von den Beschliissen
der Gesellschaft vom Jahre 1855, vom eingegangenen statistischen
Material, welches ergab, daf} jahrlich in der Schweiz 100—150 Per-
sonen im Alter von 12—18 Jahren gerichtlich verurteilt wiirden.
An der Spitze der genannten Kommission stand Dr. Dubs; die-
selbe befiirwortete die Griindung von zwei Anstalten fiir Knaben,
eine reformierte und eine katholische, und lud den Bundesrat
ein, an die Kantonsregierungen zu gelangen. Der Bundesrat
nahm sich der Angelegenheit an und veranstaltete 1863 eine
Konferenz von Abgeordneten aus allen Kantonen, die sich auch,
mit Ausnahme von Zug, Baselland und Appenzell 1.-Rh., vertreten
lieBen. Die Konferenz bewies guten Willen, bestellte eine Neuner-
kommission mit dem Auftrag, einen Konkordatsentwurf zu hinter-
bringen, der dann zur Instruktionserteilung an die Kantone ge-
langen sollte. Die Kommission trat sofort zusammen, wihlte die
Berichterstatter, die aber ihrer Pflicht nicht nachkamen.

Am 27. Dez. 1867 beschlof3 der Bundesrat, diese Angelegen-
heit als dahingefallen auf sich beruhen zu lassen.

Den zweiten Anlauf unternahm im Jahre 1869 der Schwei-
zerische Verein fiir Straf- und Gefidngniswesen nach Anhdrung

13
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eines Referates von Direktor Biichi ,Uber die Errichtung einer
schweiz. Rettungsanstalt fiir Jugendliche“, indem er mit ge-
druckter Eingabe an den Bundesrat gelangte, es mochte derselbe
zur Griindung verschiedener Anstalten fiir jugendliche Verbrecher
auf dem Konkordatswege Hand bieten. Der Bundesrat war von
der Dringlichkeit solcher Institute iiberzeugt, sagte zu und gab
dem Departement des Innern einen beziiglichen Auftrag. Dieses
ernannte zwei Referenten mit dem Auftrage, die Frage zu priifen,
einen Entwurf auszuarbeiten und an eine Spezialkommission zu
leiten. Das Resultat war in der Folge wieder Untitigkeit der
Referenten und verlief im Sande. Das Departement unterliefl
weitere Schritte, indem es hoffte, die Revision der eidgendssi-
schen Verfassung werde die Frage in geeignet erscheinender
Weise losen. Allein auch da geschah nichts.

Der dritte Anstof3 ging wiederum vom Verein fiir Straf- und
Gefiingniswesen aus, indem an der Versammlung des Vereins
vom Jahre 1874 in Ziirich auf Grund eines ausgezeichneten Re-
ferates von Direktor Hiirbin beschlossen wurde, eine Konferenz
von Abgeordneten séimtlicher Kantone zum Zwecke der Errichtung
einer Rettungsanstalt jugendlicher Verbrecher zu veranstalten.
In dieser Konferenz sollte die Basis fiir ein Konkordat festgestellt
werden, das die Griindung einer interkantonalen Anstalt fiir junge
Verbrecher und Taugenichtse und die Annahme einheitlicher ge-
setzlicher Bestimmungen fiir dieselben zum Zwecke hiitte.

Wieder bot der Bundesrat die Hand und ordnete zur Weiter-
férderung der Angelegenheit 1875 eine Konferenz von Kantons-
abgeordneten ins Bundeshaus an. Anwesend waren 21-Abgeord-
nete, nicht vertreten waren Ziirich, weil es die vorwiirfige Frage
als eine von den Kantonen aus eigenen Mitteln zu losende ansah,
Luzern, indem es seine beziigliche Konvenienz vorbehielt, Schwyz,
wegen Nichtvorkommens junger Verbrecher im Kanton, Solothurn
wiinschte Mitteilung des Protokolls und Genf hatte das Einladungs-
schreiben nicht rechtzeitig beantwortet.

Die Verhandlungen waren lebhaft und ergaben Weisung an
eine Kommission mit Regierungsrat Hartmann in Bern an der
Spitze. Was diese Kommission in Sachen gearbeitet hat, ist in
tiefes Schweigen gehiillt.

Im Jahre 1877 tauchte die Angelegenheit aufs neue auf, indem
im Schofle der Schweizerischen gemeinniitzigen Gesellschaft die
Anregung gemacht wurde, die Zentralkommission solle sich mit
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dem Schweizerischen Verein fiir Straf- und Geféngniswesen in
Verbindung setzen, um gemeinschaftlich eine Rettungsanstalt fiir
jugendliche Verbrecher auf Privatwegen anzustreben. In seiner
Versammlung vom Jahre 1878 anerkannte auch der Schweizerische
Armenerzieherverein nach Referaten der Vorsteher Lutz und
Tschudy die Notwendigkeit der Griindung solcher Anstalten und
beschlofl, sich mit den beiden oben genannten schweizerischen
Gesellschaften in Verbindung zu setzen.

Im Jahre 1879 berichtete im Verein fiir Straf- und Gefiingnis-
wesen an der Solothurner Versammlung Dr. Guillaume iiber den
Stand des Projektes einer Zentralanstalt fiir jugendliche Ver-
brecher, in den Versammlungen der Jahre 1885 und 1887 be-
schiftigte sich der Verein mit der gleichen Materie.

Unterdessen hatte das Volk des Kantons Ziirich durch ein
Gesetz vom Jahre 1879 die Griindung von Korrektionsanstalten
genehmigt und im Jahre 1881 die staatliche Korrektionsanstalt in
Ringwil, die zur Aufnahme von jugendlichen Rechtsbrechern und
Taugenichtsen bestimmt war, eroffnet.

1892 erhielt der Kanton Bern in Trachselwald seine eigene
Anstalt, 1893 wurde die Zwangserziehungsanstalt Aarburg eroffnet,
1894 folgte der Kanton St. Gallen mit seiner Anstalt Oberuzwil.
Baselstadt schuf in seinen beiden Anstalten Klosterfiechten und
Riehen Gelegenheit zur Aufnahme bestrafter jugendlicher Ele-
mente und im Jahre 1912 errichtete die Stadt Ziirich im Heim-
garten bei Biilach eine stédtische Korrigendenabteilung fiir straf-
fillige und verwahrloste, schulentlassene M#dchen. Das neue
eidgenossische Strafgesetz wird nach dieser Richtung hin weitere
Mafinahmen schaffen und das Zwangserziehungswesen fiir jugend-
liche Verbrecher in richtige und edlere Bahnen lenken.

1. Kantonale Korrektionsanstalt Ringwil (Ziirich).

Unterm 4. Mai 1879 wurde durch Volksabstimmung das Ge-
setz betreffend die Errichtung staatlicher Korrektionsanstalten an-
genommen und der Regierungsrat beauftragt, eine diesbeziigliche
Verordnung aufzustellen. Am 22. Mai 1880 genehmigte der Re-
gierungsrat auf Antrag der Geféngnisdirektion behufs Errichtung
einer Anstalt fiir jugendliche Verbrecher den Ankauf des Hofes
sKellerloch® in Ringwil um 57 000 Fr. Der Kantonsrat erteilte
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noch im gleichen Jahre einen Kredit von 25 000 Fr. behufs Aus-
filhrung der notwendigen baulichen Verdnderungen, Mobiliar-
anschaffungen usw. und bestiitigte die Verordnung.

Dieser Kredit wurde sodann um 15000 Fr. vergrofiert zum
Ausbau der Anstalt, die vorldufig zur Aufnahme von 30 Zog-
lingen bestimmt war.

Ohne besondere Feierlichkeit wurde die Anstalt am 1. Mai
1881 erdffnet und dem Betrieb iibergeben. Sie ist bestimmt

Kantonale Korrektionsanstalt Ringwil (Ziirich).

zur Aufnahme junger, verwahrloster oder von Natur aus mit
schlimmen Eigenschaften versehener Knaben und strafrechtlich
verurteilter Jugendlicher und soll diese durch Arbeit, geordnete
Lebensweise und passenden Unterricht moralisch heben, ihnen
die notige Charakterfestigkeit und einen sittlichen Halt geben,
damit sie sich nach Verlassen der Anstalt dem Arbeits- und Ge-
sellschaftsleben richtig anpassen und zu niitzlichen Menschen
werden konnen. .

Uber die Versetzung minderjihriger Personen in die Anstalt,
die Dauer der Detention und iiber die Entlassung entscheiden,
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ausgenommen in gerichtlichen Féllen, die Vormundschaftsbehdrden.
Jedes Aufnahmegesuch ist der Direktion des Gefingniswesens zu
unterbreiten, welcher die Anstalt direkt unterstellt ist.

Die Aufsicht hat eine Aufsichtskommission von 5 Mitgliedern,
die vom Regierungsrat gewihlt werden.

Die Korrektionsanstalt Ringwil ist in erster Linie fiir Kantons-
angehorige bestimmt; soweit Platz vorhanden ist, kénnen auch
Kantonsfremde und Ausldnder Aufnahme finden. Bald erwiesen
sich die Wohnrédume des urspriinglichen Geb&udes zu klein. Auch
fehlte es an mannigfaltiger Arbeitsgelegenheit und namentlich an
passenden Werkstitten. In den Jahren 1892—1896 erfolgte die
Arrondierung des Anstaltsgutes, die Erstellung eines Schulge-
bdudes, eines Speise- und Schlafsaalanbaus, was einen Kosten-
aufwand von 85000 Fr. erforderte. Das Jahr 1906 brachte der
Anstalt nach verschiedenen Anldufen endlich die elekirische Be-
leuchtung und den landwirtschaftlichen Motorenbetrieb. Schritt
mit der Vergrofierung des Gutes hielt die Ausdehnung des Vieh-
standes, der den schonsten im Lande an die Seite gestellt werden
kann. Der Verkehrswert desselben beziffert sich auf nahezu
30 000 Fr.

Schon das oben erwihnte Gesetz schrieb vor, dafi soweit
moglich den Zoglingen Gelegenheit zur Erlernung eines passenden
Berufes gegeben werden sollte. Aber erst 26 Jahre nach Griindung
der Anstalt wurde die erste Lehrwerkstiitte eroffnet, der in den
folgenden Jahren weitere folgten. Im Betrieb sind gegenwirtig
Schneiderei, Schusterei, Girtnerei, und eine Werkstiitte fiir Holz-
bearbeitung steht in naher Aussicht. Diese Werkstiittenbetriebe
sind ein vorziigliches Erziehungsmittel und gestatten der Anstalts-
leitung, durch bessere Beriicksichtigung der einzelnen Wiinsche
nach Berufslehren, dem Anstaltszweck erfolgreicher nachzuleben
und ihm ein bestimmteres Gepréige zu verleihen. Tiichtige Lehr-
meister befassen sich mit der beruflichen Ausbildung der Lehr-
linge, die nach ‘besonderem Gesetz die staatliche Lehrlingspriifung
zu bestehen haben.

Die Anstalt wird geleitet von einem péddagogisch gebildeten
Verwalter, ihm sind als Stab beigegeben 2 Lehrer bezw. Gruppen-
chefs, 1 Aufseher und 3 Lehrmeister. Die Hausmutter besorgt
mit 3—4 weiblichen Dienstboten das Hauswesen.

Laut Jahresbericht vom Jahre 1910 beherbergte die Anstalt
40 Zoéglinge im Alter von 13—20 Jahren, 30 waren gerichtlich ver-
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urteilt, 10 administrativ eingewiesen. Die Dauer des Anstaltsauf-
enthaltes betréigt !/e=—4 Jahre. Wihrend friiher die Detentions-
fristen meist 1 Jahr oder darunter betrugen, werden je lidnger je
mehr lidngere Fristen angesetzt. Es liegt in der Natur der Sache,
dafl nur ldngere piddagogische Einwirkung auf die Zoglinge die-
selben den Besserungszweck erreichen lassen, und die statistischen
Erhebungen haben das zur Geniige bewiesen.

Das jdhrliche Kostgeld schwankt zwischen 200 und 600 Fr., in
allen Fillen sind die Vermodgensverhiltnisse mafigebend.

Die almosengensssigen Zoglinge zahlen das niederste Kost-
geld, jahrlich 200 Fr., daran vergiitet der Staat den Gemeinden
60°/0 aus dem Alkoholzehntel. Alle andern Zoglinge zahlen ein
erhohtes Kostgeld mit Riicksicht auf die gebotene Berufslehre, die
neben der praktischen Berufstitigkeit auch den durch die Anstalts-
schule gebotenen theoretischen Unterricht umfafit. Diese Schule
bietet ihnen einen eigentlichen Fachunterricht und strebt dem
Ziele zu, sie mit einem soliden Wissen auszuriisten, das ihnen
ermoglicht, als tiichtige Handwerker den Konkurrenzkampf auf-
zunehmen. Die Anstaltsleitung strebt darnach, die bisherige
Winterschule fiir die noch schulpflichtigen Knaben aufs ganze
Jahr auszudehnen mit Vormittagsunterricht im Sommer. Das
erfordert die Errichtung eines zweiten Schulzimmers, das mit
der baulichen Reorganisation der Anstalt kommen wird.

Die Betitigung in der unterrichtsfreien Zeit richtet sich nach
den Bediirfnissen des grofien, 130 Jucharten umfassenden Land-
wirtschaftsbetriebes. Die Bewirtschaftung geschieht durch die
Zoglinge unter Aufsicht des Personals und Anleitung des Ver-
walters. Sie erfordert eine Fiille von Geduld und Arbeit, beson-
ders wenn man in Betracht zieht, dafl weitaus die Mehrzahl der
Zoglinge stddtischen und industriellen Verhiltnissen entstammen
und vorher selten ein landwirtschaftliches Gerédt gesehen, ge-
schweige denn mit einem solchen hantiert haben.

Bei Regenwetter und im Winter finden die Zoglinge im Holz-
schopf Beschiiftigung.

Die Pflege des korperlichen und geistigen Wohles der Zog-
linge ist eine ausgezeichnete. Die Anstalt huldigte von jeher dem
Grundsatze: Gute Ernidihrung ist halbe Erziehung! In der Anstalt
besteht ein Turnverein, der regelmiflig und programméfig an der
Ausbildung des Korpers seiner Mitglieder arbeitet und sich durch
kleinere und grofiere Ausmirsche marschtiichtig macht. Die jedes
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Jahr stattfindenden Anstaltsturnfestchen mit Preisverteilung locken
viel Publikum von nah und fern herbei und legen Zeugnis ab von
der zielbewufBliten Arbeit in allen Gebieten der Turnerei. Eine
Knabenmusik von 12 Mann, ohne Vereinsgrundlage, arbeitet
fleifigc an der musikalischen Ausbildung und trédgt viel bei zur
allgemeinen Unterhaltung an Sonn- und Festtagen.

Die meisten der ausgetretenen Zoglinge bleiben mit dem An-
staltsvorsteher in regem Briefwechsel, und viele suchen in struben
Zeiten voriibergehend Obdach im alten Heim. Leider hort mit
dem Austritt aus der Anstalt die Uberwachung der Entlassenen
durch die Anstaltsorgane auf; auch besteht kein Unterstiitzungs-
fonds, der es ermdglicht, manchen ehemaligen Zogling im Moment
der Not vor dem Fehltritt zu bewahren.

Wichtig fiir eine solche Anstalt ist die Frage, wie sich die
Anstaltsleitung und die Aufsichtsorgane zur Alkoholverabreichung
stellen. In der Anstalt ist eine starke Abstinentengruppe, welcher
besondere Fiirsorge zugewandt wird. Erblich stark belastete Pfleg-
linge und solche aus Trinkerfamilien werden dieser Gruppe zwangs-
weise zugeteilt. Die iibrigen Insassen erhalten beim strengen Werk
kleine Mostgaben, ohne welche im Heuet und Emdet nicht gut aus-
zukommen wire. Bei leichterer Arbeit wird alkoholfreier Most
oder Lindentee verabreicht. Die von 14 Kiihen produzierte Milch
wird selbst verwertet und gelangt nicht in die Sennbhiitte.

Die Anstalt wurde seit ihrer Eréffnung von mehr als 600 Zog-
lingen passiert. Uber die Erziehungserfolge entnehmen wir dem
Jubiliumsbericht, daBl bei 50°/o aller Entlassenen der Besserungs-
zweck erreicht worden ist, weitere 20°o stehen auf der Wage,
und der Rest hat sich als unverbesserlich erwiesen.

Diese Erfolge diirfen sich sehen lassen, besonders wenn man
bedenkt, dafl 64°/ der Zoglinge blol 6—18 Monate dem Einflufl
der Anstalt unterstellt waren und fast alle Entlassenen unter der
bedauerlichen Tatsache leiden, dal das engherzige Vorurteil ihrer
Mitmenschen sie zeitlebens verfolgt und gegeniiber jugendlichen
Vergehen selbst die Nichsten kein Verstidindnis haben. Die Er-
ziehungsresultate beweisen, dafl die Anstalt wirklich eine Bes-
serungsanstalt ist und den an sie gestellten Anforderungen Ge-
niige leistet, trotzdem ihre Organisation und bauliche Einrichtung
in vielen Beziehungen zu wiinschen iibrig lassen. Es ist weiter
oben schon angedeutet worden, daBl die Fiirsorge fiir die Ent-
lassenen gleich Null ist. Das bestehende Patronat versagt ginz-
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lich, indem es den meisten Patronen am Notwendigsten fehlt, an
der Menschenliebe den Entgleisten gegeniiber, es fehlt ihnen
meist die Qualifikation, in richtigem, taktvollem Sinne auf die
Schutzbefohlenen einzuwirken, es fehlt ihnen am Vermdégen und
Willen zu richtiger Versorgung und Uberwachung. Dieses Patronat
steht wohl in der papierenen Verordnung, funktioniert aber zum
Nachteil des Ansehens der Anstalt. Zum richtigen Abschlufi der
Erziehung von Zoglingen in Besserungsanstalten gehort eine ge-
wissenhafte Versorgung, eine vertrauenerweckende, liebevolle
Uberwachung. Mit der Entlassung aus der Anstalt ist die der
Fiirsorge fiir die verwahrloste und verbrecherische Jugend ge-
stellte Aufgabe nicht erledigt. Die Besserung ist bloff angebahnt,
aber nicht erprobt.

Entbehrt nun ein solcher entlassener Zogling jeder fiirsorg-
lichen Einwirkung, bleibt er selbst in mifilichen Umstéinden jedes
Schutzes bar, so mufi er untergehen, niemand reicht ihm die
rettende Hand zur Erhebung. Was helfen ihm die schonen Para-
graphen des Regulatives iiber die Schutzaufsicht entlassener Zog-
linge, wenn sich der bestellte Patron als unfdhig erweist, seiner
iibernommenen Pflicht zu geniigen. Der Staat aber mufi den
Entlassenen dieselbe Fiirsorge erweisen wie den Internierten.
Sorge er daher dafiir, dafl eine Schutzaufsicht oder ein Inspek-
torat geschaffen wird, deren Organe zielbewufit arbeiten, mit
dem Herzen eines Vaters, mit Liebe und Zutrauen!

Der genannte Bericht verbreitet sich fernmer einldflich iiber
die zweckentsprechende Reorganisation der Anstalt und die kiinf-
tige Ausgestaltung der Fiirsorgeerziehung fiir jugendliche Ver-
brecher im Sinne des neuen Strafrechtsentwurfes.

Die Jahresberichte der letzten Jahre bilden das laute Echo
jener Forderungen, allein der Ruf nach Modernisierung dieses
wichtigen Fiirsorgezweiges verhallte bislang und traf taube Ohren.
Man hat wohl Millionen zum Bau von Irrenh#usern und Straf-
anstalten mit modernsten Einrichtungen, um alte Siinder zu
kurieren, aber fiir die Besserung der verbrecherischen Jugend
gibt man sich mit dem bisher Erreichten zufrieden und lifit trotz
wiederholter Mahnrufe bauliche Verhiltnisse bestehen, die aus
pidagogischen Griinden zum vornherein verwerflich sind.

Die Anstalt hatte laut Rechnung 1910

81 717 Fr. Einnahmen
104260 , Ausgaben
und erforderte einen Staatszuschufl von 22543 Fr.
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Die durchschnittlichen Verpflegungskosten pro Zogling und
Tag belaufen sich auf 1 Fr., inbegriffen die vom Betrieb an den
Haushalt abgegebenen Lebensmittel. Die Anstalt mufl mit einer
Ausgabe von 600 Fr. pro Zogling rechnen.

2. Zwangserziehungsanstalt Trachselwald (Bern).

Durch Dekret vom 19. Nov. 1891 wurde vom Grofien Rat
des Kantons Bern die Zwangserziehungsanstalt Trachselwald ge-
griindet und Mitte Dezember 1892 erodffnet. Der eigentliche
Griinder war der verdiente Dr. Guillaume, Direktor des eidge-
nossischen statistischen Bureau in Bern, der sich auch seit Be-
stehen der Anstalt lebhaft um dieselbe interessierte und im Jahre
1894 eine Schrift herausgab, betitelt ,die Zwangserziehungsanstalt
Trachselwald, ihr gegenwirtiger Zustand und ihre Zukunft*. Die
Anstalt gehort dem Staat Bern und wurde bevolkert, indem die
Schiilerklasse von der Strafanstalt Thorberg abgetrennt und nach
der Staatsdomine Trachselwald disloziert wurde. Der Lehrer
dieser Klasse wurde zugleich Vorsteher, Buchhalter und Lehrer
der Anstalt, welche junge Leute vom 16.—20. Jahre aufnimmt,
deren Einsperrung auf dem Verwaltungswege auf Verlangen der
Eltern, Vormundschaftsbehorden oder des Gerichtes verfiigt wurde.
Sie nimmt aber auch Knaben unter 16 Jahren auf, wenn die
Strafe, die sie zu verbiien haben, iiber das 16. Jahr hinaus-
reicht. Auflerdem hat der Regierungsrat die Befugnis, solche
Kinder aus den staatlichen Erziehungsanstalten nach Trachsel-
wald zu versetzen, deren Auffiihrung die Anwendung besonderer
disziplinarischer Mafinahmen notwendig macht.

Bei der Eroffnung hatte die Anstalt drei Gebidude, jetzt fiinf.
Das im Jahr 1836 erstellte Wohnhaus geniigt den Anforderungen,
die an eine Anstalt gestellt werden, nicht mehr. Die Riume sind
viel zu klein, unzweckmiflig, die Schlafsile ungesund, es konnte
allenfalls noch als Werkstittegebiude dienen. In den nichsten
Jahren soll die Anstalt mit einem Kostenaufwand von 150 000 Fr.
modern eingerichtet und erweitert werden, so daf} sie statt 30—35
50—60 Zoglinge aufnehmen kann. Mit der Erweiterung ist die
Einfiilhrung von verschiedenen Handwerksbetrieben, sowie das
Progressivsystem vorgesehen. Das Anstaltsgut umfafit 45 Ju-
charten. Hauptbeschiftigung bildet die Bearbeitung des Land-
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Zwangserziehungsanstalt Trachselwald (Bern).
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wirtschaftsgutes. Im Winter wird Handfertigkeitsunterricht in
Holzarbeiten und Dreherei erteilt. Oft werden auch Arbeiten fiir
Drittpersonen besorgt.

Der Direktor leitet den Schulunterricht. Thm sind 13 Unter-
richtsstunden iiberbunden, seit 1909 hilt noch ein Hilfslehrer aus
dem Dorfe 5 Stunden Unterricht. Den Konfirmandenunterricht,
2 Stunden per Woche, erteilt ebenfalls der Direktor.

Fiir die landwirtschaftlichen Arbeiten sind zwei Aufseher an-
gestellt. Die Zoglinge sind zur Nachtzeit in zwei Schlafsilen und
drei Einzelzimmern untergebracht.

Die freie Zeit wird mit Spielen, Lektiire und Spaziergingen
ausgefiillt. Am Sonntag besuchen die Zoglinge den Gottesdienst
der Erwachsenen im nahen Dorfe.

Die erzieherische Einwirkung auf die Zoglinge soll soviel als
moglich den Strafcharakter verdringen.

Gegenwirtig sind 35 Zoglinge in der Anstalt, der jiingste ist
15, der ilteste 19 Jahre alt. Fiir armengendssige Zoglinge be-
zieht die Anstalt ein jdhrliches Kostgeld von 150 Fr., fiir Kantons-
fremde 500 Fr.

Fiir gerichtlich eingewiesene Zoglinge wird nichts bezahlt.
Die Detentionsdauer betrigt gewohnlich nur ein Jahr, was ent-
schieden ein groBer Ubelstand ist, denn es ist rein unméglich, in
solch kurzer Enthaltungsfrist nachhaltig auf diese oft bos gearteten
Zoglinge einzuwirken. Und wenn sogar 16 Einweisungen nur
mit 2, 4 5, 8 und 11 Monaten erkannt wurden, so ist eine solche
Mafiregel unbegreiflich, das ist eher ein Ferienaufenthalt, statt
eine ernstlich gemeinte Absicht zur Besserung. Die Aufsichts-
kommission sollte sich mit allen Mitteln dagegen strduben, Pfleg-
linge mit solch kurzen Einweisungen aufzunehmen. Solche Ele-
mente verderben mehr, als sie niitzen. Es ist eine Galgenfrist
und Aufmunterung zu neuem Tun.

Uber die Erziehungserfolge der Anstalt lauten die Berichte
ordentlich. Sie diirfen in den meisten Féllen als sehr gute be-
zeichnet werden. Etwa 20°o der Entlassenen wurden riickfillig.
Der Direktor unterhélt einen regen Briefwechsel mit den Ent-
lassenen, besucht gelegentlich diesen und jenen und sucht ihn in
seinen guten Vorsitzen zu bestdrken und zu festigen. Die Zog-
linge werden bei der Entlassung durch die Organe der Anstalt
und durch den Schutzaufsichtsagenten plaziert. Wie die iibrigen
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staatlichen Erziehungsanstalten, besitzt auch Trachselwald einen
Hilfsfonds. Dieser weist 7500 Fr. auf.

Die Verpflegung ist eine in allen Teilen geniigende und
nimmt geziemend Riicksicht auf die oft angestrengte Arbeit der
Insassen. Die Anstalt verabreicht den Zoglingen keine alkohol-
haltigen Getrinke. Im Schulunterricht werden die Zoglinge
wiederholt auf die Schédlichkeit des Alkohols aufmerksam ge-
macht, und es wird ihnen an drastischen Beispielen gezeigt, wie
schnell es mit Trinkern abwiirts geht, welch namenloses Elend der
Alkoholteufel in Familien anrichtet. '

Die Verpflegung kostet pro Kopf und Tag 1 Fr. 58 Cits.

Die Anstalt hat im Jahre 1911 28 477 Fr. ausgegeben

und 9620 , eingenommen.

Der Staatszuschufl betrdgt 18857 Fr.

Der Anstaltsdirektor unterbreitet der Aufsichtskommission
folgende Postulate, deren Verwirklichung er als unumginglich
notwendig betrachtet:

1. Errichtung von Lehrwerkstitten und Anstellung tiichtiger
Lehrmeister laut GroBratsbeschluffi vom Herbst 1906.

2. Einfiihrung des Progressivsystems.

3. Anstellung eines stéindigen Lehrers.

4. Bezeichnung der Anstalt mit ,Erziehungsanstalt®.

Moge die Verwirklichung dieser Postulate mit dem Neubau
zugleich in Erfiilllung gehen und der Anstalt das bringen, was
ihr Direktor als erprobter Fachmann auf diesem Gebiete verlangt!

3. Zwangserziehungsanstalt Aarburg (Aargau).

Die Zwangserziehungsanstalt Aarburg ist ein staatliches In-
stitut des Kantons Aargau, gegriindet 1893 laut Organisations-
dekret des Groflen Rates vom 16. Mai des gleichen Jahres.

Die Anstalt ist in der Festung Aarburg untergebracht, einem
alten, miichtigen Werke, auf steilansteigendem Felsen, trotzig
hinausschauend auf das fruchtbare Aare- und Wiggertal bis zur
fernen Alpenkette. :

In dieselbe sollen aufgenommen werden:

a) Jugendliche, gerichtlich verurteilte Verbrecher unter 18 Jahren
behufs Absitzung ihrer Strafe und Erziehung zu einem ge-
besserten Lebenswandel. Wo es nach den Verhilinissen
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des einzelnen Falles notig erscheint, kann durch den Re-
gierungsrat die Altersgrenze bis auf das 20. Altersjahr vor-
geriickt werden.

b) Jugendliche Taugenichtse bis zum Alter von 18 Jahren,
welche zwar noch nicht gerichtlich, mit Freiheitsentzug be-
straft sind, deren Unterbringung in die Anstalt aber zur
Erzielung einer bessern Erziehung dringend notwendig ist.
Auch hier kann nétigenfalls die Altersgrenze hinaufgeriickt
werden.

Die Griindung der Anstalt war die Frucht eines Postulates
des Schweizerischen Vereins fiir Straf- und Gefédngniswesen und
Schutzaufsicht, sowie der schweizerischen gemeinniitzigen Gesell-
schaft. Das Verdienst, dieser Idee im Aargau weitere Verbreitung
und praktische Verwirklichung verschafft zu haben, gehort der
Strafhauskommission von Lenzburg, namentlich aber dem Leiter
der Anstalt Lenzburg, Direktor Hiirbin, der immer wieder mit
nie erlahmender Ausdauer in Wort und Schrift auf die Not-
wendigkeit hinwies, die jugendlichen Verbrecher nicht in die
Strafanstalten fiir Erwachsene, sondern in Besserungsanstalten
fiir Jugendliche einzuweisen.

Die Festung eignet sich vortrefflich als Anstaltsanlage. Im
vorderen, alten Teil des Baues, dem Schlofl, befinden sich die
Verwaltungsriume, Direktions- und Lehrerwohnungen nebst dem
Krankenzimmer. Die Anstalt selbst benutzt die zahlreichen Réume
der eigentlichen Festung, von den Bernern im XVII. Jahrhundert
gebaut zur Sicherung des Untertanenlandes gegen die unruhigen
Bauern.

Aarburg diente den Bernern auch vorzugsweise als sicherer
Verwahrungsort politischer Verbrecher oder anderer Leute, die
den gnidigen Herren unbequem waren.

In der ersten Hilfte des XIX. Jahrhunderts wurde Aarburg
vom Staate Aargau als Zuchthaus ausgebaut und benutzt, bis die
nach modernen Grundsétzen [erbaute Strafanstalt Lenzburg die
Tore Offnete. Die Festung Aarburg blieb in der Folge jahrzehnte-
lang grofitenteils leer. Die Industrie, welche hier billige Werk-
sile zu finden hoffte, kam nicht vorwérts, weil Zu- und Abfuhr
zu schwierig waren. Im Kriegsjahr 1871 brachte voriibergehend
eine grofie Garnison der ungliicklichen Bourbakiarmee neues
Leben in die 6den Ridume, aber nach dem Abzug dieser Ge-
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fangenen drohte der einst so stolze Bau dem Verfall entgegen
zu gehen.

Es war daher ein guter Gedanke, den alten, festen, sichern
Hort der verirrten Jugend einzurichten. Mit verhiltnismé8ig ge-
ringen Kosten konnten die Riume des ehemaligen Zuchthauses
zweckentsprechend um- und ausgebaut werden. Vorhanden

Zwangserziehungsanstalt Aarburg (Aargau): Auszug zur Feldarbeit.

waren 56 gerdumige helle Einzelzellen auf zwei Etagen verteilt,
mit je einem Aufseherzimmer fiir zwei Mann.

Im gegeniiberliegenden Nordfliigel konnten grofie helle
RAume fiir Schul- und Speisesaal und Werksile fiir Schreinerei,
Schusterei und Schneiderei hergerichtet werden.

Anstolend an das Schulzimmer liegt die alte, traute Schlo$3-
kapelle, die jetzt dem Anstaltsgottesdienste dient.

Die Korberei fand eine geriumige Werkstatt in einer ehe-
maligen Kaserne. Die Béckerei besitzt ebenfalls ein geeignetes
Lokal.

Durch gliicklichen Zufall konnte gleichzeitig der ca. 15 Mi-
nuten entfernte, an sonniger Bergeshalde gelegene Gishaldenhof
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angekauft werden. Das Landgut, ca. 10 h gro8, inkl. 30 a Pacht-
land, wird von den Zoglingen unter direkter Aufsicht des Meister-
knechtes bewirtschaftet, es geniigt den Bediirfnissen der Anstalt
an Landesprodukten und Milch.

Das dort gelegene Okonomiegebiiude bietet Platz fiir 20 Stiick
Grof3- und Kleinvieh und 8 Schweine.

Aarburg nimmt Zoglinge auf im Alter von 14—18 Jahren,
ausnahmsweise auch jiingere und é&ltere, vorausgesetzt, dafl sie
korperlich und geistig gesund und bildungsfdhig sind. Idioten
oder Kriippel werden nicht aufgenommen.

Die Aufnahme erfolgt auf Grund eines gerichtlichen Urteils
oder auf ein schriftliches Gesuch nach amtlichem Formular seitens
der Eltern oder des Inhabers der viterlichen Gewalt und der
heimatlichen Vormundschaftsbehtrden zuhanden des Regierungs-
rates, der in der Regel auch nach Antrag der Anstaltsdirektion
die Dauer der Versorgung festsetzt.

Mit einigen deutschschweizerischen Kantonen steht die An-
stalt betreffend Aufnahme von Zoglingen in besonderem Ver-
tragsverhdlinis. Das jidhrliche Kostgeld betrigt fiir Aargauer
250—400 Fr., fiir Angehorige aus andern Kantonen, welche ver-
traglich abgemacht haben, 450—500 Fr., und fiir solche aus
Nichtvertragskantonen oder Auslinder wird im Minimum 550 Fr.
verlangt. Damit iibernimmt die Anstalt auch die Kosten fiir
Kleidung und Wische wihrend der Detention.

Der Anstaltsbetrieb ist ein streng geregelter mit dem Prinzip
fortwdhrender Beaufsichtigung der Zoglinge; Unterricht in der
Schule, Arbeit in den Werkstitten, Erholungspausen wechseln
miteinander ab nach festem Tages- und Stundenplan.

An der Schule wirken ein Hauptlehrer mit 1—2 Hilfslehrern.
Je nach den Vorkenntnissen und Fihigkeiten werden die Zoglinge
in 3—4 Klassen eingeteilt und in Lesen, Schreiben, Rechnen,
Zeichnen, Singen, Turnen und Vaterlandskunde unterrichtet. Mit
dem Schulunterricht geht Hand in Hand die gewerbliche Aus-
bildung der Zoglinge, wenn diese nicht der Gruppe der Land-
und Hausarbeiter zugeteilt sind. Bei der Zuteilung in die ver-
schiedenen Gruppen wird den Wiinschen der Zoglinge soviel als
moglich Rechnung getragen. Konstitution und natiirliche Veran-
lagung reden selbstverstdndlich auch mit. Bei geniigend langem
Aufenthalt ist den Zoglingen Gelegenheit geboten, eine vollstén-
dige Berufslehre durchzumachen mit Abschlufi durch die staat-
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liche Lehrlingspriifung. Bei guter Auffiihrung besuchen die An-
staltslehrlinge die stidtische Handwerkerschule.

Durch diese vielseitige Betdtigungsmoglichkeit in der Anstalt
kann der Mehrzahl der Zoglinge eine Arbeit zugewiesen werden,
die den meisten zusagt; diese Werkstittenbetriebe bilden einen
duflerst wichtigen Erziehungsfaktor solcher Anstalten. Ist der
Anfang oft recht schwer, mufl der Insasse, bis jetzt ein Freund
des siiBen Nichtstuns, des plan- und sorgenlosen Umhertreibens,

Zwangserziehungsanstalt Aarburg: Schuhmacherwerkstatt.

erst mit voller Macht zur regelmifligen Arbeit gezwungen werden,
er sohnt sich doch bald mit seinem Schicksal aus, sieht er einmal,
daf er mit seiner Hinde Fleil etwas Erspriefiliches und Niitzliches
geschaffen hat. Er wetteifert mit seinen Kameraden, seine Ge-
danken schwadronieren nicht mehr umher, sondern konzentrieren
sich auf das bestimmte, vorgesteckte Ziel, und wenn auch hie und
da noch eine bose Stunde iiber ihn kommt, er findet dennoch
wieder seine Befriedigung und Ruhe bei der Arbeit.

Die Mehrzahl der Zoglinge wiinscht, eine Handwerkslehre
durchzumachen; Gesuche um Verldngerung der Detentionszeit
behufs Beendigung der Lehrzeit in der Anstalt sind keine
Seltenheit. 14
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Jedem Werksaal steht ein tiichtiger Meister vor. Dem Meister-
knecht oder landwirtschaftlichen Werkfiihrer sind zwei Aufseher
beigegeben, welche mithelfen, die Landarbeitergruppe zu iiber-
wachen und so zu fordern, dafl die Zoglinge nach Verlassen der
Anstalt ihr Brot als Knechte und Giiterarbeiter verdienen kdénnen.

Der Biickermeister ist zugleich Portier der Anstalt. Uber dem
gesamten Aufsichtspersonal steht der Oberaufseher. Das Haus-
wesen wird von der Hausmutter geleitet. Sie wird dabei unter-
stiitzt von einer Lingere, einer Koéchin und einem Kiichenmidchen.

56 Zoglinge haben Einzelzimmer, einfach mobliert, weitere
6—8 Zoglinge konnen in Reservezimmern zu 1—2 Betten unter-
gebracht werden, so dal die hochste Zahl der Anstaltsinsassen
sich auf 64 beliduft.

Auf Jahreswende 1911 befanden sich in der Anstalt 61 Zoglinge,
wovon 19 gerichtlich Verurteilte und 42 auf administrativem Wege
Eingewiesene. :

Besondere Sorgfalt wird auf die Verpflegung der Insassen
gelegt. Bei tédglich fiinf Mahlzeiten befinden sie sich gut. Alko-
holische Getrinke werden keine verabreicht. Das Leben in der
Anstalt richtet sich nach festgelegter Tagesordnung und bleibt
sich an den Wochentagen so ziemlich gleich. Fiir den Sonntag
besteht eine andere Einteilung. Am Vormittag sind die Zoglinge
in ihren Zellen, schreiben Briefe, lesen oder machen Schulaufgaben.
Die Protestanten gehen zum Gottesdienst in die Stadtkirche
hinunter, oder es findet am Nachmittag ein besonderer Gottesdienst
in der Anstaltskapelle statt. Der Sonntagnachmittag fiihrt die
Zoglinge im Winter zusammen in den Speisesaal zur Lektiire, zu
Gesellschaftsspielen; im Sommer geht’s auf den Turnplatz auf
einem Festungswalle, oder man macht oft auch gemeinsame
Spazierginge in die schone Umgebung Aarburgs. Die Katholiken
erhalten in der Regel am Montagmorgen Gottesdienst.

Die Erfahrung lehrt auch in Aarburg, dafl in der Regel nur
durch ldngere Anstaltsversorgung eine dauernde Besserung des
auf Abwege geratenen Jiinglings zu erreichen ist, und die Anstalts-
direktion dringt mit vollem Recht auf liéingere Einweisungsdauer.
Die Durchschnittszeit der administrativ eingewiesenen Insassen
betrdgt 1'/: Jahre, wiahrend es auch die aargauischen Richter
nicht in der Macht haben, jugendliche Verurteilte mit l&ngeren
Detentionsstrafen zu bedenken. Der starre Gesetzesparagraph ver-
hindert sie daran. Die Anstaltsdirektion anerkennt den guten
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Willen der Richter, den vorliegenden Verhéltnissen Rechnung zu
tragen und die Maximalfristen der gesetzlich zuléssigen Detentions-
strafen zu verhdngen, auch wenn das begangene Delikt fiir eine
kiirzere Strafe sprechen wiirde.

Die Anstalt macht es sich zur strengen Regel, keinen Zogling
zu entlassen, dem nicht eine sichere Stelle angewiesen ist. Uber-
nimmt das Elternhaus die Versorgung nicht, so sorgt ihnen die
Anstalt mit Hiilfe der Schutzaufsichtsorgane fiir passende Arbeits-

Zwangserziehungsanstalt Aarburg: Schneiderwerkstatt.

gelegenheit. Sehr begriilenswert wire die Institution der obliga-
torischen Schutzaufsicht auch fiir die entlassenen Jugendlichen,
sie konnte zum bleibenden Erfolge der so schweren und leider
oft so undankbaren Erziehungsaufgabe entschieden vieles beitragen.
Eine Statistik iiber 306 entlassene Aarburger Zoglinge ergibt, daBl
ca. !/s riickfillig geworden sind; dieses Resultat deckt sich mit
demselben der Anstalten Ringwil und Trachselwald. Bis Ende
1911 genossen 764 Zoglinge die Wohltat der Anstaltserziehung in
Aarburg.

Der Betrieb erforderte im Jahr 1910 einen Staatszuschufl von
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14 000 Fr. Durchschnittsberechnungen der letzten fiinf Jahre er-
gaben, dafl der Staat an die Bruttokosten eines Zoglings im Be-
trage von 1100 Fr. genau 24 °/o zu leisten hat.

Die durchschnittlichen Verpflegungskosten betragen téglich
pro Zogling 55 Cts. und die Verdienstanteile der Zoglinge 25 Fr. 50 Rp.
pro Jahr. Diese Verdienstanteile werden berechnet nach den
Leistungen und dem Betragen des Detinierten und werden ihm
vierteljdhrlich gutgeschrieben. :

Das Hofgut lieferte 1910 einen Reinertrag von 4568 Fr.
Die Gesamteinnahmen der Anstalt belaufen sich auf 49524 Fr.,
die Ausgaben auf 63 484 Fr. Das Reinvermdgen betrégt 58 872 Fr.

4. Kantonale Besserungsanstalt Oberuzwil.

Die gemeinniitzige Gesellschaft des Kantons St. Gallen hat
sich schon im Jahre 1889 die Aufgabe der Errichtung einer
Besserungsanstalt fiir Knaben im Alter von 12—16 Jahren gesetzt.
Der Staat begniigte sich anfiinglich damit, dem Projekt sympathisch
zu begegnen, spiter stellte er namhafte Beitrdge in Aussicht und
beteiligte sich dadurch seit dem Jahre 1890 direkt an der Griindung,
indem er mithalf, den Fonds fiir die geplante Besserungsanstalt
zu dufnen. Der Staat hatte ein besonderes Interesse daran, der
zu griindenden Anstalt die jugendlichen Verbrecher zuweisen zu
konnen. Nach dem neuen Strafgesetzbuch des Kantons St. Gallen
findet gegen Kinder, welche vor dem zuriickgelegten 14. Alters-
jahre eine strafbare Handlung begangen haben, eine gerichtliche
Bestrafung nicht statt, sie konnen aber vom Regierungsrat auf
polizeilichem Wege auf ein bis vier Jahre in einer Besserungs-
anstalt untergebracht werden. Auch gegen solche, die das straf-
féllige Alter erreicht haben, wird wegen Vergehen in gleicher
Weise verfahren.

Im Jahre 1883 beteiligte sich der Kanton an den Bestrebungen
fiir Errichtung einer interkantonalen Besserungsanstalt in Kloster-
fiechten auf dem Konkordatswege, die aber infolge mangelhafter
Beteiligung der Stinde resultatlos verliefen. Wihrend 10 Jahren
stand der Kanton in einem Vertragsverhdltnis mit der Béchtelen.
Die jugendlichen Delinquenten wurden entweder dieser Anstalt
oder dann dem Thurhof zugewiesen. Spiiter sicherte sich der Re-
gierungsrat das Versorgungsrecht fiir Unterbringung der schlimmeren
Elemente in die Zwangserziehungsanstalt Aarburg.
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Im Jahre 1893 wandte sich die gemeinniitzige Gesellschaft
des Kantons in Sachen der Errichtung einer eigenen Anstalt an

die Regierung. Man einigte sich auf den Kauf einiger Liegen-
schaften in Oberuzwil um den Preis von 77 510 Fr. und bestimmte

Kantonale Besserungsanstalt Oberuzwil.
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die sogen. Raussersche Besitzung als Sitz der Besserungsanstalt.
Die Gesellschaft stellte behufs Ankauf des Gutes und Inbetrieb-
setzung der Anstalt ihre Fondationen im Betrage von 61720 Fr.
zur Verfiigung. Der Regierungsrat akzeptierte diese Offerte und
stellte dem grofien Rat den Antrag zur Ermichtigung der gemein-
samen Griindung der Anstalt.

Der Staat beteiligte sich an der Errichtung mit einem Beitrag
von hdchstens 50 °/o der erwachsenen Kosten, setzte den jihrlichen
Beitrag aus dem Alkoholzehntel auf 12000 Fr. fest, in dem Sinne,
dafl von dieser Summe der nicht zur Deckung des Betriebsdefizites
verwendete Betrag als Fonds fiir einen kiinftigen Neubau kapitali-
siert werden solle. Im fernern beanspruchte er das Recht, die
Hélfte der Plitze der Anstalt von sich aus zu besetzen.

Der GroBle Rat genehmigte die Vorlage, und die Anstalt konnte
im Jahre 1895 erdffnet werden, nachdem die notwendigen Um-
bauten zur Aufnahme inzwischen erfolgt waren.

Die Anstalt steht unter Aufsicht einer Kommission von neun
Mitgliedern, wovon vier vom Regierungsrat und fiinf von der
kantonalen gemeinniitzigen Gesellschaft gewihlt werden. Die Zahl
der aufzunehmenden Zoglinge war anfiinglich auf 6, spiter auf 12
angesetzt. Samtliche Gemeinderidte und Bezirksdmter wurden auf
dem Zirkularwege von der Eroffnung der Anstalt in diesem Sinne
versténdigt.

Das Jahr 1895 brachte der Anstalt bauliche Verinderungen.
Die hinter der Anstalt stehende Scheune wurde in ein zweck-
entsprechendes Okonomiegebiude umgewandelt und darin Wasch-
kiiche, Badzimmer und Holzraum untergebracht. Von diesen Riumen
fiihren Treppen ins gerdumige Glittezimmer und die Werkstitte
hinauf. Ein dritter Raum wird als Vorratszimmer benutzt. Der
groBe Dachboden bietet gute Gelegenheit zum Aufhingen von
Wische und zur Aufbewahrung der Holzvorriite. Mit einem Kosten-
aufwand von 33326 Fr. erhielt die Anstalt eine neue Scheune
mit weiten Rdumen. Das Raussersche Haus, an schoner freier
Lage stehend, eignete sich gut zur Aufnahme einer Anstalt. Mit
verhiltnismiiBig geringen Kosten, 5940 Fr., konnte durch den
Umbau statt fiir 10—12 Zoglinge fiir 18 Platz geschaffen werden.
In dem dreistdckigen Gebiude sind so ziemlich alle Riume vor-
handen, deren eine Anstalt zum ordentlichen Betriebe bedarf.
Schon im Jahre 1896 war die Anstalt tiberfiillt, und die Kommission
mufBte an die Erweiterung derselben denken. Der Windenboden
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liel sich ohne grofien Geldaufwand fiir weitere 10 Zoglinge her-
richten. Ebenso wurde ein 50 m® grofles Wasserreservoir erstellt,
um fiir alle Zeiten geniigend Wasser fiir die Anstaltsbediirfnisse
zu haben. Weitere bauliche Bediirfnisse waren die Erstellung von
Schweinestillen mit Dorr- und Réuchereinrichtung. Die Anstalt
bietet Platz fiir 36 Zoglinge. Die Vermehrung der Zahl der Zoglinge
veranlafite die Kommission 1897 zur Anstellung von zwei Hiilfs-
lehrern.

Aufgenommen werden nur solche Zoglinge, die einer Gemeinde
des Kantons angehoren, deren Lebensverhiltnisse, insbesondere
deren sittliche Vernachldssigung oder Verkommenheit, die Auf-
nahme wiinschbar macht. Die Aufgenommenen miissen korperlich
gesund und bildungsfihig sein, mindestens das 12. Altersjahr an-
getreten und das 16. nicht iiberschritten haben. Zur Aufnahme
eines Zoglings bedarf es des Beschlusses oder der Empfehlung
einer kompetenten Behorde, welche sich der Anstalt gegeniiber
als haftbar erklirt. Jeder Zogling hat in der Regel mindestens
zwei Jahre in der Anstalt zu verbleiben. Bei absolutem Wohl-
verhalten und wenn solches fiir die Besserung des Zoglings als
forderlich erachtet wird, kann die bedingte Entlassung eintreten.
Unverbesserliche Zoglinge oder gefihrliche kdonnen jederzeit ent-
lassen werden oder sind im Einverstdndnis mit der versorgenden
Behorde einer andern, mit verschirften Disziplinarmitteln ver-
sehenen Anstalt zu iibergeben. Der Zeitpunkt der Entlassung
eines Zoglings ist der versorgenden Behorde zwei Monate vorher
anzuzeigen, welch letztere einen Patron zur Uberwachung des
Entlassenen wihrend der Dauer von zwei Jahren zu ernennen hat.

Das jadhrliche Kostgeld, das 200—500 Fr. per Jahr betrégt,
ist vierteljdhrlich vorauszubezahlen. Als Erziehungsmittel stehen
der Anstalt zu Gebote:

individuelle Zucht in h#duslichem Geiste,

geeigneter Unterricht fiir Verstandes- und Gemiitsbildung,
religiose Erbauung, :
passende Arbeit und soweit-moglich Berufsbildung.

Die Anstalt steht unter der Leitung eines Hausvaters, der
pidagogisch gebildet und verheiratet sein mufl. Zur Unterstiitzung
in seiner Erziehungsarbeit und fiir die Besorgung der Haus- und
Landwirtschaft ist ihm das noétige Hiilfspersonal beigegeben,
ein bis zwei Lehrer, ein Oberknecht, eine Gehilfin der Hausmutter,
sowie anderweitiges Dienstpersonal.
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Die Betriebskosten der Anstalt werden bestritten aus den
Kostgeldern der Zoglinge, aus dem Ertrag des Gutes und all-
falliger Werkstattbetriebe, aus stipulierten Beitrigen des Staates
und der gemeinniitzigen Gesellschaft als Mitkontrahenten und
schlieBlich aus Gaben, Geschenken und Legaten.

Ein besonderes Anstaltsreglement prizisiert und ergénzt die
Statuten. Es enthilt die niheren Bestimmungen iiber Aufsichts-
kommission, Hausvater, Aufnahme und Entlassung der Zdiglinge,
Beschiftigung der Zoglinge, Haus- und Tagesordnung, Kleider
und schliellich Disziplinar- und Strafbestimmungen.

Die Zoglinge erhalten in der Anstalt einen den gesetzlichen
Anforderungen entsprechenden Schulunterricht. Besonders fihige
Schiiler besuchen die Realschule des Ortes. Die schulentlassenen
Insassen werden in der Fortbildungsschule, hauptséchlich im Winter,
nach Kriiften gefordert. In der schulfreien Zeit finden alle Zéglinge
auf dem Anstaltsgute Gelegenheit, ihre korperlichen Krifte anzu-
wenden und sich auf einen gesunden Schlaf vorzubereiten. Die
dlteren Zoglinge werden durch den Oberknecht auch in der Hand-
habung von Werkzeugen zur Holzbearbeitung angeleitet. Die
Anstalt entbehrt bis jetzt der eigentlichen Berufswerkstiitten; es
ist zu wiinschen, dafl sie bei allfilliger Reorganisation oder Er-
weiterung auch in dieser Beziehung mit ihren Schwesteranstalten
weiter marschiere.

Die Anstalt hat bis Ende 1910 im ganzen 150 Zoglinge ent-
lassen. Erfreulich ist es, daf sich die meisten einer Berufslehre
zuwenden. Informationen {iber die ins Arbeitsleben getretenen
Zoglinge ergeben, dafl 60—64°/0 den Besserungszweck erreicht
haben und ihre Auffiihrung das Prédikat ,gut“ verdient. Ca. /s
der Entlassenen muf8 als unverbesserlich erklirt werden, doch
kommt vielleicht nach Jahren der eine und der andere dieser
als verloren geglaubten Sthne doch noch ins richtige Geleise,
wenn ihn das Schicksal nach langer Irrfahrt in giinstigen Nihr-
boden versetzt.

Seit Griindung der Anstalt steht derselben als Hausvater
Joh. Wuest von Lupfig vor.

Der Jahresrechnung 1910 zufolge hat die Anstalt inkl. Kost-
gelder, Subventionen und Geschenke 52 127 Fr. eingenommen.
Die Landwirtschaft erzielte einen Nettoerlos von 4228 Fr. Die
Ausgaben betragen rund 48 000 Fr. An Subventionen des Staates,
der Schutzaufsichtskommission und der gemeinniitzigen Gesell-
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schaft vereinnahmte die Anstalt 14 000 Fr. Die Anstalt besitzt
ein Reinvermédgen von 150000 Fr. Die durchschnittlichen Ver-
pflegungskosten pro Zogling und Tag betragen 70 Cts.

5. Miédchenasyl ,Heimgarten“ Biilach.

Im Jahre 1912 hat die Stadt Ziirich in Biilach eine Besserungs-
anstalt fiir verwahrloste Midchen erioffnet. Schon seit 1905 befafite
sich der Stadtrat mit einem solchen Projekte, es sollte damals in
Verbindung mit dem Kanton verwirklicht werden; allein die von
der Direktion des Armenwesens erhobene Enquete bei den Armen-
pflegen simtlicher Gemeinden des Kantons ergab ein negatives
Resultat. Eine Anstalt fiir verwahrloste Méidchen im Alter von
14 bis 18 Jahren wurde nicht als Bediirfnis erkannt. Die Be-
teiligung des Staates an einem solchen Unternehmen war also
aussichtslos. Fiir die Armenpflege der Stadt aber, die damals
schon neun in eine Korrigendenanstalt gehérende Médchen ander-
weitig versorgen mufite, wurde im Laufe weniger Jahre das Be-
diirfnis nach einer solchen Anstalt immer dringender. Die
Schwierigkeiten h#uften sich immer mehr, fiir weibliche Per-
sonen, die sich einer unsittlichen Lebensfiihrung ergeben hatten,
passende Unterkunft zu schaffen. Auch fiir die unlenksamen und
widerspenstigen Elemente hielt es bislang schwer, eine Anstalts-
versorgung eintreten zu lassen. Solchen Midchen sind die Privat-
anstalten verschlossen. Sie einfach dem Schicksal zu iiberlassen
und so ihr leibliches, geistiges und sittliches Wohl in hohem Mafie
zu gefidhrden, geht nicht wohl an. Die meist ohne ihr Verschulden
Verwahrlosten haben ein Anrecht auf Hiilfe, damit sie durch Be-
lehrung und Erziehung in ihrem sittlichen Ehrgefiihl gekriftigt
und durch Erlernung eines Berufes in den Stand gesetzt werden,
ihre sichere Existenz zu erkidmpfen. Staat und Gemeinde haben
daher die Pflicht, solche verwahrloste M#idchen, die eine mangel-
hafte Erziehung genossen haben, zu sammeln und sie vor weiterer
Demoralisierung zu schiitzen.

Die von der Stadt gegriindete Anstalt soll einzig der Auf-
nahme und Behandlung von Verwahrlosten dienen. Die sittlich
Gefidhrdeten fallen fiir diese Anstalt nicht in Betracht. Die
Besserung soll dadurch erstrebt werden, daf3 die Korrigendin dem
verderblichen Milieu entrissen und in die Anstalt versetzt wird,
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wo sie den Versuchungen entzogen ist. Die Anstalt ist daher, damit
sie ihren Zweck erfiillen kann, in einer etwas abgeschiedenen

Miidchenasyl ,Heimgarten® in Biilach.

ldndlichen Gegend plaziert und wird unter eine Leitung gestelit,
die besondere Befihigung fiir eine solch schwere Erziehungs-
aufgabe hat. Die Zoglinge im Alter von 14—20 Jahren sind an-
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gemessen zu beschéftigen und beruflich auszubilden. Vor allem
ist ihnen eine gute hauswirtschaftliche Ausbildung und Anleitung
im Gartenbau zu erteilen. Die anregende Beschiftigung, die durch
Gartenbau wéhrend eines groflen Teiles des Jahres in der freien
Natur geboten wird, soll Freudigkeit zu andauernder Arbeit wecken
und fordern und gleichzeitig die korperlichen Krifte giinstig be-
einflussen und stédrken. Im Winter ist fiir geeignete Heimarbeit,
Gldtten, Nidhen, Hand- und Maschinenstricken gesorgt. Jeder
Zogling soll nach Fiihrung und Befdhigung womoglich dazu ge-
langen, fiir bestimmte Auftrige und Aufgaben als Aufsichtsperson
zu funktionieren, um die Gewissenhaftigkeit, die Geschicklichkeit
und das Verantwortlichkeitsgefiihl zu steigern. Auch ist fiir die
jiingern Médchen ein Fortbildungsschul-Unterricht vorgesehen. Die
Dauer der Anstaltspflege soll in der Regel nicht weniger als zwei
Jahre betragen, weil nur in einem solchen Zeitraume eine giinstige
Einwirkung auf Charakter und Lebensfithrung des Zoglings zu
erreichen ist. Auch soll die Anstalt nicht mehr als 15—20 Zoglinge
aufnehmen, nur bei kleiner Zoglingszahl 148t sich eine individuelle
Behandlung der Middchen und ihre unauffillige Gruppierung nach
Veranlagung und Besserungsfihigkeit erzwecken.

Fiir die Leitung der Anstalt ist eine Hausmutter vorgesehen
mit einer Gehilfin, bezw. K6chin, und einer Gértnerin. Als Auf-
sichtsbehorde ist die Anstaltskommission der Armenpflege be-
stimmt. Der Inspektor hat die Plazierung und Kontrolle der Ent-
lassenen zu besorgen. Die Finanzierung ist Sache des Armen-
gutes. Jeder Pflegling wird mit einem Kostgeld belastet.

Im Jahre 1910 hatte die Stadt zehn solche Médchen in fremden
Anstalten versorgt. Im letzten Jahre haben sich die schwierigen
Versorgungsfille ziemlich vermehrt. In den fiir die Armenpflege
in erster Linie in Frage kommenden Anstalten ,Asyl Pilgerbrunnen*
in Ziirich und ,Asyl fiir schutzbediirftige Méddchen“ in St. Gallen
sind die Pldtze meistens besetzt. So mufite z. B. das Asyl zum
Pilgerbrunnen letztes Jahr iiber 30 Anmeldungen abweisen. Diese
Verhiltnisse zeigen, dafl die Stadt Ziirich nicht mehr linger mit
der Errichtung einer eigenen M#dchenanstalt zogern durfte.

Die Liegenschaft ,Heimgarten“ kostete 30700 Fr. Sie liegt
am Fufle des Rheinsbergs, etwa eine Viertelstunde von der Station
Glattfelden entfernt. Zur Liegenschaft gehoren das freistehende
Wohnhaus ,Trautheim“ mit zwei Veranden, Zentralheizung und
Wasserversorgung, ferner ein freistehender Holzschopf und ungefihr
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drei Jucharten Gebdudeplatz, Hofraum, Garten und Baumgarten.
In betriebstechnischer Hinsicht 1éfit sich das Haus ohne nennens-
werte Umbauten leicht fiir eine kleinere Midchenanstalt herrichten.
Es lassen sich auf diese Weise 18—20 Pfleglinge versorgen.

Die Eroffnung der Anstalt geschah am 1. April 1912. Der
Stadtrat erteilte einen Kredit von 35000 Fr.. fiir die Einrichtung

‘und den Betrieb.

F. Finanzielle Unterstiitzung durch den Bund.
Statistik.

Die Bundesverfassung enthélt in Artikel 64bis die Bestim-
mung: ,Der Bund ist befugt, sich an Einrichtungen zum Schutze
verwahrloster Kinder zu beteiligen“. Es ist schon vielfach betont
und darauf hingewiesen worden, dafl die rettende Fiirsorge fiir
die verwahrloste und gefihrdete Jugend nicht nur ein Werk der
Humanitéit und Menschenliebe, sondern auch ein Akt der Selbst-
erhaltung von Volk und Staat sei. Jedes untergehende Kind
geht dem Vaterland verloren; jedes gerettete ist ihm wieder ge-
wonnen. Staat und Gesellschaft haben daher ein grofies Inter-
esse an der richtigen Ausgestaltung des Zwangserziehungswesen.

Leider tut der Bund in dieser Beziehung noch nichts. Es
wire an der Zeit, wenn dem zitierten Artikel der Bundesverfassung
kiinftig nachgelebt wiirde. Die Bundessubvention kiime mancher
Anstalt, die in finanzieller Not steckt, sehr gelegen. Einzelne An-
staltskommissionen haben vor Jahren schon um solche Subventionen
nachgesucht. Es hat auch die schweizerische Bundesanwaltschaft
im Auftrag des eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartements
durch das statistische Bureau in Bern Erhebungen iiber Zahl und
Alter der in Anstalten versorgten, verwahrlosten Kinder machen
lassen. Wir freuen uns, in Erfahrung bringen zu kénnen, daf3
die Bundesanwaltschaft in der Frage der Unterstiitzung dieser
Anstalten einen sehr wohlwollenden Standpunkt einnimmt; hoffent-
lich gelingt es ihr, das Justiz- und Polizeidepartement und den
h. Bundesrat zu bestimmen, von Bundeswegen in kréftiger Weise
Hand ans Werk zu legen. Vielleicht hilft diese Monographie mit,
die Tat folgen zu lassen.
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Bundesanwalt Dr. O. Kronauer hat uns in verdankenswerter
Weise das gesammelte Material zur Verfiigung gestellt. Obgleich
die gemachten Erhebungen 4—5 Jahre zuriickliegen, so geben sie
doch im grofien und ganzen ein Bild, das mit den heutigen Verhdlt-
nissen so ziemlich iibereinstimmt.

Die damaligen Erhebungen erstrecken sich auf 36 Erziehungs-
und Zwangserziehungsanstalten und ergaben folgendes Resultat,
das unverkiirzt meiner Arbeit beigedruckt wird:

Die Gesamtzahl der Zoglinge in den 36 schweizerischen Ret-
tungs- und Zwangserziehungsanstalten belief sich im Mai 1908 auf
1370, wovon 1080 Knaben (79°6) und 290 Midchen (21 %0). Von
denselben waren nach dem Urteil der Anstaltsvorsteher verwahr-
lost im Sinne von Art. 64bis der Bundesverfassung 998 (71°/ der
Gesamtzahl) und zwar 770 Knaben (77 °/o) und 228 Miidchen (23 °/o).

Von den Internierten waren versorgt:

in 13 offentl. Anstalten 552, wovon Vernachlissigte 361 (65,4 °/o)
» 23 Privatanstalten 818, - 637 (77,9% )
Total in 36 Anstalten 1870, . - 998 (71%b)

Die Versorgung fand statt:

a) Auf richterliche Verfiigung hin in 6ffentl. Anstalten in 53 Fillen) 108
. . - » » Privatanstalten , 55 } 8% 149
b) Durch administrative Verfiigung in 6ffentl. Anstalten , 381 , ) 491 ;
< 5 - », Privatanstalten , 110 }360/0
¢) AufVerlangenv. Armenbehorden in 6ffentl. Anstalten , 69 } 4T 50 /o
= . = - » Privatanstalten , 378 32%,
d) Auf Verlangen von gemeinniitzigen Vereinen in
offentlichen Anstalten . . . . < e R 120
Auf Verlangen von gemeinniitzigen Veremen in
Prrvatansialten s Dies e b s s a9 9% 949/,
e) Auf Wunsch von Eltern, Vormiindern, Privatpersonen ;
in offentlichen Anstalten . . . a2l l 204
Auf Wunsch von Eltern, Vormiindern, Prwatpersonen l
m Privatanstalten 55 s s i 183 15°%0
Total 1370 Fille 1000/,

In den meisten Fillen wurde die Internierung somit auf Wunsch
von Armenbehorden, gemeinniitzigen Vereinen, Eltern, Vormiindern
oder andern Kinderfreunden verfiigt. Nur eine geringe Zahl (8 %)
scheint sich auf strafrichterliches Urteil zu stiitzen und in 36°%b
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der Fille wurde die Versorgung durch den Regierungsrat oder
dessen Organe angeordnet. Die Internierten der beiden letzten
Kategorien waren im allgemeinen #lter und wurden in Zwangs-
erziehungsanstalten untergebracht.

Genaue Angaben iiber das Alter der Kinder bei ihrem Eintritt
in die Anstalt fehlen. Nur das statutarisch bestimmte Alter beim
Ein- und Austritt der einzelnen Anstalten ist bekannt.

In den meisten Anstalten ist die Altersgrenze fiir den Eintritt
auf das 6. bis 13. Altersjahr festgesetzt; in 8 Anstalten schwankt
sie zwischen dem 10. und 16. Jahr. 23 Etablissemente (7 offent-
liche und 16 Privatanstalten) behalten ihre Schiiler nur bis zum
16. Jahr (d. h. bis zur Konfirmation), 6 Anstalten (1 6ffentliche und
5 private) bis zum 17. und 18. Jahr und 7 (5 offentliche und
2 private) bis zum 19. oder 20. Altersjahr.

Wie man sieht, ist das Austrittsalter im allgemeinen nicht
hoch genug, um den Insassen in der Anstalt selbst die Erlernung
eines Berufes zu ermoglichen; die meisten Insassen sind fiir eine
eigentliche methodische Berufslehre noch zu jung.

So sind denn auch in den meisten Anstalten die Schiiler aufier-
halb der Primarschulstunden sozusagen ausschliefllich in der Land-
wirtschaft betitigt (Tab. V). Allerdings finden sich in gewissen
Zwangserziehungsanstalten, wo die Zoglinge erst im Alter von 17
bis 20 Jahren austreten, Schneider-, Schuster- und Schreinerwerk-
stitten ete.; ob aber die Insassen beim Austritt aus der Anstalt
den Beruf so erlernt haben, dafl sie mit Erfolg mit den {iibrigen
Berufsarbeitern konkurrieren konnen, erscheint fraglich.

Nach den amtlichen Mitteilungen der Vorsteher der 36 An-
stalten wurden die in den Jahren 1903—1907 ausgetretenen Zig-
linge, wie folgt plaziert:

Total Knaben Midchen |

absolut| % absolut] % absolutl % |

Art der Plazierung

fehre .o oo e il g Lasol ego Pagrl 63 | 175
Stellen " 0 =0 oo -0 | 810 | 88| 457 esp| 153 [ 49B
Zu den Eltern zuriickgekehrt. . . .| 552 | 26,0| 446 | 253| 106 | 294
In eine andere Anstalt versetzt . . . 93 | 44| 70| 40| 23 6,4
In die Heimatgemeinde zuriickgeschickt 23 i U | 26 | 14] — —
| Verschieden untergebracht. . . . . 64 | 3,0 54 | 31| 10 2,8
Gestorben - L0t e e L oR ] [hoel 50 14

Total | 2122 [100,0| 1762 [100,0 | 360 ;100,0
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Demgem#l wurden 36°/0 der Ausgetretenen in die Lehre ge-
bracht. Welche Berufsart sie wéhlten, ist aber nicht bekanntl; 29°/o,
bei den Midchen sogar 43°/o fanden als Dienstboten Stellen, und
26 %o kehrten zu ihren Eltern zuriick.

Die Anstaltsvorsteher beschiiftigen sich ohne Zweifel ange-
legentlich mit der Unterbringung der Zoglinge in Berufslehren und
suchen mit denselben in Beziehung zu bleiben; den meisten fehlt
indessen die Zeit, um sie h#ufiger zu besuchen und sich person-
lich davon zu iiberzeugen, ob sie sich in giinstigen Verhéltnissen
befinden. In einer ganzen Reihe von Anstalten sind dem Vor-
steher keine weitern Hiilfskréifte beigegeben; die Erteilung des
Unterrichts, die Leitung der landwirtschaftlichen Arbeiten und
die Beaufsichtigung der Zoglinge ist ihm allein iiberbunden. Im
einzelnen verfiigen die Anstalten iiber folgendes Aufsichtspersonal:
12 Anstalten mit je 1 Direktor allein

11 i ] » und 1 Hiilfskraft (meist Lehrer)
G R | - » 2 Hiilfskriften.

4 e | i 5 -3 »  wovon 2 Berufsmeister
1 Anstalt caifed = » 4 . 5 2—g

1 » » » 1 » ” 5 ” » 2—3 »

1 » » 1 » ” 6 ) » 3—4 ”»

Es wire wertvoll, das Verhalten der Schiiler nach ihrem Aus-
tritt zu kennen. Wenn auch in den Jahresberichten der Anstalten
hieriiber oft einige Bemerkungen enthalten sind, so ist es doch
nicht moglich, die Verhiltnisse zahlenmiBig festzustellen. Nur
wenn die Erhebungen nach einheitlichem Schema von sédmtlichen
Anstaltsvorstehern ausgefiihrt und alljdhrlich verdffentlicht wiirden,
konnte der erzieherische Einflufl des Anstaltslebens auf das spétere
Verhalten der Zoglinge ermittelt werden.

Als Ersatz seien hier einige, der Gefingnisstatistik entnommene
Zahlen angefiihrt:

Der Gesamtbestand von 33 Straf- und Arbeitsanstalten belief

sich am 1. Januar 1892 auf
Total m w.

2201 1816 385
Unter diesen befanden sich ehemalige Zoglinge

von Rettungsanstalten.. . . . .. . . . 43 41
Eintritte im Jahre 1892 . . . . . .o 3142 2627 bl
Davon frithere Zoglinge von Rettungsanstalten 66 61
Von diesen waren: zum erstenmal verurteilt . 27 25

rilekfalie. o 0 o o 39 36

W N ot Ot o
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Von 5343 Striflingen, 4443 ménnlichen und 900 weiblichen, waren
somit ehemalige Rettungsanstaltszoglinge 109, wovon 102 ménn-
liche und 7 weibliche, oder 2,04°6 im ganzen, 2,3 miinnliche und
0,7 weibliche, ein Verhiltnis, das nicht als sehr hoch erscheint,
um so weniger, als die Internierung in Rettungsanstalten hiufig
eine sehr kurze ist. Wiirden alle Zoglinge im statutarisch be-
stimmten Alter ein- und austreten, so wiirde sich die durchschnitt-
liche Aufenthaltsdauer belaufen:

in Staatsanstalten auf 8 Jahre,
', Privatanstalten , 92 ,

Diese Dauer wird jedoch nur in den seltensten Fillen erreicht.

Es wire wiinschenswert, wenn die effektive Aufenthaltsdauer
der austretenden Zoglinge in den Anstalten, ihre in der Anstalt
erworbenen Schulkenntnisse, ihre praktischen Fihigkeiten, der
Einflul des Anstaltslebens auf ihr moralisches Verhalten, ihren
Charakter und ihren Gesundheitszustand alljahrlich durch besondere
Erhebungen festgestellt wiirden.

Wir sind iiberzeugt, daB die Vorsteher- und die Lehrerschaft
der Anstalten auf der Hohe ihrer Aufgabe stehen und dafl alles
erreicht wird, was bei den bescheidenen finanziellen Mitteln
moglich ist.

Nach den Berichten der Anstaltsvorsteher belaufen sich die
durchschnittlichen jihrlichen Kosten per Zogling (s. Tab. VII):

in 11 Anstalten . . . mit 13 bis 19 Schiilern auf Fr. 559.—
9 £ e e 8030 - e D00 —
59 » oaitienlie » 40 » 49 » » 9 488.—
fesiicd » (ohne Aarburg) , 50 und mehr . o 463 —

Durchschnitt Fr. 504.—

Mit Aarburg, wo die Durchschnittskosten pro Schiiler auf Fr. 1085
angesetzt werden, wiirde sich der allgemeine Durchschnitt auf
Fr. 527 belaufen. :

- Im Zirkular, das den Anstaltsvorstehern zugestellt wurde,
hatten wir vorgeschrieben, fiir die durchschnittliche Kostenberech-
nung jene Ausgaben in Betracht zu ziehen, die fiir Nahrung,
Kleidung, Bettwiésche, fiir den Schulunterricht, die &rztliche Be-
handlung ete. der Zoglinge verausgabt wurden, ferner die Be-
soldungen fiir das Lehr- und Aufsichtspersonal. Dagegen sollte
die Gewinn- und Verlustrechnung der landwirtschaftlichen und

15
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gewerblichen Anstaltsbetriebe nur soweit in Betracht fallen, als
sie sich auf diejenigen Produkte, die von der Anstalt selbst kon-
sumiert werden, bezieht. Diese Produkte, in Geldwert umgesetzt,
sollten in die Kostenberechnung einbezogen werden, ebenso der
Mietpreis der Lokale, die fiir eigentliche Anstaltszwecke dienen
(exklusive Betriebsbauten).

Wie aus der Ubersicht (Tab. VII) hervorgeht, stellen sich die
mittleren Kosten pro Zogling bei denjenigen Anstalten, die weniger
als 40 Zoglinge aufweisen, hoher als bei denjenigen, die mehr als
40 Zoglinge besitzen.

In Tab. VIII haben wir die Staatssubventionen, welche den Privat-
anstalten verabfolgt werden, zusammengestellt. Die Gesamtsub-
vention an 23 Etablissemente belduft sich auf Fr. 36800.—; es
ergibt dies einen Durchschnittsbetrag von Fr. 1600.— per Anstalt.
Die Subvention variiert in den verschiedenen Kantonen; jedoch
beziehen nur 5 Anstalten einen Betrag, der jenes Mittel iibersteigt.
Es sind dies folgende:

Oberuzwil mit einem Staatsbeitrag von Fr. 12000.—

Bernrain £ % PR St ] RS
Schlieren 5 . e aa) e
Baselaugst ., = 5 s 5 A000—
Feldle = 5 % S it bt

Wenn die Privatanstalten bis jetzt die Moglichkeit der beruf-
lichen Ausbildung ihrer Zoglinge in der Anstalt selbst nicht ge-
schaffen haben, so riihrt dies davon her, daB die offentliche
Meinung voraussetzt, die Unterbringung der Zoglinge bei anstén-
digen Familien, wo sie Gelegenheit haben, sich mit den Verhiilt-
nissen im Offentlichen Leben vertraut zu machen, sei einem allzu
ausgedehnten Aufenthalt in Anstalten vorzuziehen.

Im einzelnen hat die Erhebung der Bundesanwaltschaft er-
geben, wobei zu bemerken ist, dafl seit der Erhebung die Ver-
héltnisse Im ganzen wie auch die der aufgezidhlten Anstalten
sich mehrfach geéndert haben werden:
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I. Total-Bestand und Zahl der Verwahrlosten

im Sinne von Art. 64bis der Bundesverfassung.

Davon ; ;
Bestand verwahrlost Unehelicher
Zahl der Anstalten (Mitte Mai 1908) im Sinne von Art. 64 bis Geburt |
der Verfassung !
Total |Knaben | Midchen {| Total [Knaben | Midchen | Knaben| Midchen

In 36 Anstalten |[1370 1080 | 290 || 998| 770 | 228 | 132 | 55

| i

In Staatsanstalten: 13| 552 454 98 361 273 | 88 37 25

In Privatanstalten: 23| 818 626 | 192 || 637 | 497 | 140 95 30
: o 5 Auf 100 | Auf 100

Verhiltniszahlen. Knaben Midchen
In Staatsanstalten . .| 100| 82,3 | 177 ||65,4| 76 24 181 | 25,5
In Privatanstalten . 100| 765 | 23,5 ||77,9| 78 22 IR b |

Im Ganzen| 100| 788 | 21,2 ||714]| 7721 228]| 122 | 190

1. Staatsanstalten.

1. Ringwil 40 | 40 — 40 40 — 2 —

2. Trachselwald 29 | 29 — 24 e D4 L o 3 -

3. Klosterfiechten D9 tiog S e ofli9gl i ag L 1 =

|

4. Aarburg . 53 | 53 == 31 31 = 2 —

5. Croisettes 46 | 46 — 17 17 — 4 —

6. Erlach . 45 | 45 — 45 45 — 4 —

7. Aarwangen . 54 | 54 =5 54 54 | — 10 —

8. Sonvillier e s llgs By oo =
9. Landorf . et e i DS e e R
'10. Olsberg 58 | 58 = 6 6 = 2 —
11. Briittelen. 47 — 47 47 — 47 o 13 (‘380-’0%
12. Kehrsatz . 38 — =3 llse | — |38 L - lg]cen
13. Moudon 1I3sler=—= 13 3 — ! — 1

Total|552 | 454 | 98 |se1 |273 | &8 | 37 | 25
100 | 823| 177 || 654 76 | 81 255 |
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*) Eschersheim = Anstalten Linthkolonie und Bilten.

Davon
Bestand verwahrlost Unehelicher
Zahl der Anstalten (Mitte Mai 1908) im Si;;e;:; a:t“nﬁél bis Geburt
Total [Knaben | Madchen || Total [Knaben | Madchen [Knaben | Madchen
II. Privatanstalten.
1. Schlieren 39 | 39 — 25 25 = 7 —
2. Baechtelen . 42 | 42 — 27 27 = 3 —
3. Sonnenberg . 54 | 54 — 54 54 == 5 —
4. Eschersheim*). 22 4. 29 — 13 13 — 1 —
5. Drogneus .| 80| 80 — |80 | 80 | — 11 -
6. Baselaugst 31| 31 — 30 30 o 4 —
7. Wiesen . .. | 15 .|=1b — fit b 15 = 1 —
8. Thurhof . . LTI e LT T e o
9. Oberutzwil . 22 129 — 5 5 == 1 —
10. Effingen . 31 31 — 25 25 = 5 —
111, Sérix 37 37 — 16 16 S 5 —
12. Friedheim . . .| 27 15 12 14 10 4 3 1
13. Freienstein . S =) 12 s 20 12 5 —
14. Sonnenbiihl . 40 | 22 18 40 22 18 6 4
{15. Friedeck . 367190 14 24 15 9 3 2
16. Feldle . 27 | 19 8 |18 | 13 5 5 1
17. Grabs . st sl e s b b e ] Lk
18. Balgach 18| 13 slstls 3 5 1
19, Hochsteig . . .| 220 20 | 2 Jl22 | 20 9 g 4
20. Foral . 36| 22 | 12 |25 | 14 | 11 6 2
21. Kasteln 31 15 16 24 13 11 1 =
22. Bernrain - 40 | 29 11 40 29 11 12 2
23. Richterswil . 4| — 74 50 — 50 — - |14 (190/0)*.
Total | 818 | 626 | 192 ||637 | 497 140 95 30
100 | 765 2535 | 7179 78 22 15,2 | 15,7
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II. Die Aufnahme hatte stattgefunden:
] < [ TS
Sz | ZEE Aufnahmegesuche
'bco'ﬁ-;ﬂ':g S8 & auf An- | auf An-
EE=5 (3 s.E?g von suchen der |suchen der
Bestand E%E AEEs | Armen- | Armener- |Eltern,Vor-|
=¥t g '_SME E %Jvf;l?sg:ﬁ_ zieher oder Pl;liiim;[er, |
F257|E57 | ot | onitie: | Pevapee
Totall K. /M. | K. | M|E|M| K | M| K | M | E | M
In Staatsanstalten.
Ringwil . . . . .| 40| 40| —|25| —{ 15| —| — e e
Trachselwald . . .| 29|29 —| 8|—|21|—| —| — | — — | —
Klosterfiechten . .| 29|29 —|—|—|24—| —| —| 3| — 2l
Aarburg . . . . .| 53|53 —|17|—{13|—| 18| — | 3 7! —
Croisettes . . . .| 46| 46) —| — 46— —| — | == —| —
Erlach . . . . . .| 45| 45| —|— 45H —| —| == =] —
ST e e BT BT e e Bt BT N B UEl e B T Mt P
Sonvillier . . . .| M4\ M4 —|—1—||—]| —|—|— | — 1| —
Olsberg . . . . .| 58|58 —|— o5/ —F — o9 il | =
Landorf . . . . .| 56|66 —|—|—]—|—] 56| —| —|—| —| —
Briittelen . . - . .| 47| — 47— | 3| —|#H4| —| — | — | — | —
ehrsatz . . . . .| 38| —| 38— |—| =138 —| —}|—=|—| —|—
Moudon . . . . .| 18| — 13— |—|—13] —i{—|—1|—1|—|—
Total | 552 [454| 95|50 | 3|286/95] 69| — |28 | — |21 | —
% |100] | 95 twal- e 514 ) 38
In Privatanstalten.
Sehlieren.. .« < - =1.39( 39 —|—|—] —|—1 28| —{ —|—}| 11
Baechtelen . . . .| 42|42 —|—|[—| — 21 6| — | 15| —
Sonnenberg . - - .| 54|54 —| 3|—| —|—| 31 8t —
Eschersheim . . .| 22|22 —|—|—| —1—| 22| — | — | — ] —| —
Propneassion 0 180180 —127 1 —].21| — 1/ — 111 | —] 20| —
Bagalangst . = o313 11— 1904 — ) — 2|
Wiesen = = . -~ b 18— 1| —1 12 — 2 — =} =
Thurhof . < . - [ 4118 3| - —t—|"31{ —| 1]— 6
Oberutzwil . . . .| 22|22 —| b 11— 4| — 6 | — 6] —
Effingen . . - - -| 31|31 —|—I—| 71—| 9| —| 9| =1 6
Serix. o 3T 37— 510 13 — 3| — 6| — 5 —
Friedheim . . . .| 27| 15| 12| — —F 0T 91— = b5l
Freienstein . . . .| 32| 20| 12| — ——1 18| 8| — | — 7| 4
Sonnenbiihl . . . .| 40|22 18] 2| —|20{18] —| — | — | —| —| —
Friedeck. . . - . .| 362 14— | | —|—1 11| &6 — | 2|11} 7
Feldle s~ S E 27119 8L — 3y L9y "6 1 49 71 S5
Graba's . a2l 613 ol te ol og Lo 9459
Balgach . . . . .| 18{13 5|—{—|—|—| 10 2| 8| 1| —| 2
Hochsteig: . . . 221200 A — 1 —| —- ' F| L] 54— 8i 1
Foral = = o o361 20 I A L 13V 10 3 63
KasteIn . ;-5 .5 | 381 |15/ 16]— b2l 6] Slia 327
iBermnrain s oo oL A0 90 JIL i = |- F AT T D
Richterswil . . . .| 74| —| 74| — — 8| =% —|16] — |29
Total | 818 |626/192| 55 | — | 84/ 26| 289 | 89 | 68 | 24 | 130] 53
ohiltoo)l = L6z 35 42 |13 | 223
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III. Grenzalter fiir die Aufnahme und Entlassung.

1) Zwangsversorgung bis zum vollendeten

16. Altersjahr

el
Fiir die | Fiir die|Zahl Fiir die | Fiir die | Zahl |
Auf- | Ent- | der : Auf- | Ent- | der
Staat ten Privatanstalten '
amanta) nahme |lassung| Z0g- i nahme [lassung|Zog-
Altersjahr |Altersjahr | IRE€ Altersjahr|Altersjahr | I11Z€
|Erlach . . . 7 16 45 || Friedheim . 5—13 16 27
Kehrsatz. . . 8 15/16 | 38 || Foral .- . 5—12 16 36
“Eandorf~. . " 8 16 56 || Schlieren 6—13 16 39
| Sonvillier 8 16 44 || Baechtelen . 6—13 16 42
' Aarwangen . 8 16 54 || Friedeck. = 16 36
Olsberg . 8—14 16 58 || Feldle 6—12 16 27
Croisettes 8 20 46 || Grabs. . 6— 16 21
Briittelen . .| 10 16 47 || Effingen . 6—13 16 31
Klosterfiechten | 10—16 | 17!) | 29 || Kasteln . . 6—12 16 31 I
' Moudon . 10 20 13 || Balgach . . 6—12 16 | 18
'Ringwil . . .| 13 20 40 || Freienstein . 6—12 17 32
| Aarburg . . .| 14 19 53 || Hochsteig 6—13 17 22
Trachselwald .| 15 19/20 | 29 || Sonnenbiihl 7—13 16 40
‘ Eschersheim 7 16 22
Wiesen . 7—12 16 5 éﬁ
; . Sérix . . T— 16/17 7
Entlassung im 17.—20. Altersjahr Thurhof . 814 16 41
Sonnenberg 7—14 18 54
Staats- Zahl der Bernrain 8—14 16 40
Anstalten: |Z0elinge Drogneus : g— nl 17—20 g(l)
Baselaugst . .| 9—15 16
ﬁ‘a‘;%‘:l’;; = O!Jerutz%:i_l CheZie p s |22
Prachnele ald 29 Richterswil . . [13—16 | 20/21 | 74
Croisettes 46
Moudon . . 13 ® 1:;) ) Le minimum de Séjour est fixé a 3 ans
KIOSterfleChten 29 %) Le pére ou tuteur ne peut retirer I'éléve
que sile Comlté y causent (Art 9 du réglement).
Privat-
Anstalten:
Drogneus . 30
Richterswil . 74
Sonnenberg 54
Freienstein . 32
Hochsteig 22
Oberutzwil . 22
Sérix . 3T
Entlassung im
17.—20. Alters;j.
13 Anstalten .| 531 39°0
Entlassung im
16. Altersjahr
23 Anstalten .| 839 61°/o
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IV. Grenzalter fiir die Aufnahme und Entlassung.

(Nach den Statuten)

Fiir die Aufnahme

Fiir die Entlassung aus der Ansfalt

15—16| 16 |16—17| 17 18 19 |19—20| ‘20 21
Jahre | Jahre | Jahre | Jahre | Jahre | Jahre Jahre | Jahre | Jahre
In den
Staatsanstalten.

- 7. Altersjahr . — RS LS A e S ket 5 S

8. - — 4 | — | —'| — — — 1 =
10. : e 1) B Sl U et iR el el ) o S e
13. = SR — | — — — — — 1 =
14. 8 el e e R S R S el
-15. - — s — — — == 1 S
13 Anstalten 1 6 — 1 — it 1 3 —

In den

Privatanstalten.

5. Altersjahr . — 24 — = = =1 —1=
6. - — Bt 2 — — | — = —

7 = — 4 1 — 1 R — =

8. 5 — 1 — — — — — 1 ==

9. » S 1 e T T e e e R
12,50 — — — — 1 — - — ==
13. = — — — | — — — — | — 1
23 Anstalten — 16 1 2 2 — — 1 1
36 Anstalten 23 6 7
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V. Auf die Frage: Erhalten die Kinder schon Anleitung
fiir einen Beruf? haben geantwortet:

Weitere Angaben

Anstalien a e iiber die Beschiftigung der Zoglinge
Staats-
Anstalten:
Aarburg . 1 | — | Landwirtschaft, Schneiderei, Schusterei, Schreinerei,
Korberei, Bickerei
Ringwil . 1 | — | Landwirtschaft, Girtnerei, Schneiderei, Schusterei
Croisettes 1 | — | Landwirtschaft, Girtnerei, Schreinerei, Vannerie
' Sonvillier Landwirtschaft, Schreinerei, Cours de travaux
manuels
Landorf . Landwirtschaft, Handfertigkeitsunterricht im Winter
Erlach ™. .. 1 | Landwirtschaft und Weinbau
Trachselwald .| — | 1 | Landwirtschaft
Klosterfiechten | — | 1 | Landwirtschaft
Aarwangen . Landwirtschaft
Olsberg . -— | 1 | Landwirtschaft
Briittelen — | 1 | Landwirtschaft, Girtnerei, Hausarbeit, Nihen
Kehrsatz . —- | 1 | Landwirtschaft, Giirtnerei, Hausarbeit, Nihen etc.
Moudon . — | 1 | Soins du ménage, du jardin — Couture, raccommo-
dage divers, lingerie :
Drogneus 1 | — | Landwirtschaft, Girtnerei, Schneiderei, Schusterei,
] Schreinerei, Schmiedearbeit
DOFIX-Ua e 1 | — | Landwirtschaft, Wagnerei, Schmiedearbeit
Oberutzwil . — 1 | Landwirtschaft, Gértnerei, Hausarbeit
Foral . — | 1 | Landwirtschaft, Gartnerei, Hausarbeit
Friedheim . 1 | — | Landwirtschaft :
Freienstein . — | 1 | Landwirtschaft, Hausarbeit
Schlieren 1 | — | Landwirtschaft
Sonnenbiihl — | 1 | Landwirtschaft und Handarbeit im Haus
| Béchtelen 1 | — | Landwirtschaft
Sonnenberg Landwirtschaft
Eschersheim — | 1 | Landwirtschaft, Hausarbeit
Baselaugst . — | 1 | Landwirtschaft, Hausarbeit
| Friedeck . 1 | — | Landwirtschaft
| Wiesen 1 | — | Landwirtschaft
Feldle . — | 1 | Landwirtschaft, Hausarbeit
Thurhof . Landwirtschaft
Grabs . . — | 1 | Landwirtschaft, Hausarbeit
Hochsteig — 1 | Landwirtschaft, Hausarbeit
Effingen . — | 1 | Landwirtschaft, Hausarbeit
Kasteln . — | 1 | Landwirtschaft, Hausarbeit
Bernrain . 1 | — | Landwirtschaft
Balgach . . — | 1 | Landwirtschaft, Hausarbeit
Richterswil . 1 | — | Hausliche Beschiiftigung, weibliche Handarbeit,

Industrielle Anstalt: Seidenarbeit
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VI." Anstaltspersonal.
(Siehe Tabelle V.)

_ e et
Staatsanstalten und Dienst- Zdt?;- Privatanstalten und Dienst- Z(g:_
personal e personal linge

m | w. m | w.
Moudon (Midchen) .| 2| 3| 13 || Drogneus 201 8] 80
Trachselwald . 5| 1| 29 || Richterswil (Midchen) | 2| 7| 74
Klosterfiechten . 4| 4| 29 || Sonnenberg 6, 4| 54
Kehrsatz (Midchen) 3| 6| 38 || Baechtelen. 100 — | 42
Ringwil . . . . . .| 9| 2| 40 || Thurhof. 3 3| 4
Sonvillier . 8 | 4| 44 || Sonnenbiihl*) 3, 3| 40
Erdach . . . . . .| 7| 2| 45 || Bernrain®) . 3| 3] 40
Croisettes . . . . .| 11 | 2| 46 || Schlieren 4| 41 39
Briittelen (Madchen) .| 5| 4| 4 |[serix. . . . . 8| 4| 37|
Aarburg. . . . . .]11 | 4| 53 || Friedeck®) . 2| 4] 36
Aarwangen . . . .| 6| 3| 54 || Foral®) . 3| 31| 36
| Landorf . — | 56 || Freienstein®) . . . 4| ¢ 32|
Olsherg- 55 < forses 2 | 58 || Baselaugst . 4 2] 31
Total | 86 | 37 | 552 || Effingen Sl
Mittel, auf 1 Anstalt | 7| 3| o | Kasteln®) B gl
Friedhéim *) 3| 2] 27
Feldle*). . . . 3531227
Eschersheim . 2L 21 22
Oberutzwil . 4| 2| 22
Hochsteig*) . . 2| 31 22
Grabs®) . 2| 21 21
Balgach®) . 2| 2] 18
Wiesen . 8y 3115
Total | 104 | 71 | 818
Auf 1 Anstalt 5| 3] 40

~ *) Gemischte Anstalt fiir Knaben und Midchen.
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VII. Durchschnittliche Kosten per Zogling und per Jahr.

Zau} Jahres = Jahres-
Anstalten zﬁ- kosten ~ Anstalten ;ﬁe;_ kosten
linge Fr. : linge Fr.
I: I
Mouden?)'. =i o b h3 938.— || Bernrain ) 40 475.—
Wiesen™*) . . . . 15 559.50 || Sonnenbiihl ) 40 428.75
Balgaeh§) ' .. o 18 600.— || Ringwil *¥) 40 599.16
GrabsP) . .. .| 215 |5 490.— || Thurhof**) 4 400.—
Oberutzwil**) . . 22 550.— || Baechtelen **) 42 450.—
Hochsteigt) . . .| 22 430.— || Sonvillier **) . 1 545.82 II
Eschersheim**) . .| 22 575.— || Erlach**) . 45 319.33
Friedheim$) . . .| 27 327.15 || Croisettes**) . 46 764.—
Feldle}) . . . .| 27 600.— || Briittelen*) 47 | 411.98
Klosterfiechten**) . | 29 650.—
Trachselwald*) .| 29 | 500.— s
Aarburg**) e 1085.—

: IL. Sonnenberg**) . .| 54 475.—
Effingen*®) . . .| 31 | 46350 || Aarwangen*¥) . .| 54 | 421.05 !
Kastelnf) . . . . 31 507.35 || Landoff*®) ... ] b6 390.10
Baselaugst**) . .| 31 450.— || Olsberg®*) . . .| 58 401.50
Freiensteint) . .| 32 502.57 || Richterswil®*) . .| 74 340.— |
Foralf). i o i) -286 450.— || Drogneus**) . . .| 80 750.—
Friedecky) . . .| 36 450.—

Serxty Lo s N g 396.—

 Kehrsatz®) . . .| 38 | 54512

Schlieren**) . . .| 39 794.65
I 11 Anstalten . .. . mit 13—29 Zoglinge . : . . . . Fr. 559.— |
IE<9 * e we s g ) = s e R e DR
Y9 : Aol , 40—49 > Eoenstye Wl e e | i
'IV. 6 , (ohne Aarburg) 50 u. mehr ,, Ere AR
Mittel Fr. 504.—
mit Aarburg R YA
*) Anstalten fiir Miidchen. |

**) Anstalten fiir Knaben.
1) Anstalten fiir Knaben und Miidechen.
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VIIL. Jahres-Subventionen von Staat und Gemeinden an
die Privatanstalten 1908.

Zahl Jahresbeitrige

Anstalten der aus dem von ol
| Ziiglinge vom Staat | Alkoholzehntel | Gemeinden
g Fr. Fr. Fr. Fr.
Wiesen 15 - 700.— b. 1000.— = 850.— |
Balgach 18 800.— = 200.— | 1200— |
Grabs . 21 1200.— = = 1200.— |
Oberutzwil 29 12000.— = — | 12000.— " |
Hochsteig . 22 1300.— . = 1300.— |
| Eschersheim 22 750.— = e 750.— i
Friedheim 27 —- — = —
Feldle . 27 -1000.— 650.— == 1650.—
Effingen . 31 |l1005.—b.1500.—{290.— b.500 —|  — 1150.— |
Kasteln 31 700.— 500.— - 1200.— |f
| Baselaugst 31 4000.— = = 4000.—
| Freienstein 32 — 500. — = 500.—
Foral - 36 Steuerfreiheit und ermaBigter Wasserpreis |  —
Friedeck . 36 1500. — — = 1500.—
Sérix 37 300.— - - 300. —
Schlieren . 39 2500.— — = - 2500.—
Bernrain . 40 3000.— — = 3000.—
Sonnenbiihl . 40 500.— s == 500.—
Thurhof 41 — 1200.— b. 1300.— — 1250.—
Baechtelen - 42 350.— — — 350.—
Sonnenberg . 54 1200.— = =2 1200.—
Richterswil . 74 400.— — — 400.—
Drogneus LS o )

818 36800.—




IX. Art der Versorgung der Entlassenen in den
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fiinf Jahren 1903—1907.

=
S g fi’
Total § % _”g; Art der Versorgung Verhiltniszahlen
Knaben | Midchen
2122 | 1762|360 o
Davon: Von 100 Entlassenen
762 699| 63| In die Lehre gebracht 35,9 39,6 175
610 | 457|153| In Stellen untergebracht 28,8 | 259 42,5
552 | 4461106 | In eine andere Anstalt versetzt | 26,0 53 29,5
93 70| 23| Zu den Eltern zuriick 44 4,0 6,4
25 25| — | In die Gemeinde zuriick 11 1,5 =
64 54| 10| Verschiedenes 3,0 3,0 2,7
16 11| 5| Gestorben 0,8 0,6 1,4

X. Gefdngnisstatistik.

Zahl ehemaliger Zoglinge der Rettungsanstalten unter den Gefangenen
von 33 Straf- und Zwangsarbeitsanstalten der Schweiz im Jahre 1892.

Total | m. w
Am 1. Januar 1892 war der Bestand der Insassen
dieser Anstalten . o 2201 | 1816 ; 385
Unter diesen befanden sich ehemalige Zﬁglinge :
von Rettungsanstalten . : 43 41 2
Im Laufe des Jahres 1892 traten in dle Straf- und
Arbeitsanstalten ein .- .- . oo a0 o] 3142 19697 | 515
Darunter waren ehemalige Zéglinge von Rettungs-
anstalten . : _ s 66 63 B
und zwar: zum erstenmal verurteilt . . . @ @) @]
Riickfillige 39| @] (3
Zusammenzug. Gesamtzahl der Detinierten . 5343 | 4443 | 900
Davon ehemalige Zéglinge von
Rettungsanstalten . 109 | 102 ¥
°h | 2,04 23108

l
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G. Ausblick in die Zukunft.

Dem ,Arbeitsunterricht gehort die Zukunft®, das ist die Idee,
nach deren Verwirklichung die Volksschule strebt. Zur Anschauung
der Dinge gehort als notwendige Erginzung das Bearbeiten,
Formen und Bilden derselben. Durch den Arbeitsunterricht soll
dem Kinde Liebe zur Arbeit eingefloBt, die Geschicklichkeit ange-
lernt, die Einsicht von dem moralischen und wirtschaftlichen Wert
derselben beigebracht werden.

In vielen Anstalten ist harmonisch erfiillt, wornach die Volks-
- schule strebt, sie sind der letzteren in der Entwicklung voraus-
geeilt. Alle haben fruchtbares Land, welches von den Zoglingen
mit emsiger Hand bearbeitet wird, alle haben eigene Schulen,
welche die Geisteskultur pflegen, die meisten haben dem Hand-
fertigkeitsunterricht in dieser oder jener Form die Tore geoffnet,
und einzelne fiihrten sogar die Berufsbildung in eigenen Werk-
stéttebetrieben ein. Innig verkniipft mit dieser abwechslungsreichen
Tétigkeit sind die Sorge und die Stérkung des korperlichen Wohles
durch Einfilhrung von Turnen, Schwimmiibungen, Spiel und
Wandern. Froher Gesang verkiindet schon von weitem, daff in
den Anstalten die beiden Pfléinzlein Frohsinn und Heiterkeit treu
gehegt und gepflegt werden. Durch diese Ausgestaltung sind
unsere Armenerziehungsanstalten zu eigentlichen Landerziehungs-
heimen fiir arme Kinder geworden. Wenn sie auch mit weniger
Komfort ausgestattet sind, sich mit weniger Kostgeld zufrieden
geben miissen und auch keine Akademiker und Sportsmenschen
als Lehrpersonal besitzen wie die neuen Landerziehungsheime,
so befolgen sie genau denselben Zweck: die harmonische Aus-
bildung von Korper und Geist durch geregelte Lebensweise, durch
Wechsel von geistiger und korperlicher Arbeit, Erholung, Spiel
und Wandern und durch Pflege eines natiirlichen, ungekiinstelten
Frohsinns, nur mit dem Unterschiede, dafl sie es mit armen, ver-
schupften Kindern, jene aber mit Spréflingen der obern Zehn-
tausend zu tun haben.

Unsere Anstalten haben sich im Lauf der Zeiten nach allen
Richtungen vervollkommnet. Sie diirfen aber bei dem Erreichten
nicht stehen bleiben, sondern miissen darnach trachten, ihrem
sozialen Zweck voll und ganz Geniige zu leisten.
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Die Anstalten sind eine Folge sozialer Zustéinde. Hand in Hand
mit der Vermehrung und der Zunahme des Proletariates geht die
Erweiterung und Neugriindung bestehender und weiterer Institute
fiir Kinder, die durch Miflbrauch der Erziehungsgewalt, Vernach-
ldssigung, Unzulénglichkeit oder durch volligen Mangel der Er-
ziehung abseits geraten sind. Das Vorleben solcher Anstaltskinder
zeigt gar triibe Bilder, in denen Arbeitsscheu, Miifliggang, abge-
stumpftes Schamgefiihl, Frechheit, Verlogenheit, Verrohung des
Gemiites, sittliche Ausschweifung seitens der Kinder, Brutalitit,
Herzlosigkeit, Alkoholteufel seitens der Eltern den diisteren Hinter-
grund bilden. Unbegreiflich mufi es erscheinen, dafl trotz des
traurigen Vorlebens. viele dieser Kinder nach der Entlassung
einfach ins Elternhaus zuriickkehren, wo die guten Vorséitze durch
die alten Verhiltnisse moglichst bald verdringt werden. Es gibt
leider eine grofie Zahl von Eltern, die gegeniiber ihren Kindern
faktisch blind und die Alleinbewunderer ihrer Friichtchen sind,
die sich in dieser Parteilichkeit gliicklich fiihlen; Eltern, die stolz
darauf sind, wenn ihre Sprofilinge, natiirlich aus hoher Intelligenz —
dumme Streiche machen.

Die Gesellschaft unterstiitzt die Anstalten; sie hat auch das
Recht und die Pflicht zu verlangen, daBl kein verwahrlostes Kind
nach seiner Entlassung in die alten Verhilinisse zuriickkehre und
vom sozialen Elend giinzlich niedergerissen werde. Der Staat,
die Anstaltskommissionen, die Versorgungsbehorden, Erziehungs-
vereine, Fiirsorgedmter ete. sollten sich weit mehr als wie bis
anhin der Entlassenenfiirsorge annehmen und darin eine unendlich
wichtige Aufgabe erkennen. In allen Fillen diirfte die Uber-
wachung der ausgetretenen Anstaltszoglinge bis zum 18. oder
20. Altersjahre ausgedehnt werden. Kein verniinftiger Familien-
vater wird nach der Konfirmation seiner Kinder dieselben aufs
Geratewohl in die Welt hinausschicken und sie dem Zufall preis-
geben. Die Anstalten, die ihren Kindern lange Jahre Obdach;
Kleidung und Erziehung verabfolgten, diirfen sich nicht mit der
Plazierung bei einem passenden Meister oder bei einer Herrschaft
ginzlich zufrieden geben. Die Zeit nach der Entlassung ist fiir
die Kinder mindestens so wichtig wie die Zeit, die sie in der
Anstalt zugebracht haben. Sie miissen beaufsichtigt, iiberwacht
werden ; ihre Lehrjahre, die sittliche Auffithrung, die Entwicklung
im Berufsleben verlangen gebieterisch weitere FiirsorgemafBregeln.

Viele Anstalten begniigen sich mit dem brieflichen Verkehr
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als Verbindungsmittel mit den Entlassenen. Das ist momentan
ein gutes Mittel, aber ein schwacher Liickenbiifier fiir nachhaltige
Einwirkung. Von Zeit zu Zeit werden wohl auch die Entlassenen
vom Hausvater oder von der Hausmutter besucht. Diese Uber-
wachung wire entschieden das erreichbar beste, allein da ge-
bricht’s den meisten Hauseltern an Zeit, sie konnen auch nicht
ohne Nachteil fiir die Anstalt den Ausgetretenen nachreisen. Man
behilft sich in vielen Fillen mit einem Patronat. Eine solche
Mafiregel kann sehr wohltiitic wirken, wenn man in der Wahl
des Patrons Gliick hat, wenn der bestellte Patron seiner Pflicht
gewissenhaft geniigt und mit aufrichtiger Freude und Teilnahme
gegeniiber dem Schutzbefohlenen erfiillt ist und auch der letztere
das seine dazu beitréigt. Viele Anstalten haben ein solches
Patronat, sind mit demselben zufrieden, andere klagen dariiber,
daB die gute Sache eingeschlafen sei und sich nicht lebensféhig
erwiesen habe.

Es sollte moglich sein, durch die bestehenden Patronatsvereine,
die Vereine der Freundinnen junger Middchen und der Freunde
des jungen Mannes, der gemeinniitzigen Gesellschaften und Schutz-
aufsichtsvereine, der Jugendschutzkommissionen, Frauenvereine
und Kinderfiirsorgeimter ein Patronatssystem zu schaffen, das fiir
alle aus Anstalten entlassenen Kinder die Fiirsorge iibernimmt.
Sollte eine einheitliche Organisation dieser Fiirsorge zu weit-
schichtig sein, so wiire die Schaffung von kantonalen oder Bezirks-
inspektoren vorzusehen. Menschenfreundliche, warmherzige Ménner,
die mit dem Anstaltswesen vertraut sind und die es verstehen,
sich das Zutrauen der Entlassenen zu erwerben und zu erhalten,
wiren wohl iiberall zu finden. Dieses Inspektorat miifite sich als
ausgezeichnete prophylaktische MaBiregel unter den erreichbaren
Bestrebungen hinsichtlich der Fiirsorge fiir Entlassene erweisen.
Die Mittel fiir diese Inspektorate hitten Bund und Kantone einer-
seits, Anstalten und Vereine anderseits aufzubringen; denn die
rettende Fiirsorge fiir solche junge Menschen ist eine patriotische
Tat, an welcher Staat und Gesellschaft das grofite Interesse haben
miissen. -

Ein zweiter Punkt von grofier Bedeutung bildet die Berufs-
bildung und Berufswahl der austretenden Zdoglinge. In dieser Be-
ziehung geschieht an vielen Anstalten noch viel zu wenig. Einmal
fehlt es ihnen an der baulichen Einrichtung und oft auch an den
zu diesem Zwecke notigen Mitteln, sodann sind viele unserer
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Anstalten zu stark mit landwirtschaftlicher Arbeit belastet, so daB
die geniigende Vorbereitung auf das kiinftige Berufsleben zu kurz
kommt. Hier hilft nur das Mittel, dal man fast iiberall die grofien
Anstaltsgiiter auf eine Juchart pro Zogling reduziere, was durch
Verkauf oder Verpachtung leicht moglich ist.

Es liegt mir durchaus ferne, den wohltuenden Einfluf§ dieser
Beschiiftigung in Gottes freier Natur herunterzudriicken, allein
allzuviel ist auch hierin ungesund.

Die Anstalten sollen alle ohne Ausnahme neben der land-
wirtschaftlichen Betédtigung gewerbliche Titigkeit in Form von
Handfertigkeitsunterricht, Werkstidtten oder leichterer Industrie-
arbeit einfithren und diese Handarbeit so gestalten, dal sie be-
lehrend und fortbildend ist. Trotz der groflen Anstaltsgiiter
widmet sich nur ein kleiner Prozentsatz der Ausgetretenen spiter
der Landwirtschaft. Man sollte meinen, die Anstalten wiirden
gerade vermoge ihres ausgedehnten Grundbesitzes recht viele
Knechte und Landarbeiter abgeben konnen, allein die Erfahrungen
lehren das Gegenteil.

Die Vorliebe zur Erlernung eines Berufes, sei es als Hand-
werker, Bahn- oder Postangestellter, Hotelangestellter, Elektro-,
Gas- und Wasserleitungsmonteur, Chauffeur ete., ist vorherrschend.
Die Vorbereitung fiir die kiinftige Lebensstellung ist daher nicht
erfiillt durch ausschlieflliche landwirtschaftliche Arbeit und den
einige Wochen vor dem Austritt erteilten Rat und Beistand bei
der Wahl eines Berufes, sondern sie féllt mit der ganzen Anstalts-
zeit zusammen, wihrend welcher die Zoglinge fortgesetzt in phy-
sischer, intellektueller und sozialethischer Richtung giinstig be-
einflufit werden sollen. Die Anstalt soll, wenn immer moglich,
die in jedem Zogling schlummernde Neigung zu irgend einem
Berufe, sei er gewerblicher oder wissenschaftlicher Art, wecken
konnen und nicht verkiimmern lassen miissen. Die Firderung
solcher Talente ist eine sozialpddagogische Forderung, die auch
von den Anstalten beriicksichtigt werden soll. Jede Anstalt soll
daher fiir geeigneten Handfertigkeitsunterricht sorgen, ein bis
zwel Werkstiitten einrichten, wo das junge Volk unter Aufsicht
und Anleitung siigen, hobeln, leimen, malen, schnitzen, feilen,
hdmmern und nageln kann. Das weckt Arbeitsfrende und Ar-
beitslust, verscheucht Schulmiidigkeit und Denkfaulheit. Die
Hand ist das unentbehrlichste Werkzeug aller menschlichen Ar-
beit, und da von ihr Armut oder Reichtum, Gliick oder Ungliick
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abhangen, so ist deren Ubung und Ausbildung eine Hauptaufgabe
auch der Anstaltserziehung.

Und wenn es unsere sidmtlichen Armenerziehungsanstalten
soweit bringen, dal die iltesten Zoglinge in den beiden letzten
Jahren ihres Anstaltsaufenthaltes fiir ihre Arbeit ein bescheidenes
Siimmchen als Verdienstanteil gutgeschrieben erhalten, dann erst
lernen die Buben und Midchen den hohen Wert der niitzlichen
Tétigkeit und des regen Strebens so recht erkennen und be-
trachten die Arbeit nicht bloB als ein Muf}, eine Strafe, ein Ab-
verdienen der iiber das Kostgeld hinaus erforderlichen Auslagen
des Anstaltsbetriebes.

Diese Verdienstanteile, die bereits in einigen Anstalten den
Zoglingen gutgeschrieben werden, bilden, wenn sie zinstragend
angelegt sind, ein ausgezeichnetes Mittel zur Forderung der Spar-
samkeit. Jedes Anstaltskind sollte unbedingt seinen Sparhafen
haben, und die von den griofieren Zoglingen geleistete Arbeit
sollte so gewertet werden, dafl pro Arbeitstag mindestens
10 Rappen in den Sparhafen kommen. Ich bin iiberzeugt, daf
durch vermehrten Eifer der Betriebsausfall unserer Anstalten
mehr als gedeckt wird.

Verschiedene Anstalten besitzen fiir ihre Zoglinge betrécht-
liche Fondierungen, die es ermdglichen, denselben ohne Betriebs-
zuschiisse nach der Entlassung eine gute Fiirsorge angedeihen
zu lassen. Indem diese Anstalten imstande sind, ein schones
Lehrgeld zu bezahlen, konnen sie fiir die Entlassenen auch An-
spriiche auf richtige Versorgung und gute Ausbildung im Berufe
machen.

Die immer schwieriger sich gestaltende Fiirsorge nach der
Entlassung sollte alle Anstalten veranlassen, mit der Zeit solche
Zoglingsfonds zu griinden und zu &ufnen, um ihren entlassenen
Kindern nicht nur mit guten Worten, sondern auch mit offenen
Hénden helfen zu konnen. Es sollen diese Fondierungen durch-
aus nicht den Zweck haben, die entlassenen Zoiglinge an regel-
miflige Beziige zu gewohnen. Nein, sie sind in erster Linie zur
Berufsbildung da und sodann fiir Zeiten der Not und Gefahr, in
denen wir die Elenden und Schwachen nicht versinken lassen
diirfen. Wir wollen nicht, da unsere Pfleglinge aus Mangel an
Fiirsorge nach ihrer Entlassung zu Werkzeugen ihrer Mitmenschen
werden und dem Willen und der Macht irgend eines einge-
fleischten Egoisten zum Opfer fallen, der keine dauernden

16
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Pflichten von Mensch zu Mensch gelten lassen will. Mit allen
Mitteln sollen die Anstalten darnach streben, ihre Zoglinge der
fiir sie erreichbaren hochsten Stufe zuzufiihren, damit die For-
derungen der Gesamtheit an ihre Personlichkeit getreu erfiillt
werden.

Und nun zum Schlusse noch ein Wort an die Behorden und
Aufsichtskommissionen der Besserungs- und Korrektionsanstalten!
Der Vorentwurf zum schweizerischen Strafgesetzbuch sieht einige
Neuerungen und Umgestaltungen im bisherigen System der Fiir-
sorgemaBnahmen gegen jugendliche Rechtsbrecher und Tauge-
nichtse vor. Die Erziehung zur Menschlichkeit setzt ein und fegt
die alten Praktiken von Gefingnishaft und andere Mifigriffe weg.
An Stelle der Strafpolitik tritt die Erziehungspolitik. Es werden
eine Reihe neuer Anstalten entstehen und einige der bisherigen
miissen eine Reorganisation iiber sich ergehen lassen. Mochte
man doch darauf trachten, dafl diese ,Zwangserziehungsanstalten“
im weitesten Sinne des Wortes ,Arbeitsanstalten® werden mit
ausgedehntem Arbeitsunterricht, der moglichst vielen Berufsrich-
tungen Rechnung ftrigt!

Je besser eine solche Anstalt in beruflicher Hinsicht ausge-
riistet ist, desto besser kann sie ihrem Zweck als Erziehungs-
und Arbeitsanstalt entsprechen. Die Forderung nach etwelcher
Entlastung von der oft zu umfangreichen landwirtschaftlichen
Hauptbeschiftigung darf auch fiir diese Anstalten aufgestellt
werden.

Hiite man sich bei neuen Anstaltsbauten oder bei der Reor-
ganisation der bestehenden Anstalten vor der Anlage oder dem
Bestehenlassen von Massenschlafsilen! Das sind die reinsten
Lasterhohlen, wo sich Gift und Unrat breit macht. Trotz der
peinlichsten Aufsicht kann dem geheimnisvollen Walten des
Lasters bei schlipfrigen Individuen nicht gesteuert werden. Das
Ideal einer richtigen Schlafstiatte fiir jugendliche Bestrafte, fiir
schwierige und bds veranlagte junge Menschen ist und bleibt
einzig und allein das Einzelzimmer, einfach gehalten und passend
mobliert. '

Uber die zu kurzen Detentionsfristen, die bedingte Verurtei-
lung und Entlassung will ich mich nicht verbreiten; meine hierauf
beziiglichen Ansichten und Thesen sind anlédfllich des ersten
Informationskurses fiir Jugendfiirsorge in Ziirich erodrtert und im
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gedruckten Kursbericht mitgeteilt worden. Der erste schweize-
rische Jugendgerichtstag in Winterthur wird wohl alle diejenigen
Forderungen zeitigen, die zur Ausgestaltung des Zwangserziehungs-
wesens durchgefiihrt werden sollen.

SchluBwort.

Heinrich Pestalozzi erblickte in der Griindung von Armen-
erziechungsanstalten das wirksamste Mittel zur Bekdmpfung des
Volkselendes. Er vertraute trotz des Mifllingens seiner Anstalts-
versuche felsenfest auf die Verwirklichung seines Ideals. Die
Zeit ist gekommen, wo bessere Einsicht der Landesviiter und
werktétige Liebe iiberall solche Anstalten erstehen lielen, wo die
soziale Gesetzgebung zur Hebung der Volkskraft und der sozialen
Not Grofles leistet, wo gemeinniitzige Bestrebungen nach allen
Seiten die Volkswohlfahrt zu férdern suchen.

Die Idee der Vervollkommnung des Menschengeschlechtes
durch Erziehung nach seinem fundamentalen sozialpddagogischen
Grundsatze: ,Nicht mir, sondern den Briidern; nicht der Ichheit,
sondern dem Geschlecht® hat sich durchgerungen und léfit nun
den edlen Menschenfreund als einen Menschheitsstern erster
Grofie erscheinen.

Die Fiille von Wohlwollen, Weisheit und Aufopferung, das
gottliche Feuer, das in ihm loderte, die unendliche Tiefe seines
Gemiites und die im Herzen wogende menschheitumfassende
Liebe gaben ihm das Geprige eines hochedlen Menschen- und
Armenfreundes, einer vom Genius der Menschheit gefiihrten
Christusnatur.

Die vielen Anstalten im Schweizerlande sind die beredten
Zeugen dieses Menschenfreundes voll gliihender Liebe zu den
Armen und Verschupften, voll selbstloser Hingabe an die Stief-
kinder des Schicksals, voll unerschiitterlichen, felsenfesten Glau-
bens an den Adel und die Wiirde der Menschennatur.

Die Anstalten sind von grofler sozialer Bedeutung. Und
wenn man sie nicht blofi betrachtet als einen Akt der Menschen-
liebe und der Humanitit, sondern vielmehr als einen Akt der
Selbsterhaltung von Volk und Staat, einen Akt der Notwehr
gegen das sittliche und geistige Verkommen der Jugend, dann
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diirfen sie nicht als ein notwendiges Ubel oder gar als Schand-
fleck hingestellt werden. Ihr ganzes Bestreben geht ja dahin,
Ungliickliche gliicklich zu machen, das Los Elender und Entarteter
lieblich zu gestalten, Verwahrloste auf eine gesunde, sittliche
Bahn zu leiten, und indem sie ihre Aufgabe stets als soziales
Dienen auffassen, erfiillen sie das, was Pestalozzi gewollt; dann
wandeln sie in den Fufistapfen des von idealer Menschenliebe
getriebenen Grofimeisters Heinrich Pestalozzi, des Fiirsten im
Reiche der Erziehung.




	Die Erziehungs- und Besserungsanstalten für verwahrloste Kinder und jugendliche Rechtsbrecher in der deutschen Schweiz
	Vorwort
	Geschichtliches
	Knabenerziehungsanstalten
	Mädchenerziehungsanstalten
	Gemischte Anstalten
	Industrielle Anstalten
	Die Zwangserziehungsanstalten
	Finanzielle Unterstützung durch den Bund : Statistik
	Ausblick in die Zukunft
	Schlusswort


